
 
 

1 

 

UNIVERSITÄT ROSTOCK 
Aus dem Institut für das Management ländlicher Räume 
der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät 

 

 

 

Thema:  

Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden 
Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland 

 

 

Dissertation 

 

zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)  
an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät 

 

 

 

vorgelegt von: 
 
Dipl.-Ing. Antje Bernier, Architektin 
Ostseestraße 37 
23968 Beckerwitz 
 

 

vorgelegt am:      31.05.2010 

 

 

 

Pflichtexemplar vom:     09.06.2011 

 

zef007
Schreibmaschinentext
 urn:nbn:de:gbv:28-diss2011-0094-8

zef007
Schreibmaschinentext

zef007
Schreibmaschinentext

zef007
Schreibmaschinentext



 

2 

 

Eröffnung des Verfahrens:    09.06.2010 
Annahme der Dissertationsschrift:   12.01.2011 
Verteidigung:      29.04.2011 
Verleihung des akademischen Grades Dr.-Ing. am: 11.05.2011 

 

Gutachter: 

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, Rostock 
Institut für das Management ländlicher Räume 
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät 
Universität Rostock 
 
Prof. Hannsjörg Ahrens, Bonn 
Prof. em. der Hochschule Wismar 
Alanus Hochschule, Alfter 
 
Dr. Peter Neumann, Münster 
Projektmanager am Institut für Geographie 
Westfälische Wilhelms- Universität, Münster 
Geschäftsführer NeumannConsult, Münster 
Vorsitzender EDAD e.V. 
 

Bibliografische Angaben: 

Klassifikation:  725 „Öffentliche Gebäude“ 
Veröffentlichung: in Verhandlung mit dem Europäischen Hochschulverlag  

http://eh-verlag.de/publisher.php 
Schlagwörter:  Planen, Bauen, Design für alle, Defizite, Diskriminierung 
 
Klappentext: Dem Denkmodell der UN-Behindertenrechtskonvention wird durch diese 

Arbeit weiter Zugang in die Architektur verschafft. In stichprobenartigen Un-
tersuchungen mit Checklisten und Interviews wurde die aktuelle Umsetzung 
der Barrierefreiheit an öffentlichen Gebäuden erforscht. Bauliche Defizite 
bei Wahrnehmungseinschränkungen wurden deutlich häufiger identifiziert 
als bei motorischen Einschränkungen. Landesbauordnungen sind als wich-
tigste rechtliche Grundlage gleichzeitig zentrale Ursache von systemati-
schen Störungen der Grundtendenz zur Barrierefreiheit. Die Möglichkeiten 
anderer Beeinflussungen nehmen im Laufe der Projektrealisierung degressiv 
ab. Für Erfolge bei der nationalen Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird entscheidend sein, Menschen mit Behin-
derungen am Planungsprozess mitwirken zu lassen. 

 
 

 

 



 
 

3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn es überhaupt ein Geheimnis des Erfolges gibt, so besteht es in der Fähigkeit, sich auf den 

Standpunkt des anderen zu stellen und die Dinge ebenso von seiner Warte aus zu betrachten wie 

von der eigenen.“ Henry Ford 
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0 Forschungsleitende Fragestellung und Abgrenzung 

0.1 Fixierung des Problems 

0.1.1 Aktueller und regionaler Bezug 

Aktueller Hintergrund der Arbeit ist die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention1 und 

des Zusatzprotokolls als völkerrechtliche Menschenrechtsverträge von der Bundesrepublik 

Deutschland am 2007 in New York. Von den Vereinten Nationen war die Konvention im Dezember 

2006 verabschiedet worden. Nach der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde ist die Konvention 

am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft getreten.2 Deutschland hat nun alle geeigneten Maßnah-

men zur Umsetzung der anerkannten Rechte und zur Beseitigung der Diskriminierung zu treffen. 

Forderungen richten sich deutlich an den Bereich Bauen und Verkehr. Dabei ist es aus völkerrecht-

licher Sicht völlig unbedeutend, dass die Bundesrepublik ein föderal aufgebauter Staat und Bauen 

Ländersache ist. Mit der Verpflichtung des Staates sind auch die Länder unmittelbar verpflichtet, 

die Konvention umzusetzen. 

0.1.2 Anrecht auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Barrierefrei zu planen und zu bauen ist nicht unserem Wohlwollen gegenüber kleinen Personen-

gruppen unterworfen, sondern es „handelt sich um grundlegende Rechtspositionen, die von der 

Gesellschaft nicht nach Ermessen zuerkannt (und ggf. auch verweigert oder wieder aberkannt) 

werden können, sondern jedem Menschen aufgrund seiner Menschenwürde3 unbedingt ge-

schuldet sind.“4 Durch die UN-Behindertenrechtskonvention wird eindeutiger5 als bisher formuliert, 

dass der überkommene Fürsorge6- und Versorgungsgedanke für Menschen mit Behinderung 

durch die Inklusion7 aller Menschen in die Gesellschaft abgelöst8 werden muss. Die Anerkennung 

                                                      

1 Vgl. Bundesrat (3. Mai 2008): Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. UN Behindertenrechts-
konvention, vom 13. Dezember 2006. In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35. Online verfügbar unter 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php?wc_c=556&wc_id=9, zuletzt aktualisiert am 3. Mai 
2008, zuletzt geprüft am 15.06.2009. 
2 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte -Behindertenrechtskonvention (CRPD) 
3 "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen." Resolution 217 A (III)Deklaration der Menschenrechte 
4 Böhringer 2003, S. 5  
5 "Betroffene, Behindertenverbände und Fachpolitiker hoffen nun auf eine Wende. Denn Anfang (…Anm.: 2009) tritt ein 
Gesetz in Kraft, das auf 40 Seiten eine Revolution formuliert: das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen." Demmer 2009, S. 27 
6 „Im fachlichen Diskurs ist der Begriff „Fürsorge“ also nicht mehr zeitgemäß. Er wird meist gleich gesetzt mit Bevormundung 
(Heiner Keupp spricht von „fürsorglicher Belagerung“) oder mit Fremdbestimmung i. S. „Wir wissen am besten, was gut für 
Dich ist!“. Fürsorge hat in diesem Verständnis nichts mit einer Begegnung auf Augenhöhe zu tun, hat den Geschmack von 
wohlmeinender Überbehütung, ist nicht vereinbar mit Empowerment.“ Seifert 2008, S. 1  
7 „Theorie einer heterogenen Gruppe (viele Minderheiten und Mehrheiten)“ Hinz 2003, S. 2 
8 „Die Konvention signalisiert nicht nur eine Abkehr von einer Behindertenpolitik, die primär auf Fürsorge und Ausgleich 
vermeintlicher Defizite abzielt. Sie gibt zugleich auch wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung des internationalen Men-
schenrechtsschutzes. Darüber hinaus hat die Konvention gesamtgesellschaftliche Bedeutung, insofern sie deutlich macht, 
Weiter lesen bitte in der Fußnote der Folgeseite 
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von Behinderung als normaler und bereichernder Bestandteil des menschlichen Lebens und Zu-

sammenlebens trägt zur Humanisierung der gesamten Gesellschaft bei. Barrierefreiheit wird zum 

ersten Mal verbindlich in unmittelbaren Zusammenhang mit der Menschenwürde gebracht. Die 

Gewährleistung der Barrierefreiheit ist ein zentrales Anliegen der Konvention.  

Die Behindertenpolitik hat in den vergangenen Jahren viele Änderungen bewirkt. 1998 wurde ein 

Paradigmenwechsel zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter Menschen am Leben in 

der Gesellschaft eingeleitet. Politisch wird dieser Wechsel in der Bundesrepublik vereinbarungs-

gemäß fortgesetzt.9 Deutlich wird die Vorwärtsbewegung auf diesem Gebiet durch einen Blick auf 

die Jahreszahlen der Erlassfassungen von wichtigen Gesetzen10. Zwischen 2001 und 2009 wurden 

erhebliche Vorstöße unternommen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken und 

diese Rechtsnormen in Gesetzesform zu setzen.  

Bei der Realisierung der Forderungen zur Barrierefreiheit gibt es im Bereich Planen und Bauen gro-

ße Defizite, auf die von der Bundesbehindertenbeauftragten11 und von den Verbänden12 hinge-

wiesen wird, für die es aber keine hinreichenden Untersuchungen gibt. Entscheidend für den Er-

folg der UN-Behindertenrechtskonvention ist aber die Umsetzung. "Wir brauchen nicht nur ein Um-

setzungs- und Vollzugsgesetz, sondern wir brauchen ein richtiges Konzept für die Umsetzung und 

den Vollzug dieser Konvention. Das kostet ein bisschen, vor allen Dingen natürlich geistige An-

strengung und dann auch ein bisschen Geld."13 Unerlässlich sind Strategien zur Entwicklung des 

Bewusstseins in der Baufachwelt, zur konsequenten Ausgestaltung verbindlicher Vorgaben und 

zum diskriminierungsfreien Sprachgebrauch. 

 

 

                                                                                                                                                                              

dass die Anerkennung von Behinderung als Bestandteil menschlichen Lebens und Zusammenlebens zur Humanisierung der 
Gesellschaft beiträgt.“ Bielefeldt 2008, S. 4 
9 Vgl. Scholz 15.07.2009 
10 Beispiele: Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 2001, BGG Be-
hindertengleichstellungsgesetz 2002, LBGG M-V Landesbehindertengleichstellungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 2006, 
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 2006. 
11 „Wer die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen besucht, muss keine Stufen steigen, 
die Türen öffnen sich auf Knopfdruck, und im Aufzug klärt eine freundliche Stimme aus dem Lautsprecher über das erreich-
te Stockwerk auf. Der Weg zu Karin Evers-Meyer ist barrierefrei. Barrierefrei ist alles, was Menschen mit Behinderung grund-
sätzlich und ohne fremde Hilfe zugänglich ist (…) Wer der Regierungsbeauftragten länger zuhört, ahnt, dass es davon nicht 
allzu viel in Deutschland gibt. Sie sei „geschockt“ gewesen, als sie ihr Amt vor drei Jahren antrat. Die SPD-Abgeordnete 
spricht das Ungeheuerliche offen aus. „In allen Lebensbereichen werden Menschen mit Handicap behindert und igno-
riert“, urteilt Karin Evers-Meyer. In der Gastronomie etwa könne von Barrierefreiheit keine Rede sein. Kneipen mit Rampe 
und Behindertentoilette sind Deutschland eine Seltenheit, Speisekarten in Blindenschrift gar eine Rarität. Wer als Rollstuhl-
fahrer ICE fahren möchte, der wird in einer peinlichen Prozedur mittels einer Hebebühne auf das Niveau des Schnellzugs 
gepumpt. Nur ein Bruchteil aller Fernsehsendungen wird für Gehörlose untertitelt oder in Gebärdensprache übersetzt.“ 
Demmer 2009, S. 27–28 
12 Bestandsaufnahme: Wo gibt es noch Menschenrechtsverletzungen und Probleme? Sieger 18.03.2009 
13 Bundestag 13.11.2008, S. 19908 Wortbeitrag von Dr. Ilja Seifert 



 

22 

 

0.2 Abgrenzung und Methodik 

0.2.1 Zeitliche und räumliche Abgrenzung 

Thematisch veranlasst ist die Arbeit durch die Verabschiedung der UN-

Behindertenrechtskonvention bei den Vereinten Nationen im Dezember 2006 und die Ratifizierung 

in Deutschland am 26. März 2009. Der Zeitraum von zehn Jahren bis einschließlich 2010 beschreibt 

die aktuellen Auffassungen zum Thema erschöpfend. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein 

internationales Rechtsinstrument, das bestehende Menschenrechte universell in Bezug zur Lebens-

situation behinderter Menschen setzt. Die räumliche Eingrenzung der komplexen, fachübergrei-

fenden Sachlage erfolgt aufgrund der Zuständigkeit des Bundes und der Länder für die Umset-

zung des Ratifizierungsgesetzes zur UN-Behindertenrechtskonvention der Bundesrepublik auf 

Deutschland. Ein besonderer Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern ist beabsichtigt. Soweit es sich 

um Länderaufgaben handelt, werden in erster Linie die Regelungen in diesem Bundesland be-

trachtet und in Einzelfragen mit anderen Länderregelungen verglichen. Die Untersuchung von 

Objekten mit den Checklisten wurde überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen, 

in einem Vergleich wurden Objekte in Schleswig-Holstein und Hamburg mitbetrachtet. Soweit es 

um Aufgaben der Kommunen geht, stehen regionale Kommunen als Beispiel im Blickpunkt.  

0.2.2 Fachliche Abgrenzung 

Barrierefreiheit ist ein interdisziplinäres Querschnittsthema, keine eigene Wissenschaft. Barrierefrei-

heit beeinflusst Produktdesign, Kommunikation, Tourismus, die Sozialpädagogik und das Sozialma-

nagement, das Gesundheitswesen, Medizin- und Gesundheitstechnik oder auch Bereiche wie 

Medien, Sport, Lernen und Teilhabe in der Schule. Entsprechend groß und interdisziplinär vernetzt 

stellt sich das Handlungsfeld barrierefreies Planen und Bauen dar. Im Bereich Bauen und Verkehr 

erfolgt die Eingrenzung daher auf öffentlichen Gebäude, die nicht im Eigentum des Bundes sind 

und damit in erster Linie auf Länderaufgaben im Bauordnungsrecht. Mit den Ausführungen wird 

keine politische oder verwaltungsrechtlich zielgerichtete Berichterstattung betrieben. Es geht bei 

dieser Arbeit weder um juristisch belastbare Aussagen, noch um die Zertifizierung der untersuchten 

Gebäude, sondern es handelt sich um baufachlich analytische Betrachtungen von Prozessen und 

Objekten mit wissenschaftlichen Methoden aus der Sicht einer Architektin. 

Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention stehen Menschen mit Behinderungen 

und chronischen Erkrankungen im Mittelpunkt der Betrachtungen. Barrierefreies Bauen berücksich-

tigt darüber hinaus die Interessen von Senioren, Kindern und Jugendlichen, Frauen, Menschen mit 

Migrationshintergrund aber auch die anderen gesellschaftlichen Gruppen in gleicher Weise. Dar-

auf wird nicht redundant eingegangen. 
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0.2.3 Methodik 

Der Abschnitt 1 gibt Einblick in die Vorgeschichte, Inhalte und Bedeutung der „revolutionären“14 

UN-Behindertenrechtskonvention, auf ihre internationale Dimension sowie die rechtlichen Auswir-

kungen ihrer Übersetzungen auf Deutschland. Der Abschnitt dient, neben der Darstellung dieser 

entscheidenden Rechtsgrundlage aktueller Forderungen an das barrierefreie Bauen, dem Ver-

ständnis für das neue Denkmodell im Umgang mit Behinderung. 

Im Abschnitt 2 werden gegenwärtige Defizite in der Umsetzung dieser aktuellen Forderungen an 

die bauliche Barrierefreiheit beispielhaft bei öffentlichen Gebäuden erforscht. Alle für diese Arbeit 

angesetzten Forderungen sind in der Checkliste zur Begehung 2009 in Anlage III vollständig darge-

stellt. Die Erfassungsmethode zur systematischen Analyse mit Checklisten, Interviews, Auswer-

tungsmethoden und die Ergebnisse wird an einigen Beispielen der 41 Gebäude aus vier umfang-

reichen Untersuchungsreihen und ergänzend in Anlage III dargelegt. Die objektkonkreten Einzel-

berichte der umfassenden Checks sind nicht Bestandteil der Veröffentlichung. Alle objekt- und 

personenbezogenen Daten wurden zur öffentlichen Diskussion konsequent anonymisiert. Aus den 

Einzelergebnissen sind im Vergleich jeweils Gesamtergebnisse innerhalb der Untersuchungsreihen 

ausgearbeitet worden. Die Ergebnisse zweier Untersuchungsreihen liegen veröffentlicht vor: 

- Bernier, Antje; Bombeck, Henning (2009): Landesbaupreis für ALLE? Analyse der Barrierefreiheit 
von prämierten Objekten des Landesbaupreises Mecklenburg- Vorpommern 2008. Wismar: 
Hochsch. Fak. für Wirtschaftswiss. (Wismarer Diskussionspapiere, 8). 

- Bernier, Antje; Bombeck, Henning; Kröplin, Doreen; Strübing, Katarina (2009): Öffentliche Ge-
bäude für ALLE? Analyse der multisensorischen Barrierefreiheit von Objekten in Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig Holstein und Hamburg. Wismar: Hochsch. Fak. für Wirtschaftswiss. 
(Wismarer Diskussionspapiere, 11). 

Für die vierte Untersuchungsreihe ist eine Publikation in Vorbereitung. Auf die inhaltliche Anknüp-

fung wird an entsprechender Stelle im Text Bezug genommen, folgerichtig wird die Darstellung im 

Abschnitt 2 auf den Überblick der Untersuchungsreihen und das Ergebnisextrakt begrenzt. 

Im Abschnitt 3 werden Ursachen für die Defizite aus Abschnitt 2 gesucht und Rückschlüsse und 

Handlungsempfehlungen abgeleitet. Ausgewählte Begriffe aus dem Baumanagement dienen 

dazu, den Planungs- und Bauablauf als komplexe Aufgabe zu umreißen, um die Beteiligungspo-

tenziale im Prozess heraus zu finden und wichtige Partner zu zeigen. Bei der Untersuchung der 

                                                      

14 "Die Bedeutung dieser Behindertenrechtskonvention (...) kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn man 
bedenkt, wie mühsam es in Deutschland war, vor drei Jahren das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) durchzu-
setzen (...), geht von der UN-Konvention ein geradezu revolutionärer Schub aus: Jedes Land ist dazu aufgerufen, seine 
Infrastruktur so auszubauen, dass behinderte Menschen ihr Leben möglichst barrierefrei gestalten können. Jeder behinder-
te Mensch soll selbst bestimmen können, mit wem und wo er lebt und kein Mensch mit Behinderung soll verpflichtet sein, in 
speziellen Wohnformen zu leben. Der Leitgedanke, der die ganze Konvention prägt, ist in einem Begriff zusammengefasst 
worden, der in der deutschen Sprache bisher nur selten zur Anwendung kommt. Gemeint ist Inklusion (Einbeziehung)." 
Lachwitz 2008 
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rechtlichen Grundlagen wird die Regelungsdichte im Bauordnungsrecht zum Thema barrierefreies 

Planen und Bauen diskutiert. Handlungsvorschläge sind den entsprechenden Abschnitten zuge-

ordnet. 

Es geht nicht ohne Beteiligung von Menschen mit Behinderungen. Der Abschnitt 4 liefert nicht nur 

Baufachleuten einen Überblick über Organisationen von und für Menschen mit Behinderungen als 

Experten in eigener Sache. Ergänzt wird in den Schlussbemerkungen um die Fragestellung zur 

Notwendigkeit der Bewusstseinsänderung. 

Im Anhang I werden unerlässliche Begriffe zum diskriminierungsfreien Sprachgebrauch definiert. 

Durch die Einordnung in drei Kategorien mit unterschiedlicher Verbindlichkeit werden die differen-

zierten Quellenlagen und die aktuelle Diskussion deutlich. 

0.3 Ziele und allgemeiner Erkenntniszuwachs 

Barrierefreiheit muss als untrennbarer Bestandteil und als Bereicherung der Vielfalt der Architektur 

anerkannt werden. Nicht die Behinderungen müssen in die Architektur eingepasst werden, son-

dern umgekehrt der gesamte (natürlich auch bauliche) Lebensraum muss sich auf die menschli-

che Vielfalt besser einstellen. Denn „Man ist nicht behindert, man wird behindert.“15 Im Alltag geht 

es um die Anerkennung der Würde aller Menschen. Menschenrechtskonventionen unterstützen 

das „Empowerment“16 der Menschen, indem sie Ansprüche formulieren und mit Durchsetzungsin-

strumenten koppeln. Diese Arbeit unterstützt die Verknüpfung des Denkmodells der UN-

Behindertenrechtskonvention mit Architekturthemen. Zum allgemeinen Erkenntniszuwachs gehö-

ren: 

- die Darstellung des Denkmodells der UN-Behindertenrechtskonvention zur Übernahme in die 
Architektur; 

- die Recherche von vorhandenen Untersuchungen zur Umsetzung; 
- die Veranschaulichung aktueller Defizite am Beispiel der barrierefreien Gestaltung von öffent-

lichen Gebäuden und Entwicklung einer Untersuchungsmethode; 
- die Diskussion von Ursachen der Defizite und Formulierung von Handlungsempfehlungen; 
- die Übersicht zu Organisationen für und von Menschen mit Behinderungen und chronischen 

Erkrankungen zur Beteiligung als Experten in eigener Sache; 
- die Darstellung der Begriffe zum diskriminierungsfreien Sprachgebrauch und Fortschreibung 

des Begriffes Barrierefreiheit; 
- die Darstellung des Standes der Technik und das Aufzeigen von weiterem Forschungsbedarf. 

                                                      

15 Sigrid Arnade Zwischen Anerkennung und Abwertung. Behinderte Frauen und Männer im bioethischen Zeitalter in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 3-6, hier S. 3 
16 Englisch für Ermächtigung und Bevollmächtigung 
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0.3.1 Zielgruppen 

Die Untersuchungsergebnisse dienen: 

- der Politik und Entscheidungsträgern in den Gebietskörperschaften; 
- Vertretern von Behörden aller Ebenen im Bereich Bauen und Soziales; 
- Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, ihren Vereinen und Verbänden 

der Behindertenselbsthilfe; Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten, Behindertenbeirä-
ten, Schwerbehindertenvertretern, Wohlfahrtsverbänden und ihren Dachorganisationen; 

- interessierten Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Bauherrn; 
- der Berufspolitik, z.B. den berufsständischen Vertretungen im Bereich Bauen und Wohnen; 
- Fachleuten, Studenten und Lehrenden in den verwandten Fachdisziplinen; 
- Projektentwicklern, Projektmanagern, Facilitymanagern; 
- Architekten, Stadtplanern, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und anderen Bauplanern 

in der Bauwirtschaft und in der Bauverwaltung; 
- Baugesellschaften, der Bauindustrie, dem Baugewerbe; 
- Fachverlagen, Messen und Marketingunternehmen mit Baubezug. 

0.3.2 Absehbare oder unmittelbare wissenschaftlich-technische Nutzung 

Unmittelbar genutzt werden können die Ergebnisse: 

- zur Klarstellung und Verbreitung des Rechtsanspruchs auf Barrierefreiheit als Menschenrecht; 
- als Übersicht zu den Organisationsformen von und für Menschen mit Behinderungen; 
- als Hilfestellung zum diskriminierungsfreien Sprachgebrauch; 
- als Hilfestellung zur Entwicklung von Beteiligungsmodellen der Experten in eigener Sache im 

Planungsprozess, Argumentationsgrundlagen für die Fachdiskussion; 
- zur praktischen Hilfestellung in Form von Fragebögen und Checklisten für Erfassungs- und Aus-

wertungsmethoden sowie zur Ableitung von Maßnahmen. 

0.4 Noch ungeklärte bzw. aus der Arbeit abzuleitende Probleme 

- Softwareentwicklung zur Auswertung der Checkliste; Weiterentwicklung der Checkliste für die 
barrierefreie Planung im Sinne der Nachhaltigkeit, für die Erfassung von Barrieren als Instrument 
der qualifizierten Bauprojektsteuerung und Haushaltsplanung und für die sukzessive Durchset-
zung einer Eigentümerverpflichtung beim Bestand; 

- Forschungen zu verbindlichen Formen und zum Ablauf der Beteiligung von Betroffenen als 
Experten in eigener Sache in den Planungsebenen des öffentlichen und privaten Baurechts; 

- Forschungsbedarf zu Umweltfaktoren der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO, um die notwendige Detailliertheit für die Be-
schreibung sowohl einer einheitlichen als auch der gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt zu 
bieten17; Einflussnahme auf die medizinische Klassifikation der Behinderung der WHO im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention; 

- Stärkung der Barrierefreiheit und des Design für ALLE als interdisziplinäres Ausbildungsziel durch 
Entwicklung und Erprobung von Modellcurricula für alle einschlägigen Studiengänge, durch 
Aus- und Weiterbildung und die Förderung des Sachverständigenwesens; 

- Strategien zur Imageverbesserung, zur Durchsetzung des diskriminierungsfreien Sprach-
gebrauchs und leichter Sprache und in Fachpresse und Fachliteratur, auf Fachmessen und 
Fachkongressen, in Wettbewerben und Ausschreibungen, in Internetauftritten z.B. der Fachmi-
nisterien im Bereich Planen und Bauen; 

- Qualitätssicherung von Beschwerdemechanismen, von Zertifizierungen sowie Untersuchungen 
zu den Förderungen, ihrer Kontrolle und Sanktionen; Forschung zu den Grenzen der Zumutbar-
keit bei Leistungen aus und Belastungen durch Ehrenämter. 

                                                      

17 WHO 2005, S. 180 
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Dem Denkmodell der UN-Behindertenrechtskonvention muss Zugang in die Architektur verschafft 

werden, denn es handelt sich nicht um ein Behindertenspezialgesetz, sondern um eine Menschen-

rechtskonvention. 
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1 Die UN-Behindertenrechtskonvention 

Die UN-Behindertenrechtskonvention betrifft uns ALLE. Wer bisher glaubte, nur Menschen mit Be-

hinderungen sollten dieses Übereinkommen kennen, irrt. Wer glaubt, er wird fachlich nicht durch 

die UN-Behindertenrechtskonvention gefordert werden, irrt. Wenn sich Baufachmenschen besorgt 

fragen, wo sie sich in dieser Untersuchung wieder finden, muss aufgeklärt werden. Die UN-

Behindertenrechtskonvention wird Einfluss nehmen auf alle Bereiche des Lebens, natürlich auch 

und in nicht unerheblichen Maße auf den Bereich Bau und Verkehr. Die Baufachwelt ist daher in 

der Pflicht, sich mit den Forderungen aus dem Übereinkommen intensiv auseinander zu setzen und 

Maßnahmen zu einer erfolgreichen Umsetzung abzuleiten. Zunächst ist es auch für die Berufskolle-

gen Architekten, Stadtplaner und Bauingenieure wichtig, die UN-Behindertenrechtskonvention zu 

kennen, um die weit reichende Bedeutung zu erfassen. Es reicht eben nicht, den Artikel 9 zu lesen, 

denn ohne Verständnis für das Denkmodell des Übereinkommens bleiben die baulichen Lösungen 

in den realen Parallelwelten behindert oder nicht behindert. 

Der volle Titel der offiziellen englischen Sprachversion der UN-Behindertenrechtskonvention ist: 

„Convention on the Rights of Persons with Disabilities“ 18, der deutsche Titel ist : „Übereinkommen 

über die Rechte der Menschen mit Behinderungen“. Die UN-Behindertenrechtskonvention und 

das dazu gehörige „Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities“ 

oder auch „Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen“19 (im Folgenden abgekürzt als „Fakultativprotokoll“) sind am 13.12.2006 von der 

Generalversammlung20 der Vereinten Nationen angenommen worden. International in Kraft ge-

treten ist die UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Fakultativprotokoll am 03. Mai 2008.  

1.1 Zur Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein bedeutsamer Schritt zur weltweit wirksamen Stärkung 

der Rechte behinderter Menschen. Das Vertragswerk ist das erste universelle Rechtsinstrument, 

das bestehende Menschenrechte in Bezug zur Lebenssituation behinderter Menschen setzt. Be-

hinderung als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens wird anerkannt. Das vorherrschende Ver-

ständnis von Behinderung als Defizit wird abgelöst. Einem großen Teil der rund 650 Millionen behin-

                                                      

18 Vgl.: Generalversammlung der Vereinten Nationen (13 December 2006): Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities. CRPD, vom 24 January 2007. Fundstelle: UN Doc. A/RES/61/106. Online verfügbar unter 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/106 Annex I, zuletzt geprüft am 01.10.2009. 
19 Deutsch: „Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Englisch: 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen (13. Dezember 2006): Fundstelle: UN Doc. A/RES/61/106 Annex II. Online verfügbar unter 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm#optprotocol, zuletzt geprüft am 01.10.2009. 
20 Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (Englisch: General Assembly GA) ist ein Hauptorgan der UN und kann 
Staaten, die Menschenrechte verletzt haben, sanktionieren. Es waren im Jahr 2008 192 Mitgliedstaaten mit je einer Stimme 
vertreten. Bei solchen Entscheidungen ist eine einfache Mehrheit ausreichend. Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 



 

28 

 

derten Menschen weltweit wird die UN-Behindertenrechtskonvention erstmalig Zugang zu univer-

sell verbrieften Rechten verhelfen.21 In der ersten Beratung des Deutschen Bundestages zur UN-

Behindertenrechtskonvention versuchte der Abgeordnete Ilja Seifert die Auswirkungen der Kon-

vention zu umschreiben. Seiner Meinung nach wird die Konvention nicht nur das Leben von 600 

Millionen Menschen mit Behinderungen auf der Welt verändern, sondern hat das Potenzial, „die 

Lebenssituation von uns allen – auch von Ihnen – zu verändern. Das ist nämlich eine Menschen-

rechtskonvention und kein Behindertenspezialgesetz."22  

1.2 Zur Vorgeschichte der UN-Behindertenrechtskonvention 

Mit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 wird bereits jede Diskriminierung 

von den Vereinten Nationen weltweit verboten, das Merkmal „Behinderung“ wurde aber nicht 

ausdrücklich genannt. Das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ (CRC) vom 20. No-

vember 1989 ist die erste, völkerrechtliche verbindliche UN- Konvention, in der „Behinderung“ 

steht. Durch Artikel 2 wird eine Diskriminierung aufgrund von „Behinderung“ verboten. 

Sozialfürsorgerische Maßnahmen prägten bis zum Ende der 60er Jahre die Behindertenpolitik der 

Vereinten Nationen. Die Menschenrechtsperspektive entstand erst Anfang der 70er Jahre. 1971 

verabschiedeten die Vereinten Nationen die völkerrechtlich unverbindliche „Deklaration der all-

gemeinen und besonderen Rechte der geistig Behinderten“ und 1975 die „Erklärung über die 

Rechte behinderter Menschen“. Das 1976 beschlossene „Internationale Jahr der behinderten 

Menschen“ fand 1981 statt. 1982 wurde ein „Weltaktionsprogramm für behinderte Menschen“ 

beschlossen, das über 200 Aktionspunkte aufführt. Ein Prozess der Umsetzung stand einer „Dekade 

der Behinderten“ (1983-1992) vor. Danach fasste die Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen Ende 1992 den bedeutsamen Beschluss, ab 1993 jedes Jahr am 3. Dezember einen „Interna-

tionalen Tag der behinderten Menschen“ zu begehen. Bestandteil des Beschlusses war, dass bis 

2010 eine „Gesellschaft für alle Menschen“ erreicht werden sollte.  

Am 3. Dezember 1993 fand auf europäischer Ebene ein „Europäisches Behindertenparlament“ 

statt, während in der Bundesrepublik Deutschland für eine Ergänzung des Grundgesetzes gewor-

ben wurde. Am 20. Dezember 1993 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen 

die „Standard Rules“, in der deutschen Übersetzung „Rahmenbestimmungen“ genannt. Mit die-

sen Rahmenbestimmungen wurde die Philosophie der „gleichberechtigten Teilhabe“ festschrei-

ben. Seitdem gibt es die Funktion eines UN-Sonderberichterstatters zur Überwachung der Umset-

zung.23 Diese Zeit ist geprägt vom Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Behinderung, 

                                                      

21 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008, S. 46 
22 Bundestag 13.11.2008, S. 19908 
23 Vgl. Heiden 2006, S. 38-39 und 43 



 
 

Bernier, Antje (2010): Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden. 
Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland.  

Pflichtexemplar der Dissertation vom 09.06.2011 
 

1 Die UN-Behindertenrechtskonvention 
 

29 

 

der einen Paradigmenwechsel zur Folge hatte. 2001 wurde diese Entwicklung auf internationaler 

Ebene bekräftigt durch die Ablösung der bestehenden International Classification of Impairment, 

Disability and Handicap (ICIDH) der WHO durch die International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF).24  

1.2.1 Zur Entstehung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Auf Initiative von Mexiko25 und Infolge der Resolution 56/168 vom 19.12.2001 der Generalversamm-

lung der Vereinten Nationen wurde ein Ad-hoc-Komitee gegründet, das ein umfassendes und in 

sich geschlossenes internationales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und 

der Würde von Menschen mit Behinderungen entwerfen sollte. Das Komitee stand allen Mitglieds-

staaten offen und unter der Kontrolle der Vereinten Nationen. Dieses Komitee leistete in Abstim-

mung mit der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und der Kommission für Soziale 

Entwicklungen die entscheidende Vorarbeit für den Wortlaut des Gesetzestextes.26  

Die konstituierende Sitzung des Ad-hoc-Komitees fand 2002 statt. 2003 entschied das Komitee, 

eine Arbeitsgruppe zu bilden, die den ersten Textentwurf des Übereinkommens ausarbeiten sollte. 

In der Arbeitsgruppe waren Vertreterinnen und Vertretern einiger Mitgliedstaaten, von Nichtregie-

rungsorganisationen und eines nationalen Menschenrechtsinstituts. Die Arbeitsgruppe fertigte An-

fang 2004 einen ersten Entwurf, über den anschließend im Ad-hoc-Komitee ab seiner dritten Sit-

zung Mitte 2004 bis zur sechsten Sitzung 2005 Verhandlungen über den Text geführt wurden. Im 

August 2006 nahm das Ad-hoc- Komitee auf seiner achten Sitzung den Entwurf des Textes des 

Übereinkommens und des dazugehörigen Fakultativprotokolls an. 27 

Die Generalversammlung nahm am 13. Dezember 2006 den Text des Übereinkommens und des 

Fakultativprotokolls an. Das Ergebnis der jahrelangen Verhandlung ist die Resolution aus der 61. 

Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 13.12.2006, die als offizielles Doku-

ment A/RES/61/106 am 27. Januar 2007 erschien. Mit dieser Erklärung zur Einmütigkeit über den 

englischen Vertragswortlaut wurde die UN-Behindertenrechtskonvention den Regierungen zur 

Kenntnis gegeben und ab 30.März 2007 zur Zeichnung durch Regierungsmitglieder oder berech-

tigte Personen und zur Ratifikation ausgelegt.  

Die internationalen Verhandlungen um die UN-Behindertenrechtskonvention fielen in den Zeit-

raum zwischen 2001 und 2006. In der gleichen Zeit wurden in der Bundesrepublik wichtige Meilen-

                                                      

24 Vgl. Klein-Luyten et al. 30.04.2009, S. 15 
25 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2009 
26 Vgl. UN Doc. A/RES/61/106. Erläuterndes Vorwort zur Konvention aus der 76. Plenarsitzung vom 13.Dezember 2006. S. 1-2. 
Online verfügbar unter http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/106 Annex I, zuletzt geprüft am 
01.10.2009. 
27 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008, S. 45 
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steine auf dem Weg zu gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erreicht. 

„Mit der Schaffung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG), des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch (SGB IX) und des horizontalen Ansatzes in der Antidiskriminierungsgesetzgebung hatte 

die Bundesrepublik Deutschland international eine Vorreiterrolle inne."28 Deutschland unterschrieb 

die UN-Behindertenrechtskonvention und das Fakultativprotokoll am 30. März 2007 in New York, 

vertreten durch den Ständigen Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen29. Die Behin-

dertenbeauftragte der Bundesregierung, Frau Karin Evers-Meyer, und Staatssekretär Franz Thönnes 

haben die UN-Behindertenrechtskonvention vor Ort unterzeichnet.30 Damit gehörte die Bundesre-

publik zu den Ersten, die gezeichnet haben und versprach von diesem Zeitpunkt an, dessen 

Grundlagen einzuhalten.  

Die Unterzeichnung durch Deutschland erfolgte während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 

im ersten Halbjahr 2007. Damit war die Willenserklärung von Deutschland ein politisch wichtiges 

Signal für die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Europäische Gemeinschaft 

hat das Übereinkommen auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Europäischen Union 

vom 20. März 2007 (7404/07) auch selbst unterschrieben und zeichnete damit erstmalig einen 

menschenrechtlichen Vertrag.31 In der Folge wird im Umfang der Zuständigkeit der EU die UN-

Behindertenrechtskonvention auch europäisches Recht. 

Inzwischen ist die UN-Behindertenrechtskonvention als Vertragswerk am 3. Mai 2008 nach der 

zwanzigsten Ratifikation international in Kraft getreten und wurde von 143 Staaten, auch durch 

die Europäische Kommission, gezeichnet. Das Fakultativprotokoll wurde von 87 Staaten unter-

zeichnet. 70 Staaten haben die UN-Behindertenrechtskonvention und 45 das Fakultativprotokoll 

bereits ratifiziert32. In Deutschland wurde das Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Na-

tionen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und das Fakultativprotokoll am 5.Juni 

2009 nach der Ratifizierung bekannt gemacht durch das Bundesgesetzblatt33. 

                                                      

28 Deutscher Bundestag 12.11.2008, S. 1 
29 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008, S. 45 
30 Vgl. Bundestag 13.11.2008, S. 19906 
31 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008, S. 46 
32 Stand 2009-10-01: "143 signatories to the Convention, 87 signatories to the Optional Protocol, 70 ratifications of the Con-
vention, 45 ratifications of the Optional Protocol" United Nations. Die Angaben auf dieser Seite werden ständig fortge-
schrieben und geben Einblick in den jeweils aktuellen Stand der Zeichnung und Ratifikation. 
33 Bundesgesetzblatt Teil 2, 2009a S. 812-815 und Bundesgesetzblatt Teil 2, 2009b S. 818-820 
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1.3 Zu den Inhalten der UN-Behindertenrechtskonvention 

Präambel  
Artikel 1 Zweck 
Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Artikel 3 Allgemeine Grundsätze 
Artikel 4 Allgemeine Verpflichtungen 
Artikel 5 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
Artikel 6 Frauen mit Behinderungen 
Artikel 7 Kinder mit Behinderungen 
Artikel 8 Bewusstseinsbildung 
Artikel 9 Zugänglichkeit / Barrierefreiheit* 
Artikel 10 Recht auf Leben 
Artikel 11 Gefahrensituation und humanitäre Notlagen 
Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht 
Artikel 13 Zugang zur Justiz 
Artikel 14 Freiheit und Sicherheit der Person 

Artikel 15 Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe 

Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 
Artikel 17 Schutz und Unversehrtheit der Person 
Artikel 18 Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit 

Artikel 19 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft 
Selbstbestimmt Leben* 

Artikel 20 Persönliche Mobilität 
Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 
Artikel 22 Achtung der Privatsphäre 
Artikel 23 Achtung der Wohnung und der Familie 
Artikel 24 Bildung 
Artikel 25 Gesundheit 
Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation 
Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung 
Artikel 28 Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 
Artikel 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 
Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 
Artikel 31 Statistik und Datensammlung  
Artikel 32 Internationale Zusammenarbeit 
Artikel 33 Innerstaatliche Durchführung und Überwachung 
Artikel 34 Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Artikel 35 Berichte der Vertragsstaaten 
Artikel 36 Prüfung der Berichte 
Artikel 37 Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und dem Ausschuss 
Artikel 38 Beziehungen des Ausschusses zu anderen Organen 
Artikel 39 Bericht des Ausschusses 
Artikel 40 Konferenz der Vertragsstaaten 
Artikel 41 Verwahrer 
Artikel 42 Unterzeichnung 
Artikel 43 Zustimmung, gebunden zu sein 
Artikel 44 Organisationen der regionalen Integration 
Artikel 45 Inkrafttreten 
Artikel 46 Vorbehalte 
Artikel 47 Änderungen 
Artikel 48 Kündigung 
Artikel 49 Zugängliches Format / Barrierefreies Format* 
Artikel 50 Verbindliche Wortlaute 
Tabelle 1 Artikelüberschriften der UN-Behindertenrechtskonvention in der amtlichen deutschen Übersetzung.  
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1.3.1 Überblick 

In der UN-Behindertenrechtskonvention ist der Begriff der Menschenwürde ein zentraler Bestand-

teil. Die UN-Behindertenrechtskonvention besteht aus der Präambel und 50 Artikeln. Mit den ersten 

30 Artikeln werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen umfassend beschrieben, Artikel 

31 bis 50 erläutern den Weg zur Durchführung der Bestimmungen und zur Kontrolle. Alle in der UN-

Behindertenrechtskonvention genannten Artikel gestalten vorhandene Rechte der Menschen mit 

Behinderungen weiter aus.34 In der Tabelle 1 sind alle Artikel mit ihren Überschriften aufgeführt. Mit 

einem Sternchen gekennzeichnete Artikel wurden in der Schattenübersetzung des Netzwerkes 

Artikel 3 e.V. in die kursiv geschriebene Form geändert. 

1.3.2 Zum Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention 

Für den Bereich Bau ist Artikel 9 „Zugänglichkeit“35 oder „Barrierefreiheit“36 besonders von Interes-

se. Maßnahmen zur Feststellung von Zugangshindernissen und –barrieren in der physischen Umwelt 

werden explizit genannt und es wird deutlich, dass Barrierefreiheit ein Querschnittsthema ist, das 

sich nicht auf das Bauen beschränkt.  

Ausgerechnet dieser Artikel 9 ist durch die fehlerhafte amtliche Übersetzung sehr beschränkt wor-

den, denn „Barrierefreiheit“ ist ein bereits gesetzlich definierter, verständlicher Begriff in Deutsch-

land (siehe Anlage I). In seiner deutschen Bedeutung suggeriert „Zugänglichkeit“ jedoch die Be-

grenzung auf gegenständlich vorhandene bauliche Objekte in mindestens begehbarer Größe mit 

Stufen, Schwellen oder ähnlichem. Z.B. virtuelle Barrieren sind aber ebenfalls gemeint. Im Weiteren 

wird daher auf die Schattenübersetzung des Netzwerkes Artikel 3 e.V. (siehe Abschnitt 1.5.2) Bezug 

genommen.  

Es handelt sich bei Maßnahmen zur Barrierefreiheit vielmehr um eine Kette von Maßnahmen, die 

einander bedingen und erst in ihrer funktionalen Gesamtheit zur vollen Teilhabe in allen Lebensbe-

reichen führen können. Die Aufgabenteilung innerhalb der Berufsgruppen erlaubt die getrennte 

Betrachtung von Gebäuden, Straßen, Transportmitteln sowie andere Einrichtungen in Gebäuden 

und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstät-

ten innerhalb einer abgestimmten Gesamtplanung, einer Art barrierefreien Masterplanung. Im 

Artikel 9 wird das projektübergreifende Denken Leitlinie genannt. 

 

 
                                                      

34 Vgl. Aichele August 2008. 
35 Vgl. amtliche Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
36 Vgl. Schattenübersetzung durch das Netzwerk Artikel 3 e.V. 
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Zugänglichkeit Barrierefreiheit  

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung selbstbestimmtes Leben und die volle Teil-

habe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für 

Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigtengleichberechtigt mit anderen Zugang zur physischen Umwelt, 

zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien 

und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen 

Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststel-

lung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für  

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schu-

len, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;  

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste.  

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen,  

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit Barrierefreiheit von Einrichtungen und Diensten, die der 

Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre Anwendung zu 

überwachen;  

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offenstehen 

oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglichkeit Barrierefreiheit für Menschen mit Behin-

derungen berücksichtigen;  

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderun-

gen anzubieten;  

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift 

und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen;  

e) um menschliche und tierische HilfeAssistenz sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum Führen und 

Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, zur Verfügung zu stellen mit 

dem Ziel, den barrierefreien Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, zu 

erleichternermöglichen;  

f) um andere geeignete Formen der HilfeAssistenz und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu fördern, 

damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird;  

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern; 

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher barrierefreier Informations- und 

Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu fördern, sodass deren Zugänglichkeit Barrie-

refreiheit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird.  

Tabelle 2 Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention in der deutschen Schattenübersetzung37  

1.3.3 Zum Fakultativprotokoll 

Das Fakultativprotokoll ist ein eigenständiger völkerrechtlicher Vertrag. Es erweitert die Kompeten-

zen des Ausschusses für Menschen mit Behinderungen nach Artikel 34 der Konvention um die 

Möglichkeit, ein Verfahren der Individualbeschwerde und ein Verfahren zur Untersuchung dieser 

Beschwerde. Das Fakultativprotokoll ist die Grundlage für den Aufbau eines quasi-gerichtlichen 

                                                      

37 Barthel 20.08.2009 
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Beschwerdemechanismus auf internationaler Stufe. Erst nach der vollständigen Nutzung von allen 

staatlichen Rechtsbehelfen können Menschen ihr Anliegen vor ein internationales Fachgremium 

bringen, wenn es sich um einen Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention handelt. Das 

internationale Fachgremium soll anschließend über diese Beschwerde entscheiden.38 Beide Ver-

fahren sollen die Umsetzung und die Kontrolle der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention unterstützen. Das Fakultativprotokoll besteht aus 18 Artikeln. 

1.4 Das deutsche Gesetz  

1.4.1 Die Denkschriften der Bundesregierung 

Vor dem Gesetzesbeschluss für das bundesdeutsche Ratifikationsgesetz wurden von der Bundes-

regierung Erklärungen und Auslegungen zur UN-Behindertenrechtskonvention und zum Fakultativ-

protokoll für die Mitglieder des Bundestages formuliert. Diese Schriften sind als „A. Denkschrift39 zu 

dem Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen“40 und „B. Denkschrift zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkom-

men vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“41 in der Druck-

sache 16/10808 des Deutschen Bundestages, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 

8.11.2008, enthalten. Die im Deutschen Behindertenrat zusammen arbeitenden Verbände lehnten 

die von der Bundesregierung in der Denkschrift vorgenommenen Bewertungen in weiten Teilen ab 

und sahen weiteren gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Zu den Denkschriften wurde klarge-

stellt, dass es sich um kein für die Auslegungspraxis relevantes Dokument handelt.42 In dem im 

Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzestext sind die Denkschriften nicht enthalten und damit 

auch nicht rechtsverbindlich. 

1.4.2 Das Ratifikationsgesetz 

Verträge zu politischen Beziehungen des Bundes oder mit Bezug zur Gesetzgebung erfordern ein 

Zustimmungsgesetz43. Das Verfahren folgt dem grundsätzlichen Gesetzgebungsverfahren des je-

weiligen Staates, in Falle Deutschlands des Bundes. Der vollständige Titel des deutschen Ratifikati-

onsgesetzes ist: „Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. De-

zember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen“. Aus dem Titel wird deutlich, dass mit dem Ratifikationsgesetz die UN-

                                                      

38 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 
39 Eine Denkschrift, auch Memorandum, ist eine erläuternde Stellungnahme zu einem bestimmten Thema. 
40 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008, S. 45–66 
41 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008, S. 69–71 
42 Vgl. Deutscher Bundestag 03.12.2008, S. 10 
43 Vgl. Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
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Behindertenrechtskonvention auch das Fakultativprotokoll erfasst und gemeinsam in Kraft gesetzt 

wurden. 

Die Initiative ging von der Bundesregierung aus, die dem Bundesrat am 17.10.200844 einen ersten 

Gesetzentwurf45 vorlegte und damit die Voraussetzungen nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grund-

gesetzes für die Ratifizierung des Übereinkommens sowie des Fakultativprotokolls schuf.46 Die Fe-

derführung in diesem Thema hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Gesetzent-

wurf für den Bundestag vom 8.11.200847 stand in der 186. Sitzung des 16. Bundestages am 

12.11.2008 unter der Leitung der Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt in erster Beratung für eine hal-

be Stunde auf der Tagesordnung unter dem Tagesordnungspunkt 1348. Als Zusatztagesordnungs-

punkt 3 wurde ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur „Historischen Chance des VN 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“49 in dieselbe Debatte ge-

geben. Im Anschluss an die Diskussion wurden der Entwurf und der Antrag in eine Anzahl von Aus-

schüssen50 unter Federführung des Ausschusses für Arbeit und Soziales verwiesen. Der Bundesrat 

beschloss in seiner 851. Sitzung am 8. November 2008, gegen den Entwurf eines Gesetzes zur UN-

Behindertenrechtskonvention im ersten Durchgang keine Einwendungen zu erheben.51  

Aus dem 11. Ausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales unter Vorsitz von Gerald Weiß, wur-

de nach einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen52 und nach Zuarbeiten aus den an-

deren Ausschüssen ein Bericht mit Beschlussempfehlung53 am 3.12.2008 fertig gestellt und dem 

Deutschen Bundestag am 4.12.2008 in seiner 193. Sitzung zur zweiten Beratung und Schlussab-

stimmung der UN-Behindertenrechtskonvention vorgelegt. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales 

empfahl darin über die Berichterstatterin Silvia Schmidt, dem Gesetz zuzustimmen und ergänzt 

durch einen Entschließungsantrag aus dem Ausschuss. Reden von sechs Abgeordneten, unter 

                                                      

44 Vgl. Deutscher Bundestag 08.11.2008 S. 3 
45 Bundesrat 21.10.2008 
46 Vgl. Bundesrat 21.10.2008, S. 1 
47 Deutscher Bundestag 08.11.2008 
48 Bundestag 13.11.2008 
49 Deutscher Bundestag 12.11.2008 
50 Innenausschuss, Rechtsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie Ausschuss 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung 
51 Vgl. Bundesrat 10.11.1999 
52 Vgl.: Deutscher Bundestag 03.12.2008 S. 7: Beteiligte Sachverständige in der 107. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales am 3.12.2008: 

- Sozialverband VdK Deutschland e. V.  
- Der Paritätische Gesamtverband  
- Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK)  
- Deutsches Institut für Menschenrechte e. V.  
- Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e. V. (ISL)  
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)  
- Professor Dr. Jutta Schöler, Berlin  
- Professor Dr. Theresia Degener, Bochum  
- Ottmar Miles-Paul, Mainz  
- Dr. Stefan Heinik, Gebesee  
- Klaus Lachwitz, Berlin.  

53 Deutscher Bundestag 03.12.2008 
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anderem auch der Bundesbehindertenbeauftragten Karin Evers-Meyer, zum Tagesordnungspunkt 

23a und 23b waren zu Protokoll gegeben. In zweiter Beratung unter Leitung des Vizepräsidenten 

Wolfgang Thierse wurde der Gesetzentwurf durch den 16. Bundestag ohne weitere Debatte ein-

stimmig54 angenommen. Die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss wurde bei Enthaltung der 

FDP angenommen, alle anderen Anträge dazu wurden abgelehnt.55 Mit eindeutiger Mehrheit hat 

auch der Bundesrat am 19.12.2008 dem Gesetz im zweiten Durchgang zugestimmt.56  

 

Abbildung 1 Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention in der Bundesrepublik 

Das deutsche „Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. De-

zember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen“57 vom 21.12.2008 wurde am 31.12.2008 im Bundesanzeiger verkündet und am 

26.3.2009 in Kraft gesetzt (siehe Abbildung 1). Es handelt sich nunmehr also nicht nur um eine 

weltweit ausgehandelte Willensbekundung58, sondern die UN-Behindertenrechtskonvention hat 

verbindlichen Gesetzescharakter in Deutschland.  

                                                      

54 In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die Kosten für diese Entscheidung lediglich auf ca. 463.000 € bezif-
fert wurden, "D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte (…): 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand: 
Keine. 2. Vollzugsaufwand: Durch das Gesetz entsteht kein weiterer Vollzugsaufwand, mit Ausnahme der Kosten für die 
Einrichtung der unabhängigen Stelle nach Artikel 33 Abs. 2 des Übereinkommens. Im Regierungsentwurf des Bundeshaus-
halts 2009 sind hierfür bereits insgesamt 463 000 Euro veranschlagt." Deutscher Bundestag 03.12.2008, S. 2 Mit dieser Summe 
ist die Finanzierung der Monitoringstelle beim DIMR für ein Haushaltsjahr gemeint. Kostenauswirkungen für die Volkswirt-
schaft wurden nicht angeführt. Das mag hinsichtlich der Auswirkungen auf den Bereich Bauen befremdlich wirken, hat 
aber insofern eine wissenschaftliche Grundlage, als dass die Kosten für das barrierefreie Bauen nach dem aktuellen For-
schungsstand die Kosten der Baureinigung nicht übersteigt. Über die redet in der Bundesregierung auch niemand. "Bei 
Neubauten verursacht hindernisfreies Bauen Mehrkosten von weniger als zwei Prozent der Bausumme. Dies entspricht in 
der Größenordnung der Baureinigung oder einem Bruchteil der Rabatte und Skonti der Werkverträge. Der geistige Auf-
wand im Projektteam ist gefragt! Jeder Rückkommensantrag des Bauherrn und jede Änderung der ausführenden Architek-
ten kosten mehr. Was man beim Neubau verpasst, wird teurer. Dies gilt für alle Fehlplanungen. Aber auch bei Umbauten 
sind Anpassungskosten, mindestens bei öffentlichen Bauten, nicht dramatisch. Schwieriger und kostenintensiver wird es bei 
Wohnbauten. Aus diesem Grund verlangt der Bund im subventionierten Wohnungsbau bereits seit 30 Jahren hindernisfreie 
Gebäude. Mit dieser Forderung 
sollten sich auch die privaten Investoren endlich auseinander setzen." Volland, Manser 2004, S. 3 
55 Vgl. Bundestag 05.12.2008 
56 Bundesrat 23.12.2008, S. 459–460 
57 Vgl. Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention 
58 Konvention ist abgeleitet aus dem Lateinischen Wort „conventio“ und bedeutet „Übereinkunft, Zusammenkunft“. 
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1.4.3 Zur Umsetzungsdiskussion 

Von der Ratifikation unabhängig ist die Umsetzung des geschlossen Vertrages. Der Vertrag ist mit 

der Unterschrift nicht erfüllt, sondern die Umsetzung beginnt erst. Gerade weil für die Bereiche 

Bauen und Verkehr die zur Umsetzung notwendige Regelungshoheit in Deutschland in großen 

Teilen bei den Bundesländern liegt, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, „...dass die 

Bestimmungen der Konvention explizit und ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile eines 

Bundesstaates gilt.“59  

1.5 Die deutschen Übersetzungen 

1.5.1 Die amtliche deutsche Übersetzung 

Die amtliche deutsche Übersetzung ist keine offizielle Sprachversion nach Artikel 50 des Überein-

kommens. Offiziell sind der arabische, der chinesische, der englische, der französische, der russi-

sche und der spanische Wortlaut. Das Ad-hoc-Komitee bei den Vereinten Nationen setzte 2006 im 

Anschluss an die Annahme des englischen Entwurfs des Textes des Übereinkommens und des da-

zugehörigen Fakultativprotokolls eine Redaktionsgruppe unter der Leitung des Staates Liechten-

stein ein. Diese Redaktionsgruppe sollte die Einheitlichkeit der Terminologie im Text sicherstellen 

und die offiziellen Sprachversionen der Vereinten Nationen abstimmen. Das Ergebnis sind die o-

ben genannten sechs offiziellen Sprachversionen, bei denen sich im Folgenden immer auf die 

englische Sprachversion und ihre deutsche Übersetzung bezogen wird. 

Bei der amtlichen deutschen Übersetzung handelt es sich um die abgestimmte Version zwischen 

Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Für Deutschland war das Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales beteiligt. Der beim Auswärtigen Amt beschäftigte Übersetzungsdienst 

war maßgeblich in die deutsche Übersetzung einbezogen.60  

1.5.2 Die Schattenübersetzung des Netzwerk Artikel 3 e.V. 

Bei der Schattenübersetzung handelt es sich um eine korrigierte deutsche Fassung der zwischen 

Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Übersetzung und damit 

der offiziellen deutschen Version des Übereinkommens über die Rechte der Menschen mit Behin-

derungen durch das Netzwerk Artikel 3 e.V. Die offizielle deutsche Sprachversion der UN-

Behindertenrechtskonvention wurde nach Aussage der Behindertenorganisationen fast ohne Be-

teiligung behinderter Menschen und ihrer Verbände in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und 

die Schweiz abgestimmt. Anstrengungen der Behindertenorganisationen in allen vier beteiligten 

                                                      

59 Sieger 03.04.2009 
60 Vgl. Aichele 06.10.2009 
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Staaten, wenigstens die gröbsten Fehler zu korrigieren, sind gescheitert. 61 Exemplarisch genannt 

sei: "Die Übersetzung von „Independence“ oder „live independently“ wurden ins Deutsche mit 

„Unabhängigkeit“ bzw. „unabhängige Lebensführung“ übersetzt. Die Behindertenverbände mei-

nen, dass „Selbstbestimmung“ oder „Selbstbestimmtes Leben“ authentisch sind. Der Begriff der 

„Inclusion“ wird mit „Integration“ übertragen und dies ist in Hinblick auf das Bildungssystems und 

die Arbeitswelt eine „Fehlübersetzung“, denn „Inklusion“ ist bereits ein Begriff der im Deutschen 

eine völlig andere Interpretation ermöglicht."62  

Auch im Deutschen Bundestag war vor dem Gesetzesbeschluss bereits die Tatsache bekannt, 

dass die vorliegende Fassung der deutschen Übersetzung des Übereinkommens sowie die dazu-

gehörige Denkschrift der Bundesregierung den Paradigmenwechsel durch Formulierungs- und 

Übersetzungsfehler gefährden. 63 Der Deutsche Bundestag wurde im November 2008 durch Frakti-

onsantrag64 informiert und gebeten die Regierung aufzufordern, "die zwischen den einzelnen 

Staaten abgestimmte deutsche Übersetzung zu überarbeiten und die zentralen Übersetzungsfeh-

ler zu beheben."65 Dieser Antrag wurde zugunsten der Annahme des Gesetzentwurfs ohne Ände-

rungen abgelehnt66.Aus diesem Grund hat sich ein Verein für Menschenrechte und Gleichstellung 

Behinderter, das NETZWERK ARTIKEL 367 entschlossen, eine "Schattenübersetzung"68 zu publizieren. 

„Das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. hält eine korrekte Übersetzung des Konventionstextes für unerläss-

lich, da die Wortwahl zur Bewusstseinsbildung beiträgt. Die Bewusstseinsbildung in der gesamten 

Gesellschaft ist ein wichtiges Anliegen der Konvention, Artikel 8 der Konvention beschäftigt sich 

explizit mit diesem Thema. Deshalb soll mit der Schattenübersetzung eine deutsche Version des 

Konventionstextes zur Verfügung gestellt werden, die den authentischen Fassungen mehr ent-

                                                      

61 Vgl. Barthel 
62 Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e.V. 
63 Vgl. Deutscher Bundestag 12.11.2008, S. 1 
64 Drucksache 16/10841 
65 Deutscher Bundestag 12.11.2008 
66 Drucksache 16/11234 neu 
67 Ziele und Aufgaben des Netzwerkes Artikel 3 e.V.:  

- "Vernetzung: überparteiliche, verbands- und behinderungsübergreifende Vernetzung aller Einzelpersonen, Projek-
te und Organisationen, die sich für Gleichstellung und die Umsetzung des Artikel 3 GG und des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BGG) einsetzen. 

- Beschwerdestelle: Dokumentation und Weiterleitung von Diskriminierungstatbeständen, Erarbeitung von regel-
mäßigen Berichten zur Umsetzung des Benachteiligungsverbotes unter besonderer Berücksichtigung der Belange 
behinderter Frauen. 

- Gesetzesvorbereitung: Sammlung und Koordinierung konkreter Vorschläge zur Schaffung von kommunalen, lan-
des- und bundesweiten Regelungen zur Gleichstellung für behinderte Menschen. Die Anliegen behinderter 
Frauen finden darin besondere Beachtung." Barthel 

68 „Der Begriff „Schattenübersetzung“ wurde gewählt, weil die sogenannten „Schattenberichte“ (shadow reports) im Be-
richtswesen zu bestehenden UN-Konventionen eine gute Tradition haben: Die Vertragsstaaten von UN-Konventionen sind 
verpflichtet, regelmäßig Berichte zur Umsetzung der jeweiligen Konvention zu erstellen und diese dem überwachenden 
Komitee zuzuleiten. Parallel dazu werden von den Nichtregierungsorganisationen Schattenberichte erstellt, die ebenfalls in 
die Bewertung des überwachenden Komitees einfließen. Wenn die Bundesrepublik beispielsweise einen Bericht zur Umset-
zung der Frauenrechtskonvention veröffentlicht, verfassen der Deutsche Frauenrat und andere Frauenorganisationen 
parallel einen Schattenbericht, in dem Fakten aufgelistet werden, die im Regierungsbericht nicht auftauchen.“ Barthel 
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spricht als die offizielle deutsche Übersetzung.“69 „Das Projekt Schattenübersetzung ist (...) im We-

sentlichen von Frau Arnade betrieben worden. Frau Arnade hat damals mit Artikel 3 zusammen 

gearbeitet. Dies war zum Teil ein öffentlicher Konsultationsprozess.“70 Dabei sind sowohl die UN-

Behindertenrechtskonvention als auch das Fakultativprotokoll nachvollziehbar korrigiert worden 

und werden zusammen in einem Dokument verbreitet. „Zur Kennzeichnung unserer Änderungs-

vorschläge sind diese in der Schattenübersetzung in blauer Farbe hinterlegt und die unseres Er-

achtens falschen Übersetzungen durchgestrichen."71 Eine Leserreaktion auf der Internetseite von 

„kobinet - Nachrichten“72 zur Ankündigung der gedruckten Ausgabe der Schattenübersetzung 

macht deutlich, welche Tragweite die inhaltlichen Fehler aus der Übersetzung bei der Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention hat: "... Eure Übersetzung vermittelt uns die weltweit rechts-

verbindliche Version der UN-Konvention in einer semantisch unverfälschten deutschen Fassung. 

Sie dient uns als authentische Orientierung und zeigt uns durch die Gegenüberstellung mit der 

amtlichen Version genau die Stellen an, wo die Regierung beabsichtigt, die Umsetzungskriterien 

der UN-Konvention zu umgehen, bzw. der Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit durch schwammige 

Begriffswahl einen beliebigen Ermessensspielraum einzuräumen. ... Falls die irreführenden Formulie-

rungen der amtlichen deutschen Übersetzung in die Erstellung von Richtlinien, Gesetzen und 

Rechtsprechung einfließen, hilft uns eure Übersetzung, dies aufzudecken, die Verantwortlichen 

darauf hinzuweisen und notfalls Übersetzungsgutachten zur Einhaltung der Behindertenrechtskon-

vention zu veranlassen... Nun liegt es an uns, die entlarvende Schattenübersetzung zu verbreiten 

und die Einhaltung der ursprünglichen UN-Behindertenrechtskonvention auch im deutschen 

Sprachraum, an der offiziellen Interpretation vorbei, erfolgreich durchzusetzen. "73 Beim Zitieren der 

UN-Behindertenrechtskonvention in deutscher Sprache sollte im Interesse des diskriminierungsfrei-

en Sprachgebrauchs abgewogen werden, wann besser die Schattenübersetzung zu nutzen ist.  

1.5.3 Deutsche Versionen in leichter Sprache, Gebärdensprache oder als Sprachausgabe 

Den offiziellen deutschen Text der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es in Gebärdensprache 

und als Sprachausgabe auf den Webseiten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Für 

Menschen mit Lernschwierigkeiten gibt die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung auf ihrer 

Internetseite eine inhaltlich verkürzte und illustrierte Version unter dem Titel „Menschen-Rechte für 

behinderte Frauen, Männer und Kinder auf der ganzen Welt“ in leichter Sprache und mit größerer 

                                                      

69 Barthel 
70 Aichele 06.10.2009 
71 Barthel 
72 Was ist die kobinet- Redaktion? „Kollektiver Propagandist und Organisator der behinderten Massen, (...) Wenn es denn 
eine Message gibt, dann die: der Nachrichtendienst von und für behinderte Menschen soll informieren, bilden und natür-
lich auch unterhalten." Information «Wir über uns» -- kobinet, 13.07.2009 
73 Krumpholz 03.02.2009 
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Schrift heraus (Überblick in Abbildung 2). Alle Dokumente stehen als Papierversion oder in ver-

schiedenen digitalen Formaten zum Herunterladen zur Verfügung.  

 

Abbildung 2 Sprachversionen der UN-Behindertenrechtskonvention 

1.6 Überprüfungsmechanismen der Konvention  

1.6.1 Internationale Ebene 

Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist ein „Komitee für die Rechte behinderter Menschen“ zur 

Überwachung der Umsetzung der Rechte durch die Vertragsstaaten berechtigt. Es wird aus zwölf 

Spezialisten gebildet, die auf alle Regionen der Erde gleichmäßig verteilt sind. Sie werden für eine 

vierjährige Amtszeit gewählt. Das Komitee hat drei grundsätzliche Funktionen: 

- Es beschäftigt sich mit den nationalen Staatenberichten über die Umsetzung der Konvention, 
die von den Vertragsstaaten in gleichmäßigen Zeiträumen abgegeben werden müssen. 

- An das Komitee werden Individualbeschwerden gemäß des Zusatzprotokolls gerichtet und es 
ist für deren Prüfung zuständig. 

- Das Komitee handelt in Fällen von belegten Anzeichen auf generelle, schwere und methodi-
sche Verletzungen von Rechten entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Natürlich können auch eigene Erläuterungen („General Comments“) zu den aus der Konvention 

erwachsenden Staatenverpflichtungen vom „Komitee für die Rechte behinderter Menschen“ 

herausgegeben werden. Schon durch die 1993 von der Generalversammlung der Vereinten Nati-

onen angenommenen „Einheitlichen Vorgaben der VN zur Erreichung von Chancengleichheit 

von behinderten Menschen“ wurde die Arbeitsstelle eines „VN- Sonderberichterstatters für Behin-
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derung“ installiert. Er soll die Umsetzung der Empfehlungen des Komitees durch die Staaten kon-

trollieren. Der Südafrikaner Shuaib Chalklen bekleidet seit 13. August 2009 dieses Amt.74  

1.6.2 „Focal Points“ in Deutschland 

Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt vor, dass eine oder mehrere rechenschaftspflichtige 

Stellen ("Focal Points75") innerhalb der Regierung zu bestimmen sind. Mit "Focal Points" sind weniger 

Orte als verantwortliche Personen oder Abteilungen gemeint, die die Umsetzung der Konvention 

in ihrem Zuständigkeitsbereich anleiten. Sie sind dafür nach außen und innen rechenschaftspflich-

tig. Für die Bundesregierung soll ein „Focal point“ beim im Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les eingerichtet worden sein. Die Monitoringstelle befürwortet die Einrichtung weiterer „Focal 

Points" in allen Bundesministerien.76 Angesichts der vielen Zuständigkeiten der Länder im föderalisti-

schen Deutschland ist die Einrichtung von „Focal points“ bei den Regierungen der Bundesländer 

zu diskutieren. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der weiteren Betrachtung für den Bereich Bauen. 

1.6.3 Nationale, amtliche Monitoring- Stelle beim DIMR 

Die nationale Monitoring- Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention wurde beim Deutschen Insti-

tut für Menschenrechte (DIMR) in Berlin77 eingerichtet. Die Monitoring- Stelle wird unter Leitung von 

Dr. Valentin Aichele von vier Mitarbeitern gebildet. Das DMIR wurde am 7.12.2000 mit Beschluss 

des Deutschen Bundestages gegründet, wird vom Staat finanziert, ist aber von Vorgaben und 

Weisungen der Bundesregierung unabhängig. Es handelt sich um eine nationale Menschenrechts-

institution in Deutschland und wurde von den Vereinten Nationen anerkannt. Seit der Gründung 

werden menschenrechtliche Übereinkommen, an die sich Deutschland durch Ratifikation gebun-

den hat, in der Umsetzung begleitet. 78 Zu den Aufgaben gehören die Formulierung von Empfeh-

lungen an die Akteure von Staat und Politik, etwa an die Gesetzgeber und Regierungen in Bund 

und Ländern und die Herausgabe von Stellungnahmen zu menschenrechtlichen Fragestellungen. 

Es wird aktiv der internationalen Fachausschuss informiert, der die Umsetzung der Konvention in 

Deutschland periodisch überprüft.79 

 

 

                                                      

74 Vgl. Auswärtiges Amt - Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
06.10.2009 
75 Englisch für Schwerpunkt oder Fokus 
76 Deutsches Institut für Menschenrechte 
77 Weitere Informationen unter http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html, online verfübar, 
zuletzt überprüft am 13.10.2009 
78 Aichele 16.04.2008 S. 2 
79 Deutsches Institut für Menschenrechte 22.09.2009 



 

42 

 

1.6.4 Empfehlungen der deutschen Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) sprach sich im August 2008, noch vor der Verab-

schiedung des deutschen Ratifizierungsgesetzes, für die folgenden acht Empfehlungen an die bis 

zur Wahl 2009 tätige Bundesregierung und den Bundestag aus. 

"UN-Behindertenrechtskonvention und Fakultativprotokoll zügig ratifizieren 
Bundesregierung sowie Bundestag und Bundesrat sollten ihren Beitrag leisten, dass die UN-
Behindertenrechtskonvention und das Fakultativprotokoll zügig ratifiziert werden.80 
Die Konvention ohne Vorbehalt und ohne Interpretationserklärung ratifizieren 
Die Bundesregierung sollte die UN-Behindertenrechtskonvention ohne Vorbehalt und ohne Interpretationserklärung 
ratifizieren.81 
Beratungsprozesse transparent und partizipativ gestalten 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie Bundestag und Bundesrat sollten den innerstaatlichen Bera-
tungsprozess zur Ratifikation transparent und vor allem unter Einbeziehung von Betroffenenverbänden betreiben. 
Umsetzungsstrukturen prüfen und ausbauen 
Bundesregierung sowie Bundestag und Bundesrat sollten die bestehenden Strukturen zur Umsetzung von menschen-
rechtlichen Abkommen prüfen und gemäß der Konvention fortentwickeln (focal points, Koordinationsmechanis-
mus). 
Nationale Monitoring-Strukturen stärken 
Bundesregierung und Bundestag sollten eine unabhängige „Monitoring-Stelle“ bestimmen82 und ihre angemessene 
Ausstattung mit Ressourcen gewährleisten. 
Eine in allen Punkten angemessene Übersetzung der Konvention ins Deutsche gewährleisten 
Bundestag und Bundesrat sollten dafür Sorge tragen, dass die an das parlamentarische Ratifikationsgesetz ange-
hängte deutsche Übersetzung den authentischen Sprachfassungen in allen Punkten in Wortlaut und Sinn gerecht 
wird. 83 
Die Konvention weit verbreiten 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollte für die weite Verbreitung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
barrierefreien Formaten sorgen. 
Vorbereitung der Umsetzung in Bund und Ländern 
Bundesregierung und Bundesländer sollten in ihren Zuständigkeitsbereichen alle notwendigen Vorbereitungen tref-
fen, um im Anschluss an die Ratifikation zügig mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu beginnen."  
Tabelle 3 Empfehlungen des DIMR an die Bundesregierung84  

Nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Fakultativprotokolls in 

Deutschland ohne Interpretationserklärung85 ist die Monitoringstelle seit 2009 beim Deutschen Insti-

tut für Menschenrechte angesiedelt und im Aufbau. Die Übersetzung wurde, wie weiter oben be-

reits beschrieben, nicht an den authentischen Wortlaut angepasst, sondern wird derzeit von einer 

Schattenübersetzung begleitet.  

Entsprechend stehen gegenwärtig die Umsetzungsstrukturen im Fokus der Bemühungen und die 

aktuellen Empfehlungen nunmehr der Monitoringstelle an die neue Bundesregierung und das Par-

lament lauten nach der Bundestagswahl 2009: 

"1. Umsetzungsauftrag im Koalitionsvertrag ausdrücklich aufnehmen 

                                                      

80 Am 26.3.2009 in Deutschland ratifiziert. 
81 Ist geschehen: Die Denkschriften der Bundesregierung sind nicht Bestandteil des Ratifikationsgesetzes geworden. 
82 Zu diesem Zeitpunkt war das Deutsche Institut für Menschenrechte noch nicht zur Monitoringstelle erklärt worden. 
83 Die offizielle deutsche Übersetzung wird diesem Anspruch nicht gerecht. 
84 Aichele August 2008 
85 Vgl. Denkschrift im Abschnitt 1.4.1 
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(…) Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention empfiehlt, dass die koalierenden Parteien nach der 
Bundestagswahl 2009 den Umsetzungsauftrag der UN-Behindertenrechtskonvention in den Koalitionsvertrag aus-
drücklich aufnehmen.86 
2. Nationale Strategie zur Umsetzung der Konvention entwickeln 
(…) Die Monitoring-Stelle empfiehlt der Bundesregierung, unter Einbeziehung behindertenpolitischer Verbände und 
anderer Akteure der Zivilgesellschaft eine nationale Strategie zu entwickeln, die auf die volle Verwirklichung der in 
der Konvention anerkannten Rechte von Menschen mit Behinderungen gerichtet ist. 
3. Die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Politik als Querschnittsaufgabe wahrzuneh-
men 
(…) Die Monitoring-Stelle empfiehlt den zukünftigen Fraktionen des Deutschen Bundestages und der Bundesregie-
rung, die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen als Querschnittsaufgabe der gesamten Politik zu 
begreifen und systematisch in alle Politikfelder einzubeziehen. 
4. Behinderten Menschen und den sie vertretenden Organisationen Partizipationsmöglichkeiten eröffnen 
(…) Die Monitoring-Stelle empfiehlt dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung, behinderten Menschen, 
einschließlich Kindern, über die sie vertretenden Organisationen regelmäßig Möglichkeiten zu eröffnen, an Anhö-
rungen mitzuwirken und in allen politischen Prozessen aktiv einbezogen zu werden. 
5. Kultur der Nichtdiskriminierung zugunsten behinderter Menschen ausbauen 
(…) Die Monitoring-Stelle empfiehlt der Bundesregierung, den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel aktiv zu för-
dern, wonach Behinderung als Bereicherung anerkannt und zugleich als Bestandteil einer menschlichen Gesell-
schaft wertgeschätzt wird. 
6. Benennung weiterer "Focal Points" innerhalb der Bundesregierung 
(…) Die Monitoring-Stelle empfiehlt einer neuen Bundesregierung, dass sie - über den bestehenden "Focal Point" im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hinaus - in allen Bundesministerien "Focal Points" einrichtet." 
Tabelle 4 Empfehlungen der Monitoringstelle an die Bundesregierung87 

In diesem Fall bleiben die Bundesländer unerwähnt, weil sich der Appell aus aktuellem Anlass an 

die Ebene der Bundesregierung und das Bundesparlament richtet, die sich aus zahlreichen neuen 

Personen88 zusammen setzen wird. Deutschland hat sich als Staat gegenüber der internationalen 

Gemeinschaft an die UN-Behindertenrechtskonvention gebunden. Aber Deutschland hat sich 

auch gegenüber seinen Bürgern verpflichtet, die enthaltenen Rechte umfassend einzuhalten. 

Unabhängig von einer expliziten Erwähnung sind die Länder in der Pflicht, sich denselben Anforde-

rungen zu stellen. "Verpflichtungen, die aus der Behindertenrechtskonvention erwachsen, richten 

sich primär an die Träger staatlicher Gewalt. Die Adressaten sind in Deutschland die Parlamente 

auf der Ebene von Bund und Ländern, aber auch die Verwaltungsbehörden und Gerichte. Die 

Länder sind unmittelbar verpflichtet, die Konvention im Rahmen ihrer Zuständigkeiten umzuset-

zen."89  

                                                      

86 "7.4. Menschen mit Behinderungen. Wir treten für eine tatsächliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am ge-
sellschaftlichen Leben ein. Unser Ziel ist, die Rahmenbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen positiv zu 
gestalten. Voraussetzung hierfür ist u.a. die Barrierefreiheit in allen Bereichen von Schule über Ausbildung bis zum Beruf 
sowie von Verkehr über Medien und Kommunikationstechnik bis hin zum Städtebau. Politische Entscheidungen, die Men-
schen mit Behinderungen direkt oder indirekt betreffen, müssen sich an den Inhalten der UN-Konvention über die Rechte 
der Menschen mit Behinderungen messen lassen. Deshalb werden wir Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 84/132 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen entwickeln." 
Wachstum. Bildung. Zusammenhalt., 26. Okt. 2009 
87 Deutsches Institut für Menschenrechte 
88 In den meisten Bundesländern ist die Landtagswahl nicht parallel zur Bundestagswahl 2009 gelaufen, so dass die agie-
renden Personen sich auf der Landesebene nicht wesentlich verändern, abgesehen von den Nachrückern für die Bundes-
tagsmandatsträger aus den Landtagen und den Rückkehrern aus dem Bundestag bei Nichtwiederwahl. 
89 Aichele 16.04.2008 
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1.7 Übernahme in die Architektur 

Warum wird diese Konvention so ausführlich besprochen? Geht es nicht eigentlich um Architek-

tur? Oder um eine rechtliche oder wirtschaftliche Thematik? Geht es um Politik, Arbeit oder Sozia-

les? Es ist nicht üblich, sich in jeder Fachdiskussion auf die Grundrechte zu beziehen oder die Men-

schenrechte zu zitieren, weil das Verständnis dafür vorausgesetzt wird. Wenn sich aber, wie durch 

diese Konvention, Grundsätze in der Menschenrechtsdebatte ändern, muss sich das Bewusstsein 

erst ändern. Daher reicht es in dieser Arbeit nicht, Artikel 9 zu zitieren und in die Fachdiskussion 

einzusteigen.  

Offensichtlich gilt die UN-Behindertenrechtskonvention im globalen Rahmen, sie gilt vollumfäng-

lich auch in Deutschland. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist genauso Länderaufgabe, wie 

Bausache und damit Angelegenheit der Fachwelt. Barrierefreiheit ist auf Bundes- oder Länder-

ebene nicht nur im Verantwortungsbereich eines Ministeriums. Barrierefreiheit ist ein Querschnitts-

thema und daher eine soziale, bauliche, juristische, wirtschaftliche, touristische und kulturelle An-

gelegenheit. Barrierefreiheit beginnt im Kopf, ist damit Gegenstand der Bildung, zeigt sich in der 

Sprache und in der Konsequenz von Tätigkeit in nahezu allen Bereichen des Lebens. Natürlich ist 

die UN-Behindertenrechtskonvention und die Barrierefreiheit ein politisches und berufspolitisches 

Betätigungsfeld. 

Solange die UN-Behindertenrechtskonvention sich nicht durch alle Verordnungen bis in das Bau-

ordnungsrecht einen verbindlichen Weg gebahnt hat, ist es vordergründig nötig, die Bewusst-

seinsbildung voran zu bringen. Architektinnen und Architekten sind es aus ihrem Arbeitsverständnis 

heraus gewohnt, sich in andere Menschen hinein zu denken, wenn sie für heterogene Nutzer ent-

werfen. Zusätzlich ist künftig abzusichern, dass Nutzeranforderungen aus unterschiedlichen Behin-

derungen immer und überall verbindlich zu beachten sind, die bisher z.B. in Gesundheitsbauten 

speziell bedacht wurden. Die Parallelwelt von Menschen mit und ohne Behinderungen gehört der 

Vergangenheit an! 

Die UN-Behindertenrechtskonvention wird ein wichtiger Gestaltungsgrundsatz der Architektur der 

Zukunft sein. Das Denkmodell gehört in die Ausbildungsbereiche Grundlagen des Entwerfens, 

Grundlagen des Gestaltens, Grundlagen des Konstruierens oder Grundlagen der Kommunikation. 

Es gehört in die Gebäudelehre und die Straßenplanung. Es gehört in das Baurecht und das Bau-

management. Voraussetzung für die Umsetzung ist das Anerkennen der Forderungen und das 

Erkennen der notwendigen baulichen Reaktionen. 
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2 Symptomatische Defizite von öffentlichen Gebäuden 

2.1 Stand der Forschung 

Inzwischen wird schon seit Jahren über das Thema Barrierefreiheit debattiert, es werden gesetzli-

che Regelungen erlassen, Leitfäden gesammelt und Begriffe definiert. Mancher der in diesen Pro-

zess involvierten Fachleute oder Betroffenen wird sich fragen, warum immer wieder an derselben 

Stelle angefangen werden muss. Scheinbar ist Barrierefreiheit längst Realität. Aktuell ist es aber 

weder so, dass bauliche Barrieren im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention für alle in 

Deutschland voll erkennbar sind, noch ist der Mehrheit an Fachleuten umfänglich bekannt, wie 

diese Barrieren zukünftig nicht mehr gebaut werden sollen. Es ist längst nicht üblich, das barriere-

freie Planen als selbstverständlichen Teil der konzeptionellen Arbeit an Gebäuden und baulichen 

Anlagen oder der Ausbildung an den Hochschulen zu sehen. Erst im Rahmen von weiteren gesell-

schaftlichen Sensibilisierungs- und Lernprozessen wird das volle Ausmaß der heute produzierten 

Barrieren auch im Bereich Bauen und Wohnen und in den Schnittstellen zu anderen Disziplinen 

deutlich werden.  

Zum Ende der 16. Legislaturperiode der Bundesregierung ist die UN-Behindertenrechtskonvention 

in Deutschland ratifiziert worden. "Maßstab für die Weiterentwicklung der Teilhabechancen be-

hinderter Menschen in Zukunft ist das von Deutschland Anfang diesen Jahres ratifizierte Überein-

kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen."90 Aus dem 

Behindertenbericht 2009 der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 

für die 16. Legislaturperiode ist der Stand der Umsetzung der Barrierefreiheit nicht annähernd zu 

entnehmen. Punkt 7 des Berichtes beschäftigt sich mit „Barrierefreiheit“. Bauen und Wohnen ist ein 

Teil dieses Berichtsfeldes, der als Herausforderung91 hinsichtlich des Regelungsbedarfs betrachtet 

wird. Es wird in die folgenden Tätigkeitsbereiche unterschieden: 

- Barrierefreies Bauen, 
- Maßnahmen in Rahmen der Städtebauförderung, 
- Barrierefreies Wohnen. 

Im März 2009 wurden in Mainz erhebliche Forschungslücken in allen Bereichen der Barrierefreiheit 

und des „Design für alle“ bemängelt, gemeint war insbesondere die Grundlagenforschung92. Die 

Fachkonferenz fand unter der Schirmherrschaft der Bundesbehindertenbeauftragten unter Teil-

nahme von bundesweit tätigen Fachleuten statt. In fünf Menschenrechtswerkstätten beschäftig-
                                                      

90 Scholz 15.07.2009 
91 "Die Bundesregierung ist sich der Herausforderungen des demographischen Wandels ausdrücklich bewusst. Auch mit 
Blick auf die älter werdende Bevölkerung spielt Barrierefreiheit insbesondere beim Neu- und Umbau von Wohnraum eine 
zentrale Rolle." BMAS Juni 2009, S. 95 
92 Vgl. Evers-Meyer 18.03.2009, S. Bestandsaufnahme: Wo gibt es noch Menschenrechtsverletzungen und Probleme? 
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ten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen „... mit barrierefreiem Bauen, barrierefreier Mobilität, 

barrierefreier Information und Kommunikation als Staatsbürger und als Privatperson sowie mit Bar-

rierefreiheit und universellem Design in Forschung, Wissenschaft, Bildung und Ausbildung." 93 

Der Bereich Bauen und Verkehr ist selbst unterhalb der europäischen Planungsebene ein großes 

Gebiet, wie durch die Betrachtung der deutschen Bauwirtschaft im Abschnitt 3.1.3 deutlich wird. 

Mit der notwendigen Vertiefung kann nicht der gesamte Bereich in dieser Arbeit abgedeckt wer-

den.  

2.1.1 Stand der Untersuchungen zum barrierefreien Bauen 

Die Behörden des Bundes sind durch das BGG verpflichtet, nach allgemein anerkannten Regeln 

der Technik, barrierefrei zu bauen. „Dies gilt für zivile Neubauten sowie große zivile Um- oder Erwei-

terungsbauten des Bundes. Für alle anderen Bauten ergeben sich die Vorgaben zum barrierefrei-

en Bauen nur aus dem Bauordnungsrecht der Länder." 94 

Innerhalb einer der wenigen aktuellen und umfassenden Forschungsarbeiten95 zum Thema Barrie-

refreiheit im Hochbau96 kommen die Verfasser um Dr. Hannes Weeber mit Blick auf die Bauten des 

Bundes im Juli 2005 zu folgenden Erkenntnissen: „Die gesetzlichen Regelungen der Länder werden 

von den Verantwortlichen in den Landesministerien als gute Grundlage für das barrierefreie Bau-

en öffentlicher Bauten gesehen. (...) So wird gerade bei Neubauten barrierefreies Bauen immer 

selbstverständlicher (bei Neubauten haben wir das seit vielen Jahren sehr gut im Griff). Dagegen 

wird im Zusammenhang mit Umbauten, Renovierungen und Sanierungen erst von verstärkten Be-

mühungen um Barrierefreiheit gesprochen (aber beim Bauen im Bestand gibt es Gebäude, die 

nicht vollständig auf Barrierefreiheit ausgerichtet sind).“97  

Bei den auf jeweils einer Seite sehr knapp aufgeführten guten Beispielen ist nicht ersichtlich, wel-

che Methode der Bewertung zu dieser Einordnung führen konnte. Zwei oder drei Bilder mit unter-

schiedlich ausgewählten Elementen der barrierefreien Gestaltung und ein kurzer Steckbrief lassen 

eine gründliche Bewertung nicht erkennen. In dem als gut angeführten Beispiel aus Schwerin be-

findet sich seit 2007 der Sitz des Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit 

der barrierefreien Gestaltung sind die Nutzer überhaupt nicht zufrieden98, denn sie hört gleich hin-

                                                      

93 Evers-Meyer 18.03.2009 
94 BMAS Juni 2009, S. 95 
95 Vgl. BMAS Juni 2009  
96 „Technische Grundsätze zum barrierefreien Bauen“ im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
innerhalb des Forschungsprogramms „Allgemeine Ressortforschung“ 
97 Weeber Juli 2005, S. 14–15 
98 Eigene Befragung des Bürgerbeauftragten bzw. Anfrage zur Hilfestellung für Anpassungsmaßnahmen nach 2006 
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ter der Haustür auf.99 Die dargestellte denkmalpflegerisch gut gestaltete Rampe ist eben nur ein 

Merkmal für die Berücksichtigung von motorischen Einschränkungen.  

In einer anderen Forschungsarbeit aus dem Jahr 2004 werden Einschätzungen zur Umsetzung des 

BGG an Bauten des Bundes über repräsentative Umfragen bei den Bauverwaltungen des Bundes 

in einer Wirkungsanalyse eingeholt. Ergänzt werden diese durch Befragungen100 von Vertretern 

der Belange behinderter Menschen sowie Ingenieur- und Architektenvereinigungen. In der Aus-

wertung wird formuliert: "Die Anforderungen an die Barrierefreiheit werden bei neuen baulichen 

Maßnahmen des Bundes nach den Umfrageergebnissen überwiegend erfüllt (...). Dabei ist eine 

deutliche Abstufung in der Anzahl positiver Antworten von Neubauten über große Um- und Erwei-

terungsbauten bis hin zu sonstigen (z.B. kleineren) Bauten und baulichen Anlagen zu verzeichnen. 

Auch in der letztgenannten Kategorie (...), lauten die Antworten etwa je hälftig überwiegend und 

teilweise erfüllt. Allerdings ist bei nahezu der Hälfte der Antworten angegeben, dass einzelne Prob-

leme / Defizite bei der Herstellung der Barrierefreiheit vorhanden sind; drei (von 20) Antworten lau-

ten auf grundsätzliche Probleme. Als wesentliches Problem wird genannt: unzureichende / unprä-

zise Bedarfsanforderung an Art und Umfang der Barrierefreiheit. – Die Barrierefreiheit muss im 

Rahmen der Bedarfsplanung ausdrücklich gefordert werden (Pflicht des jeweiligen Nutzers / Res-

sorts)". 101 

Beide Arbeiten aus Deutschland beschäftigen sich nur mit den Bauten des Bundes, Gebäude in 

der Planungshoheit der Länder wurden nicht erfasst. Eine Schweizer Forschergruppe unter der 

Leitung von Professor Paul Meyer-Meierling kam in einer Studie aus demselben Zeitraum im Mai 

2004 zu der Erkenntnis, dass sieben von zehn öffentlichen Bauten in der Schweiz mit einem Rollstuhl 

nicht benutzbar sind. „Und dies, obwohl das behindertengerechte Bauen seit über einer Genera-

tion durch das Gesetz geregelt ist. Andere Bauvorschriften, wie etwa über die Feuerpolizei oder 

den Zivilschutz, werden genau geprüft und durchgesetzt. Beim hindernisfreien Bauen hingegen 

scheint es, als würden die Bewilligungsbehörden öfters beide Augen zudrücken."102 Bei dieser Stu-

die wurden 140 Objekte ausgewertet, die dem Gebäudebestand der Schweiz z.B. an Mehrfamili-

                                                      

99 Der Zugang hinter der historischen Haustür ist im Gebäudeinnern durch einen gläsernen Windfang so gesichert, dass viele 
Menschen ohne fremde Hilfe nicht in das Haus hineinkommen. Das Lesen der Anweisungen an der Klingelanlage im Wind-
fang ist für sehbehinderte und blinde Menschen nicht möglich. Die Wechselsprechanlage ist für Menschen mit Hörbehin-
derungen nicht geeignet. Wenn es nicht gelingt zu klingeln und zu kommunizieren, geht es nicht weiter. In misslicher Lage, 
gefangen im Windfang, besteht Hilfemöglichkeit nur dann, wenn Beschäftigte der Verwaltung im Sichtbereich zufällig über 
den Flur laufen. Für solche scheinbaren Einzelfälle finden sich immer Begründungen, die zunächst für Verständnis sorgen. 
Dieser Fall ist z.B. durch hohe Sicherheitsanforderungen verursacht, weil im oberen Geschoß die Landtagsverwaltung arbei-
tet. In der Summe der im Abschnitt 3 untersuchten Gebäude wird jedoch klar, dass es sich nicht um Einzelfälle, sondern um 
eine Frage des Bewusstseins handelt. 
100 Vgl. Blennemann et al. Nov. 2004, S. 121 
101 Blennemann et al. Nov. 2004, S. 118 
102 Volland, Manser 2004, S. 2 
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enwohnhäusern, Dienstleistungsbauten, Industrie- und Gewerbebauten entsprechen. Im Hinblick 

auf das BehiG103 wurden die Bautypen in drei übergeordnete Gruppierungen zusammengefasst: 

- Wohnbauten mit mehr als 8 Wohneinheiten (24); 
- Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen (58); 
- Öffentlich zugängliche Bauten (114)."104 

Die wissenschaftliche Untersuchung gliedert sich in Teil A und B. Teil A befasst sich mit der techni-

schen und finanziellen Machbarkeit und Teil B untersucht „Psychische Ursachen der Missachtung 

baulicher Bedürfnisse behinderter Menschen“.105 Zur technischen und finanziellen Machbarkeit 

des hindernisfreien Bauens existierten in der Schweiz bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Forschun-

gen. Im Vorfeld dieser Arbeit wurde ein europäischer Vergleich durchgeführt. Es gab 1998 in 

Deutschland einen Forschungsbericht aus dem Fraunhofer IRB Verlag106, in dem sieben ausgeführ-

te Wohnbauten analysiert wurden. „In den Niederlanden, wo das Thema schon früh aufgegriffen 

wurde, existieren zahlreiche Studien. Eine Untersuchung von mehr als 100 Bauten, wie sie diese 

Forschungsarbeit darstellt, ist aber nicht bekannt." 107 

Zwischen 2004 und 2006 wurde ein EU-Projekt von der Europäischen Kommission gefördert, das 

unter dem Titel „POLIS-ubd“ (http://www.polis-ubd.net/)108 firmierte und sich Entscheidungshilfen 

und politische Initiativen als Beitrag zum Universal Design von Gebäuden auf die Agenda gesetzt 

hatte. Ein wichtiges Ergebnis der Arbeit von zehn europäischen Projektpartnern war eine Metho-

dology zur Evaluierung der Erreichbarkeit von Gebäuden mit unterschiedlichen Nutzungen: die 

BAM methodology, abgekürzt für Building Accessibility Metrics. Die BAM Methode wurde von der 

Fundación LABEIN109, einem nordspanischen Forschungsunternehmen aus der Nähe von Bilbao, 

entwickelt und ist ungemein theoretisch. Sie beschäftigt sich mit den Verbindungen zwischen den 

Funktionen eines Gebäudes und mündet in einem komplizierten Rechenmodell zur Bewertung der 

Barrierefreiheit. Die BAM Methode sieht nicht die systematische Betrachtung der Umsetzung an 

konkreten Bauelementen als zentralen Ansatz, sondern die unterschiedliche Bewertung von Barrie-

                                                      

103 Seit dem 1. Januar 2004 ist in der Schweiz das Behinderten-Gleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft. 
104 Meyer-Meierling 2004, S. 17 
105 Vgl. Siegrist et al. 2004 
106 Vgl. Arlt, Joachim; Blomensaht, Ferdinand (1998): Barrierefreies und kostengünstiges Bauen für alle Bewohner. Analyse 
durchgeführter Projekte nach DIN 18025-2. Stuttgart: Fraunhofer-IRB-Verl. (Bau- und Wohnforschung, F 2286). 
107 Meyer-Meierling 2004, S. 7–8 
108 „Das POLIS-Projekt ist ein Co-gefördertes Forschungsprojekt zum Aufbau der Zugänglichkeit und von universellem De-
sign. POLIS soll eine voll funktionsfähige technische Spezifikation für ein Entscheidungsgrundlagensystem für Universal Buil-
ding Design (DSS) produzieren. Die POLIS DSS Methodik umfasst eine Reihe von Aspekten, einschließlich der Entwicklung 
der Bau-Accessibility Metrics, einer Zugänglichkeitsdatenbank und einem Decision Support System für technische Anwen-
der. POLIS war ein politisches Projekt. In ganz Europa und anderswo ist eine wachsende Zahl von politischen Instrumenten 
zur Förderung des universellen Zugangs entwickelt worden. Strategien variieren jedoch von einer Region zur anderen. Es 
gibt auch mehrere Hindernisse an ihrer Umsetzung. Breitere Kommunikation, Information Verbreitung und Sensibilisierung 
um Barrierefreiheit und universellem Design wurden bei der Beginn des Projektes als wichtige Elemente einer langfristigen 
Strategie identifiziert.“ (Sakkas, Desmyter 2006, S. 4) Übersetzt aus dem Englischen durch die Autorin. 
109 Die BAM Methode wurde von Juan Pérez und Asier Mediavilla von der Fundación LABEIN im Projekt POLIS vertreten, vgl. 
(Sakkas, Desmyter 2006, S. 5) Auf der Internetseite des Unternehmens LABEIN wurde die Methode bei einer Überprüfung am  
26.02.2011 nicht dargestellt oder auf das Projekt verwiesen. Eine Suchfunktion war nicht vorhanden. 
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refreiheit mit komplexen Verknüpfungen von Wegen, Fähigkeiten der Zielpersonen und baulichen 

Bedingungen. Im Ergebnis sind Auswertungen der Umsetzung von Barrierefreiheit weder für eine 

größeren Anzahl von Gebäuden erkennbar noch ist diese Auswertungsmethode ohne Software 

anwendbar. Mit einer Software sollte diese Methode unterstützt werden. Die Präsentation der 

Demo-Version eines Entscheidungshilfesystems „decision support system DSS“ wurde auf einer 

Konferenz in Warschau am 16. September 2005 durch Gempiero Centanni vorgestellt, ist jedoch 

nicht verfügbar, die Software nicht zugänglich. Damit stehen keine aktuellen Daten zu Gebäu-

den, da nur sieben Fallstudien über Europa verteilt anvisiert waren, und auch kein praktikables 

System zur Erfassung zur Verfügung. Das Projekt endete 2006, vier Wochen bevor die UN-

Behindertenkonvention in New York verabschiedet wurde. Bis heute stehen keine deutsche Über-

setzung der Projektergebnisse und keine praktikable Software zur Verfügung. Die breite Anwend-

barkeit der Methode muss stark angezweifelt werden. Die Internetseite „http://www.polis-21.net/“, 

die vom Leiter des Projektes bei der Abschlusskonferenz am 16. November 2006 im belgischen 

Brügge110 als Fortsetzung des Projektes in Aussicht gestellt wurde, ist zwar im Netz, war aber auch 

am 26.2.2011 noch ohne Inhalte. 

Die Studien sind inzwischen mehr als fünf Jahre alt. In diesem Zeitraum haben sich die Anforde-

rungen an das barrierefreie Planen und Bauen durch die stärkere Berücksichtigung der Wahrneh-

mungseinschränkungen und die erweiterten Rechte der Menschen mit Behinderungen weiter er-

höht (siehe Abschnitt 0.1 Fixierung des Problems). Vor diesem Hintergrund setzt die Forschungsar-

beit mit eigenen stichprobenartigen Untersuchungen und für viele Anwender praktikablen Unter-

suchungsmethoden im aktuellen Zeitraum an. Untersucht werden Gebäude mit öffentlichen Nut-

zungen, denn sie haben Vorbildfunktion und ihre Gestaltung steht daher im besonderen öffentli-

chen Interesse.  

2.1.2 Stand der Untersuchungen zur Städtebauförderung 

Zu den Zielen der Stadtentwicklungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland gehört das Leitbild 

der Europäischen Stadt. Es zielt prinzipiell auf Dichte, Mischung, Vielfalt und kurze Wege und bietet 

den Rahmen für eine teilhabeorientierte Stadtentwicklung. Maßnahmen daraus sind im Programm 

Soziale Stadt enthalten, das die Aufwertung sozial und wirtschaftlich benachteiligter Stadtquartie-

re fördert. Üblich sind Modellvorhaben, die gute Beispiele für familien- und altengerechte Stadt-

quartiere aufzeigen.111  

In der Präambel zur jährlichen Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern über Finanzhilfen 

aus der Städtebauförderung ist seit 2007 gesichert, „... dass die Finanzhilfen im Rahmen der integ-

                                                      

110 vgl. (Sakkas, Desmyter 2006, S. 7) 
111 Vgl. Bundesregierung 2010, S. 3 
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rierten Stadtentwicklung auch zur barrierefreien Gestaltung des Wohnumfeldes in den Förderquar-

tieren eingesetzt werden können."112 Die konkreten Umsetzungen sind in erster Linie kommunale 

Aufgaben. Es besteht aus diesem Arbeitsgebiet heraus kein Überblick darüber, in welchem Rah-

men die Mittel der Städtebauförderung von den Ländern zur barrierefreien Gestaltung des Wohn-

umfeldes beansprucht werden und wie die Verwendung kontrolliert wird. 

2.1.3 Stand der Untersuchungen zum barrierefreien Wohnen 

Im Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten zu gewähr-

leisten, dass Menschen mit Behinderungen wie alle anderen die Möglichkeit haben, ihren Aufent-

haltsort zu wählen und selbst zu entscheiden, wo sie leben. Für die dazu notwendigen Wohnungs-

bauten ergeben sich die Vorgaben zum barrierefreien Bauen aus dem Bauordnungsrecht der 

Länder. Die Länder „... können die Beachtung von technischen Regelungen zum barrierefreien 

Bauen, beispielsweise DIN-Vorschriften, ganz oder in Teilen für das jeweilige Bundesland vorschrei-

ben"113 und regeln die Vorgaben unterschiedlich. Vorhandene Regelungen für den barrierefreien 

Wohnungsbau lassen mehr Ausnahmen zu als bei öffentlichen Gebäuden, die offensichtlich von 

allen Menschen aufgesucht werden müssen. Für Wohnungsbauten wird in der Regel ein einge-

schränkter Nutzerkreis betrachtet, die sich diese Gebäude nach ihren Bedürfnissen und Möglich-

keiten aussuchen können. Besucher und deren Möglichkeiten werden dabei außer Acht gelassen. 

Verbindliche Forderungen und theoretische Erfordernisse der Barrierefreiheit bilden bei Wohnge-

bäuden eine besonders große Spanne. 

Dr. Volker Sieger, Bauforscher und an einer der im Abschnitt 2.1.1 genannten Forschungsarbeiten 

als Autor beteiligt, fährt selbst einen Elektrorollstuhl und ist seit Jahren am Institut für barrierefreie 

Gestaltung und Mobilität in Mainz für Barrierefreiheit engagiert. Seine Bilanz im März 2009 führte in 

besonderem Bezug auf „Wohnungsbau im Bestand“ zu folgender Aussage: "Im besten Fall, bezo-

gen auf die Barrierefreiheit, enthält die Liste der eingeführten technischen Baubestimmungen die 

einschlägigen DIN-Normen zum barrierefreien Bauen. Da dies in der Regel der Fall ist, könnte man 

meinen, hier gäbe es keinen Handlungsbedarf (...) Ein Gestrüpp aus Zumutbarkeitsaspekten in 

Kombination mit der verringerten Rolle der Bauaufsicht und den vereinfachten Baugenehmi-

gungsverfahren hat jedoch dazu geführt, dass die Modernisierung des Mietwohnungsaltbestan-

des praktisch frei ist von der Berücksichtigung jedweder Aspekte der Barrierefreiheit."114 For-

schungsarbeiten und Veröffentlichungen in Deutschland sind fast ausschließlich Sammlungen und 

                                                      

112 BMAS Juni 2009, S. 95 
113 BMAS Juni 2009, S. 95 
114 Sieger 03.04.2009 
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Dokumentationen von guten Beispielen zum barrierefreien Wohnungsbestand oder Leitfäden115 

mit diesem Ziel. Sie wurden überwiegend für 

- Wohngebäude mit Miet- und Eigentumswohnungen, 
- Wohngruppen und Wohnanlagen für betreutes Wohnen116 und 
- Wohn- und Pflegeheime117 

erarbeitet. Als kritisch wurde die stagnierende Umsetzungssituation der Barrierefreiheit bei der ers-

ten Gruppe, bei den Wohnungen, in denen die Bewohner eigenständig leben oder in der familiä-

ren Gemeinschaft, gesehen. Bei einer Projektrecherche in Niedersachsen stellte sich 2002 heraus, 

dass sich die auf Anfrage angepriesene Barrierefreiheit vielfach auf die Nutzung des Erdgeschos-

ses beschränkt.118 Eine genaue Befolgung der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet in dieser 

Erkenntnis, dass man mit „...geeigneten Maßnahmen eine Praxis beenden muss, bei der es als 

selbstverständlich angesehen wird, dass behinderte Menschen sich von dem Wunsch verabschie-

den, in gewachsenen und in der Regel aus Wohnungsaltbestand bestehenden Quartieren zu le-

ben und zu wohnen."119 Wohngruppen und Heime stellen selbstredend keine Alternative zu einem 

selbständigen Leben in den eigenen vier Wänden dar und werden hier nicht weiter betrachtet. 

Förderprogramme gibt es aktuell für den altersgerechten Umbau von Wohnraum unter dem Titel 

„Maßnahmen zur Barrierereduzierung / -freiheit in Wohngebäuden“120. "Dass (…) das zum 1. April 

anlaufende KfW- Förderprogramm für barrierereduzierende Modernisierungen substanziell etwas 

ändern soll, kann ich beim besten Willen nicht glauben."121  

                                                      

115 Vgl. Dettbarn-Reggentin, Jürgen (2008): PlanungsCheck Barrierefreies Bauen. Planungsleitfaden für die barrierefreie 
Gestaltung von Gebäuden und Freiräumen gemäß den geltenden Verordnungen und Normen. 1. Aufl. Mering: Forum-
Verl. Herkert. 
116 Vgl. Steffen, Gabriele; Fritz, Antje (2006): Wohnen mit Assistenz. Wohnformen für alte Menschen mit Unterstützungsbedarf 
und Menschen mit Behinderung als Antwort auf den demografischen und gesellschaftlichen Wandel. Stuttgart: Fraunhofer 
IRB Verl. (Bauforschung für die Praxis, 78). 
117 Vgl. z.B. BMA Modellprojekte zur Verbesserung der Situation Pflegebedürftiger, Dokumentation durch das Kuratorium 
Deutsche Altershilfe. 
118 Vgl. Projekte in Niedersachsen Deters et al. 2004, S. 44 
119 Sieger 18.03.2009 
120 Themen- und Handlungsfelder der Modellvorhaben sind: 
„I. Altersgerechter Umbau von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen. Im Rahmen dieser Projekte sollen 
selbst nutzende Eigentümer im Mittelpunkt stehen. 
II. Altersgerechter Umbau von Mehrfamilienhäusern in Innenstadtlagen (z.B. innerstädtische Wiederaufbauquartiere aus 
den 50er Jahren, Gründerzeithäuser). Erwartet werden hier Beiträge von privaten Vermietern, Wohnungseigentümerge-
meinschaften sowie ggf. Wohnungsunternehmen. 
III. Altersgerechter Umbau von Siedlungsbeständen unterschiedlichen Baualters. Aufgerufen sind Wohnungsgesellschaften 
und -genossenschaften mit quartiersbezogenen Lösungen, die mit Kommunen kooperieren. 
IV. Altersgerechter Umbau kommunaler, sozialer und wohnwirtschaftlicher Infrastruktur in Bezug auf die o. g. Quartiere 
und/oder Wohnungsbestände; vorrangig in GRW/GA-Gebieten" BMVBS: Bundesministerium für Verkehr et al. 2009 
121 Sieger 18.03.2009 
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2.2 Empirische Grundlagen zur Erfassung der Defizite 

Aus dem großen Bereich Bauen und Wohnen wurde ein Teil zur Untersuchung ausgewählt, der von 

öffentlichem Interesse ist und auf der Grundlage der beruflichen Kernkompetenz der Verfasserin in 

Architektur und Hochbauingenieurwesen zu verallgemeinernden Schlussfolgerungen führen kann. 

Die Checks wurden daher an Gebäuden mit öffentlichen Nutzungen vorgenommen. Die Erarbei-

tung der Daten, die als empirische Grundlage dieser Arbeit verwendet wurden, erfolgte an der 

Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar als Teil der Lehre in der Veranstaltungsreihe Barriere-

frei Planen und Bauen. 

2.2.1 Überblick zur Erfassungsmethodik 

Alle Untersuchungen von öffentlichen Gebäuden, Arbeits- und Vergnügungsstätten und ihren 

Freianlagen durchlaufen nach dieser Methodik die Phasen der Vorbereitung, der Durchführung 

und der Auswertung (siehe Ablaufschema in Abbildung 3). Die Auswahl der Objekte, die in der 

Abbildung A, B bis X genannt werden, erfolgt jeweils anlass- oder themenbezogen in Gruppen mit 

vergleichbaren Randbedingungen.  

 

Abbildung 3 Ablaufschema der Checklistenmethode für eine Gruppe von Objekten 
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Die Objekte können groß und komplex bis klein und übersichtlich sein. Während der Vorberei-

tungsphase müssen sich die Bearbeiter daher unbedingt mit den Objekten aus der Ferne vertraut 

machen, sich Planunterlagen beschaffen, Ansprechpartner finden, die Zeiten der öffentlichen 

Begehbarkeit herausbekommen und ihre Checklisten modifizieren. Die Eingrenzung der Untersu-

chungsbereiche auf die Eingänge, ausgewählte Flure, die vertikalen Erschließungselemente und 

die Vermeidung von Wiederholungen sind entscheidend, damit die Analyse auch bei komplizier-

ten Gebäuden bewältigt werden kann. Die Begehung ist ein entscheidender Teil zur Erfassung von 

harten Fakten und erfolgt zielgerichtet in den ausgewählten Bereichen der baulichen Anlage 

nach der Checkliste. Sie wird mit Fotos systematisch dokumentiert. Die Daten werden vor Ort ana-

log, mit Stift auf Papier, festgehalten und in der Auswertungsphase digital im Rechner eingearbei-

tet, aufbereitet und zusammen geführt. Zwischenergebnis ist die Erfassung jeweils des IST- Zustands 

der einzelnen Objekte durch Checklistenaussagen, Kommentare und Bilder. Zahlen und Dia-

gramme führen in der Regel zu quantitativen Ergebnissen, ergänzende Beschreibungen zu quali-

tativen Aussagen. 

Für die Erfassung von weichen Faktoren werden Interviews mit Gruppen von Akteuren geführt. 

Dazu ist in der Vorbereitungsphase das Ziel der Interviews zu klären, der Umfang einzugrenzen und 

der Interviewinhalt auf die Zielgruppe abzustimmen. Es können natürlich nur wenige Beteiligte in-

terviewt werden, nicht alle. In Frage kommen Personen, die Entscheidungsbefugnisse haben und 

haben sollten. Wichtig ist, dass innerhalb einer Untersuchungsreihe Personen mit den gleichen 

Funktionen für das Projekt interviewt werden, um eine Vergleichbarkeit der Aussagen für die 

Gruppe der Objekte zu erhalten. In einer Untersuchungsreihe waren Architekten, Bauherren oder 

Nutzer und eine Baufirma die Interviewpartner, weil diese drei Gruppen im klassischen Verständnis 

den personellen Kern einer Bauaufgabe bilden (siehe Abschnitt 3.1.4.). In einer anderen Reihe 

wurden entsprechend dem Beteiligungsgrundsatz die Baubeauftragten, Schwerbehindertenver-

tretungen und schwerbehinderte Nutzer befragt (siehe Abschnitt 4.3). Ergebnis dieser Gespräche 

ist die Darstellung der unterschiedlichen Einflussnahme der Beteiligten auf die Qualität der barrie-

refreien Planung, der sich aus dem Gebäude nicht differenziert ablesen lässt. 

Quantitative und qualitative Einzelergebnisse der Objekte A bis X fließen in eine Gesamtauswer-

tung ein. Die thematisch geeignete Gegenüberstellung mehrerer Einzelobjekte führt durch die 

gemeinsame Auswertung zu Trendaussagen für den Umsetzungsstand der Barrierefreiheit in dem 

ausgewählten Themenbereich. Aus den Gesamtergebnissen können Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Barrierefreiheit abgeleitet werden. 

Strategisch entscheidend für eine erfolgreiche Kommunikation von Defiziten und Maßnahmen zur 

Umsetzung der Barrierefreiheit ist nach den Erfahrungen aus der Untersuchung der Schutz der ob-

jekt- und personenbezogenen Daten. Für die Veröffentlichung der Ergebnisse wurden konsequent 
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alle personen-, behörden- und bürobezogenen Daten der Objekte anonymisiert. Dazu werden die 

Objektnamen durch Nummern und die Personennamen durch die Funktion in Verbindung mit den 

Objektnummern ersetzt. 

Die quantitativen und qualitativen Ergebnisse können zur internen oder abgestimmten Kommuni-

kation für jedes Einzelobjekt digital ausgewertet, umfangreich belegt und dargestellt werden. Die 

Abbildung 4 zeigt deutlich, welche Bestandteile zu einem objektkonkreten Bericht gehören: Aus-

schnitte aus den Bestandsunterlagen verorten das Erfassungskonzept, die digitale Checkliste dient 

als Beleg für Diagramme zur Gegenüberstellung von SOLL und IST. Notizen führen zu Beschreibun-

gen der Abweichung der Elemente von den Forderungen und Fotos belegen die Fakten. Aus den 

qualitativen Ergebnissen können objektbezogen konkrete Handlungsempfehlungen systematisch 

abgeleitet werden, die Quantifizierung kann zur Festlegung der Prioritätenliste herangezogen 

werden. Aus den Interviews ergeben sich Empfehlungen zur Prozessgestaltung. 

 

Abbildung 4 Ablauf zur Erstellung eines objektkonkreten Berichtes nach der Checklistenmethode 
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2.2.2 Nutzung der Checkliste 

2.2.2.1  Inhalt der Checkliste 

Die in der Tabelle 5 aufgeführten 35 Obergruppen der Checkliste sind in weitere Ebenen unter-

gliedert.122 Die Obergruppen 1 bis 20 sowie 30 bis 35 werden durch Bauteile gebildet, die beson-

deren Einfluss auf die Barrierefreiheit haben und in allen Hochbauobjekten anzutreffen sind. Die 

Obergruppen 21 bis 29 beinhalten Anforderungen, die für spezielle Nutzungen in öffentlichen Ge-

bäuden in Betracht kommen. 

Nr. Obergruppen der Checkliste 

1. Zugänglichkeit / Erreichbarkeit / Anfahrbarkeit / Auffindbarkeit 
2. Eingänge / Türen 
3. Pförtnerloge / Infotresen / Rezeption 
4. Fluchtwegplan 
5. Gebäudeübersichtsplan 
6. Wegweiser im Gebäude 
7. Fluchtwegbeschilderung im Gebäude 
8. Türschilder im Gebäude 
9. (Flucht) Wege im Gebäude 
10. Flure  
11. Treppen  
12. Rampen  
13. Aufzüge  
14. Fahrsteige  
15. Fahrtreppen  
16. Sanitärräume  
 Zusätzliche Anforderungen bei Sport-, Bade-, Arbeits- und Freizeitstätten  
17. Umkleidebereiche 
18. Schwimm- und Bewegungsbecken 
19. Hygieneschleuse, Durchfahrbecken 
20. Rollstuhlabstellplätze 
21 Versammlungs-, Sport- und Veranstaltungsräume 
22. Restaurants 
23. Arbeitsplätze 
24. Tresen, Serviceschalter und Verkaufstische 
25. Sprechzimmer (Arzt, Bank, Bürgerbüro) 
26. Gemeinschaftsverpflegung, Gästebereich 
27. Warenverkauf / Supermarkt / Kaufhaus 
28. Ausstellungsräume 
29. Beherbergungsbetriebe, Hotelzimmer 
30. Hauptwege außen 
31. Nebenwege außen 
32. PKW-Stellplätze 
33. Absperrungen 
34. Automaten 
35. Notrufeinrichtungen 

Tabelle 5 Obergruppen der Checkliste 

                                                      

122 Die vollständige Checkliste ist in der Anlage III abgedruckt 
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Gebäudebezogen kann die Checkliste durch unterschiedliche Kombinationen der Obergruppen 

modifiziert werden. Bei der Analyse eines Gebäudes können unabhängig voneinander Ober-

gruppen einmal, mehrmals oder gar nicht erscheinen. Grundsätzlich ist die Checkliste auf diese 

Weise auch für andere Gebäudearten anwendbar. 

2.2.2.2 Entwicklung der Checkliste 

Die aktuelle Checkliste wurde nach mehrfacher Nutzung 2009 entwickelt (siehe Anlage III). Die 

verwendete Checkliste entstand in einer ersten Fassung 2007 in Anlehnung an die Checkliste „A2: 

Öffentliche Gebäude, Arbeits- und Vergnügungsstätten- Checkliste für bestehende Anlagen“ des 

Dachverbandes Integratives Planen und Bauen Stuttgart e.V. (DIPB), herausgegeben von der Ar-

chitektenkammer Baden-Württemberg mit dem Stand 05.2002. Grundlagen waren:  

- die DIN 18024 Teil 1 und 2123,  
- die DIN 18025 Teil 1 und 2124,  

Für Beschriftungen mit Braille – und erhabener Profilschrift wurden hinzu gezogen:  
- die DIN 32976 Blindenschrift – Anforderungen und Maße125 und  
- die Richtlinie „Taktile Schriften – Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift und von 

Piktogrammen“ des Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverbandes126.  

Dabei war es nicht die Absicht nur zu prüfen, was durch Normen bereits zum Stand der Technik 

erklärt ist, sondern die Anforderungen gehen darüber hinaus. Nach Abstimmungsrunden mit Ver-

tretern von Betroffenenverbänden und Fachleuten erfolgten für die Checkliste weitere Ergänzun-

gen aus: 

- Ruhe, Carsten: „Fragebogen zur sensorischen Barrierefreiheit“. Vorabzug vom 26.6.2007, Deut-
scher Schwerhörigenbund e.V., Referat Barrierefreies Planen und Bauen mit mündlichen Er-
gänzungen vom 4.11.2008, 

- Itter, Wolfgang: Stellungnahme zu dem mit E-Mail vom 29.10.2008 zugesandten Entwurf dieser 
Checkliste vom 30.10.2008, Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern 
e.V., Kreisorganisation Rostock, Arbeitskreis Umwelt und Verkehr. 

 

 

 

 
                                                      

123 DIN 18024 -1, 11.1996: Barrierefreies Bauen -Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie 
Spielplätze; Planungsgrundlagen und DIN 18024 -2, 11.1996: Barrierefreies Bauen - Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude 
und Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen. 
124 DIN 18025 -1, 12.1992: Barrierefreie Wohnungen - Teil 1: Wohnungen für Rollstuhlbenutzer, Planungsgrundlagen und DIN 
18025 -2, 12.1996: Barrierefreie Wohnungen - Teil 2: Planungsgrundlagen. 
125 DIN 32976, 08.2007: Blindenschrift - Anforderungen und Maße. 
126 Behling, Klaus (2007): Richtlinie für taktile Schriften. Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift und von Pikto-
grammen. Herausgegeben von Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Gemeinsamer Fachausschuss Um-
welt und Verkehr. Online verfügbar unter http://www.dbsv.org/dbsv/unsere-struktur/uebergreifende-
fachausschuesse/gfuv/taktile-schriften/, zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2007, zuletzt geprüft am 06.02.2010. 
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2.2.2.3 Technische Verbesserung 2009 

Aus der „Word“127- Format- Checkliste 2008 wurde 2009 ein tabellarisches „Excel“128- Format. 

Stichpunkte aus der Vorläufercheckliste wurden fortlaufend nummeriert und hierarchisch geglie-

dert. Die Fragen wurden übersichtlicher, schneller erfassbar und mit den digitalisierten Untersu-

chungsergebnissen ist eine rasche Analyse und Gegenüberstellung der einzelnen Gebäude mög-

lich. Trotz inhaltlicher Ergänzungen verringerte sich die Seitenzahl. Das „Excel“ -Format unterstützt 

eine qualitative Auswertung zunächst für sechs Hauptgruppen von Behinderungen mit Hilfe der 

Tabellenkalkulationsfunktionen.129 

2.2.2.4 Inhaltliche Verbesserung 2009 

Während der Bearbeitung der Objekte mit den Checklisten aus 2008 fiel auf, dass die baulichen 

Anforderungen für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen meist besser erfüllt wurden, als für 

blinde und sehbehinderte Menschen sowie für gehörlose und hörgeschädigte Personen. Bei der 

inhaltlichen Überarbeitung der Checkliste wurde deshalb besonders auf die Einfügung zusätzlicher 

Kriterien für die letztgenannten Personengruppen Wert gelegt. Damit wurde das Mengenverhältnis 

der Kriterien zugunsten der sensorischen Behinderungen verschoben, um eine Gleichstellung zu 

erreichen. Als Beispiel für die Ergänzungen seien vor allem Kriterien zur Belichtung von Räumen 

und der Gestaltung von Beschilderungen und Schriften genannt. Auch die einheitliche Gestaltung 

von Piktogrammen wurde hinzugefügt. Die inhaltliche Konzentration auf drei Hauptgruppen von 

Behinderungen wird auch in der Auswertungsmatrix deutlich. Für die drei Hauptgruppen werden 

je zwei Personengruppen mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen betrachtet: 

- Für Motorische Behinderungen:  
- Rollstuhlfahrer und  
- gehbehinderte Menschen. 

Für Behinderungen der optischen Wahrnehmung:  
- blinde Menschen und  
- sehbehinderte Menschen. 

Für Behinderungen der akustischen Wahrnehmung:  
- gehörlose Menschen und   
- hörgeschädigte Menschen. 

Jedes Kriterium aus der Bewertungsliste wurde den Behinderungen zugeordnet, die davon betrof-

fen sind. Z.B. ist eine Rampe mit mindestens 1,20 m Nutzbreite besonders wichtig für Rollstuhlfahrer. 

Die Spalten C bis H, „C Rollstuhlfahrer“, „D Gehbehinderte“ , „E Blinde“, „F Sehbehinderte“, „G 

                                                      

127 Microsoft Word (kurz MS Word oder Word) ist ein Textverarbeitungsprogramm der Firma Microsoft für die Windows-
Betriebssysteme und Mac OS. Vgl. Microsoft Word – Wikipedia, 30.01.2010 
128 Microsoft Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, gehört zur Microsoft-Office-Suite und ist sowohl für Microsoft Win-
dows als auch für Mac OS verfügbar. Microsoft Excel – Wikipedia, 04.02.2010 
129 Vgl. Kröplin, Strübing 30.06.2009, S. 230 
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Gehörlose“ und „H Hörgeschädigte“, enthalten dazu feste Annahmen, die bei der Erfassung der 

Objekte nicht verändert werden. Diese Spalten können bei Bedarf jedoch ausgeblendet oder 

gefiltert werden. 

2.2.2.5 Ablauf der Erfassung 

Mit der Überführung in das „Excel“ - Format wird unterschieden in die drei Phasen: 

- Vorbereitung (Planunterlagen sichten, Modifizierung der Checkliste) , 
- Durchführung (Begehung, analoges Ausfüllen der Auswertungstabelle) und  
- Auswertung (digitales Übertragen der Auswertungstabelle, Filtern, Darstellung in Tabellen und 

Diagrammen). 

Vorbereitung  Vor der Begehung der Objekte muss mit Hilfe von Planunterlagen geklärt werden, 

welche Teile der Außenanlagen und der Gebäude zu untersuchen sind. Diese Bereiche sind in der 

Auswertung darzustellen (Beispiele dazu in Abbildung 5 und Abbildung 6). Dabei wird auch ge-

klärt, ob und welche Oberpunkte der Checkliste entfallen können. Wenn Fahrsteige oder Fahr-

treppen bei den Objekten nicht vorhanden sind, können die unnötigen Oberpunkte mit dem Filter 

in der Spalte A ausgeblendet werden. Die Spalten C bis H für die Zuordnung der Kriterien zu den 

Hauptgruppen der Behinderung sind für die Begehung nicht notwendig und können vor dem 

Ausdruck ausgeblendet werden. 130  

 

Abbildung 5 Gesamtlageplan mit farbiger Darstellung der Haupt- und Nebenwege und Kennzeichnung der untersuchten 
Objekte (Darstellung M. Frenz) 
 

                                                      

130 Vgl. Bernier et al., S. Blatt 1_Hinweise zur Benutzung 
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Begehung  Der Ausdruck der Checkliste wird für die Begehung vom Bearbeiter praktikabel auf ein 

Klemmbrett gelegt und Notizen vor Ort mit dem Stift festgehalten. Alle Punkte werden der Reihe 

nach abgearbeitet. Nebenbei werden alle Informationen auf Fotos zur Dokumentation festgehal-

ten. 

Ausfüllen der Auswertungstabelle  Wichtig für das richtige Ausfüllen ist die Unterscheidung in „trifft 

zu“ oder „trifft nicht zu“ und in „nicht vorhanden“ (siehe dazu Tabelle 6). „Trifft nicht zu“ besagt, 

dass ein Kriterium nicht erfüllt wurde. Dieser Punkt wird negativ in die Wertung eingehen. „Nicht 

vorhanden“ bedeutet, dass z.B. Automaten bei dem Objekt nicht vorhanden und daher nicht 

weiter bewertbar sind. Da diese nicht zwingend notwendig sind, fällt der komplette Oberpunkt 

aus der Bewertung heraus. Gleiches gilt für Entscheidungsfragen. Ist eine Drehflügeltür bei Sanitär-

anlagen existent, kann nicht parallel an derselben Stelle eine Schiebetür vorhanden sein. In sol-

chen Fällen wird der Punkt als nicht vorhanden markiert und fällt weg. Wichtig ist, dass zwingend 

notwendige Kriterien, wenn sie nicht erfüllt sind, als "trifft nicht zu" markiert werden. Wären z.B. bei 

mehreren Ebenen kein Fahrstuhl und keine Rampe vorhanden, dann müssen alle Punkte der Ka-

tegorie als "trifft nicht zu" markiert werden, da Fahrstuhl oder alternativ Rampen für die Benutzung 

des Gebäudes für Rollstuhlfahrer dringend notwendig sind.131 Diese Unterscheidung ist bei Neuein-

steigern eine große Fehlerquelle, denn es braucht bereits Fachkenntnis, um einzuschätzen, ob das 

Bauteil nötig ist und fehlt oder ob es einfach nur nicht da ist, ohne sich negativ auszuwirken.  

                                                      

131 Vgl. Bernier et al., S. Blatt 1_Hinweise zur Benutzung 

Abbildung 6 Gebäudegrundriss mit farbigen Markierungen der untersuchten Bereiche (Darstellung M. Frenz) 
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Kriterium trifft zu trifft nicht 
zu 

nicht 
notwendig 

Zugänglichkeit / Erreichbarkeit / Auffindbarkeit / Anfahrbarkeit     x 
Zugänglichkeit aller Gebäudeebenen eben oder mit Rollstuhl, Rampen    
Mindestnutzbreite 1,20 m    
Erreichbarkeit    
Höhe der Bedieneinrichtungen 85 cm    
Anfahrbarkeit    
Bewegungsfläche vor Bedieneinrichtungen    
Auffindbarkeit    
adäquate Beschilderung, ggf. auch Leitlinien    
Schrift außen    

serifenlos    
nicht gesperrt    
nicht kursiv    
waagerecht angeordnet    
kontrastreich zum Umfeld    

Tabelle 6 Ausschnitt aus der Auswertungstabelle 

Digitale Übertragung in die Auswertungstabelle  Bei der Begehung auf dem Ausdruck gekenn-

zeichnete Felder müssen in der Auswertungsphase eins zu eins mit einem „x“ an der richtigen Stelle 

in die digitale Auswertungstabelle übertragen werden. In den Zeilen der Oberpunkte sind bereits 

rot markierte „x“ fest eingefügt, die nicht in die Wertung eingehen. Sie dürfen nicht überschrieben 

werden.  

Filtern  Spaltenweise werden anschließend die festgelegten Kriterien (SOLL), die für die Hauptbe-

hinderungsgruppen wichtig sind (Spalte C bis H), gefiltert und mit den erfüllten Kriterien (IST) ins 

Verhältnis gesetzt. Das spaltenweise Filtern ist ein Hauptaufwand in der Auswertungsarbeit und 

setzt den sicheren Umgang mit Excel voraus. Diese Arbeit sollte durch Softwareentwicklung zukünf-

tig automatisiert und mit einer anwenderfreundlichen Oberfläche geführt werden. Die festgeleg-

ten Kriterien (SOLL) bleiben bei der Auswertung unverändert, damit die Vergleichbarkeit gewahrt 

wird. Auf diese Weise wird für das Objekt ausgerechnet, in welchen prozentualen Anteilen die 

baulichen Anforderungen (SOLL) an die Behinderungen berücksichtigt wurde.  

Tabellen    Die Auswertungsergebnisse können durch die händische Eingabe mit den Excel-

Funktionen in vielfältigen Zusammenhängen kombiniert und in unterschiedlichen Tabellen und 

Diagrammen grafisch gut erfassbar dargestellt werden. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, je-

den Oberpunkt der Checkliste getrennt auszuwerten. Dazu werden ausgewählte Oberpunkte 

heraus filtert und berechnet, wie viele Prozente der Kriterien in diesem Oberpunkt erfüllt wurden. 

Diese Variante ist in der Tabelle 7 Beispiel tabellarischer Vergleich Oberpunktauswertungen für 

sechs Objekte“ dargestellt. Die Exceltabelle hat das Potential für viele Auswertungsvarianten. Wird 

der Idealfall von 100% gegenüber gestellt, ließe sich ermitteln, wie gut das einzelne Gebäude im 

Verhältnis zum Idealfall abschneidet. Als Gedankenstütze bei der Planung, lassen mit der Checklis-
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te Fehler vermeiden oder Argumente sammeln, um Bauherren von guten Lösungen zu überzeu-

gen.132 

Kriterien Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3 Objekt 4 Objekt 5 Objekt 
6 

Zugänglichkeit / Erreichbarkeit / Auffindbar-
keit / Anfahrbarkeit 

62% 30% 81% 71% 54% 77% 

Eingänge / Türen 52% 48% 53% 43% 47% 49% 
Pförtnerloge/Infotresen/Rezeption/Sekretariat - - 8% 55%  -   - 
Fluchtwegeplan 55% 50% 29% 50% 43% 50% 
Gebäudeübersichtsplan 0% 30% 0% 54% 0% 0% 
Wegweiser 67% 29% 18% 55% 27% 27% 
Fluchtwegbeschilderung 70% 60% 45% 50% 50% 38% 
Türschilder 50% 54% 54% 54% 54% 54% 
(Fluch) Wege im Gebäude 7% 29% 13% 43% 54% 57% 
Flure 21% 18% 19% 28% 39% 43% 
Treppen 60% 50% 57% 48% 57% 36% 
Rampen 59% 0% - 80% 82%  - 
Aufzüge 43% 0% 67% 0%  -  64% 
Fahrsteige - - -  -  -  - 
Fahrtreppen - - -  -  -  - 
Sanitäranlagen 60% 0% 60% 0% 58% 65% 
Umkleidebereiche - - -  -  -  - 
Schwimmbecken - - -  -  -  - 
Hygieneschleuse / Durchfahrbecken - - -  -  -  - 
Rollstuhlabstellplätze - - -  -  -  - 
Versammlungsräume - - 36% 75% 32%  - 
Restaurants 39% - -  -  - 50% 
Arbeitsplätze - - -  -  -  - 
Tresen, Serviceschalter, Verkaufstische 56% - -  -  - 78% 
Sprechzimmer (Arzt, Bürgerbüro) - - -  -  -  - 
Gemeinschaftsverpflegung / Gästebereich 45% - -  -  -  - 
Warenverkauf / Supermarkt / Kaufhaus - - -  -  -  - 
Ausstellungsräume - - -  -  -  - 
Beherbergungsbetriebe / Hotelzimmer - - -  -  -  - 
Hauptwege Außen 86% 86% 86% 86% 86% 86% 
Nebenwege Außen 71% 50% 57% 83% 86% 86% 
PKW-Stellplätze 0% 50% 63% 71% 75% 75% 
Absperrungen - - - 100%  -  - 
Automaten 21% - -  -  -  - 
Notrufeinrichtungen 0% 0% 0% 29% 29% 29% 

Tabelle 7 Beispiel tabellarischer Vergleich Oberpunktauswertungen für sechs Objekte 

Diagramme   Die Zwischen- und Endergebnisse im Vergleich aller untersuchten Objekte können in 

Diagrammen gegenüber gestellt werden. Säulendiagramme wurden als allgemein gut verständ-

lich eingeschätzt und für diese Auswertungen durchweg verwendet. In der Abbildung 8 wird bei-

spielsweise ersichtlich, welches der untersuchten sechs Gebäude den Oberpunkt 2 am Besten 

erfüllt und bei welchem Gebäude die meisten Defizite liegen.133 In der Abbildung 7 werden die 

Ergebnisse für die Behinderungsgruppen von Rollstuhlfahrern und Menschen mit Gehbehinderun-

                                                      

132 Vgl. Kröplin, Strübing 30.06.2009, S. 230–231 
133 Vgl. Bernier et al., S. Blatt 1_Hinweise zur Benutzung 
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gen für dieselben sechs Gebäude gegenüber gestellt. Zur Gegenüberstellung aller Untersu-

chungspunkte aller untersuchten Gebäude dient eine Gesamtauswertung, wie in der Abbildung 9 

dargestellt, für alle Behinderungsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8 Beispiel für 6 
Gebäude: Gesamtauswer-
tung für den Oberpunkt 2  

Abbildung 7 Beispiel für 6 Gebäude: Gesamtauswertung für 
die Behinderungsgruppen von Rollstuhlfahrern und Menschen 
mit Gehbehinderungen 

Abbildung 9 Beispiel für 6 Gebäude: Gesamtauswertung für alle Behinderungsgruppen 
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2.2.2.6 Überblick zur Abfolge bei der Nutzung von Checklisten 

- Vorinformation, 
- Nutzung der (barrierefreien) Homepage der Gebäude bei öffentlichen Nutzungen, 
- Einholen von Bauplanunterlagen und Lageplänen, 
- Herstellen der notwendigen Kontakte zu den Ansprechpartnern, 
- Vorbereitung einer modifizierten Checkliste, 
- Begehung nach Checkliste, 
- fotografische Aufnahme ausgewählter Details, Notizen, 
- digitale Übertragung der Daten aus der Begehung in die Excel- Tabellen, 
- Ergänzung der Ergebnisse durch Vergleich mit den Fotos, 
- quantitative Auswertung der Einzelergebnisse, 
- qualitative Auswertung der Einzelergebnisse, 
- Zusammenfassung aller Einzelergebnisse, 
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit, 
- Darstellung der Ergebnisse in einem objektbezogenen Bericht oder Aufbereitung zum Ver-

gleich mit anderen Objekten in anonymisierter Form. 

2.2.3 Die Interviews 

Aus den Ergebnissen der Checklisten lässt sich der Stand der Umsetzung der Barrierefreiheit für die 

Objekte weitgehend objektiv mit harten Fakten belegen. Subjektive, weiche Gründe für dieses 

Ergebnis, „Warum ist das so und nicht anders?“, sind daraus nicht zu erschließen. Sachverhalte 

zum Prozess der (barrierefreien) Gestaltung der Objekte lassen sich nur durch Befragungen der 

Beteiligten, z.B. in Interviews, ermitteln. Interviews erfordern eine entsprechend gründliche Vorar-

beit, damit  

- Bereitschaft für das Interview erzeugt werden kann, 
- die Zielpersonen durch die Interviewer erfolgreich geführt werden können, 
- die Fragen eindeutig und verständlich gegliedert sind, 
- die Antworten ohne lange Erläuterungen schnell gegeben werden können, 
- eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt ist und 
- das Interview insgesamt nicht länger als fünfzehn Minuten dauert. 

Triebkräfte oder hemmende Gründe für die handelnden Personen sind für verallgemeinernde stra-

tegische Überlegungen hilfreich. Interviews sollen möglichst umfangreiche, aussagekräftige Infor-

mationen über die Kenntnisse der Akteure und die Beteiligungsgebaren zutage fördern. Durch 

gezieltes Hinterfragen soll der aktuelle Trend der Prozesse deutlich werden, die zu Entscheidungen 

hinsichtlich der Barrierefreiheit führen. Aus diesen Gründen wurde 2008 das Interview in die empiri-

schen Erhebungen eingeführt. Neben den Erhebungen sachbezogener Daten zu den Objekten 

wurden zwangsläufig auch personenbezogene Daten der Personen erfasst, die zur Legitimation 
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der Personen dienen. Die Nutzung der Daten unterliegt dem Bundesdatenschutzgesetz134, die 

Daten sind entsprechend sensibel zu behandeln. Die Auswertung der Daten erfolgt nicht automa-

tisiert und wird zur Veröffentlichung anonymisiert.  

Inhaltlich wurden die Interviews im Vorfeld mit Betroffenen aus Vereinen der Behindertenselbsthilfe 

in Mecklenburg-Vorpommern und mit einzelnen Fachleuten abgestimmt. Formal sind die Inter-

views mit dem Redakteur einer deutschen Baufachzeitschrift erörtert worden. Befrager oder Inter-

viewer können auch Studierende sein. 

2.2.3.1 Abfolge zu den Interviews 

- Festlegung der Zielgruppen, 
- Modifizierung der Interviews in der jeweiligen Gebäudekategorie, 
- Suche oder Auswahl und Ansprache der Gesprächspartner, 
- Vorinformation und Verabredung mit den Gesprächspartnern, 
- Telefoninterview oder alternative Befragungen, 
- Rückkopplung und ggf. Gelegenheit zur Wiedergabekorrektur, 
- Freigabe der Interviews oder anonymisierte Verwendung. 

2.2.3.2 Auswahl der Interviewpartner 2008 / 2009 

Im Wintersemester 2008 / 2009 standen bei der Untersuchung zum Landesbaupreis Mecklenburg-

Vorpommern 2008 die am Bau Beteiligten im Mittelpunkt des Interesses der Interviews: 

- Architekten, (Vorlage siehe Anhang IV) 
- Bauherrn oder Nutzer, (Vorlage siehe Anhang V) 
- Bauunternehmer. (Vorlage siehe Anhang VI) 

Die drei Beteiligungsgruppen wurden ähnlich, aber nicht deckungsgleich befragt. Ihrer unter-

schiedlichen Rolle im Bauprozess wurde mit unterschiedlichen Fragen Rechnung getragen. Zu den 

acht untersuchten Objekten konnten nicht alle Interviews vollständig geführt worden. Insbesonde-

re die Bauunternehmen waren nur schwer von einer Teilnahme zu überzeugen, so dass nur vier 

von acht möglichen Interviews dieser Gruppe vorliegen. Die Ergebnisse der Interviews wurden 

digital wie folgt aufbereitet:  

- Austausch der Objektnamen durch Objektnummern, 
- Gegenüberstellung aller Antworten zu der jeweiligen Frage getrennt nach Beteiligungsgruppe, 
- Qualitative und vergleichende Auswertung der Antworten. 
 
 
 
 

                                                      

134 "Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezo-
genen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird." BDSG vom 14.8.2009, S. § 1 Zweck und Anwendungsbe-
reich des Gesetzes 
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2.2.3.3 Auswahl der Interviewpartner 2009 / 2010 

Im Wintersemester 2009 / 2010 konnte auf die methodischen Erfahrungen aus dem vergangenen 

Durchlauf zurück gegriffen werden. Thematisch standen die staatlichen Hochschulstandorte des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt des Interesses. Bei diesem Untersuchungsge-

genstand waren dieselben Interviewpartner und damit dieselben Inhalte der Fragen jedoch nicht 

sinnvoll. Jeder Bearbeiter hatte einen Hochschulstandort bzw. einen Campus im Land zu untersu-

chen. Die Standorte sind in der Regel keine homogenen Gebilde, die der Feder eines Architekten 

entspringen135, sondern sie wachsen über viele Jahrzehnte. Bei der Untersuchung von mehreren 

Gebäuden, wären auch mehrere beteiligte Architektenbüros von einem Bearbeiter zu befragen 

gewesen. Das war innerhalb der Bearbeitungszeit von einem Semester nicht realisierbar. In der 

überwiegenden Zahl liegt die bauliche Zuständigkeit für die Hochschulen beim Land und damit 

übernimmt die Landesbehörde Bauherren- und im landeseigenen Betrieb für Bau und Liegen-

schaften in Mecklenburg-Vorpommern zugleich auch Planungsaufgaben. Interviewpartner aus 

dieser Landesbehörde hatten wir mehrfach in der Interviewreihe 2008 / 2009, die allgemeinen 

Vorgehensweisen waren daher hinlänglich bekannt. Mit den Baubeauftragten der Hochschulen 

wurden daher andere Verantwortliche beteiligt und neue Erkenntnisse erwartet. Der Überblick 

über die Beteiligung von Betroffenen an den Planungen der Hochschule oder Universität war von 

den Schwerbehindertenvertretungen (siehe Abschnitt 4.3.5.1) und Studierenden mit Behinderun-

gen zu erhoffen. Deshalb hießen die Interviewpartner 2009 / 2010: 

- Baubeauftragte der Hochschule / Uni, (Vorlage siehe Anhang VII) 
- Schwerbehindertenvertretung der Hochschule / Uni, (Vorlage siehe Anhang VIII) 
- Studierender oder Studierende der Hochschule / Uni. (Vorlage siehe Anhang IX) 

Bei der inhaltlichen Fortschreibung der Fragebögen fand z.B. auch die Frage nach der Kenntnis 

der UN-Behindertenrechtskonvention Berücksichtigung, nach der im Jahr zuvor noch nicht gefragt 

wurde.  

 

                                                      

135 Ausnahme ist die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, deren Campus in Schwerin nach einem Architektenwett-
bewerb (1993) vom Büro des 1. Preisträgers, gmp Architekten, geplant wurde. Der Entwurf 1993 stammt von Meinhard von 
Gerkan mit Walter Gebhardt, der Entwurf 1996 von Meinhard von Gerkan und dem Mitarbeiter Philipp Kamps. Zwischen 
1998 und November 2000 setzten sie ihr Konzept für den Bauherrn Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg in der Landeshaupt-
stadt Schwerin um. Vgl. gmp Architekten. Online verfügbar unter http://gmp-architekten.de/index.php?id=27, zuletzt ge-
prüft am 06.02.2010. 
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2.3 Ergebnisse der Analyse von öffentlichen Gebäuden 

2.3.1 Ergebnisse der Analyse von öffentlichen Gebäuden in der Hansestadt Wismar 

I Analyse von öffentlichen Gebäuden in Wismar 
Gebäudeart Öffentliche Gebäude (Bestand) 

Zeitraum der Erfassung Oktober 2007 bis Februar 2008 

Verteilung der Erfassung Hansestadt Wismar 

Anzahl der erfassten Gebäude 11 

Verwendete Checkliste Word-Checkliste 2007 (Nullserie) 

Interviews nein 

Veröffentlichung nein 

Forschungsrahmen studienbegleitend, im Wahlpflichtfach „Barrierefrei Planen und Bauen“ 

Beteiligte Studierende 18, Studiengänge Bachelor und Master Architektur 
Tabelle 8  Steckbrief Empirische Grundlagen der Analyse WS 2007 / 2008 

Die erste unveröffentlichte Untersuchung einer Objektreihe fand im Wintersemester 2007 / 2008 an 

einer Stichprobe von elf öffentlichen Gebäuden unterschiedlichen Baualters in der Hansestadt 

Wismar statt. Mit dieser Untersuchung wurde die „Word“ –Checkliste 2007 und die beschreibende 

Auswertungsmethode als „Nullserie“ erprobt. Die Checklisten wurden sehr unterschiedlich genutzt 

und ausgefüllt, so dass ein Vergleich unter den Objekten nicht vorgenommen werden konnte.  

Durch die offenen Einzelfallbetrachtungen war es schwierig, verallgemeinernde Rückschlüsse aus 

den Ergebnissen zu ziehen. Defizite wurden nur als Einzelprobleme wahrgenommen, für die sich 

gebäudespezifische Gründe finden lassen. Ohne vergleichende Zusammenfassung der Ergebnisse 

konnte eine methodische Ursache für die Abweichungen von barrierefreier Planung nicht unter-

legt werden. Erschwerend kam hinzu, dass die Zeiträume von wichtigen baulichen Maßnahmen 

an diesen Gebäuden für die Auswahl keine Rolle gespielt hatten, so dass die Vergleichbarkeit in 

Frage gestellt wurde. Die Notwendigkeit der Anonymisierung wurde in auswertenden Gesprächen 

erkannt. Für die öffentliche Erörterung provozieren Beispiele ohne anonyme Darstellung sofort eine 

für die Sache unproduktive Verteidigungshaltung. Im Fall einer solchen öffentlichen Diskussion wird 

z.B. die Rechtslage zum Zeitpunkt der Genehmigung entscheidend sein und nicht die Überlegun-

gen, welche Umsetzungsmaßnahmen möglich wären.  

Die Einzelergebnisse liegen der Hochschule Wismar, der Bürgermeisterin der Hansestadt Wismar 

und dem Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor und dienten bereits als 

Datengrundlage und Hilfestellung zu Gesprächen mit der Stadtverwaltung und Politik. 
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2.3.2 Ergebnisse der Analyse von Preisträgern des Landesbaupreises 2008 M-V 

II Analyse von öffentlichen Gebäuden des Landesbaupreises M-V 2008 
Gebäudeart Öffentliche Gebäude (Neubau und Bestand) 

Zeitraum der Erfassung Oktober 2008 bis Februar 2009 

Verteilung der Erfassung Mecklenburg-Vorpommern 

Anzahl der erfassten Gebäude 8 

Verwendete Checkliste Word-Checkliste 2008  

Interviews ja 

Veröffentlichung ja 

Forschungsrahmen studienbegleitend, im Wahlpflichtfach „Barrierefrei Planen und Bauen“ 

Beteiligte Studierende 14, Studiengänge Bachelor und Master Architektur 
Tabelle 9 Steckbrief Empirische Grundlagen der Analyse WS 2008 / 2009 

Die zweite Untersuchungsgruppe zur barrierefreien Gestaltung von Gebäuden mit öffentlichen 

Nutzungen wurde an acht repräsentativen Stichproben im gesamten Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern vorgenommen. Die Beispiele aus dieser Untersuchungsreihe sind deshalb viel aussa-

gekräftiger als die der ersten Untersuchung, weil es sich um aktuelle Objekte mit herausragender 

und gegenwärtiger Architektur in unserem Land handelt. Es war wichtig, die Untersuchung an 

Gebäuden vorzunehmen, die in ästhetischer, funktionaler, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht 

den hohen Ansprüchen einer sach- und fachkundigen Jury entsprachen und die aktuell realisiert 

wurden.  

 

Abbildung 10 Treppenraum für eine Amtsverwaltung im Obergeschoss ohne Aufzug (Foto B. Sachau, D. Voigt) 

Dazu wurden einige Preisträger und ein Beispiel aus dem 3. Wertungsrundgang des Landesbau-

preises Mecklenburg-Vorpommern 2008 kurz nach deren Auszeichnung und Bekanntmachung136 

                                                      

136 Die Bekanntmachung erfolgte im September 2008. 
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im Wintersemester 2008 / 2009 untersucht. Die Liste der ausgewählten Objekte kann an der Hoch-

schule Wismar eingesehen werden. Für die Veröffentlichung der Daten wurden die Objekte und 

Interviewpartner anonymisiert. 

Die „Word“- Checkliste 2008 wurde angewendet. Die anonymisierten Ergebnisse und ein tabellari-

scher Vergleich unter den Einzelobjekten zu allen Unterpunkten liegt vor. Die prämierten Gebäude 

zeigen eindeutig Defizite bei der Umsetzung der Barrierefreiheit. Für die Preisverleihung des Lan-

desbaupreises 2008137 hat dieser Aspekt keine Ausschlag gebende Rolle gespielt, das ist aus den 

Kriterien zur Auslobung zu entnehmen.  

 

Abbildung 11 Freiflächengestaltung mit wassergebundenen Oberflächen, die nicht bei jeder Witterung gut begehbar und 
berollbar sind (Foto M.Oest, S. Tegtmeier)  
 

2.3.2.1 Veröffentlichung 

Die Ergebnisse wurden im Heft 08 / 2009 der Reihe „WDP Wismarer Diskussionspapiere“ unter dem 

Titel „Landesbaupreis für ALLE? Analyse der Barrierefreiheit von prämierten Objekten des Landes-

baupreises Mecklenburg-Vorpommern 2008“ veröffentlicht. 138 

2.3.2.2 Ergebnisse aus den Checklistenuntersuchungen 

An dieser Stelle soll ein Auszug aus den Auswertungen genügen, der belegt, dass die Anforderun-

gen an barrierefreies Bauen für motorische Behinderungen auch bei prämierten öffentlichen Ge-

bäuden längst nicht und Anforderungen aus sensorische Behinderungen noch weniger erfüllt sind: 

Alle Gebäudeebenen sind nur bei der Hälfte der untersuchten (prämierten) öffentlichen Objekte 
                                                      

137 Vgl. Landesbaupreis - Mecklenburg-Vorpommern. Das Regierungsportal. Online verfügbar unter http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/Themen/Bau/Planen_und_Bauen/Bauberufsrecht/Landesba
upreis/index.jsp, zuletzt geprüft am 15.06.2009: Vorhandene Bewertungskriterien: 
„Impulswirkung des Projektes, Beitrag zur Aufwertung des unmittelbaren Umfeldes, Richtungsweisende Lösungen der funk-
tionalen und strukturellen Einbindung in das städtebauliche und landschaftliche Umfeld, Städtebauliche, architektonische 
und/oder landschaftsarchitektonische Qualität, innovative Ingenieurleistungen, Innovative Ansätze (z.B. zum Wohnen, zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes, für eine kulturelle, soziale oder ökologische Erneuerung), Bauherrenmodelle, Bürgerbe-
teiligung und neue Kooperationsformen.“ 
138 Bernier, Bombeck 2009 
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über Treppen und Rampen oder Treppen und Aufzüge erreichbar.139 Keines der untersuchten 

(prämierten) öffentlichen Objekte ist über taktile und kontrastreiche Leitlinien mit Langstock und 

Füßen tastend erreichbar.140 Keines der untersuchten (prämierten) öffentlichen Objekte hat eine 

Klingel- und Sprechanlage, die auch für Hörgeschädigte nutzbar ist. 141 Es gibt keine Hinweise auf 

induktive Höranlagen142. Es gibt kein geschultes Personal für den Umgang mit Menschen mit Seh- 

und Hörbehinderungen. 143 In keinem der untersuchten (prämierten) öffentlichen Objekte wurde 

Brailleschrift oder erhabene Profilschrift eingesetzt.144 

2.3.2.3 Ergebnisse aus den Interviews 

Die Wahrnehmung des Problems ist sehr differenziert, genau so wie das Verständnis des Begriffes 

„Barrierefreiheit“145. Aus den Interviews wird der Widerspruch von den Meinungen der Architekten, 

Bauherrn und Baufirmen über ihre realisierte Barrierefreiheit zu den in der Checkliste formulierten 

Anforderungen an ein barrierefreies Gebäude deutlich.146 Einigkeit herrschte in der Auffassung, 

dass die Mehrkosten für die Barrierefreiheit nicht mehr als fünf Prozent betragen, wenn die Maß-

nahmen gleich mit geplant und gebaut werden147. Informationen zur Umsetzung der Anforderun-

gen an die Barrierefreiheit holen sich Architekten aus ihren eigenen Berufserfahrungen, aus den 

eingeführten Normen und aus dem Internet oder aus der Fachliteratur, nicht aus der Zusammen-

arbeit mit Betroffenen.148 Beteiligungen von Betroffenen oder Vertretern von Betroffenengruppen 

im Planungsverfahren finden kaum und wenn, dann (zu) spät statt. Es ist derzeit eher eine Frage 

des Zufalls, wer an der Planung beteiligt wird und wann. Die Beteiligungsform und die Legitimation 

der Beteiligten für die verschiedenen Behinderungsformen blieb unklar.149 Verantwortlichkeit für 

die Beratung und Umsetzung sehen in der Ablauffolge des Bauprozesses die Baubetriebe fast aus-

schließlich beim Architekten. Bauherrn oder Nutzer stellen alternierend dar, dass neben den Archi-

tekten z.B. bei Behörden, Verbänden und Behindertenbeauftragten Beratung erwartet wird. Bau-

                                                      

139 Vgl. Punkt 1.1 Zugänglichkeit aller Gebäudeebenen Bernier, Bombeck 2009 
140 Vgl. Punkt 1.1 Zugang zum Gebäude Bernier, Bombeck 2009 
141 Vgl. Punkt 1.1 Klingel- und Sprechanlage auch für Hörgeschädigte nutzbar?: Bernier, Bombeck 2009 
142 Mit dem Einbau einer IndukTiven Höranlage schafft man die optimalen Bedingungen für Hörgeschädigte aller Alters-
gruppen, um an Veranstaltungen teilzuhaben und ein optimales Hörerlebnis zu genießen. Träger von Hörgeräten und 
Cochlea Implantat (CI) können mit einer modernen IndukTiven Höranlage das Geschehen frei von Nebengeräuschen und 
fast in HiFi-Qualität genießen. Vgl. (Ruhe, Carsten et al (2009): IndukTive Höranlagen. Richtlinien für den Auftraggeber. DSB 
Deutscher Schwerhörigenbund e. V. - Bundesreferat „Barrierefreies Planen und Bauen“, zuletzt aktualisiert am 22.12.2008, 
zuletzt geprüft am 03.05.2010.) 
143 Vgl. Punkt 1.3 Pförtnerloge, Rezeption Bernier, Bombeck 2009 
144 Vgl. z.B. Punkt 1.2 Eingänge /Klingeltableau, aber auch an anderer Stelle für unterschiedliche Bauteile: Bernier, Bombeck 
2009 
145 Zur Frage: Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 47–48 
146 Zur Frage: Ist das Gebäude barrierefrei? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 50–51 
147 Zur Frage: Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten der Barrierefreiheit ein? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 50–51  
148 Zu den Fragen: Welche Planungshilfen wenden Sie zusätzlich an? Und Woher nehmen Sie Informationen zur Umsetzung 
der Barrierefreiheit vorwiegend? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 56 und 62  
149 Zur Frage: Gab es in der Planungs- oder in der Nutzungsphase Kontakt zu Vereinen / Verbänden von Betroffenen? Wur-
den Betroffene an der Planung beteiligt? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 43 
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betriebe150 wurden von Bauherrn als Berater nicht genannt. 151 Im Vordergrund der planerischen 

Berücksichtigung der Barrierefreiheit stehen offensichtlich die Erfordernisse der Gruppe der Roll-

stuhlfahrer, Unentbehrlichkeiten von Menschen mit sensorischen Behinderungen und anderen 

Bevölkerungsgruppen wie Lernschwache oder Kinder usw. bleiben weitgehend unbeantwortet. 

Diese Aussage wird gestützt durch die fast völlige Unkenntnis des Zwei-Sinne-Prinzips, welches kei-

ner der Befragten erklären konnte.152 Eine Notwendigkeit zur Weiterbildung wurde nicht gese-

hen.153  

 

Abbildung 12 Kassentresen mit abgesenktem Bereich für kleine und sitzende Menschen (Foto S. Plath, M. Lippert) 

Die Barrierefreiheit der öffentlich zugängigen Gebäude gemäß DIN 18024 Teil 2 wird wiederholt 

auf frei zugängige Besucherbereiche reduziert.154 Gebäude der öffentlichen Verwaltung als Ar-

beitsstätte für Menschen mit Behinderungen werden dabei übersehen. In solchen Fällen werden 

die Zielgruppen für die Gebäude eng gefasst und viele Nutzerbedürfnisse von vornherein ausge-

blendet.  

Rückschluss: Das durch die Untersuchung verdeutlichte Defizit wird von den Interviewpartnern 

nicht umfänglich erkannt. Der Rollstuhl steht im Blickpunkt, sensorische Behinderungen werden 

vergessen, kognitive Behinderungen ignoriert. 

                                                      

150 Fachbetriebe können jedoch bei der Darstellung der fachlichen Eignung gemäß VOB Teil A §8 Abs. 3.2 entsprechende 
Nachweispflicht auferlegt bekommen. Hier sind alle Fachbetriebe gemeint, die Bauleistungen nach VOB erbringen oder 
alternativ bauausführende Unternehmen. 
151 Zur Frage: Von wem erwarten Sie Beratung zur baulichen Barrierefreiheit? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 63 
152 Zur Frage: Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 51 
153 Zur Frage: Wünschen Sie mehr Weiterbildungsangebote zur baulichen Barrierefreiheit? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 65 
154 Zur Frage: Ist das Gebäude öffentlich zugänglich? Vgl. Bernier, Bombeck 2009, S. 38 
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2.3.3 Ergebnisse der Analyse von Gebäuden in M-V, SH und HH 

III Analyse von öffentlichen Gebäuden in M-V, SH und HH 2009 
Gebäudeart Öffentliche Gebäude (Neubau und Bestand) 

Zeitraum der Erfassung Mai bis Juni 2009 

Verteilung der Erfassung Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg 

Anzahl der erfassten Gebäude 6 

Verwendete Checkliste Excel-Checkliste 2009  

Interviews nein 

Veröffentlichung ja 

Forschungsrahmen Bachelorthesis 

Beteiligte Studierende 2, Studiengange Bachelor Architektur 
Tabelle 10 Steckbrief Empirische Grundlagen der Analyse SS 2009 

Im Sommersemester 2009 wurden sechs weitere ausgewählte öffentliche Gebäude hinsichtlich 

ihrer Barrierefreiheit analysiert. Wichtig war bei der Auswahl, dass es sich um aktuelle Projekte 

handelt, um Planungen und Realisierungen, die nach 2006 abgeschlossen wurden. Und es musste 

sich um Gebäude mit öffentlichen Nutzungen handeln, die der DIN 18024 Teil 2 unterliegen. Ge-

nutzt wurde wiederholt die beschriebene Methodik. Zum Vergleich der sechs Objekte wurden 

folgende Kennwerte zu Grunde gelegt: 

- Öffentliche Nutzungen; 
- Komplexe Neubauten oder Umbauten, die nach 2006 abgeschlossen wurden; 
- je zwei Standorte in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und 

Hamburg; 
- Architektur von prominenten und weniger prominenten Architekten. 

Abbildung 13 Eingangssituation an einem Nebeneingang mit Rampe, aber ohne Handlauf, Anrollkanten, die Klingel 
ist unerreichbar. (Foto  D. Kröplin, K. Strübing) 



 

72 

 

Bei der Auswertung wurden die sechs Gebäude in der Weiterentwicklung der Checkliste getrennt 

betrachtet hinsichtlich der Anforderungen  

- von motorisch behinderten Menschen, hier den Rollstuhlfahrern und Menschen mit Gehbehin-
derungen, 

- der blinden und sehbehinderten Menschen und  
- der gehörlosen und hörgeschädigten Menschen. 

2.3.3.1 Veröffentlichung 

Die Ergebnisse wurden im Heft 11 / 2009 der Reihe „WDP Wismarer Diskussionspapiere“ unter dem 

Titel„Öffentliche Gebäude für ALLE? Analyse der multisensorischen Barrierefreiheit von Objekten in 

Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig Holstein und Hamburg“ anonym veröffentlicht. 155 Neben 

dem Vergleich der einzelnen Kriterien in den Tabellen wie bei der Untersuchung zum Landesbau-

preis, gibt es in dieser Analyse eine grafische Zusammenfassung aller Ergebnisse, getrennt nach 

den drei Hauptgruppen: 

2.3.3.2 Auswertung für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen 

Diese Untersuchungsreihe hat gezeigt, dass die baulichen Maßnahmen für Rollstuhlfahrer am bes-

ten und nutzbarsten von allen Kriterien der barrierefreien Gestaltung ausgeführt wurden. Alle Ge-

bäude sind ebenerdig begeh- und befahrbar und über Fahrstühle oder Rampen sind alle Ebenen 

erreichbar. In den meisten Gebäuden ist es Rollstuhlfahrern und gehbehinderten Menschen mög-

lich, sich ohne fremde Hilfe zu bewegen.156 

 

Abbildung 14 Verteilung der erfüllten Kriterien für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderungen157 

                                                      

155 Siehe Bernier et al. 2009, S. 48 
156 Vgl. Zugänglichkeit aller Gebäudeebenen Bernier et al. 2009, S. 11 
157 Bernier et al. 2009, S. 43 
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Defizite zeigten sich bei der Anfahrbarkeit von Bedienelementen wie z.B. Türklinken, beim Auffin-

den von barrierefreien Sanitäranlagen und der Barrierefreiheit der Sportstätten. In den Sportstätten 

fehlen rollstuhlgerechte Umkleidebereiche. Zusätzlich zu den Gebäuden wurde in den Freianla-

gen die Zugänglichkeit der Hauptwege und Nebenwege und das Angebot der PkW- Stellplätze 

untersucht. Einige Wege sind für Menschen mit dem Rollstuhl unpassierbar. Wegen der angetrof-

fenen Unebenheiten können sie diese Wege weder allein bewältigen, noch ist das Fahren mit 

einer Schiebehilfeassistenz durch die Erschütterungen zumutbar. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass 

für gehbehinderte Menschen das selbständige Bewegen in den untersuchten Gebäuden oft so-

gar noch ungünstiger ist. Das war in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten. Wenn keine Handläufe 

an den Wänden vorhanden und Tastkanten verstellt sind, gibt es große Unsicherheiten bei geh-

behinderten Personen. Mehrfach befinden sich in den Gebäuden Treppenanlagen ohne Setzstu-

fen. Bei allen Kriterien ist eine Erfüllungsquote von knapp 80 Prozent der maximal erreichte Anteil in 

dieser Untersuchung. Mit 80 Prozent hat das Gebäude mit der Nummer 3 die erforderlichen Krite-

rien für Rollstuhlfahrer erfüllt. Es folgt Gebäude 2 mit 73 Prozent, Gebäude 4 mit 72 Prozent und 

Gebäude 1 mit 70 Prozent. Mit 50 und 48 Prozent erfüllter Kriterien bei Anforderungen durch die 

Nutzung von Rollstuhlfahrern liegen Gebäude 6 und 5 in der Wertung dieser Reihe abgeschlagen 

hinten. 

2.3.3.3 Auswertung für blinde und sehbehinderte Menschen 

Ohne Begleitperson und damit ohne fremde Hilfe ist für blinde Menschen das Benutzen der in die-

ser Reihe untersuchten Gebäude unmöglich. In keinem Gebäude oder in den Freianlagen gibt es 

taktile Leitsysteme. Es gibt sie nicht zu den Eingängen, an den Pförtnerlogen oder zu den Fahrstüh-

len. Taktile Kennzeichnungen der Treppenanfänge sind nicht vorhanden, durchweg alle Beschil-

derungen sind blind nicht lesbar. Immobile Hilfen wie Handläufe und Tastkanten fehlen.  

Abbildung 15 kontrastarme Beschriftung des Behinderten-WC  in einer Grundschule (Foto: D. Kröplin, K. Strübing) 
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Abbildung 16 Verteilung der erfüllten Kriterien für blinde und sehbehinderte Menschen 

Es mangelt sowohl an akustischen Informationen zu Ausstellungsobjekten, als auch an Ansagen in 

Fahrstühlen. Sonstige akustische Hilfen (z.B. AudioGuides) sind nicht vorhanden.  

Für sehbehinderte Menschen sollen die Gebäude blendfrei und gleichmäßig belichtet und be-

leuchtet werden. Beschilderungen müssen groß genug, kontrastreich, ohne Reflektionen beschrif-

tet und gut auffindbar sein. In fast allen Gebäuden werden die Anforderungen an Beschilderun-

gen nicht erfüllt. Folgerichtig liegen die Ergebnisse unter denen für die Gruppe der Rollstuhlfahrer. 

Den besten Wert erreichte wieder das Gebäude 3 mit 58 Prozent erfüllter Kriterien. Es folgen Ge-

bäude 1 und 2 mit jeweils 53 Prozent und Gebäude 4 mit 49 Prozent. Bei Gebäude 3 gibt es einen 

großen Unterschied zwischen bei der Erfüllung der Anforderungen, die sich durch blinde oder 

sehbehinderte Menschen ergeben. Das Gebäude verliert in der Wertung der Kriterien für sehbe-

hinderten Menschen 8 Prozent gegenüber den Kriterien für blinde Menschen. Beispiele dafür sind 

die fehlenden Audio Guides und schlechte Allgemeinbeleuchtung.  

 

 

Abbildung 17 schwach ausgeleuchtete und schlecht markierte Treppe in einem Ausstellungsbereich (Foto D. 
Kröplin/ K. Strübing) 
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2.3.3.4 Auswertung für gehörlose und hörgeschädigte Menschen 

Für gehörlose und stark hörgeschädigte Menschen sind optische Signale besonders wichtig, damit 

akustische Informationen komplett über einen anderen Sinn zugänglich werden. Für hörgeschä-

digte Menschen mit einem guten Hörrest ist es hilfreich, wenn die persönlichen Hilfsmittel baulich 

unterstützt werden, um akustische Informationen individuell zu verstärken.  

 
Abbildung 18 Verteilung der erfüllten Kriterien für gehörlose und hörgeschädigte Menschen  

In allen untersuchten Gebäuden fehlen Bestandteile dieser technischen Ausstattung nahezu voll-

ständig. Gebäude 3 erfüllt die Kriterien für gehörlose Menschen mit 75 Prozent am Besten. Es fol-

gen Gebäude 2 mit 65 Prozent und Gebäude 4 mit 60 Prozent. Gebäude 1 erfüllt die Anforderun-

gen nur zu 58 Prozent, Gebäude 6 nur zu 53 Prozent und Gebäude 5 nur knapp zur Hälfte. Für hör-

geschädigte Menschen ist das Verhältnis insgesamt noch schlechter, die Verteilung der Prozente 

ist bezogen auf die Gebäude jedoch ähnlich. Nur bei Gebäude 4 wurden mehr Maßnahmen 

berücksichtigt, die sich aus Forderungen für Menschen mit Hörschädigungen ergeben, als solche, 

die gehörlose Menschen in ihrer Selbständigkeit unterstützen. 

2.3.3.5 Zusammenfassung der Auswertung 

Bewiesen wird, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit bei diesen neueren Gebäuden für 

die Erfordernisse der Gruppe der motorisch eingeschränkten Menschen, wie Rollstuhlfahrer und 

Gehbehinderte,  zwar nirgends vollständig, aber zu großen Teilen erfüllt wurden. Die Erfordernisse 

der blinden und sehbehinderten sowie der gehörlosen und hörgeschädigten Menschen wurden 

weniger gut erfüllt. Maßnahmen für Menschen mit motorischen Einschränkungen werden insbe-

sondere für Gehbehinderungen aber nicht grundsätzlich umgesetzt.  

Barrierefrei zu planen heißt auch, besondere Vorkehrungen für Fluchtwege, für das Freihalten der 

Bewegungsflächen und die Kennzeichnung von Fluchtrichtungen zu treffen. Drastisch wurde her-

ausgearbeitet, dass in allen Fällen die Fluchtwege im Gefahrenfall, z.B. starke Verrauchung bei 



 

76 

 

einem Brand, schlecht nutzbar wären. Die fehlenden optischen und akustischen Markierungen 

machen es jedem Nutzer schwer, den Weg aus dem Gebäude zu finden.  

 

Abbildung 19 Vorhandene Markierung einer Ganzglastür auf Augenhöhe (Foto D. Kröplin, K. Strübing) 

Es wurde durch den Vergleich deutlich, dass die Probleme in allen Fällen ähnlich geartet sind. Die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Objekten sind nicht so groß, dass noch von Einzelfällen ge-

sprochen werden könnte. Unabhängig von den Standorten im Norden der Bundesrepublik wurde 

eine ähnliche Problemlage angetroffen. Für die genannten drei Bundesländer liegen hiermit die 

ersten vergleichenden Ergebnisse vor. Mit dieser Auswertung sind die Ergebnisse zum ersten Mal 

grafisch dargestellt worden: 

 
Abbildung 20 Gesamtergebnis der Gebäude 1 bis 6 in allen Kriterien 
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2.3.4 Ergebnisse der Analyse von staatlichen Hochschulen in M-V 

III Analyse von öffentlichen Gebäuden der staatlichen Hochschulen in M-V, 2010 
Gebäudeart Öffentliche Gebäude (Neubau und Bestand) 

Zeitraum der Erfassung Oktober 2009 bis Februar 2010 

Verteilung der Erfassung Mecklenburg-Vorpommern 

Anzahl der erfassten Gebäude bis 5.5.2010: 16 vollständig erfasste und ausgewertete Gebäude 

Verwendete Checkliste Excel-Checkliste 2009  

Interviews ja 

Veröffentlichung geplant 

Forschungsrahmen studienbegleitend, Wahlplichtfach 

Beteiligte Studierende 7, Studiengänge Master Architektur und Pflege des Bauerbes, Diplom In-

nenarchitektur 
Tabelle 11 Steckbrief Empirische Grundlagen der Analyse WS 2009 / 2010 

Im Wintersemester 2009 / 2010 wurde die überarbeitete Checkliste für die stichprobenartige Unter-

suchung der Standorte der staatlichen Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern genutzt. Unter 

dem Titel „Campus für ALLE“ wurde untersucht, wie sich die Standorte aus baulicher Sicht zum 

Studium für alle eignen. In der staatlichen Hochschullandschaft Mecklenburg-Vorpommern gibt es 

zwei staatliche Universitäten und drei staatliche Fachhochschulen: 

- die Universität Rostock und 
- die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 
- die Hochschule Neubrandenburg, 
- die Fachhochschule Stralsund und 
- die Hochschule Wismar, 
- außerdem die Hochschule für Musik und Theater in Rostock, 
- die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow und  
- eine Verwaltungsfachhochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin. 

  

Zu den Hochschulstandorten gehört jeweils eine Vielzahl von Gebäuden, die sich entweder auf 

einen Campus konzentrieren oder auf mehrere Standorte über das Stadtgebiet verteilen. Eine 

komplette Erfassung ist in diesem Rahmen nicht möglich. Bei der Suche nach geeigneten Stich-

Abbildung 21 Treppe in einer Mensa ohne Trep-
penstufenmarkierungen (Foto M.Schmoger) 
 

Abbildung 22 Notrufschnur in einem barrierefreien WC mit 
schriftlichem Hilferuf (Foto M. Schmoger) 
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proben wurde die Aufmerksamkeit aus der Sicht des studentischen Nutzers auf die Hauptgebäu-

de, den Sitz der Verwaltung mit dem Sitz des Rektors und den Bereich Studienangelegenheiten 

sowie auf die Mensa, Bibliothek und wichtige Fakultätsgebäude gerichtet.  

Aus dieser Vielzahl von Gebäuden und ihren Freianlagen lagen bis Anfang Februar 2010 die voll-

ständigen Auswertungen von sechs öffentlich zugänglichen Gebäuden an zwei Standorten vor, 

bis zum 5.5. waren es 16. Die Reihe ist nicht abgeschlossen. Weitere öffentliche Gebäude wurden 

an anderen Standorten (siehe dazu Abbildung 23) untersucht, sind aber noch nicht komplett aus-

gewertet. Die Ergebnisse sollen in der Reihe der Wismarer Diskussionspapiere veröffentlicht wer-

den. Für die Aussage in dieser Arbeit ist es jedoch nicht nötig alle Ergebnisse abzuwarten, es wür-

de sogar die Aktualität der Aussagen gefährden; die Erkenntnisse aus den letzten beiden Reihen 

wurden mit dem Zwischenergebnis bereits mit diesen sechs Gebäuden fortgeschrieben.  

2.3.4.1 Ergebnisse der Untersuchung Stand Februar 2010  

Die aktuellen Ergebnisse widerspiegeln für die bis Februar 2010 untersuchten sechs Gebäude ins-

gesamt ähnliche Verhältnisse der Kategorien untereinander wie die vorangegangenen Reihen. 

Anforderungen, die sich aus der baulichen Beachtung von Wahrnehmungseinschränkungen er-

geben, werden deutlich weniger umgesetzt, als die Anforderungen von Rollstuhlfahrern. Insge-

samt sind die prozentualen Resultate jedoch deutlich schlechter. Eine Ursache dafür lässt sich im 

Baualter der Gebäude vermuten bzw. im Sanierungsrückstand. Bei der Auswahl der Gebäude 

wurde auf die Aktualität der Baumaßnahmen keine Rücksicht genommen, die Nutzung stand im 

Vordergrund. Zu den untersuchten sechs Gebäuden gehört beispielsweise auch ein gänzlich un-

saniertes Bestandsgebäude158, das unter Objektnummer 2 in den Abbildungen zu sehen ist, das 

aber komplett genutzt wird. Dieser Umstand fällt in der Untersuchung mit unterdurchschnittlicher 

Bilanz in allen Kategorien auf (siehe Abbildung 24, Abbildung 25, Abbildung 26 und Abbildung 28). 

 

                                                      

158 In diesem Objekt befindet sich das Studienbüro einer Universität mit mehreren Tausend Studierenden. 

Abbildung 23 Einziger Zugang zur Studienberatung einer Universität (Foto K. Böttcher) 
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Abbildung 24 Teilergebnisse der Campusuntersuchung für Anforderungen an motorische Einschränkungen 

Mit geringerem Baualter wird aber nicht automatisch ein besseres Ergebnis erzielt. Das neueste 

Objekt mit der Ordnungsnummer 1, ein Neubau aus dem Jahr 1999, liegt mit seinen 49 Prozent im 

unteren Bereich der Bewertungen bei den Kategorien für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Geh-

behinderungen. Dabei wirken sich z.B. durch Möbel dauerhaft verstellte Fluchtwege, ein stets ver-

schlossener ebenerdiger Nebeneingang, zugestellte Behinderten WCs, aber auch fehlende Gar-

derobenangebote und fehlende Pkw- Stellplätze negativ auf die Bewertung aus. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 

Blinde

Sehbehinderte

Blinde 35% 17% 37% 30% 43% 46%

Sehbehinderte 33% 25% 37% 38% 43% 47%
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Abbildung 25 Teilergebnisse der Campusuntersuchung für Anforderungen durch Seheinschränkungen 

Durch die Filterfunktion kann z.B. sondiert werden, welche Kriterien zur zweitschlechtesten Bewer-

tung bei den Anforderungen durch Seheinschränkungen geführt haben. Bei Gebäude 4 ist unter 

anderem der Notrufknopf im Aufzug nicht kontrastreich, nicht eindeutig ertastbar und weder am 
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Anfang noch am Ende der Tableauleiste. Es gibt keine erhabenen, mit den Fingern gut ertastba-

ren Symbole, Buchstaben oder Ziffern an den Behindertentoiletten. Ebenso wie mit den Kriterien 

für Seheinschränkungen kann mit den anderen Kriterien aus der Erfassung verfahren werden. 
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Abbildung 26 Teilergebnisse der Campusuntersuchung für Anforderungen durch Höreinschränkungen 

 

 

 

Abbildung 27 Haupteingang zu einer Hochschule mit einer für sitzende Personen unerreichbaren Pförtnerloge 
mit reflektierender Verglasung und ohne Hinweise auf eine induktive Höranlage (Foto S. Lenke) 
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Aus den gefilterten textlichen Angaben zu den Kriterien sind bauliche Maßnahmen ableitbar, die 

auf die Projektsteuerung Einfluss nehmen können. Mit den Kosten vervollständigt, sind diese An-

gaben für die Haushaltsplanung nutzbar.  
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Abbildung 28 Ergebnisse der Campusuntersuchung für alle Anforderungen 

Mehr als die Hälfte der getesteten Kriterien werden nur in einem Fall mit 54 Prozent bei Gebäude 6 

erfüllt. Alle anderen Gebäude liegen unter den 50 Prozent in der Gesamtbewertung. Das Schluss-

licht bildet das Objekt 2 mit 24 Prozent.  

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt für alle Objekte deutliche Defizite (siehe Abbildung 28) und 

damit Handlungsbedarf, wenn die staatlichen Hochschulen von allen Menschen weitgehend oh-

ne fremde Hilfe genutzt werden sollen159. Seh- und Höreinschränkungen verhindern z.B. nicht 

zwangsläufig eine Hochschuleignung für Menschen mit dieser Behinderung, aber die Gebäude 

sind ein Hindernis bei der gefahrlosen und selbständigen Nutzung der untersuchten Hochschulen.  

                                                      

159 „b) Gebäude. Die Zulassung zum Studium erfordert behindertengerechte Rahmenbedingungen. Dabei muss ausrei-
chend zwischen den verschiedenen Arten von Behinderungen differenziert werden. Gehbehinderte Studierende benöti-
gen einen hindernisfreien Zugang zu Hörsälen und Bibliotheken sowie Parkplätze in erreichbarer Nähe. Für Sehbehinderte 
stellen Universitäten eine Herausforderung dar, weil sie häufig nicht auf deren Belange eingehen (z.B. ist das für sie unlesba-
re Schwarze Brett mit Anschlag von aktuellen Veranstaltungen immer noch üblich). Notwendig sind daher nicht nur be-
sondere Arbeitsplätze mit entsprechender Computerausstattung. Hinzukommen muss, dass Wegweiser in Gebäuden, 
Ankündigungen von Veranstaltungen und Vorlesungen für Sehbehinderte aufbereitet werden. Generell sind bei Baumaß-
nahmen der Hochschulen die entsprechenden Regelungen zum barrierefreien Bauen (u.a. Landesbauordnungen und 
DIN-Normen) zu beachten. Eine barrierefrei gestaltete Umwelt berücksichtigt die Belange von mobilitätsbeeinträchtigten 
ebenso wie die von seh- und hörbehinderten Personen. Die Einrichtung spezieller Arbeitsräume und die Umrüstung von 
Labors sollten ebenso wie das Bereitstellen von Ruheräumen geprüft werden.“ HRK Hochschulrektorenkonferenz 2009, S. 6–
7 Eine Evaluation der Umsetzung dieser Empfehlung soll durch die Hochschulrektorenkonferenz 2012 erfolgen. 



 

82 

 

Einige der negativ bewerteten Kriterien können ohne Baumaßnahmen verbessert werden. Be-

schriftungen in Brailleschrift160 können z.B. mit Prägezangen auf Klebebänder geprägt und nach-

träglich an Türschildern, Handläufen und Briefkästen oder an Klingeln angebracht werden. Das 

Freiräumen der Fluchtwege und Entrümpeln der Behinderten- WC´s gehört ebenfalls in diese 

Gruppe. Andere Nachteile für Menschen mit Behinderungen, wie ein fehlender Aufzug, können 

nur durch Umbaumaßnahmen beseitigt werden.  

2.4 Systematische Störungen der Grundtendenz zur Barrierefreiheit 

In der baufachlichen Wahrnehmung ist die Grundtendenz zur Barrierefreiheit vorhanden. Offen-

sichtlich gibt es jedoch nur wenige aktuelle und systematische Untersuchungen und keine ver-

wendbaren Überprüfungsmechanismen zum Stand der Umsetzung der Barrierefreiheit im Bereich 

Bauen und Wohnen. Für Bauten des Bundes vorhandene Untersuchungen bilden nicht die Umset-

zung des Standes der Technik, sondern lediglich die Umsetzung baurechtlich verbindlicher Rege-

lungen ab. Sie zeigen nicht die Abweichungen von aktuellen Anrechten. 

Durch die in diesem Abschnitt erläuterte (unabhängige!) wissenschaftliche Untersuchungsreihe 

aus den Jahren 2007 bis 2010 stehen die Forderungen nach weit reichender Barrierefreiheit deut-

lich erkennbar einer unzureichenden Umsetzung bei öffentlichen Gebäuden gegenüber. Im Ge-

gensatz zu den genannten Untersuchungen werden mit einer eigenen Checkliste nicht nur die 

baurechtlich verbindlichen Regelungen untersucht, sondern weiter reichende Aspekte, die den 

Stand der Technik beschreiben. 41 Stichproben in 4 thematischen Untersuchungsreihen geben 

danach Aufschluss über einen Trend zu systematischen Störungen der Grundtendenz zur Barriere-

freiheit.  

Durch den Vergleich wurde heraus gearbeitet, dass die Probleme in allen Fällen ähnlich gelagert 

sind. Unabhängig von den Standorten im Norden der Bundesrepublik wurde eine ähnliche Prob-

lemlage angetroffen. Es handelt sich bei den festgestellten Defiziten offensichtlich nicht um Einzel-

fälle, sondern um Wiederholungen und damit um prinzipielle Abweichungen vom Sollzustand. Da-

bei wird eindeutig festgestellt, dass sensorische Behinderungen in einem wesentlich geringeren 

Maße bei der Planung berücksichtigt werden als motorische Behinderungen. Für die drei Bundes-

länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen hiermit die ersten ver-

gleichenden Ergebnisse vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lage in den anderen 

Bundesländern sich nicht wesentlich unterscheidet. Im folgenden Abschnitt wird untersucht, wel-

che Ursachen hinter den Problemen stecken und welche Handlungsempfehlungen sich ableiten 

lassen. 

                                                      

160 Auch brailleunkundige Menschen können Punktschriftetiketten herstellen, wenn auf der Prägezange die Kennzeichnung 
der Buchstaben in Schwarzschrift vorhanden ist. 
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3 Problemanalyse mit Handlungsempfehlungen 

Die unvermeidlichen Fachsprachen zur Problemanalyse bergen das Risiko, nicht von allen ver-

standen zu werden. Aus diesem Grund sei dem Abschnitt ein kleiner begrifflicher Exkurs voran ge-

stellt. Natürlich sollen nicht alle Fachbegriffe erläutert, sondern an Beispielen verständlich aufge-

zeigt werden, wo und von wem wichtige Entscheidungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit vor 

und in den Leistungsphasen des komplexen Planungs- und Bauprozesses getroffen werden. 

3.1 Beteiligte im Bauordnungsrecht 

Mit der gezielten Untersuchung von bestehenden öffentlichen Gebäuden wurde ein Teilaspekt 

gewählt, dessen gesetzlicher Rahmen durch das Bauordnungsrecht aufgezeigt wird.  

Aus dem Bauplanungsrecht werden die zulässigen Nutzungen des Grundstücks abgeleitet. Auf 

dieser Grundlage befasst sich das Bauordnungsrecht mit den konkreten Bauobjekten, Gebäuden 

und allen anderen baulichen Anlagen, die aus Bauprodukten und Bauteilen bestehen und eine 

Verbindung mit dem Erdboden aufweisen. Regelungen umfassen die Anordnung, Errichtung, Än-

derung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und den Abbruch dieser baulichen Anla-

gen.161 Die Landesbauordnungen gelten für die barrierefreie Gestaltung auch von Verkehrsanla-

gen dann als maßgebend, wenn es sich um Gebäude handelt.162  

3.1.1 Begriffe 

3.1.1.1 Bauobjekt / Immobilie 

Bei Bauobjekten handelt es sich um greifbare, materielle Gegenstände. Beispiele sind Gebäude 

und bauliche Anlagen des Hoch- und Tiefbaus. Bauobjekte sind in der Regel standortgebundene 

Objekte, also Immobilien. Immobilien sind infolge ihrer Standortabhängigkeiten und der Nutzungs-

anforderungen meist Unikate. Im weitesten Sinne handelt es sich um Produkte der Bauwirtschaft. 

3.1.1.2 Projektbegriff 

Der Berufsstand der Architekten und Bauingenieure plant. Planungen basieren auf Ideen und sind 

zu Beginn der Planungsphase in einem unkörperlichen Zustand, der erst im Laufe der Planungstä-

tigkeit innerhalb eines Projektes materialisiert wird. Dabei handelt es sich um ein Abbild von Ge-

bäuden oder ingenieurtechnischen Objekten, nicht um das Bauobjekt selbst. Nicht nur im Bauwe-

                                                      

161 Vgl. Grundlagen des Bauordnungsrechts Rabe et al. 2002, S. 208–213 
162 "Für Bauten oder Bauteile, die in der Bauordnung genannten Zwecken dienen, für die aber keine Baugenehmigung 
nach der BauO, sondern eine Genehmigung (Planfeststellung/ Plangenehmigung) aufgrund anderer Verfahren erfolgt, 
können ggf. Einzelbestimmungen aus der BauO hilfsweise herangezogen werden." Blennemann et al. Nov. 2004, S. 50, 
Fußnote 
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sen wird mit dem Projektbegriff gearbeitet. In der Betriebswirtschaft gibt es zahlreiche Arbeiten, 

die sich erschöpfend mit dem Projektbegriff beschäftigen. Projekte sind „Unternehmen auf Zeit“.163 

Eine allgemein anerkannte Definition liefert die DIN 69901 „Projektwirtschaft / Projektmanagement 

/ Begriffe“, auf die ich mich beziehe. Das Projekt ist demnach ein Vorhaben, das sich im Wesentli-

chen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit auszeichnet. Dazu zählen 

- Zielvorgaben, 
- Zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, 
- Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben, 
- Projektspezifische Organisation.164 

Für die Umsetzung der Barrierefreiheit ist die Einflussnahme auf die Zielvorgaben von besonderer 

Bedeutung, aber auch die projektspezifische Organisation wird durch die Beteiligung beeinflusst. 

3.1.2 Lebenszyklus einer Immobilie 

3.1.2.1 Projektphasen 

Bei der ganzheitlichen Betrachtung einer Immobilie, liegt nicht nur ein einzelner Abschnitt des Le-

bens im Interesse, sondern alle Abläufe von der Projektidee bis zum Abriss. Diese Abschnitte kön-

nen in Phasen unterteilt werden. Im Lebenszyklus eines Gebäudes werden drei eigenständige, 

durch markante Ereignisse abgrenzbare Projektphasen unterschieden, die einander ablösen, sich 

jedoch zum Teil auch überlagern165: 

- Projektentwicklung (PE) 
- Projektmanagement (PM) 
- Facilitymanagement (FM). 166 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Immobilienwirtschaft, dazu wird barrierefreies Planen beitragen, 

sind diese ganzheitlichen Betrachtungen nicht nur lohnenswert, sondern auch notwendig. Im Ab-

schnitt 4.3.5.1 wurde die „rechtzeitige“ Beteiligung der Schwerbehindertenvertretungen167 an 

Bauvorhaben der öffentlichen Verwaltung aufgeworfen. Um die Frage „Wann ist rechtzeitig?“ bei 

der Beteiligung der Menschen mit Behinderungen als Experten in eigener Sache geht es nun im 

folgenden. 

In der Regel durchlaufen Immobilien nicht nur eine Objektnutzungsphase, sondern werden im Lau-

fe ihres Lebens sogar mehrfach umgenutzt. Die Grafik zeigt beispielhaft für einen Umbau die ge-

                                                      

163 Dieterle, Roland, Kloss-Scheurer, Christiane: Infohandbuch Teil 2. Stuttgart, Fachhochschule, Masterstudiengang Interna-
tionales Projektmanangement in der Prozesskette Bauen, Digitales Infohandbuch (pdf), S. 12 
164 Vgl. Kochendörfer, Bernd; Viering, Markus G.; Liebchen, Jens (2004): Bau-Projekt-Management. Grundlagen und Vorge-
hensweisen. 2., überarb. u. akt. Aufl. Stuttgart: Teubner. S. 4 
165 Vgl. Diederichs 2006, S. 1 
166 Kochendörfer, Bernd, Viering, Markus G., Liebchen, Jens H.; Bau- Projekt- Management. Stuttgart: Teubner; 2004, S. 6 
167 Vgl. SGB IX 
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nannten Projektphasen zwischen zwei unterschiedlichen Nutzungen, die als A und B bezeichnet 

sind. Die untersuchten Objekte aus dem Abschnitt 2 können beispielhaft in die Objektnutzungs-

phase A eingeordnet werden. Bei der Phase A handelt es sich um die aktuelle Nutzung nach der 

Inbetriebnahme. 

 
Abbildung 29 Ganzheitliches Immobilienmanagement168 

Überlegungen zu einer Verbesserung169 der Barrierefreiheit können als Motor wirken und zu einer 

Projektentwicklung führen. Bei baulichen Umbaunotwendigkeiten durchläuft die Immobilie die 

Planungsphasen und anschließend die Realisierung innerhalb der Projektkonzeption. In der Grafik 

ist eine Unterbrechung der Nutzung dargestellt. Natürlich gibt es auch Umbauten, in denen die 

Nutzung parallel zu den Planungen und Baumaßnahmen weiter besteht und andere Überlage-

rungen. In der Phase der Objektnutzung B ist eine andere Nutzungsqualität erreicht und damit der 

Ausgangspunkt für den nächsten Kreislauf innerhalb des Immobilienmanagements. In anderen 

Richtlinien170 werden sogar neun Lebenszyklusphasen unterschieden und mit Prozessen und Projek-

ten definiert. Lebenszyklusorientiertes Immobilienmanagement wird auch als Projektentwicklung 

im weiteren Sinne bezeichnet.171  

                                                      

168 Eigene Darstellung, vgl. Abb. 1.1.8 Schulte 1996, S. 30 
169 Anpassungen sind Maßnahmen, die nach der Inbetriebnahme eines Gebäudes die Barrierefreiheit verbessern. Anpas-
sungen werden meist im Rahmen von Umbauten oder Renovierungen getätigt. Vgl. Meyer-Meierling 2004, S. 55 
170 GEFMA- Richtlinie 100-1 (Entwurf 2004-07) 
171 Vgl. Diederichs 2006 S. 1. 
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Auf die Barrierefreiheit von Gebäuden kann das Immobilienmanagement durch Bindung an eine 

bestimmte Objektqualität entscheidenden Einfluss nehmen. „Objektqualität äußert sich in der äs-

thetischen Gestaltung, in der Funktionserfüllung, in Sicherheit, Ausstattung, Umweltfreundlichkeit 

sowie in den erforderlichen Voraussetzungen für günstige Betriebs- und Nutzungskosten.“172 In der 

Projektentwicklung getroffene Festlegungen zum Standort173, z.B. zur innerstädtischen oder ländli-

chen Ansiedlung des Projektes, werden folgenschwer oder nützlich sein. In dieser Zeit ist eine ge-

zielte Beteiligung von Menschen mit Behinderungen zu standort- und Nutzerbezogenen Fragestel-

lungen besonders effektiv für alle. Die Möglichkeiten der Beeinflussung nehmen durch jede Ent-

scheidung innerhalb von Projektkonzeption und Projektrealisierung einen degressiven Verlauf.  

3.1.2.2 Leistungsphasen 

In der Abbildung 29 sind innerhalb der Projektphasen Konzeptentwicklung und Projektrealisierung 

neun Leistungsphasen mit der Abkürzung „LPh.“ erfasst. Im Leistungsbild Objektplanung werden 

durch der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2002)174 notwendige Leistungen 

für die Planung und Realisierung in einer logischen Phasenabfolge beschrieben. In der 5. Novelle 

wurden dafür die neun Leistungsphasen im §15 genannt, die aufeinander aufbauen und dem 

Planungs- und Baufortschritt folgen. In der 6. HOAI Novelle (HOAI 2009)175 sind die Leistungsphasen 

nun im § 33 genannt und in der Anlage 11 die Leistungen geregelt. Diese „klassischen“ Leistungs-

phasen sind: 

- die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung), 
- die Leistungsphase 2 (Vorplanung), 
- die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung), 
- die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung), 
- die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), 
- die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe), 
- die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe), 
- die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung – Bauüberwachung –), 
- die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation).176 

Entscheidend für den Erfolg des Planungs- und Bauprozesses im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention ist, Menschen mit Behinderungen „rechtzeitig“, also bereits in frühen 

Leistungsphasen und dann wiederholt zu beteiligen. Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, 

fallen viele Entscheidungen bereits in der Phase der Projektentwicklung, also schon vor dem Be-

ginn der klassischen Planung. Beteiligungen an Fragestellungen zur Gebäudeanordnung oder 

Grundsatzfragen zur äußeren und inneren Erschließung sind unbedingt vor dem Abschluss der ers-

                                                      

172 Ahrens et al. 2004, S. 281 
173 Weitere Informationen z.B. in Tabellen zum Projektrating siehe Diederichs 2006 S. 127 ff. 
174 Vgl. Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure, 2001 S. 25 
175 Vgl. HOAI 2009 vom 11.08.2009 
176 Vgl. HOAI 2009 vom 11.08.2009 
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ten beiden Leistungsphasen anzustreben. Mit der Leistungsphase zwei wird die Variantendiskussion 

in der Regel abgeschlossen. Details zur Ausstattung und Gestaltung können in der Leistungsphase 

fünf zu Beginn der Ausführungs- und Detailplanung mit sachkundigen Betroffenen abgestimmt 

werden bzw. in der Leistungsphase sechs, wenn die Ausschreibung erfolgt. Niemand wird besser 

über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Produkten beraten können, als die Betroffenen selbst. 

Grundsätzlich müssen unterschiedliche Behinderungsformen berücksichtigt werden.  

3.1.2.3 Akteure in der Immobilienwirtschaft 

Als Besonderheit der Bau- und Immobilienwirtschaft im weitesten Sinne gilt die Vielzahl der Beteilig-

ten an jedem Projekt. Vereinfacht betrachtet lassen sich die folgenden drei Hauptgruppen anfüh-

ren, die im Lebenszyklus einer Immobilie beteiligt sind:  

- Nachfrager, 
- Anbieter und 
- Umsetzer.177 

Die Vielzahl der Beteiligten und damit die Komplexität aller Bauaufgaben wird annähernd deut-

lich. Dem Trend folgend, dass solche komplexen Anforderungen in Zukunft immer mehr von Pro-

jektsteuerern unterstützt werden müssen, dann wird klar, wie groß auch die Rolle der Projektsteue-

rer bei der Durchsetzung der Barrierefreiheit ist. In der Grafik sind Beispiele zu den Hauptgruppen 

zugeordnet: 

 
Abbildung 30 Hauptgruppen der Beteiligten im Lebenszyklus einer Immobilie. 

                                                      

177 Vgl. Dietrich 2005, S. 39 
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Zugleich kann an dieser Stelle deutlich gemacht werden, welche Rolle die UN-

Behindertenrechtskonvention mit der weltweit verbindlichen Forderung nach Barrierefreiheit auf 

der Seite der Nachfrager einnimmt und einnehmen wird. "Das Übereinkommen schützt und stärkt 

die Rechte von rund 650 Mio. behinderten Menschen weltweit. Davon leben rund 8 Mio. in 

Deutschland."178 Zu den Menschen mit Behinderungen gehören Familienangehörige und Freunde, 

so dass die Nachfragergruppe aus diesem Bereich auch bauwirtschaftlich nicht unbedeutend ist. 

"So ist mittlerweile bekannt, dass eine barrierefrei zugängliche Umwelt für etwa 10 Prozent der Be-

völkerung zwingend erforderlich, für 30 bis 40 Prozent notwendig und für 100 Prozent komfortabel 

ist und ein Qualitätsmerkmal darstellt."179 Unmissverständlich: Nachfrager der Barrierefreiheit sind 

wir alle in unterschiedlichen Lebenssituationen: Menschen beim Umzug, Reisende mit Koffern, Lie-

fer- und Rettungsdienste, Eltern mit Kinderwagen, Schwangere, Menschen mit großer Leibesfülle, 

Menschen in Eile und Überbelastung, Kinder, zeitweise kranke und ältere Menschen. Deutliche 

Zeichen setzt der demografische Wandel auf die Struktur der Mieter, auf die Motivation der Inves-

toren und durch die Anpassung der Gesetzgebung auch auf die Behörden. 

 

Abbildung 31 Von Barrierefreiheit zum Design für Alle180 

                                                      

178 BMAS Juni 2009, S. 9 
179 Aragall Mai 2005, S. II, Vorwort 
180 Grafik von Dose, entnommen aus: Leidner, Rüdiger; Neumann, Peter; Rebstock, Markus (2007): Von Barrierefreiheit zum 
Design für Alle. Erfahrungen aus Forschung und Praxis. Münster (Arbeitsberichte, 38), S. 15 
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3.1.3 Akteure in der Wertschöpfungskette Bau 

Die Bauwirtschaft gehört zu den sechs wichtigsten Wirtschaftsbereichen und wird bei der Ermitt-

lung des Inlandsproduktes der Bundesrepublik181 unter einer eigenen Rubrik geführt. Im volkswirt-

schaftlichen Zusammenhang wurde in der isolierten Branchensicht182 von der Bauwirtschaft ge-

sprochen, während nur das Baugewerbe gemeint war. Um die wirtschaftliche Bedeutung auch 

der Dienstleistungen, dazu gehören Planungsleistungen rund um das Bauen, einfließen zu lassen, 

wurde die Wertschöpfungskette Bau neu erklärt. Im Planungs- und Bauprozess sind mehrere Di-

mensionen zu betrachten: 

- Tätigkeiten, 
- Verflechtungen und 
- Akteure.  

Tätigkeiten können an einer idealtypischen Prozesskette demonstriert werden. Diese orientiert sich 

am bereits erwähnten Lebenszyklus der Immobilien. Dabei werden vom Deutschen Institut für Wirt-

schaft in Köln vier Gruppen von Tätigkeiten unterschieden: 

- Planen, Beraten und Genehmigen, 
- Baufinanzierung, 
- Bauen, 
- Bewirtschaften und Unterhalten von Gebäuden(Instandhaltung). 

Auf jedes der von uns untersuchten Objekte wirkten in den Projektphasen zahlreiche Einflüsse un-

terschiedlicher Wertigkeit und Bedeutung für die Projektrisiken. Zur Betrachtung von Verflechtun-

gen wären bei jedem Projekt unterschiedliche Interessenvertreter zu analysieren. In der Literatur 

hat sich für die Interessenvertreter mit Einfluss auf ein Projekt der Begriff „Stakeholder“ durchge-

setzt. Auf die Projektorganisation wirken z.B.: 

- natürliche Umweltfaktoren, 
- ökonomische Umweltfaktoren, 
- soziokulturelle Umweltfaktoren, 
- technische Umweltfaktoren, 
- Kunden und Nutzer, 
- Kapitalgeber, 
- Politik und Verwaltung. 

Bei Objekten, die nicht den Forderungen nach Barrierefreiheit entsprechen, kann davon ausge-

gangen werden, dass die Stakeholder aus anderen Bereichen dominierten. Beispielsweise stehen 

soziokulturelle Umweltfaktoren (Begriff siehe Anlage I) aus dem Bereich des Denkmalschutzes in 

                                                      

181 Vgl. "Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen" Statistisches Bundesamt 2009 
182 Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Consult GmbH Köln 11.08.2008, S. 10 
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einigen183 der untersuchten Objekte den Forderungen nach Barrierefreiheit konträr gegenüber. 

Rückschluss aus dieser Tatsache ist, die Barrierefreiheit als Querschnittsfaktor zu begreifen und ent-

sprechende Stakeholder durch die Projektorganisation zu stärken. Das kann durch die Beteiligung 

von Menschen mit Behinderungen, durch die Kontrolle im Rahmen der Bauaufsicht und insbeson-

dere durch inklusives Denken aller Stakeholder erfolgen. Nicht zuletzt sollen Denkmale die Men-

schen genutzt werden. Darüber hinaus sind Akteure wichtig, die baurelevante Produkte und 

Dienstleistungen anbieten oder verwerten. Dabei sind wiederum vier Gruppen zu unterschei-

den184: 

- Bauunternehmen, (Bauhaupt- und Ausbaugewerbe) 
- Planungsbüros, (unterstützende Dienstleistungen) 
- Unternehmen aus anderen Branchen (Zulieferer, Baustoffindustrie) und 
- private Endverbraucher  
- (sowie Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen). 

Alle Gruppen können das Thema Barrierefreiheit durch ihre Tätigkeiten in der Wertschöpfungskette 

Bau beeinflussen. Dazu gehören nicht nur die Planer oder die genehmigenden Behörden, sondern 

auch die Bauunternehmen, die Baufinanzierer und die Endverbraucher. Die Größe des Einflusses 

ist von der projektspezifischen Konstellation abhängig, z.B. von der Intensität der Mitarbeit in den 

Projektphasen und fällt projektbezogen unterschiedlich185 aus.  

 
Abbildung 32 Akteure in der Wertschöpfungskette Bau 

                                                      

183 Mehrere Objekte aus dem Landesbaupreis Mecklenburg-Vorpommern 2008 sind Einzeldenkmale. Hinweise in den Inter-
views liegen der Verfasserin vor. 
184 Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Consult GmbH Köln 11.08.2008, S. 11–13 
185 Mit den Strukturveränderungen in der Bauwirtschaft werden z.B. viele Bauunternehmen in die Rolle von Komplettanbie-
tern gezwungen. Weitere Ausführungen dazu beim Unternehmereinsatz im Abschnitt 3.1.4.1. 
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Folgerichtig müssen alle Akteure der Wertschöpfungskette Bau Grundsätze der Barrierefreiheit 

kennen, spezielle Kenntnisse in ihrem Leistungsbereich entwickeln und innerhalb ihrer Aufgaben-

stellung an der Umsetzung mitwirken.  

3.1.4 Die am Bau Beteiligten 

Die Zuständigkeiten und Verteilung der Themen bei Bauaufgaben sind in den Landesbauordnun-

gen der Länder geregelt. In Mecklenburg Vorpommern heißen die Hauptakteure im Teil 4 der 

Landesbauordnung186 „Die am Bau Beteiligten“. Die Abbildung 33 zeigt schematisiert am Beispiel 

von Mecklenburg-Vorpommern die Aufgaben der Hauptbeteiligten: von Unternehmern, Planern, 

Bauherrn und Behörden. Daneben gibt es die Vielzahl der im Abschnitt 3.1.2.3 genannten weite-

ren Funktionen, ohne die eine Bauaufgabe nicht erfolgreich umzusetzen ist. 

 
Abbildung 33 Gliederung der Bauaufgaben der am Bau Beteiligten  

3.1.4.1 Unternehmer 

Bauunternehmer haben für die Bauaufsicht die erforderlichen Nachweise über die Verwendbar-

keit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu bringen und nachzuweisen, dass sie für die 

Arbeiten geeignet sind.187 Insofern sind sie auch als kleine Fachfirmen mit zuständig für die Ver-

wendung von Produkten und Bauarten, die die Barrierefreiheit betreffen. Bei vertraglicher Wirk-

samkeit der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ergibt sich aus VOB Teil A188 

für den Unternehmer eine Nachweispflicht der Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Mit dieser be-

                                                      

186 Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008 
187 Vgl. Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008, S. § 55 
188 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, 2006 § 8 Teilnehmer am Wettbewerb, S. 4-5 
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sonderen Fachkunde ausgestattet können Unternehmer nach VOB Teil B189 Bedenken gegen die 

vorgesehene Art der Ausführung anmelden, wenn sich z.B. Widersprüche aus Planung und Barrie-

refreiheit ergeben sollten. 

Wenn sich das Aufgabenfeld der Bauunternehmen durch Komplettangebote ausweitet und sie 

auch Planungsaufgaben übernehmen, dehnen sich die Zuständigkeiten auch hinsichtlich der 

Absicherung einer barrierefreien Ausführung aus. Die Unternehmen sind in dieser Konstellation für 

die planerische Berücksichtigung ebenso verantwortlich wie für die fachgerechte Realisierung. 

Eine Ebene der unabhängigen Beratung geht auf diese Weise verloren, denn die Planer sind wirt-

schaftlich als Subunternehmer vom Bauunternehmen abhängig. Verantwortlichkeiten innerhalb 

vielfach unübersichtlicher Projektorganisationsstrukturen verwischen sich schnell, wenn eine klare 

Abgrenzung unterbleibt. Von außen ist ein solches „Konstrukt auf Zeit“ (absichtlich) besonders 

schwer zu verstehen. 

3.1.4.2 Planer / Entwurfsverfasser / Bauvorlageberechtigte 

Die Berufsbezeichnung „Architekt“ ist in Deutschland geschützt, jeder Architekt wird in einer Liste 

bei den Landesarchitektenkammern geführt. Um sich als Architekt in diese Liste eintragen zu las-

sen, wird jeder Bewerber auf seine Qualifikation von den Kammern begutachtet.190 Aber nicht nur 

Architekten planen. Bauingenieure haben in den meisten Bundesländern eigene Kammern und 

führen dort Listen mit bauvorlageberechtigten Ingenieuren. Nur Planer, die Mitglieder der Kam-

mern sind, sind bauvorlageberechtigt, Ausnahmen gibt es im öffentlichen Dienst191.  

Entwurfsverfasser, die nicht vorlageberechtigt sind, dürfen keinen Bauantrag einreichen aber Vor-

haben in allen Leistungsphasen bearbeiten. Sie müssen nach Sachkunde und Erfahrung zur Vor-

bereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Entwurfsverfasser sind für die Vollständigkeit 

und Brauchbarkeit des Planes verantwortlich und haben dafür zu sorgen, dass die für die Durch-

führung erforderlichen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen mit den öffent-

                                                      

189 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, 2006 § 4 Ausführung, Absatz 3, S. 150 
190 Vgl. Besser-Mit-Architekten 
191 (1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsver-
fasser unterschrieben sein, der bauvorlageberechtigt ist. 
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
1. die Berufsbezeichnung „Architekt“ führen darf, 
2. in die von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern geführte Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure ein-
getragen ist oder in einem anderen Land als Ingenieur in eine entsprechende Liste eingetragen ist, 
3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ führen darf, für die mit der Berufsaufgabe des Innenarchitekten verbundenen 
baulichen Änderungen von Gebäuden, oder 
4. die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ in den Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen führen darf, 
mindestens zwei Jahre als Ingenieur tätig war und Bediensteter einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, für die 
dienstliche Tätigkeit." Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008, S. § 65 
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lich-rechtlichen Vorschriften übereinstimmen. Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebie-

ten nicht die erforderliche Sachkunde, muss er geeignete Fachplaner einsetzen.192 

Planer sind durch das Berufsrecht193 verpflichtet, sich umfassend mit den öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften im Baurecht, aber auch mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dar-

über hinaus mit innovativen Technologien und Lösungen beim Planen und Bauen auseinander zu 

setzen, sie zu kennen und anzuwenden. Sie haben in den vorderen Leistungsphasen sehr großen 

Einfluss auf die Qualität des Entwurfs und nachfolgend auf den Ablauf des Planungs- und Baupro-

zesses. Zusammen mit dem Bauherrn werden die Beteiligten des Projektes ausgewählt und der 

Zeitpunkt der Beteiligung festgelegt. Planer können die Aufgaben von Projektsteuerern überneh-

men. Bei den Planern liegt ein zentraler Ansatz für die Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit. 

3.1.4.3 Bauherr 

Investoren sind nicht automatisch Bauherren. Unterschieden wird bei Immobilieninvestitionen zwi-

schen direkten und indirekten Kapitalanlagen. Nur bei einer direkten Beteiligung treten Investoren 

als Bauherr auf.194 „Bauherr“ ist ein bauordnungsrechtlicher Begriff, im Vertragsverhältnis mit dem 

Planer ist der Bauherr auch Auftraggeber oder Besteller eines Werks195. Der Bauherr muss, wenn er 

fachlich nicht selbst geeignet ist, nach der Landesbauordnung zur Vorbereitung, Überwachung 

und Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens geeignete Beteiligte bestellen. Bauher-

ren sind außerdem verpflichtet, die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 

Anträge, Anzeigen und Nachweise beizubringen.196 Bauherren sollen sich bei der Vergabe des 

Auftrags an einen Planer von dessen fachlicher Qualifikation als Entwurfsverfasser überzeugen und 

haben z.B. über Referenzen die Möglichkeit, besonders die Kenntnisse zum barrierefreien Planen 

und Bauen abzufordern.  

Aufgabe des Bauherrn ist eine aktive Mitwirkung an der Planung. Die Zielvorgaben des Bauherrn 

haben grundlegenden Einfluss auf den gesamten Verlauf der Umsetzung von Barrierefreiheit. Leit-

ziel des Bauherrn sind werthaltige, zukunftssichere Immobilien. Hier liegt der Kern der Strategie zur 

Umsetzung der Barrierefreiheit: die überzeugende Definition der Barrierefreiheit als Kriterium für die 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Wird Barrierefreiheit explizit verlangt, unterbleiben Aus-

weichmanöver zugunsten von innovativen Lösungen. Kennen sich die Bauherrn dagegen nicht 

aus und können die Forderungen nicht klar stellen, müssen Sie von den Planern, Projektsteuerern 

und Behörden eine fundierte Beratung erwarten können. 
                                                      

192 Vgl. Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008 
193 z.B. Architekten- und Ingenieurgesetze der Länder 
194 Vgl. Dietrich 2005, S. 44–60 Investoren oder Investorengesellschaften gehören in die Gruppe der Nachfrager im Immobi-
lienmarkt. 
195 Vgl. BGB Werkvertrag Titel 9 - Werkvertrag und ähnliche Verträge (§§ 631 - 651m) 
196 Vgl. Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008 
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3.1.5 Behörden 

3.1.5.1 Zuständigkeit der Bauaufsicht 

Zuständige Behörde im Bereich des Bauordnungsrechts ist die Bauaufsichtsverwaltung. Sie hat 

über die Errichtung, Änderung, den Abbruch, Nutzungsänderungen und andere Maßnahmen an 

baulichen Anlagen hinsichtlich der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu wa-

chen197. Die Verantwortung haben jedoch die am Bau Beteiligten (Entwurfsverfasser, Bauherr, 

Unternehmer, Bauleiter). „Neben der präventiven Kontrolle im Rahmen von Baugenehmigungsver-

fahren haben die Bauaufsichtsbehörden auch während und nach der Realisierung von Vorhaben 

darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht 

andere Behörden zuständig sind (repressive Kontrolle). Die Überwachung dient insbesondere der 

Kontrolle, ob die Vorhaben im Einklang mit der Baugenehmigung verwirklicht werden und ob die 

am Bau Beteiligten ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllen."198 Für die Umsetzung der Barrierefrei-

heit ist eine weitere Gefahr dadurch entstanden, dass die Kontrolle und Überwachung durch die 

Behörden im Zuge von Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachungen abnimmt. 

3.1.5.2 Aufbau der Verwaltungsinstanz 

Die Verwaltungsorganisationen der Behörden sind in deutschen Bundesländern unterschiedlich 

geregelt. Es kann zwischen Ländern mit zweistufigem Verwaltungsaufbau und solchen mit dreistu-

figem Aufbau unterschieden werden. „Bundesländer mit zweistufigem Verwaltungsaufbau sind 

Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, das Saarland und seit 

Auflösung der Regierungsbezirke auch Rheinland-Pfalz (1. Januar 2000), Sachsen-Anhalt (1. Januar 

2004) und Niedersachsen (1. Januar 2005). (...) Dreistufig ist die Verwaltungsstruktur in Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Diese Länder haben Regie-

rungsbezirke als Mittelbehörden eingerichtet." 199 

Im Verwaltungsaufbau des Landes Mecklenburg-Vorpommern amtieren beispielsweise als untere 

Bauaufsichtsbehörden die Landräte und die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte und das für 

die Bauaufsicht als allgemeine Fachaufsicht200 zuständige Ministerium als oberste Bauaufsichtsbe-

hörde.201  

 

 
                                                      

197 "(1) Die Bauaufsicht ist Aufgabe des Staates. (2) 1Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, Nut-
zungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen, dass die 
öffentlich- rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere Behörden zuständig sind." Musterbauord-
nung, 25.05.2008a, S. § 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 
198 HE LBauO M-V vom 23.07.2009, S. 16 
199 Landesrecht – Wikipedia, 05.01.2010 
200 „Die Bauaufsichtsbehörden“ Rabe et al. 2002, S. 274–275 
201 Vgl. Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008 
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3.1.5.3 Rechtsverordnungsermächtigung 

Zur Verwirklichung der bezeichneten Anforderungen wird die oberste Bauaufsichtsbehörde er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen. Es handelt sich um Vorschriften zur: 

- näheren Bestimmung allgemeiner Anforderungen, 
- besonderen Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Nutzung der 

baulichen Anlagen ergeben sowie über die Anwendung solcher Anforderungen auf beste-
hende bauliche Anlagen, 

- Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung von Anlagen zur Verhütung von Nachteilen, 
- Forderung von Prüfsachverständigen, die im Auftrag des Bauherrn die Einhaltung bauord-

nungsrechtlicher Anforderungen prüfen und bescheinigen, 
- Zahl, Umfang und Inhalt der erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsfreistellung bis zu 

verfahrensfreien Bauvorhaben oder zu Verfahren im Einzelnen. 

Die Rechtsverordnungen können auch die Fachbereiche, in denen Prüfämter und Prüfsachver-

ständige tätig werden, regeln.202 Mit diesen Instrumenten kann die oberste Landesbehörde die 

Umsetzung der Barrierefreiheit grundsätzlich strategisch gestalten. 

3.2 Rechtliche Regelungen des Bundes zum barrierefreien Bauen  

Deutschland hat sich mit der UN Behindertenrechtskonvention nicht nur verpflichtet, geeignete 

Maßnahmen zu beschließen, damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt Zugang zur phy-

sischen Umwelt erhalten. Es sind auch "alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberi-

scher Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflo-

genheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 

darstellen."203 Der Bund stellt sich seiner hoheitlichen Verantwortung unter anderem durch den 

Erlass einschlägiger gesetzlicher Regelungen und Richtlinien für den Bereich Bauen und Verkehr. 

Das Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention (siehe Abschnitt 1.4) spielt in der täglichen Praxis 

der Planungsbüros und der Bauverwaltungen erst dann eine durchgreifende Rolle, wenn die 

Grundsätze in praktikable Denkweisen, baufachliche Vorgaben und Planungsroutinen umgewan-

delt wurden. Die Umsetzung obliegt der hoheitlichen Verwaltung der Länder, nachfolgend aber 

auch den Trägern der oberen, mittleren und unteren Selbstverwaltungen und aller am Bau Betei-

ligten. Die Forderungen haben eine neue Qualität erhalten. Nicht nur neue, erweiternde Rege-

lungen sind zu schaffen, sondern alle bestehenden Ordnungen und Durchführungsmethoden ge-

hören auf den Prüfstand, um ihre Übereinstimmung mit den Zielen der UN-

Behindertenrechtskonvention zu kontrollieren. Weil darüber, was geeignete Maßnahmen sind, die 

                                                      

202 Vgl. Musterbauordnung, 25.05.2008a, S. § 85 Rechtsvorschriften. 
203 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, S. Artikel 4 
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Vertragsstaaten selbst entscheiden204, richtet sich die Aufmerksamkeit im folgenden auf vorhan-

dene Regelungen des Bundes und solche, die im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer liegen. 

 

Abbildung 34 Abnahme der Eindeutigkeit von Regelungen zur Barrierefreiheit auf dem Weg durch die Instanzen 

3.2.1 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention und Fakultativprotokoll 

Das aktuellste und am konsequentesten formulierte Bundesgesetz ist das Gesetz zur UN-

Behindertenrechtskonvention. Im Artikel 9 „Barrierefreiheit“ (siehe Abschnitt 1.3.2) wird nicht kon-

kret geregelt, welche baulichen Standards einzuhalten sind, sondern ein Überblick gegeben, wel-

che Bestandteile zur physischen Umwelt gehören. Dazu zählen „(...) unter anderem Gebäude, 

Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich 

Schulen, Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und Arbeitsstätten."205 Es handelt sich nicht um 

barrierefreie Insellösungen oder gar um spezielle Gebäudetypen, die durch die Umsetzung her-

                                                      

204 Vgl. Sieger 03.04.2009 
205 Sieger 03.04.2009 
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beigeführt werden sollen, sondern um ein barrierefreies System, um eine Kette barrierefreier Lö-

sungen, die ineinander greifen. Zur Kontrolle der Umsetzung gibt die UN-

Behindertenrechtskonvention vor, dass rechenschaftspflichtige Stellen innerhalb der Regierung zu 

bestimmen sind (Focal Points siehe Abschnitt 1.6.2). Noch gibt es keinen solchen Rechenschafts-

bericht. 

3.2.2 Grundgesetz (GG) 

Artikel 3 stellt unmissverständlich klar: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“. 1994  wurde 

zusätzlich der Satz aufgenommen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-

den."206  

3.2.3 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

Die Regelungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr im § 8 des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) beschränken sich auf die Bundesebene und auf zivile 

Neubauten sowie große zivile Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes einschließlich der bunde-

sunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Diese sollen207 

entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Klei-

ne Um- und Erweiterungsbauten werden von vornherein ausgelassen. Mit dem Hinweis, dass lan-

desrechtliche Bestimmungen zu Bauten des Bundes unberührt bleiben, sind wesentliche Vorga-

ben zur Barrierefreiheit auf die Landesbauordnungen abgestellt. Das heißt aber auch, dass ande-

re landesrechtliche Bestimmungen, wie die Denkmalschutzgesetze, die Durchsetzung der Barriere-

freiheit verhindern können. Das BGG war Vorbild für parallele Regelungen in den Bundesländern, 

die inzwischen alle ihre eigenen Gleichstellungsgesetze erlassen haben. Vorschriften des BGG 

wurden oft wort- oder inhaltsgleich von den Ländern übernommen.208  

Über den gesetzlich geregelten Bereich hinaus kann mit den Instrument der Zielvereinbarung zwi-

schen anerkannten Verbänden behinderter Menschen und Unternehmen oder Unternehmens-

verbänden über die konkrete Herstellung von Barrierefreiheit verhandelt werden. Individuelle Lö-

sungen für unterschiedliche Bereiche der Barrierefreiheit können abgestimmt werden, auch zu 

barrierefreien Gestaltung einzelner Einrichtungen. Barrierefreiheit über Zielvereinbarungen zu re-

geln, wurde von den Verbänden bisher indes nur wenig in Anspruch genommen. 209 Fast die Hälf-

                                                      

206 GG vom 19.3.2009, S. Artikel 3 
207 Sollen heißt müssen, wenn nicht konkrete Ausnahmegründe vorliegen. Das können Gründe sein, die sich aus der Topo-
grafie ergeben, aus dem Nutzungszweck, aber auch wirtschaftliche Unverhältnismäßigkeit. Diese Ausnahmegründe müs-
sen dokumentiert und nachprüfbar sein. 
208 Vgl. BMAS Juni 2009, S. 85 
209 Vgl. BMAS Juni 2009, S. 88 
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te der 2009 in den Interviews befragten Architekten und Bauherren kannten das Behinderten-

gleichstellungsgesetz nicht. Von den befragten Bauunternehmen kennen es drei Viertel nicht.210  

3.2.4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Benachteiligungen nach Maßgabe des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sind unzulässig 

in Bezug auf:  

- den „... Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit (...),  
- den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur 

Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum."211  

Nicht nur die Arbeitsplätze selbst müssen barrierefrei sein, sondern beispielsweise auch die Kantine, 

die Stellplätze für Pkw oder die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. 

3.2.5 SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sind die Ziele der 

Förderung nach dem SGB IX. Um Benachteiligungen zu vermeiden, können behinderte Menschen 

im Bedarfsfall z.B. als Mieter bei Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit Unterstützung erhalten.212 

3.2.6 Mietrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

Wohngebäude werden weder grundsätzlich barrierefrei errichtet noch unterliegen sie einem 

Zwang zur Anpassung (siehe Abschnitt 2.1.3). Besonderer Schutz zugunsten von Mietern mit Behin-

derungen wird im § 554 a BGB aus Gründen der Rechtssicherheit lediglich geregelt, wenn sie 

selbst Umbauten finanzieren oder durch Dritte finanzieren wollen. Mieter können von ihrem Ver-

mieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Einrichtungen verlangen, "... 

die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu ihr erforderlich sind, 

wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, 

wenn sein Interesse an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das Inte-

resse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind 

auch die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichtigen."213  

                                                      

210 Vgl. Interviews Bernier, Bombeck 2009 
211 AGG vom 5. Februar 2009, S. § 2 Anwendungsbereich 
212 Vgl. SGB IX vom 22.12.2008, S. § 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
213 BGB vom 25. Juni 2009, S. § 554a Barrierefreiheit 
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3.2.7 Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) 

Explizite Regelungen zur Barrierefreiheit gibt es im Wohnungseigentumsgesetz214 nicht. Behinderte 

Wohnungseigentümer haben wegen ihres Miteigentums Anspruch auf Einverständnis der Mitei-

gentümer zu Baumaßnahmen für einen barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung. 215  

3.2.8 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättVO) 

In der Arbeitsstättenverordnung aus dem Jahr 2004 wird die barrierefreie Gestaltung von Arbeits-

plätzen sowie von zugehörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen, 

Orientierungssystemen, Waschgelegenheiten und Toilettenräumen nur dann zwingend vorgege-

ben, wenn der Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Ausnahmen gibt es auch 

von dieser Mindestforderung, „wenn (…) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer un-

verhältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten 

vereinbar ist."216  

3.2.9 Heimgesetz (HeimG) und Heimmindestbauverordnung (HeimMindBauV) 

Heime im Sinne dieses Gesetzes sind spezielle Einrichtungen, die vorwiegend für ältere oder pfle-

gebedürftige oder behinderte Menschen gedacht sind. "Zweck des Gesetzes ist es, (...) die Würde 

sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen vor Beein-

trächtigungen zu schützen".217 Barrierefreiheit ist anerkanntermaßen für diese Gebäude von be-

sonderem Erfordernis. Die Heimmindestbauverordnung regelt die baulichen Mindestanforderun-

gen an die Barrierefreiheit weiter als in anderen Bereichen. Aber auch in dieser Verordnung wer-

den noch konkrete Bedarfe an die Forderungen gebunden. Im § 10 Sanitäre Anlagen werden nur 

für Einrichtungen mit Rollstuhlbenutzern für diese Personen geeignete sanitäre Anlagen in ausrei-

chender Zahl beansprucht.218 Da Heime keine Alternative zu einer allgemeinen Barrierefreiheit und 

bestimmten Nutzergruppen vorbehalten sind, bleiben die speziellen Regelungen in den Heimge-

setzgebungen hier außer Betracht.  

3.2.10 Berichtspflicht der Bundesregierung nach SGB IX219 

Mit dem Berichtsinstrument nach den Regelungen im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 

konnte der Stand der Umsetzung der Barrierefreiheit auf Bundesebene über den Zeitraum einer 

Legislaturperiode seit 2001 dargestellt und Maßnahmen abgeleitet werden (siehe Abschnitt 2.1 
                                                      

214 "(3) Jeder Wohnungseigentümer kann einen Gebrauch der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und des ge-
meinschaftlichen Eigentums verlangen, der dem Gesetz (...) entspricht." WoEigG vom 7. Juli 2009, S. § 15 Gebrauchsrege-
lung 
215 Vgl. B4M 03.06.2008 
216 ArbStättV vom 18. Dezember 2008, S. § 3 Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 
217 HeimG vom 29.7.2009, S. § 2 Zweck des Gesetzes 
218 HeimMindBauV vom 25.11.2003 
219 Vgl. SGB IX vom 22.12.2008, S. § 66 Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe 
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Stand der Forschung). Zum zweiten Mal berichtete die Bundesregierung über die Lage behinder-

ter Frauen und Männer und ihre Teilhabe. Die Behindertenberichte 2004220 und 2009221 sind an die 

gesetzgebenden Körperschaften des Bundes gerichtet und wurden 2004 vom Bundesministerium 

für Gesundheit und Soziale Sicherung und 2009 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales er-

stellt. Deutlich genug wird so ein Rechenschaftsbericht der Regierung naturgemäß nicht, weil im 

Wahljahr jeweils positive Ergebnisse der eigenen Arbeit im Vordergrund stehen. 

3.3 Rechtliche Regelungen der Länder zum barrierefreien Bauen  

Bauen ist in Deutschland Ländersache. Generell gilt: Landesrechtliche Bestimmungen stehen den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik vor. In diesem Abschnitt werden die Regelungen be-

trachtet, die sich explizit mit Barrierefreiheit befassen.222  

3.3.1 Landesbehindertengleichstellungsgesetze 

Bundesland  Landesgleichstellungsgesetz  In Kraft seit  
Baden-Württemberg  Gesetz der Landesregierung zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen  
01.06.2005  

Bayern  Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilha-
be von Menschen mit Behinderung  

01.08.2003  

Berlin  Berliner Landesgleichberechtigungsgesetz  18.05.1999  
Brandenburg  Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz  20.03.2003  
Bremen  Bremische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derung  
24.12.2003  

Hamburg  Hamburgerische Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-
schen  

21.03.2005  

Hessen  Hessische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen  

01.01.2005  

Mecklenburg-
Vorpommern  

Gesetz zur Gleichstellung, gleichberechtigten Teilhabe und 
Integration von Menschen mit Behinderungen  

10.07.2006  

Niedersachsen  Niedersächsisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen  

01.01.2008  

Nordrhein-Westfalen  Nordrhein-Westfälisches Gesetz zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung  

01.01.2004  

Rheinland-Pfalz  Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz  01.01.2003  
Saarland  Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

im Saarland  
19.12.2003  

Sachsen  Gesetz zur Verbesserung der Integration von Menschen mit 
Behinderungen im Freistaat Sachsen  

29.05.2004  

Sachsen-Anhalt  Gesetz für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung 
behinderter Menschen im Land Sachsen-Anhalt  

21.11.2001  

Schleswig-Holstein  Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen des Landes 
Schleswig-Holstein  

01.01.2003  

Thüringen  Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der 
Integration von Menschen mit Behinderungen  

24.12.2005  

Tabelle 12 Übersicht zu den Landesgleichstellungsgesetzen223 

                                                      

220 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 16.12.2004 
221 BMAS (Juni 2009): Behindertenbericht 2009. Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderun-
gen für die 16. Legislaturperiode. Herausgegeben von Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Referat Information, Publi-
kation, Redaktion, zuletzt aktualisiert am 05.08.2009, zuletzt geprüft am 07.02.2010 / 19.08.2009. 
222 Denkmalschutz und Denkmalpflege obliegen z.B. ebenfalls dem Land, den Landkreisen und Gemeinden. Die Denkmal-
schutzgesetze der Länder sind jedoch nicht Gegenstand der Darstellungen. 
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Zu den landesrechtlichen Bestimmungen gehören in allen 16 Bundesländern die in dieser Frage 

zentralen Landesbehindertengleichstellungsgesetze. Eine Übersicht liefert Tabelle 12. 

3.3.2 Landesbauordnungen 

Die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer bilden die entscheidende rechtliche Basis 

für den Hochbau. Da sich die Landesbauordnungen weitgehend an der Musterbauordnung224 

orientieren, spielt die Formulierung des § 50 „Barrierefreies Bauen“ in der Musterbauordnung für die 

Umsetzung der Barrierefreiheit eine zentrale Rolle. Weitere Paragrafen, die Aspekte der barriere-

freien Gestaltung regeln sind „Aufzüge“, „Wohnungen“ und andere. Die lebensrettenden Anfor-

derungen an Rettungswege in den Paragrafen 33 bis 36 der Musterbauordnung225 berücksichti-

gen dagegen bisher überhaupt nicht die Barrierefreiheit nach §4 des Behindertengleichstellungs-

gesetzes und Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention.226 

Landesbauordnung Baden-Württemberg 
§ 39 Barrierefreie Anlagen 
§ 35 Wohnungen 
§ 29 Aufzugsanlagen 
§ 9 Nichtüberbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze 
Bayerische Bauordnung  
Art. 48 Barrierefreies Bauen 
Art. 46 Wohnungen 
Art. 37 Aufzüge 
Bauordnung Berlin  
§ 51 Barrierefreies Bauen 
§ 49 Wohnungen 
§ 39 Aufzüge 
§ 50 Stellplätze, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
Brandenburgische Bauordnung  
§ 45 Barrierefreies Bauen 
§ 34 Aufzüge 
Bremische Landesbauordnung 
§ 53 Bauliche Anlagen für besondere Personengruppen 
§ 47 Wohnungen 
§ 38 Aufzüge 
Hamburgische Bauordnung  
§ 52 Bauliche Anforderungen zugunsten besonderer Personengruppen 
§ 37 Aufzüge 
§ 45 Wohnungen 
Hessische Bauordnung  
§ 46 Barrierefreies Bauen 

                                                                                                                                                                              

223 Tabelle BMAS Juni 2009, S. 85 
224 Vgl. Musterbauordnung der ARGEBAU als Richtschnur Rabe et al. 2002, S. 209 
225 "§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg, § 34 Treppen, § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge und § 36 Notwendige 
Flure, offene Gänge" MBO vom 11.2002 
226 Brandschutz und Rettungswege im Sinne der Barrierefreiheit sind ein großer Diskussionsbereich auch in den einschlägi-
gen Normen "Der Entwurf zur DIN 18030E hatte noch den Punkt 4.11 Rettungswege, dieser wurde im Entwurf der neuen DIN 
18040 Punkt 4.4 Warnen/Orientieren/Informieren/Leiten wieder aufgegriffen und um das "2-Sinne-Prinzip" konkretisiert – aber 
auch dieser Entwurf klammert die Frage der konkreten Selbstrettung und der 2 Fluchtwege gemäß § 33 Erster und Zweiter 
Rettungsweg nach der Musterbauordnung (MBO) der Länder – für Menschen mit Behinderung aus. " Unser 
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§ 33 Aufzüge 
§ 43 Wohnungen 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern  
§ 50 Barrierefreies Bauen 
§ 39 Aufzüge 
Niedersächsische Bauordnung  
§ 48 Barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit bestimmter baulicher Anlagen 
§ 36 Aufzugsanlagen 
§ 44 Wohnungen 
§ 45 Toilettenräume und Bäder 
Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen  
§ 55 Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen 
§ 39 Aufzüge 
§ 49 Wohnungen 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz  
§ 51 Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen 
§ 36 Aufzüge 
§ 44 Wohnungen 
Bauordnung Saarland  
§ 50 Barrierefreies Bauen 
§ 39 Aufzüge 
§ 46 Wohnungen 
Sächsische Bauordnung 
§ 50 Barrierefreies Bauen 
§ 39 Aufzüge 
Bauordnung Sachsen-Anhalt 
§ 49 Barrierefreies Bauen 
§ 38 Aufzüge 
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 
§ 59 Barrierefreies Bauen 
§ 41 Aufzüge 
§ 52 Wohnungen 
Thüringer Bauordnung 
§ 53 Barrierefreies Bauen 
§ 37 Aufzüge 
Tabelle 13 Regelung der Barrierefreiheit in den Landesbauordnungen227 

Landesbauordnungen wirken durch ihre länderspezifischen Ausformulierungen auch im Hinblick 

auf die vorhandenen Regelungen zur Barrierefreiheit unterschiedlich. Eine aktuelle Übersicht zu 

den Namen der betreffenden Paragrafen gibt Tabelle 13. 

An dieser Stelle wird auf die §§„Barrierefreies Bauen“ intensiver eingegangen. Unterschieden wird 

im §50 der aktuellen Musterbauordnung (MBO 2002)228 

- Unter Absatz 1 in Anforderungen an Wohngebäude und  
- Unter Absatz 2 in Anforderungen an öffentliche Gebäude. 

                                                      

227 Vgl. Tabellen und Übersichten Weeber Juli 2005, Feddersen, Rau 2008 S. 316-331 
228 MBO 2002 MBO vom 11.2002 
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Wohngebäude und öffentliche Gebäude werden weiter unterteilt in solche, auf die die Anforde-

rungen der Barrierefreiheit zutreffen und solche, die im aus der Forderungsebene herausfallen.  

Bei Wohngebäuden führt eine Mindestanzahl von Wohnungen innerhalb des Gebäudes grund-

sätzlich zur Entscheidung, ob Forderungen zur Barrierefreiheit von amtlicher Seite erhoben werden 

oder nicht. In der Musterbauordnung sind zwei Wohnungen je Gebäude229 empfohlen, in der 

Landesbauordnung M-V sind diese Forderungen erst ab sieben Wohnungen230 verbindlich. Dieser 

Unterschied führt in diesem Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern dazu, dass der Einfamilien-, 

Doppelhaus- und Mehrfamilienhausneubau fast vollständig forderungsfrei steht. Neubauten mit bis 

zu sechs Einheiten je Gebäude bilden in der Zeit des Stadtumbaus231 den Großteil des Neubaus232. 

Gebäude mit mehr Wohnungen werden überwiegend in Großstädten und Metropolen mit hohen 

Grundstückspreisen gebaut. Für Wohngebäude mit mehr als sechs Wohnungen werden im zwei-

ten Anstrich des Absatzes eins abschließend die Räume aufgezählt, die barrierefrei erreicht wer-

den müssen. Nicht in der Aufzählung enthalten sind beispielsweise die Abstellräume, die sich in der 

Folge in Bereichen befinden können, die nicht erreichbar sind. Personen, deren Bewegungsradius 

eingeschränkt ist, halten sich notgedrungen mehr zu Hause auf als andere Menschen. Sie lieben 

eine aufgeräumte Wohnung oder nicht, sie müssen sich bevorraten wie andere auch und brau-

chen für ihre persönlichen Hilfsmittel gut erreichbare Abstellräume. Diskussionen um notwendige 

Räume für bestimmte Personengruppen durch Regelung in einer Landesbauordnung zu führen, 

entspricht nicht der Gleichstellung aller Menschen vor dem Gesetz. 

In der alten Fassung der Musterbauordnung wurde bisher weiter unterteilt in Gebäude, die über-

wiegend oder ausschließlich von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen 

mit Kleinkindern genutzt werden. 233 "Die Neufassung stellt - anders als bisher (...) nicht darauf ab, 

ob die genannten Personen die baulichen Anlagen "nicht nur gelegentlich aufsuchen", zumal 

eine solche Prognose ohnehin bei den meisten Anlagen schwierig zu stellen ist. Außerdem trägt 

                                                      

229 "In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. 2 In 
diesen Wohnungen müssen die Wohn und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die Kochnische mit 
dem Rollstuhl zugänglich sein." Musterbauordnung, 25.05.2008b, S. § 50 Absatz 1 
230 „(1) In Wohngebäuden mit mehr als sechs Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar 
sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche oder die Kochnische 
und, soweit vorhanden, der Freisitz mit dem Rollstuhl zugänglich sein. § 39 Abs. 4 bleibt unberührt. 
231 "Die Städte stehen zunehmend sowohl in den neuen, als auch in den alten Ländern auf Grund des wirtschaftlichen 
Strukturwandels, rückläufiger Bevölkerungszahlen, Wohnungsleerstands und der veränderten Zusammensetzung der Bevöl-
kerung vor neuen städtebaulichen Herausforderungen. Das erfordert die Anpassung der städtebaulichen Strukturen an die 
Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft auf der Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten. Der Bund 
unterstützt Länder und Städte beim Stadtumbau und hat dazu die Städtebauförderungsprogramme Stadtumbau Ost (seit 
2002) und Stadtumbau West (seit 2004) aufgelegt. Die Aufgabe Stadtumbau ist auch im Baugesetzbuch (BauGB) gere-
gelt." BMVBS: Bundesministerium für Verkehr et al. 2005 
232 Vgl. Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau, Errichtung neuer Gebäude, Wohn- und Nichtwohngebäude Statistisches 
Bundesamt 02.11.2005 
233 Vgl. Weeber Juli 2005  
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diese Voraussetzung eher zu einer Ausgrenzung bestimmter Personengruppen bei."234 Mit dem 

Fallenlassen dieser Unterscheidung wurde dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung Rechnung ge-

tragen.  

Dem Rechtsgrundsatz auf Barrierefreiheit wird durch die Landesbauordnungen mit Unterstützung 

der Musterbauordnung, die nur eine Empfehlung ist und keinen verbindlichen Charakter hat, aber 

auch mit der aktuellen Formulierung weiter entgegen gewirkt. Bei Gebäuden mit öffentlichen Nut-

zungen werden die Forderungen nach einer barrierefreien Gestaltung unter vielen Voraussetzun-

gen nicht gestellt. Dabei handelt es sich um 

- Einschränkungen der Forderungen auf bestimmte Gebäudetypologien, 
- Einschränkungen der Forderungen auf bestimmte Gebäudeteile,  
- Einschränkungen auf bestimmte Maßnahmen, 
- Einschränkungen durch den Denkmalschutz und 
- Einschränkungen bei großem Mehraufwand. 

In der Musterbauordnung und z.B. in der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern heißt es: 

„Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besucherver-

kehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit 

Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden kön-

nen.“235 Dieser Abfassung und dem Grundsatz der sparsamen Mittelverwendung im öffentlichen 

Haushaltsrecht folgend, werden nur die Anlagen mit öffentlichen Mitteln barrierefrei gebaut, die 

öffentlich zugänglich sind und zwar auf die Bereiche beschränkt, die dem allgemeinen Besucher-

verkehr dienen. Diese Gebäude werden nicht in allen Bereichen gleich gut erreichbar sein und 

den Anforderungen der Landesbauordnung trotzdem gerecht.  

Dabei spielen Gebäude als Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen nur dann eine Rolle, 

wenn der Arbeitgeber solche Menschen beschäftigt. In Verbindung mit der Arbeitsstättenverord-

nung236 wird offensichtlich noch der Bereich des Gebäudes barrierefrei gestaltet, in dem dieser 

betreffende Mensch dann schon arbeitet. Eine Umorganisation innerhalb des Gebäudes oder 

eine andere Arbeitsorganisation und die Einstellung weiterer Menschen mit Behinderungen wird 

durch diese Formulierungen stark erschwert und nahezu ausgeschlossen.  

Mit der abschließenden Liste wird fälschlich suggeriert, dass für andere als die aufgezählten Nut-

zungen Barrierefreiheit nicht erforderlich ist.  

                                                      

234 Nullbarriere.de, Ausführungen zum § 50 der Musterbauordnung 
235 Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008, S. § 50 Barrierefreies Bauen 
236 "§ 3 der Arbeitsstättenverordnung müsse dahingehend geändert werden, dass Barrierefreiheit nicht nur dann herzustel-
len ist, wenn behinderte Arbeitnehmer beschäftigt werden." Evers-Meyer 18.03.2009 
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Die konkrete, extrem kurze Maßnahmenbeschreibung zur Umsetzung der Barrierefreiheit im Absatz 

3237 der Musterbauordnung vereinfacht verantwortungslos die komplexen Anforderungen. Mit den 

Forderungen werden die Mindeststandards einer barrierefreien Gestaltung komplett unterlaufen. 

Verweise auf die verbindliche Anwendung der Normen würden zu einer weitaus größeren Diffe-

renziertheit führen.  

Weitere Ausnahmeregelungen sind, wie in der Musterbauordnung vorgeschlagen, in den Landes-

bauordnungen vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern heißt es: „Von den Absätzen 1 bis 3 

kann abgewichen werden, soweit dies aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich ist oder die 

Anforderungen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.“238 Diese 

Formulierungen wirken selbst bei einer der Barrierefreiheit aufgeschlossenen Strategie geradezu 

gegenteilig ermunternd und sind so dehnbar, dass sie mit geschickter Begründung in allen Fällen 

beharrlich vorgeschoben werden können und von den Menschen mit Behinderungen als eine der 

„Zauberformeln“ zum nicht barrierefreien Bauen bezeichnet werden. Vor diesem Hintergrund ist es 

gängige Praxis in Deutschland, die Herstellung umfassender Barrierefreiheit auf Neu- und wesentli-

che Umbauten zu begrenzen. „Dafür mag es unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit 

und des Schutzes des Eigentums einige Argumente geben. Zumindest teilweise steht dies jedoch 

(...) im Widerspruch zur UN- Konvention."239  

Alle Objekte, die in der Reihe zum Landesbaupreis 2008 untersucht wurden, unterlagen hinsichtlich 

der Umbauten oder bei Neubau der Baugenehmigungspflicht240. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass sie in dieser Form genehmigt wurden.241 Vor dem Hintergrund, dass Bauen Länder-

sache und die Landesbauordnung die wichtigste rechtliche Grundlage im Bauordnungsrecht ist, 

wird an dieser Stelle unmissverständlich klar, dass die Landesbauordnung eine zentrale Rolle bei 

den Ursachen der baulichen Defizite spielt. Mit der Beibehaltung der vorhandenen Formulierun-

gen in den §§ „Barrierefreies Bauen“ (§ 50 der Musterbauordnung) der Landesbauordnungen ist 

                                                      

237 "1 Bauliche Anlagen nach Absatz 2 müssen durch einen Eingang mit einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m stufenlos erreichbar sein. 2 Vor Türen muss eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. 
3 Rampen dürfen nicht mehr als 6 v. H. geneigt sein; sie müssen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen 
und griffsicheren Handlauf haben. 4 Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest 
anzuordnen. 5 Die Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,50 m haben. 6 Treppen müssen an beiden Seiten Hand-
läufe erhalten, die über Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. 7Die Treppen 
müssen Setzstufen haben. 8 Flure müssen mindestens 1,50 m breit sein. 9 Ein Toilettenraum muss auch für Benutzer von Roll-
stühlen geeignet und erreichbar sein; er ist zu kennzeichnen. 10 § 39 Abs. 4 gilt auch für Gebäude mit einer geringeren 
Höhe als nach § 39 Abs. 4 Satz 1, soweit Geschosse mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen." MBO vom 11.2002, S. § 
50 Barrierefrei Bauen, Absatz 3 
238 Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008, S. § 50 Barrierefreies Bauen 
239 Sieger 03.04.2009 
240 Vgl. "(3) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 60 bis 62, 76 und 77 Abs. 1 Satz 3 sowie die Beschränkung der bauauf-
sichtlichen Prüfung nach §§ 63, 64, 66 Abs. 4 und § 77 Abs. 3 entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen 
Eingriffsbefugnisse unberührt." Mecklenburg-Vorpommern 03.10.2008, S. § 59 Grundsatz 
241 Es wurde in den Interviews nicht nach der Genehmigung, sondern nach Fördermitteln gefragt.  
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eine weit reichende Barrierefreiheit unmöglich, sie stehen im Widerspruch zur UN-

Behindertenrechtskonvention.  

Ziel bei Neuformulierungen muss die grundsätzliche Berücksichtigung der Prinzipien der Barriere-

freiheit sein. Der Grundsatz der sparsamen Mittelverwendung im öffentlichen Haushaltsrecht242 

muss mit der Durchführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit vereinbar werden. Daher sind 

- die auf das Bauwesen zutreffenden Formulierungen zur Barrierefreiheit aus dem Artikel 9 der 
UN-Behindertenrechtskonvention in die Bauordnungen zu übernehmen, damit die Ziele der 
Konvention im Baurecht klar ersichtlich sind, 

- die abschließenden Aufzählungen der Maßnahmen zu streichen statt dessen auf die vervoll-
ständigten Listen der Technischen Baubestimmungen hinzuweisen, 

- die Einschränkungen der Forderungen auf bestimmte Gebäudetypologien und die Einschrän-
kungen der Forderungen auf bestimmte Gebäudeteile zu streichen und 

- die Ausnahmeregelungen weitgehend zu streichen. 

3.3.3 Integrations- oder Schwerbehindertenrichtlinien der Länder 

Bei den Integrationsrichtlinien handelt es sich um spezielle Grundsätze zur Integration und Teilhabe 

schwerbehinderter Angehöriger der Landesverwaltungen nach SGB IX243. Sie werden durch Integ-

rationsvereinbarungen z.B. in Mecklenburg-Vorpommern auf Antrag mit der Schwerbehinderten-

vertretung und der Personalvertretung in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Dienststelle 

in Kraft gesetzt.  

Die öffentlichen Arbeitgeber haben Vorbildfunktion dabei, schwerbehinderte Menschen dauer-

haft in Arbeit, Beruf und Gesellschaft einzugliedern. Es wird empfohlen, die Richtlinie auch bei den 

kommunalen Dienstherrn, im Bereich der öffentlich-rechtlichen Körperschaften ohne Gebietsho-

heit sowie in rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts der Länder entspre-

chend verbindlich anzuwenden. In erster Linie geht es um die gleichberechtigte Teilhabe am Ar-

beitsleben und die Schaffung entsprechender Bedingungen. Dazu gehören selbstverständlich die 

Arbeitsstätten der öffentlichen Verwaltungen, das heißt die Gebäude und baulichen Anlagen der 

Dienststelle für welche die Arbeitsstättenverordnung als übergeordnetes Gesetz gilt.  

In der Schwerbehindertenrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern von 2003 heißt es er-

gänzend für die Arbeitsstätte von schwerbehinderten Menschen: "Bei Neubauten und bei nicht 

nur geringfügigen Änderungen der Gebäude ist sicherzustellen, dass das Gebäude, die Ver-

kehrswege und die Inneneinrichtung barrierefrei gestaltet werden. Die einschlägigen Normen sind 

bei der Planung zu berücksichtigen (§ 52 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, DIN 
                                                      

242 Vgl. z.B. für die Bundesebene die Bundeshaushaltsordnung § 7 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungs-
rechnung: " Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zu beachten. (...) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzufüh-
ren." BHO vom 31.7.2009 
243 Definition „Schwerbehinderung“ nach SGB IX, siehe auch Abschnitt 4.3.1.2. 
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18024-2). Die Schwerbehindertenvertretung soll bereits in der Planungsphase beratend hinzuge-

zogen werden."244 Die Regelungen gehen über die Arbeitsstättenrichtlinie und die Landesbauord-

nung hinaus. Genannt wird hier das gesamte, als Arbeitsstätte genutzte Gebäude mit seiner Aus-

stattung und Einrichtung, nicht nur bestimmte Teile. Bauaufgaben für Gebäude der Landesverwal-

tung werden entweder in der Behörde selbst geplant oder es werden nach den Vergaberichtli-

nien245 freie Büros beauftragt. Der Unterschied zwischen den Regelungen muss diesen Beteiligten 

bekannt sein, damit die erhöhten Anforderungen eingehalten werden. Ebenso muss die Aufgabe 

der Schwerbehindertenvertretung den verwaltungsexternen Bauexperten bekannt sein, um sie zu 

beteiligen. Unklar ist, ob die Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern gelten, egal ob die öffent-

liche Verwaltung die Bauaufgabe als Bauherr begleitet.  

Dazu ein neueres Beispiel aus Hessen. In der Integrationsrichtlinie von 2008 heißt es: "Beim Kauf, der 

Anmietung, der Planung, beim Bau und beim Umbau von Verwaltungsgebäuden sind die Belan-

ge der schwerbehinderten Menschen zu berücksichtigen. Dabei ist der Schwerbehindertenvertre-

tung rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, insbesondere zu Fragen der barriere-

freien Gestaltung des Gebäudezugangs, der Parkmöglichkeiten, der sanitären Anlagen sowie von 

Arbeits- und Sozialräumen. Dies gilt auch für Gebäude, die durch einen Investor errichtet, öffent-

lich genutzt oder angemietet werden."246  

3.3.4 Rechtsverordnungen der Länder zur Barrierefreiheit 

In der Kompetenz der obersten Landesbehörden liegt es, durch Erlass mit eigenen Länderverord-

nungen und Ausführungsvorschriften ausgewählte Bereiche förderlich zu regeln oder die Ziele 

klarer zu erläutern. In den Bundesländern wird in dieser wichtigen Verantwortlichkeit für das Thema 

„Barrierefreiheit“ wenig agiert. Es seien folgende Beispiele aus nördlichen Bundesgebieten ge-

nannt, die sich mit Teilbereichen der Barrierefreiheit befassen: 

- Bremen: Richtlinie der Freien Hansestadt Bremen zur barrierefreien Gestaltung baulicher Anla-
gen des öffentlichen Verkehrsraums, öffentlicher Grünanlagen und öffentlicher Spiel- und 
Sportstätten vom 24.11.2008.247 

- Berlin: Ausführungsvorschriften zu §50 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) über Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkei-
ten für Fahrräder. 248 

                                                      

244 SchwbRL M-V, S. 9 Punkt. 4.4 
245 VgV Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge  
246 Integrationsrichtlinien IntRL Hessen vom 01.01.2008, S. Abschnitt IV Punkt 8.2 
247 Freie Hansestadt Bremen: Richtlinie der Freien Hansestadt Bremen zur barrierefreien Gestaltung baulicher Anlagen des 
öffentlichen Verkehrsraums, öffentlicher Grünanlagen und öffentlicher Spiel- und Sportstätten, vom 24.11.2008. Fundstelle: 
Amtsblatt Nr. 127. Online verfügbar unter 
http://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/detail.php?gsid=bremen55.c.2249.de, zuletzt geprüft am 03.02.2010. 
248 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin: Ausführungsvorschriften zu §50 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) über 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. 
AV Stellplätze, vom 11.12.2007. Online verfügbar unter 
http://www.berlin.de/bauaufsicht/de/baurecht.shtml#verwaltungsvorschriften, zuletzt geprüft am 03.02.2010. 
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- Hamburg. Bauprüfdienst. Besondere Wohnformen für behinderte und ältere Menschen. Bau-
aufsichtliche Anforderungen. BPD, vom 2 / 2008. 249 

- Hamburg. Bauprüfdienst. Barrierefreies Bauen. BPD, vom 3 / 2009. 250 

3.3.5 Sonderbauvorschriften und Handlungsempfehlungen 

Ergänzt werden die Ausführungen in den Landesbauordnungen durch Sonderbauvorschriften und 

Handlungsempfehlungen251. Regelungen zum barrierefreien Bauen sind in mehreren Länderver-

ordnungen enthalten, manchmal explizit und oft als Bestandteil der Sicherheit oder des Komforts 

für alle. In einigen Verordnungen finden sich Passagen zu Stellplätzen und Fahrgassenbreiten oder 

zum Brandschutz, in anderen zu Bestuhlungen, Toilettenräumen und Gängen. Mit der folgenden 

Aufstellung kann kein vollständiges Bild geschaffen werden. Gezeigt wird aber am Beispiel eines 

Bundeslandes, wie weit verteilt die Vorgaben zur Barrierefreiheit sind.  

3.3.5.1 Handlungsempfehlungen zum Vollzug der Landesbauordnung (HE LBauO M-V) 

Hinweise zur Barrierefreiheit ergeben sich aus den Handlungsempfehlungen zum Vollzug der Lan-

desbauordnung zusätzlich unter Paragraf 37 „Fenster, Türen, sonstige Öffnungen“252: "Die Kenn-

zeichnung zur leichten Erkennbarkeit von Glastüren und anderen Glasflächen, die bis zum Fußbo-

den allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, kann beispielsweise durch Beschrif-

tung, Färbung, Gravuren, aufgebrachte Leisten oder aufgeklebte Folien erfolgen." (HE LBauO M-V 

vom 23.07.2009, S. 15) Dagegen wird der Paragraf 50253 nicht inhaltlich ergänzt, lediglich wird "Auf 

die in der Liste der Technischen Baubestimmungen eingeführten Teile der DIN 18024-2:1996-11 und 

18025:1992-12 (...) hingewiesen."254 Handlungsempfehlungen sind unmittelbar von dem Gesetz 

abhängig, zu dem sie erlassen wurden. Die Änderungsanforderungen wurden im Abschnitt zur 

Landesbauordnung genannt. 

3.3.5.2 Beherbergungsstättenverordnung (BstättVO) 

Aus der Beherbergungsstättenverordnung von 2002 ergeben sich Forderungen für Gebäude oder 

Gebäudeteile, „... die ganz oder teilweise für die Beherbergung von Gästen, ausgenommen die 

Beherbergung in Ferienwohnungen, bestimmt sind"255 ab einer Bettenzahl von mehr als 12 Gast-

betten. Sie wurde nach der Einführung des BGG und des LBGG nicht aktualisiert, Vorgaben zur 

Barrierefreiheit sind nicht vorhanden. Barrierefreier Tourismus ist auf die Einrichtung von barriere-
                                                      

249 Freie und Hansestadt Hamburg. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau: Bau-
prüfdienst. Besondere Wohnformen für behinderte und ältere Menschen. Bauaufsichtliche Anforderungen. BPD, vom 2 / 
2008. Online verfügbar unter http://www.hamburg.de/start-baupruefdienste/, zuletzt geprüft am 03.02.2010. 
250 Freie und Hansestadt Hamburg. Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Amt für Bauordnung und Hochbau: Bau-
prüfdienst. Barrierefreies Bauen. BPD, vom 3 / 2009. Online verfügbar unter http://www.hamburg.de/start-
baupruefdienste/, zuletzt geprüft am 03.02.2010. 
251 Handlungsempfehlungen definieren unbestimmte Rechtsbegriffe und beantworten Fragen, die sich im Vollzug des 
Baurechts ergeben. Sie werden kontinuierlich fortgeschrieben und sind nicht bindend. 
252 Vgl. §37 der LBauO M-V „Fenster, Türen, sonstige Öffnungen“ 
253 Bezieht sich auf §50 der LBauO M-V „Barrierefreies Bauen“ 
254 HE LBauO M-V vom 23.07.2009, S. 16 
255 BstättVO M-V vom 12. Februar 2002 
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freien Angeboten in Beherbergungseinrichtungen und auf die Gestaltung barrierefreier Außenan-

lagen mit Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Grundsätze müssen 

sich in der Verordnung wiederfinden. 

3.3.5.3 Garagenverordnung (GarVO) 

Die Garagenverordnung von 2001 regelt im §4 Einstellplätze und Fahrgassen wie folgt: "Ein Ein-

stellplatz muss mindestens 5 m lang sein. Die Breite eines Einstellplatzes muss mindestens betragen 

(…)3,50 m, wenn der Einstellplatz für Behinderte bestimmt ist."256 Die Garagenverordnung wurde 

nach der Einführung des BGG und des LBGG M-V ebenfalls nicht aktualisiert, die Begriffe sind ü-

berholt. Anforderungen durch Einschränkungen der Wahrnehmung müssen auch in der Garagen-

verordnung Platz einnehmen. Blinde und stark sehbehinderte Menschen dürfen zwar selbst kein 

Auto fahren, sind aber genauso Mitfahrer wie jeder andere auch. Regelungen für Tiefgaragen 

müssen diesen Umstand z.B. für die Ausgestaltung und Organisation der Fluchtwege berücksichti-

gen. 

3.3.5.4 Verkaufsstättenverordnung (VkVO) 

Auch die Verkaufsstättenverordnung wurde vor Einführung des BGG und LBGG M-V erlassen und 

noch nicht aktualisiert. Nicht zuletzt ist das an den überholten Begriffen zu erkennen, die dem dis-

kriminierungsfreien Sprachgebrauch angepasst werden müssen. Die Vorschriften gelten erst für 

Verkaufsstätten, „...deren Verkaufsräume und Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile eine Flä-

che von insgesamt mehr als 2.000 m² haben."257 Die Regelungen in § 34 der Landesbauordnung 

werden bei Treppen für Kunden verbindlich mit einigen Grundsätzen der barrierefreien Nutzung 

z.B. durch Menschen mit Geh- oder Sehbehinderungen erweitert. Handläufe müssen in diesen 

Fällen auf beiden Seiten angebracht werden und dürfen keine freie Enden haben. „Die Handläu-

fe müssen fest und griffsicher sein und sind über Treppenabsätze fortzuführen."258 "Mindestens drei 

vom Hundert der notwendigen Stellplätze, mindestens jedoch ein Stellplatz, müssen für Behinderte 

vorgesehen sein. Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen."259  

3.3.5.5 Versammlungsstättenverordnung (VstättVO) 

Sicherheit steht im Mittelpunkt der Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung von 2003. Sie 

gilt für den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr 

als 200 Besucher fassen. Ähnlich der Verkaufsstättenverordnung wird die Regelung der Treppen 

gegenüber der Landesbauordnung den Anforderungen an eine barrierefreie Nutzung näher ge-

                                                      

256 Garagenverordnung - GarVO vom 20. März 2001, § 4 
257 Verkaufsstättenverordnung - VkVO vom 20. März 2001 
258 Verkaufsstättenverordnung - VkVO vom 20. März 2001, § 11 Abs. 4 
259 Verkaufsstättenverordnung - VkVO vom 20. März 2001, § 28 
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bracht. „(4) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Treppen müs-

sen auf beiden Seiten feste und griffsichere Handläufe ohne freie Enden haben. Die Handläufe 

sind über Treppenabsätze fortzuführen. (5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucher-

verkehr dienende Treppen müssen geschlossene Tritt- und Setzstufen haben; dies gilt nicht für Au-

ßentreppen." Bei der Bestuhlung "... in Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzer mindes-

tens ein Prozent der Besucherplätze, mindestens jedoch zwei Plätze auf ebenen Standflächen 

vorhanden sein. Den Plätzen für Rollstuhlbenutzer sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzu-

ordnen. Die Plätze für Rollstuhlbenutzer und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut 

sichtbar zu kennzeichnen. (...) Für Rollstuhlbenutzer muss eine ausreichende Zahl geeigneter, stu-

fenlos erreichbarer Toiletten, mindestens jedoch je zehn Plätzen für Rollstuhlbenutzer eine Toilette, 

vorhanden sein. (...) Die Zahl der notwendigen Stellplätze für die Kraftfahrzeuge behinderter Per-

sonen muss mindestens der Hälfte der Zahl der (...) erforderlichen Besucherplätze entsprechen. 

Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen." In den Versammlungsräumen 

muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, „... die so beschaffen ist, dass (...) sich Besu-

cher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen 

Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können."260 Neben der Si-

cherheitsbeleuchtung sind taktile und kontrastreiche Leitsysteme und alternative akustische Warn-

systeme für alle von Vorteil wenn die allgemeine Beleuchtung ausfällt und die Ausgänge gesucht 

werden, für einige Menschen sind sie überlebenswichtig. 

3.3.5.6 Camping- und Wochenendplatzverordnung (CWVO) 

Die Camping- und Wochenendplatzverordnung gilt für Plätze, „... die ständig oder wiederkehrend 

während bestimmter Zeiten des Jahres betrieben werden und die zum vorübergehenden Aufstel-

len und Bewohnen von mehr als drei Wohnwagen oder Zelten bestimmt sind."261 Der Abschnitt 

„Einrichtungen für Behinderte“ verweist auf ausreichend barrierefreie Waschplätze, Duschen und 

Toiletten mit Handwaschbecken in Einzelzellen für Rollstuhlbenutzer und auch auf einen Lageplan 

der Platzanlage "An den Eingängen zu den Camping- und Wochenendplätzen ist an gut sichtba-

rer, geschützter Stelle ein Lageplan der Platzanlage anzubringen. Aus dem Lageplan müssen die 

Fahrwege, Brandschutzstreifen sowie die Standorte der Feuerlöscher ersichtlich sein; auf dem La-

geplan für Wochenendplätze müssen außerdem die Art und Lage der Löschwasserentnahmestel-

len erkennbar sein."262 Taktile Folien machen den Lageplan auch für blinde Menschen lesbar, seh-

behinderte Menschen sind auf die Nutzung großer Schrift und kontrastreiche Gestaltung angewie-

sen. Ausgewiesene Regelungen für Menschen mit Behinderungen zwar sind längst nicht in allen 

                                                      

260 Versammlungsstättenverordnung VstättVO M-V vom 28. April 2003, S. § 15 
261 CWVO vom 20. Februar 2006, § 1 
262 CWVO vom 20. Februar 2006, § 11 
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Verordnungen zu finden263, das ist aber auch nicht das Ziel. Ziel ist vielmehr die Implementierung 

der Grundsätze der Barrierefreiheit in die Verordnungen. In vielen Fällen kann die Betonung auf 

„für Menschen mit Behinderungen“ oder „Rollstuhlbenutzer“ entfallen, weil sich der Vorteil auch 

für viele andere Menschen erschließt.  

3.4 Regeln der Technik 

3.4.1 Stand der Technik 

Für Planungsleistungen beim Bauen wird durch das Werksvertragsrecht264 die Einhaltung der aner-

kannten Regeln der Technik gefordert. Damit auch neue innovative Lösungen und unkonventio-

nelle Alternativen eingesetzt werden können, darf „von diesen Anforderungen (...) abgewichen 

werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die Barrierefrei-

heit erfüllt werden.“265 Der Stand der Technik stellt die aktuelle Stufe der technischen Entwicklung 

dar, muss sich aber in der Praxis noch nicht langfristig bewährt haben. Hinweise zum Stand der 

Technik für das barrierefreie Bauen sind weit in die Ebenen der regionalen Verbände, Kammern 

und Vertretungen verteilt. Eine große Zahl an Handbüchern, Leitfäden und Merkblättern zeigt den 

Informations- und Erklärungsbedarf.266 Individuelle Lösungen müssen einzeln an der Stabilität in 

aktuellen Diskussionen mit unterschiedlichen Betroffenen und ihren Verbänden gemessen werden, 

weil es an guten Beispielen mangelt, die sich an den Forderungen der UN-

Behindertenrechtskonvention messen lassen. Aufgabe der Grundlagenforschung im Bereich Bau-

en und Verkehr ist eine übersichtliche Sammlung und vergleichende Darstellung der Einzeler-

kenntnisse zum Stand der Technik mit den aktuellen Forderungen in regelmäßiger Fortschreibung, 

damit sind nicht allein die Normen gemeint. In Zusammenarbeit mit den Verbänden muss im Inte-

resse einer schnellen Umsetzung die Anwendbarkeit überprüft werden.  

3.4.2 Allgemeine technische Vorschriften für das Barrierefreie Bauen 

Zu den allgemeinen technischen Vorschriften gehören die Normen, wie die Normen des Deut-

schen Instituts für Normung e.V. (DIN-Normen) aber Richtlinien, wie die des Vereins Deutscher In-

genieure e.V. (VDI- Richtlinien)267. Aktuelle technische Entwicklungen, die den Stand der Technik 

abbilden, sind Grundlage für die Bearbeitung von Normentwürfen. Eine echte Barriere für die An-

wendung dieser technischen Vorschriften sind die Kosten, mit denen die Normenentwicklung ab-

gedeckt werden muss und die an die Nutzer weiter gereicht werden. Die aktuellen Einzelnormen 
                                                      

263 Vgl. Übersicht zu Gesetzen und Förderungen der Bundesländer Feddersen, Rau 2008, S. 316–331 
264 Bürgerliches Gesetzbuch BGB, Werkvertrag (§§ 631 - 651) 
265 BGG vom 19.12.2007 § 8.  
266 Vgl. Literaturliste in der Anlage II 
267 Die Technischen Regelsetzungen im VDI laufen auf Hochtouren. "Rekord: Im Jahr 2009 wurden im VDI 198 VDI-Richtlinien 
erstellt. Damit festigte der VDI als Sprecher der Ingenieure und Technik seine Rolle als einer der wichtigsten technischen 
Regelsetzer. Dank VDI-Richtlinien sind neue technische Produkte sicherer für Mensch und Umwelt." VDI-Richtliniensuche 
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beim DIN kosten inzwischen jeweils mehr als 100,00 € und sind für kleine Planungsbüros für alle 

Themen nicht bezahlbar. Gebundene thematische Sammlungen von Normen und Fachberichten, 

wie das DIN Taschenbuch 199268 sind zwar in der Summe viel günstiger, geben aber leider schon 

nach fünf Jahren nicht den aktuellen Stand der Vorschriften wider269 und müssten mehrere Regel-

setzer übergreifen beinhalten. Ein Beispiel für aktualisierbare Informationskonzepte ist die Samm-

lung „Planen und Bauen“, herausgegeben von der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller gemeinsam 

mit dem Beuth-Verlag270. Zur Förderung der Barrierefreiheit im Hochbau sollten hier und durch-

gängig mindestens die folgenden allgemeinen technischen Vorschriften verbindlich271 eingesetzt 

und zugänglich gemacht werden: 

DIN 1450, 1993-07 

Schriften, Leserlichkeit. 

DIN 18 024-1, 1998-01  

Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze. 

DIN 18 024-2, 1996-11  

Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten. 

DIN 18025-1, 1992-12 

Wohnungen für Rollstuhlbenutzer. 

DIN 18025-2, 1992-12 

Barrierefreie Wohnungen. 

DIN 18040-1, 2009-02, Norm-Entwurf  

Barrierefreies Bauen. Planungsgrundlagen Teil 1:Öffentlich zugängliche Gebäude. 

DIN 18040-2, 2009-02, Norm-Entwurf  

Barrierefreies Bauen. Planungsgrundlagen Teil 2 Wohnungen. 

DIN 18041, 2004-05 

Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen. 

DIN 18065, 2009-09, Norm-Entwurf 

Gebäudetreppen- Begriffe, Meßregeln, Hauptmaße. 

DIN 18065, 2000-01 

Gebäudetreppen- Definitionen, Meßregeln, Hauptmaße. 

DIN 32974, 2000-02 

Akustische Signale im öffentlichen Bereich- Anforderungen. 

DIN 32975, 2009-12   

Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung. 

DIN 32976, 2007-08 

Blindenschrift- Anforderungen und Maße. 

                                                      

268 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hg.) (2005): Barrierefreies Planen und Bauen. Normen ; (Bauwesen 25). 5. Aufl., 
Stand der abgedr. Normen: November 2004. Berlin: Beuth (DIN-Taschenbuch, 199). 
269 "Die Aktualität lässt zu wünschen übrig. Die Normentwicklung DIN Barrierefreies Bauen - Entwurf EDIN 18030 (2002), der 
dann als Neuauflage im Jahr 2006 zurückgezogen und mit neuem Normauftrag als EDIN 18040 2009 verabschiedet und 
erscheinen wird, fehlen." Steinmann 30.08.2009 
270 Vgl. Loseblattausgabe oder www.planenundbauen-online.de Ahrens et al. 1990 
271 Im Vergleich mit den Listen der eingeführten Normen in den Technischen Baubestimmungen der Länder wird der Nach-
holbedarf deutlich. Weitere Normen in der Literaturliste. 
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DIN 32984, 2000-05  
Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum. 

DIN 32984, 2010-2, Norm- Entwurf 

Bodenindikatoren im öffentlichen Raum. 

DIN 77800, 2006-09  

Qualitätsanforderungen an Anbieter der Wohnform „Betreutes Wohnen für ältere Menschen“. 

DIN EN 81-70, 2005-09  

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen- und 

Lastenaufzüge- Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen. 

DIN EN 179, 2008-04  

Schlösser und Baubeschläge- Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen- 

Anforderungen und Prüfverfahren. 

DIN EN 1125, 2008-04  

Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen- 

Anforderungen und Prüfverfahren. 

VDI 6000 Blatt 1 Sanitärräume Wohnungen, Richtlinie   

Ausstattung von und mit Sanitärräumen. Wohnungen. Ersetzt DIN 18022 Küchen, Bäder und WC´s im Wohnungsbau. 

VDI 6000 Blatt 4 Sanitärräume Hotelzimmer, Richtlinie   

Ausstattung von und mit Sanitärräumen. Hotelzimmer. 

VDI 6000 Blatt 5 Sanitärraume für Senioren, Richtlinie   

Ausstattung von und mit Sanitärräumen Seniorenwohnungen, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime. 

VDI 6000 Blatt 6 Sanitärräume - Kindergärten, Schulen, Richtlinie   

Ausstattung von und mit Sanitärräumen - Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen. 

VDI 6008 Blatt 1 Elektrotechnik, Fördertechnik, Richtlinie   

Barrierefreie und behindertengerechte Lebensräume - Anforderungen an die Elektro- und Fördertechnik. 
Tabelle 14 Übersicht zu allgemeinen technischen Vorschriften für das barrierefreie Bauen 

3.4.3 (Allgemein) Anerkannte Regeln der Technik für das Barrierefreie Bauen 

Anerkannte Regeln beschreiben einen Mindeststandard, der theoretisch richtig, aber auch in der 

Praxis bewährt ist.272 Anerkannt heißt  

- durch die Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt,  
- „... von einer Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik 

angesehen...“273 , 
- durch fortdauernde praktische Erfahrung bewährt  

zu sein. Wird der theoretisch richtige Standard nicht bereits erfolgreich angewendet, kann er nicht 

als allgemein anerkannt gelten. Im Werkvertragsrecht sind anerkannte Regeln eine Minimalforde-

rung: Bei Nichteinhaltung liegt dann ein Mangel vor, wenn die Abweichung nicht mit dem Auf-

traggeber vereinbart ist. Dazu muss der Vertragspartner vollumfänglich über die geplanten Ab-

weichungen und die Folgen informiert werden. Anerkannte Regeln der Technik sind nicht automa-

                                                      

272 Vgl. Blennemann et al. Nov. 2004 S. 26. 
273 Norm EN 45020:2006 
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tisch mit den Normen aus dem Deutschen Institut für Normung DIN oder anderen Normen iden-

tisch274, sondern sie gehen darüber hinaus. „Für gültige DIN-Normen besteht nur die Vermutung, 

dass sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Diese Vermutung ist wider-

legbar, denn in den Normenausschüssen werden auch Interessenstandpunkte vertreten. " 275 Da-

gegen wird in den Normen selbst der Standpunkt vertreten, dass "...ein normatives Dokument zu 

einem technischen Gegenstand (...) zum Zeitpunkt seiner Annahme als der Ausdruck einer aner-

kannten Regel der Technik anzusehen sein (wird), wenn es in Zusammenarbeit der betroffenen 

Interessen durch Umfrage- und Konsensverfahren erzielt wurde."276 Normen für die Barrierefreiheit 

zählen erst dann zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik, wenn sie durch Landesrecht 

verbindlich als Technische Baubestimmungen eingeführt wurden und sie in der Liste der Techni-

schen Baubestimmungen veröffentlicht sind. Insofern sind die Listen der Technischen Baubestim-

mungen wesentliche Instrumente zur Umsetzung der Barrierefreiheit gemäß der UN-

Behindertenrechtskonvention. 

3.4.4 Liste der Technischen Baubestimmungen der Länder 

Durch die oberste Bauaufsichtsbehörde wird die Liste der Technischen Baubestimmungen länder-

spezifisch erlassen.277 Von den Normen, die als Planungsgrundlagen für das barrierefreie Planen 

und Bauen dienen können und denen mit unterstützendem Charakter278 ist nur ein kleiner Teil als 

technische Baubestimmung eingeführt.279 Normen werden nur dann generell berücksichtigt, wenn 

sie als Technische Baubestimmungen eingeführt und verbindlich sind. Die Diskussion mit Aufsichts-

behörden ist begrenzt auf diese verbindlichen „Regelungen“280 (der Bundesländer), denn nur die 

lassen sich im Rahmen ihrer Befugnisse durchsetzen. Die Bundesländer haben in ihren Landesbau-

ordnungen und in den eingeführten Technischen Baubestimmungen in verschiedener Form und 

unterschiedlichem Umfang Anforderungen der Barrierefreiheit berücksichtigt. „Aufgrund ständiger 

Rechtsprechung bezeichnen aaRdT281 einen Mindeststandard, der im gesamten Bundesgebiet 

gilt. (...) Im Einzelfall kann die Situation in Folge des föderalen Bauordnungsrechts dennoch etwas 

unübersichtlich sein.“282 Ein Beispiel dafür mag wiederum das Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern sein. 

                                                      

274 „nach einer Entscheidung des BGH vom 14. Mai 1998 - VII ZR 184/97 sind DIN-Normen private technische Regelungen 
mit Empfehlungscharakter“ Anerkannte Regeln der Technik – Wikipedia, 24.01.2010 
275 Anerkannte Regeln der Technik – Wikipedia, 24.01.2010 
276 Norm EN 45020:2006 
277 „Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen 
eingeführten technischen Regeln sind zu beachten.“ Musterbauordnung, 25.05.2008a, S. § 3 Allgemeine Anforderungen 
278 Vgl. Liste von Normen als Planungsgrundlagen Feddersen, Rau 2008, S. 312 
279 Vgl. Übersicht zu Gesetzen und Förderungen der Bundesländer Feddersen, Rau 2008, S. 316–331 
280 Vgl. Weeber Juli 2005 S. 5 ff. Eigene Erfahrungen bei einer Weiterbildungsveranstaltung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine Bauordnungsamtes belegen die Tatsache. 
281 allgemein anerkannten Regeln der Technik 
282 Blennemann et al. Nov. 2004, S. 112 
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Auch nach der letzten Aktualisierung der Technischen Baubestimmungen in Mecklenburg-

Vorpommern 2008 sind nur wenige Normen zur Barrierefreiheit dabei und Aussparungen von Teilen 

dieser Normen erschweren die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Zunächst sind die folgenden Nor-

men auf Seite 14 der Übersicht zu den "Technische Regeln als Planungsgrundlagen aufgezählt: 

- DIN 18024 Barrierefreies Bauen; Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten; Pla-
nungsgrundlagen; November 1996  

- DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen; Teil 1 Wohnungen für Rollstuhlbenutzer; Planungsgrundla-
gen; Dezember 1992 

- DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen; Teil 2 Planungsgrundlagen; Dezember 1992 " (TB, S. 14 
Punkte 7.2 bis 7.4) 

In der Anlage finden sich die davon tatsächlich eingeführten Teile:  

"Anlage 7.2 / 2 zu DIN 18024-2.  

Die Einführung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, für 

die nach § 50 LBauO M-V barrierefreie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Regeln, auf die in 

dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst. Bei der Anwendung der Techni-

schen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: Die Abschnitte 6 Satz 4, 11 Satz 1, 13, 14 und 16 

sind nicht anzuwenden. 

Anlage 7.3 / 1 zu DIN 18025 Teil 1.  

Die in § 50 Abs. 1 LBauO M-V aufgeführten Räume innerhalb der betreffenden Wohnungen sind 

mit dem Rollstuhl zugänglich herzustellen. Dafür werden folgende Bestimmungen der Norm einge-

führt: 

- Ziffer 3.1, 5. Spiegelstrich 
- Ziffer 3.3, 1. Spiegelstrich 
- Ziffer 3.4, 3. Spiegelstrich 
- Ziffer 3.6, mit der Maßgabe, dass die Einhaltung der Bewegungsflächen auch durch die nach-

trägliche Änderung des Türanschlags von Drehflügeltüren erreicht werden kann. 
- Ziffer 4 Satz 1 und 2 
- Ziffern 5.2 bis 5.4 
- Ziffer 11, Satz 8 mit der Maßgabe, dass Hauseingangstüren, Brandschutztüren zur Tiefgarage 

und Garagentore auch so ausgebildet werden können, dass eine Kraftbetätigung nachgerüs-
tet werden kann. 

Anlage 7.3 / 2 zu DIN 18025 Teil 2.  

Wohnungen nach § 50 Abs. 1 LBauO M-V müssen barrierefrei erreichbar sein. Dafür werden fol-

gende Bestimmungen der Norm eingeführt: 

- Ziffer 3.1, 2. und 3. Spiegelstrich 
- Ziffer 3.2 
- Ziffer 4 Satz 2 und 4 
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- Ziffern 5.2 bis 5.5 
- Ziffer 8 Satz 1 
- Ziffer 10 
- Ziffer 12 Absatz 1."283 

Um an die Inhalte der Technischen Baubestimmungen zu gelangen, muss zuerst die Übersicht bis 

zur Seite 14,284 und danach Anlage 7. 2 / 2, Anlage 7. 3 / 1 und Anlage 7. 3 / 2. gelesen werden. 

Selbst nach dieser Recherche braucht der Anwender den Wortlaut der drei genannten Normen, 

um Ziffern zu vergleichen und verbindliche Passagen zu erkennen.  

Die Liste ist mit dieser gängigen Praxis der juristischen Verklausulierung für die meisten Menschen 

nur schwer und für viele Menschen gar nicht lesbar. Für Menschen, die Braille- oder Sprachausga-

ben benutzen, um Texte zu erschließen, ist die Liste z.B. unzugänglich285.Diese Tatsache muss 

zwangsläufig zu fehlender Information oder Missverständnissen führen und verstärkt die Defizite 

einer allgemeingültigen Forderung nach barrierefreiem Bauen.  

                                                      

283 Liste der Technischen Baubestimmungen. TB, S. 33 
284 Vgl. Liste der Technischen Baubestimmungen. TB, S. 14 Punkte 7.2 bis 7.4 
285 Zur Handhabbarkeit der Liste der technischen Baubestimmungen Mecklenburg-Vorpommern für Menschen mit Sehein-
schränkungen wurde der Blinden- und Sehbehinderten-Verein Mecklenburg-Vorpommern e. V. befragt. Herr Itter, Vorsit-
zender des Kreisverbandes Rostock und Mitglied im Gemeinsamen Fachausschuss für Umwelt und Verkehr (GFUV) für den 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV), antwortete wie folgt:  
„Für Blinde: 
Notwendig wären: 
a) Lesbarkeit mittels Braille und  
b) Lesbarkeit mit Sprachausgabesoftware.  
Letzteres setzt aber eine Aufbereitung der Textdateien als DOC - Dateien und (...) von Bilddarstellungen – hierunter sind 
u.a. Bilder, Zeichnungen und auch die Darstellung von Tabellen mit waagerechten und senkrechten Trennungslinien zu 
verstehen – als PDF – Dateien voraus. Des weiteren sind (...) sehr wichtig: 
- Vermeidung eines waagerechten und vertikalen Scrollens; 
- Die Sprachausgabesoftware liest zeilenweise vor, d.h. sie überliest auch vertikale Spalteneinteilungen. 
(Anmerkung: Nutze selbst die Sprachausgabesoftware „JAWS“ mit der synthetischen Stimme „Steffi“!) 
Für Sehbehinderte: 
Verfügbarkeit Dokumentation in Großschrift. 
Sowohl 1.1. als auch 1.2. sind zurzeit nicht gegeben, so dass Nutzung nur mit Unterstützung durch Zweitperson möglich ist." 
Itter 01.05.2010 
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3.5 Einflussnahme durch Gesetzesgestaltung 

Bauen ist vorwiegend Länderaufgabe, die Länder stehen damit in allen Punkten vor den Anforde-

rungen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wie der Bund. Zwei Handlungsemp-

fehlungen zur Einflussnahme der Gesetzesgestaltung auf die Barrierefreiheit werden aus Abschnitt 

3 besonders deutlich:  

- Die verbindlichen Regelungen zum barrierefreien Bauen müssen inhaltlich eindeutig, am Stand 
der Technik orientiert, konsequent in alle Verordnungen transportiert und nahezu frei von Aus-
nahmen sein. 

- Die rechtlichen Regelungen müssen einfach zugänglich und für alle Menschen lesbar sein. 

Neben der gebotenen Vorbildfunktion des Landes als Bauherr kann die oberste Bauaufsichtsbe-

hörde durch Rechtsverordnung grundsätzlich Vorschriften erlassen. Das betrifft zu diesem Zweck 

z.B.: 

- Vorschriften zur näheren Bestimmung allgemeiner Anforderungen wie Barrierefreiheit,  
- besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der barrierefreien Nutzung von 

baulichen Anlagen ergeben sowie  
- die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen,  
- die Prüfung von vorhandenen und genehmigten Anlagen zur Verhütung von Nachteilen für 

Menschen mit Behinderungen,  
- die Forderung von Prüfsachverständigen für barrierefreies Bauen, die bauordnungsrechtliche 

Anforderungen prüfen und bescheinigen oder  
- Verfahrensfragen z.B. zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen.  

Die Kenntnis der landesspezifischen verbindlichen Vorgaben für das barrierefreie Bauen sind für 

viele Betroffene Voraussetzung zur Durchsetzung ihrer Rechte als Menschen mit Behinderungen. 

Schließlich werden immer noch viele Grundsatzdiskussionen vom „Verbraucher“ der Gebäude 

oder ihren Interessenvertretern selbst geführt. Forderungen müssen in diesem Zusammenhang von 

diesen zumeist baufachlichen Laien gegenüber Fachleuten mit rechtlichen Grundlagen belegt 

werden. Nicht nur durch die konsequentere Einführung der aktuellen Normung in die Liste der 

Technischen Baubestimmungen kann die Umsetzung der Barrierefreiheit direkt befördert werden. 

Bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Gesetze sind Menschen mit Behinderungen aktiv einzu-

beziehen286. Das setzt voraus, eine verständliche Sprache zu verwenden und die Passagen lesbar 

abzudrucken287. Unterschiedliche digitale Formate unter Beachtung der Grundsätze barrierefreier 

Kommunikation sind zwingend notwendig. 

                                                      

286 „(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses 
Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen 
die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertre-
tenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein. “ Barthel 20.08.2009, S. Artikel 4 Allgemeine Ver-
pflichtungen 
287 Dabei kann auch die Schriftgröße eine Rolle spielen, wenn es sich nicht um skalierbare digitale Dokumente handelt. 
Eine Entscheidung aus Österreich zeigt, dass Verbraucher zu kleine Schrift nicht mehr akzeptieren müssen. "Zu klein ge-
Weiter lesen bitte in der Fußnote der Folgeseite 
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Für diejenigen, welche vor den Kosten für diese Maßnahmen warnen, sei auf die aktuelle For-

schung aus der Schweiz verwiesen. Einseitige Kostenargumente werden in dieser Arbeit auf wis-

senschaftlicher Grundlage relativiert: „83 Prozent der Kosten werden in Maßnahmen investiert, die 

nicht allein den Zugang für Behinderte gewährleisten. Sie sorgen auch dafür, dass das Gebäude 

wirtschaftlich und komfortabel genutzt werden kann – etwa durch Aufzüge, Lifte oder breite Tü-

ren. Eine gute Erschließung bedeutet also eine bessere Vermietbarkeit und steigert den Wert einer 

Immobilie. Damit steht den Zusatzkosten auch ein höherer Ertrag für den Eigentümer gegenüber. 

Spezielle Maßnahmen wie Treppenlift oder Hebebühne hingegen, machen einen kleinen Teil der 

Kosten aus. So kosten größere Wandöffnungen für Rollstuhlfahrende nur 4 Prozent der gesamten 

Kosten für hindernisfreies Bauen. Und Wahrnehmungshilfen für Sehbehinderte und Blinde machen 

sogar nur ein Prozent der Zusatzkosten aus.“288  

Davor, alle notwendigen Entscheidungen, angesichts der gesellschaftlichen Ruhe289 zu diesem 

Thema aufzuschieben, muss abgeraten werden. Bisher kann von einer langen Phase der Konsens-

suche mit den Verbänden gesprochen werden. Ein Blick auf die USA verrät, was bevor stehen 

könnte, wenn sich nicht grundsätzlich deutlichere fachliche Aktivität zeigt: „Der Americans with 

Disabilities Act (ADA) von 1990 ist das weltweit erste umfassende zivilrechtliche Gesetz zu den 

Rechten von Menschen mit Behinderungen. Seine Durchsetzung begleiten sogenannte Leitlinien 

zur Barrierefreiheit (Accessibility Guides), die u.a. Mindestanforderungen an die Gestaltung von 

öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln definieren. Unter Berufung auf den ADA klagen in 

den USA Betroffene zunehmend mit Erfolg eine barrierefreie Gestaltung im öffentlichen Bereich 

ein.“290  Unter diesem Blickwinkel sind Kostenüberlegungen nicht nur im Vergleich mit den nicht 

barrierefreien Lösungen, sondern auch mit den Kosten von Rechtsstreit und Versicherungsbeiträ-

gen abzuwägen.  

 

                                                                                                                                                                              

druckte Vertragsklauseln können gegenüber Konsumenten unwirksam sein. Das Handelsgericht Wien hat dem Mobilfunk-
Netzbetreiber 3 untersagt, Vertragsbestimmungen zu verwenden, die aufgrund der geringen Druckgröße und des zu ge-
ringen Zeilenabstandes kaum lesbar sind (Geschäftsnummer: 17 Cg 53/09i). Damit gibt es erstmals in Österreich ein Urteil 
zur Schriftgröße von Vertragsklauseln." Sokolov 01.01.2010 
288 Manser 06.08.2004, S. 4 
289 Auf die Frage nach Ausbildung von Öffentlich bestellten Sachverständigen für barrierefreies Planen und Bauen wurde 
durch die Industrie- und Handelskammer als Besteller geantwortet: „In den letzten Jahren ist seitens der Gerichte niemals 
eine entsprechende Person nachgefragt worden. (Es kann sein,) dass sich die Erfordernisse an Sachverständigenleistungen 
in Laufe der Jahre wandeln können, wobei das öffentliche Bewusstsein ein Motor zu Nachfrage sein kann. Aus unser Praxis 
im Sachverständigenwesen können wir zumindest für Mecklenburg-Vorpommern keinen Bedarf an einer öffentlichen Be-
stellung erkennen, wie eine Umfrage auch bei den IHKs in Rostock und Neubrandenburg vom heutigen Tag gezeigt hat.“ 
Eisenach 02.02.2009 
290 Klein-Luyten et al. 30.04.2009, S. 19 
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4 Tools zur diskriminierungsfreien Zusammenarbeit291 

4.1 Zur Bewusstseinsänderung im Sprachgebrauch 

Was der eine sagt, versteht der andere oft nicht so, wie es gemeint war. Nicht selten bringen Ver-

ständigungsprobleme durch (nach)lässigen Sprachgebrauch Missstimmungen mit sich. Das ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die aufkommenden Gedankenverknüpfungen auch ungewollt 

diskriminierende Wirkung haben. „Strukturen gesellschaftlicher Ausgrenzung manifestieren und 

reproduzieren sich typischerweise schon in der Sprache – etwa wenn Kinder mit Behinderungen 

gelegentlich immer noch (wohlmeinend!) als „Sorgenkinder“ bezeichnet werden.“292  

Durch die intensive Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen wurde die Bedeutung der 

Begrifflichkeiten und der diskriminierungsfreien Sprache deutlich. 

In der Baufachwelt ist der Wandel im Sprachgebrauch aus den letzten Jahren Lobbyarbeit der 

Menschen mit Behinderungen nicht ausreichend angekommen. Einfache Sprache zu verwenden 

ist bisher auch eher ein Indiz für wenig Bildung und steht insbesondere im Ansehen der Akademi-

ker nicht hoch. In Gesprächsrunden mit weniger informierten Baufachleuten werden viele alte 

Begriffe verwendet, die von anwesenden Betroffenen mit Unkenntnis und Uninteressiertheit 

gleichgesetzt wird oder inzwischen schon als Beleidigung verstanden werden könnten. Ziele, die 

gemeinsam erreicht werden sollten, verschwimmen dann in weite Ferne. Häufig wird nach einem 

verbalen Schnitzer mit „das habe ich doch nur gut gemeint“ versucht, die verrutschte Sachlage 

zu relativieren. Das Gegenteil von „gut“ ist aber „gut gemeint“. Unkenntnis der Begriffe führt zu 

diesen Unsicherheiten oder Enttäuschung auf beiden Seiten.  

Im Interesse einer konstruktiven Atmosphäre muss von den Fachkollegen und Fachkolleginnen die 

Notwendigkeit der Verwendung von aktuellen Begriffen in einer für alle verständlichen Sprache 

erkannt werden. In den Bundes- und Landesebenen der Behindertenpolitik in Deutschland wird 

aufgezeigt, "... dass die Achtung der Menschwürde es erfordert, statt veralteten Begriffen neue, 

nicht diskriminierende Formulierungen zu verwenden."293 Der folgende Abschnitt soll dazu einen 

Beitrag leisten. Er leistet damit auch einen Beitrag zur Gleichstellung, die natürlich auch Parallelen 

zur Geschlechtergleichstellung aufweist. Denn die Behinderung wird nicht in einer natürlichen Be-

einträchtigung des Individuums gesehen, sondern, analog zum „Gender Mainstreaming“, „...als 

                                                      

291 Der Ausdruck Tool ist englisch und bezeichnet in Bezug auf moderne Technik ein Werkzeug. In diesem Zusammenhang 
ist die Verwendung eines solchen Trendausdruckes zur Imageverbesserung vorgesehen. Für Architekten und Ingenieure 
sind Tools aus zahlreichen Computerprogrammen geläufig und könnten zu einer größeren Bereitschaft in der Anwendung 
führen. Viele andere Anwender kennen Tools aus Internet und Office. 
292 Bielefeldt 2008, S. 6 
293 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
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eine gesellschaftliche Praxis bestimmt, die solche Beeinträchtigungen zum Anlass für Zuschreibun-

gen aller Art nimmt.“294 „Behinderung“ selbst etwa war anfänglich ein ausdrücklich wertneutral 

gewählter Begriff, der sehr stark negative Synonyme wie „Idiot“ für Menschen mit geistigen Behin-

derungen oder „Krüppel“ für Menschen mit körperlichen Behinderungen ersetzte. 

4.2 Wichtige Begriffe und ihre Einordnung 
Im Zusammenhang mit baulicher Barrierefreiheit gibt es eine Reihe von wichtigen Begriffen, deren 

inhaltliche Kenntnis Voraussetzung für reibungslose Kommunikation und zur Ausbildung von einem 

eigenen Standpunkt sind. In der Tabelle werden diese ausgewählten Begriffe nach ihrer Verbind-

lichkeit drei Kategorien zum barrierefreien Bauen zugeordnet: 

- gesetzlich geregelte Begriffe, 
- normativ empfohlene Begriffe und  
- frei verwendete Begriffe. 

Gesetzlich geregelt Normativ empfohlen Frei verwendet 
Menschenrecht Barrierefreie Gestaltung Multisensorische Barrierefreiheit 
Menschenwürde Zwei-Sinne-Prinzip altengerecht 
Inklusion Bewegungsfläche seniorenfreundlich 
Disability mainstreaming Bewegungsraum barrierearm 
Empowerment Kontrast Komfortwohnen 
Behinderung Leuchtdichtekontrast Wohnen 50+ 
Diskriminierung Bodenindikator  
Benachteiligungsverbot Orientierungshilfe  
Angemessene Vorkehrungen Lesbarkeit  
Funktionsfähigkeit Visuelle Wahrnehmung  
Aktivität und Partizipation Sprachliche Kommunikation  
Kontextfaktoren Hörsamkeit  
Umweltfaktoren Motorische Einschränkungen  
Personenbezogene Faktoren Sensorische Einschränkungen  
Förderfaktoren Kognitive Einschränkungen  
Zugänglichkeit Rollstuhlgerecht   
Barrieren   
Barrierefreiheit   
Zugänglichkeit   
Universal-Design-Konzept   
Design-für-Alle-Konzept (DFA)   
behindertengerecht   
Sprache   
Kommunikation   
Tabelle 15 Einordnung von wichtigen Begriffen nach Verbindlichkeit 

Verbindlich sind die Begriffe dann, wenn sie in einem amtlich, z.B. in einem Gesetz, definiert wer-

den. Dabei ist es jedoch nicht so, dass die Verbindlichkeit auch die Richtigkeit garantiert. Lange 

Zeiträume zur Schaffung von Gesetzen und Normen verursachen deutliche Verschiebungen zwi-

schen Verbindlichkeit und Stand der Technik. „Behindertengerecht“ ist beispielsweise verbindlich 

                                                      

294 Bielefeldt 2008, S. 9 
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definiert, aber längst durch „barrierefrei“ ersetzt. Auf der anderen Seite wird der Stand der Technik 

immer wieder durch neu eingeführte Begriffe und Gedanken weiter entwickelt. Es bleibt dabei 

auch nicht aus, dass unter Barrierefrei-Vertretern und Inclusive-Design-Vertretern keine vollkom-

mene Einigkeit herrscht, z.B. zur richtigen Übersetzung von „accessibility“. Diskussionen gibt es in 

diesem Bereich wie in allen anderen Bereichen ebenfalls. Auch Menschen mit Behinderungen 

müssen sich selbstverständlich nicht überall einig sein und eine geschlossene Front bieten. Das 

Recht auf Meinungsfreiheit haben alle. Im Anhang werden daher zum Teil unterschiedliche Aspek-

te und Quellen zu den Begriffen gegenüber gestellt. 

4.3 Zur Beteiligung von Experten in eigener Sache 

Menschenrechte nehmen in Deutschland einen hohen Stellenwert ein. In den Jahren seit 2001 

sind wichtige nationale und internationale Regelungen in Bezug zu den Rechten von Menschen 

mit Behinderungen in Kraft getreten. „Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass behinderten 

Menschen sowohl in Deutschland als auch in der Welt die volle Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft ermöglicht wird."295 Diese Entwicklung ist ein Ergebnis des Zusammenwirkens der Betroffe-

nen und ein großer Erfolg der organisierten Selbsthilfe. Sie ist aber auch ein Ausdruck des staatli-

chen Willens, denn diese offiziellen Akte haben mehr als nur Symbolwert.296  

Für den Erfolg bei der nationalen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird auch im 

Bereich Bauen und Verkehr entscheidend sein, Menschen mit Behinderungen über ihre vertreten-

den Organisationen an allen wichtigen Prozessen mitwirken zu lassen. Erreicht kann das nur wer-

den, wenn sich jeder für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus interessiert, übergreifende 

Regelungen gefunden und Netzwerke gebildet werden, um sich fachlich zu unterstützen und nie-

manden auszuschließen. Aus dieser Sicht ist die Kenntnis der Organisation der Menschen mit Be-

hinderungen und ihrer Vertreter ausgesprochen wichtig297 für alle anderen am Planungs- und 

Bauprozess Beteiligten. "Hervorgehoben werden soll hier beispielhaft der Grundsatz der Partizipati-

on. An mehreren Stellen stellt die Konvention heraus, dass die Einbeziehung und Mitwirkung von 

Betroffenen und gegebenenfalls von repräsentativen Organisationen von entscheidender Bedeu-

tung ist. Beispielsweise sieht die Konvention verbindlich vor, dass Menschen mit Behinderungen 

einschließlich Kindern mit Behinderungen über die sie vertretenden Organisationen bei der Ausar-

beitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung die-

ses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Be-
                                                      

295 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2009 
296 Vgl. Aichele 16.04.2008 
297 Die Übersicht zu den Organisationen und Vertretungen der Menschen mit Behinderungen in Deutschland wird im Hin-
blick auf das strategische Immobilien- und Projektmanagement über alle Leistungsphasen der HOAI als zwingend notwen-
dig angesehen. Im Unterschied dazu ist die Kenntnis der Krankheitsbilder in vielen Veröffentlichungen der Fachkollegen 
enthalten und bedient vorwiegend Entwurfs- und Ausführungsüberlegungen in einigen Leistungsphasen. Krankheitsbilder 
sind deshalb in dieser Arbeit nicht erläutert. 
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hinderungen betreffen, aktiv in die Beratungen mit einbezogen werden sollen. Diese Prinzipien 

sind für alle Umsetzungsprozesse in Deutschland relevant. Bei den laufenden Umsetzungsprozessen 

spielen sie mit unterschiedlicher Gewichtung eine Rolle. In Bezug auf die Behindertenrechtskon-

vention stellt sich nun die Aufgabe, sie aktiv zur Geltung zu bringen. Hierfür sind gegebenenfalls 

neue Handlungsformen zu erproben, um ihnen – vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Le-

benslagen von Menschen mit Behinderungen – hinreichend Rechnung zu tragen." 298  

Im Interesse einer praktikablen und demokratischen Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 

als Experten in eigener Sache wird versucht einen Überblick zu den Organisationsformen der Ver-

tretungen zu geben. Den Planern, Bauherrn und Behörden soll erleichtert werden, Ansprechpart-

ner in der Region zu finden und die Vertretungsbefugnisse der Partner am Tisch zu kennen. 

4.3.1 Behinderte Einzelpersonen299 

4.3.1.1 Menschen mit Behinderungen 

Menschen mit Behinderungen wollen nicht auf ihre Behinderung reduziert werden. Statt „Behin-

derter“ wird besser von „Menschen mit Behinderung“300 oder auch „behinderten Menschen“301 

gesprochen, um mit diesem Sprachgebrauch eine Wertschätzung auszudrücken. Diese sprachli-

che Wendung schließt ein, dass die Behinderung zwar eine Rolle spielt, aber der Mensch und sei-

ne Würde im Mittelpunkt steht. Die Verwendung der Mehrzahl in der Wortwendung „mit Behinde-

rungen“ wird deshalb verwendet, weil es eine Vielzahl von Behinderungsformen gibt. 302  

4.3.1.2 Schwerbehinderte Menschen nach SGB IX 

Vor der Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen im Arbeitsleben und anderen Bereichen der 

Gesellschaft nach SGB IX, stellen die für die Umsetzung des Bundesversorgungsgesetzes zuständi-

gen Behörden auf Antrag das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderungen 

fest: "Menschen sind (...) schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigs-

tens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf 

einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches ha-

                                                      

298 Aichele 16.04.2008 
299 natürliche Personen, mit der Vollendung der Geburt rechtsfähige Menschen, Rechtssubjekte im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches § 1 
300 Vgl.: Firlinger, Beate (Hg.) (2003): Buch der Begriffe. Sprache, Behinderung, Integration. Bundesministerium für soziale 
Sicherheit. Wien. Es finden sich folgende Beispiele: „Behinderter“: besser „Mensch mit Behinderung“; „behindertenge-
recht“: besser „barrierefrei“; „Mongolismus“: besser „Trisomie 21“; „taubstumm“: besser „gehörlos“; „Pflegefall“: besser 
„Pflegebedürftige Person“; „An den Rollstuhl gefesselt sein“: besser „Einen Rollstuhl benutzen.“ 
301 Vgl. Sprachgebrauch auf der offiziellen Seite der Beauftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung: 
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. (2008). Online verfügbar unter 
http://www.behindertenbeauftragte.de/cln_151/nn_1040112/DE/DasAmt/DieAufgabe/Aufgabe__node.html?__nnn=true, 
zuletzt aktualisiert am 03.06.2008, zuletzt geprüft am 14.07.2009. 
302 Vgl. Firlinger 2003 
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ben."303 Wenn kein solcher Antrag gestellt wird, wird kein Schwerbehindertenausweis304 ausgestellt 

und es besteht auf Leistungen und besondere Berücksichtigungen kein Anspruch, die Schwerbe-

hinderten im Sinne des SGB IX vorbehalten sind. Diese Regelung schließt ein, dass nicht alle Men-

schen mit Behinderungen als schwerbehinderte Menschen anerkannt werden und auch, dass 

nicht alle Menschen einen solchen Antrag stellen und einen Ausweis besitzen. Sie werden in den 

entsprechenden Statistiken folgerichtig nicht erfasst. 

4.3.1.3 Betroffene 

Aus dem Ordnungsrecht hat die soziale Arbeit in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts den Begriff 

des Betroffenen entlehnt.305 Das Wort „Betroffener“ wurde zur Bezeichnung von verschiedenen 

Zielgruppen verwendet, um diskriminierende Ausdrücke wie Alkoholiker oder Behinderte in der 

öffentlichen Aussprache zu vermeiden. Der Begriff wird nur noch vereinzelt verwendet. Missver-

ständlich blieb, worin jeweils die Betroffenheit besteht. Der Begriff wurde in den 80er und 90er Jah-

ren des letzten Jahrhunderts im Sprachgebrauch fest eingebürgert, aber nicht verbindlich defi-

niert. Viele unterschiedliche Zielgruppen nannten sich selbst Betroffene. Mit dem gesteigerten Kos-

tendruck in den letzten Jahren musste deutlicher formuliert werden, damit z.B. die Nachteilsaus-

gleiche richtig zugeordnet werden können.  

Deutlich wurde, dass kein Begriff auf Dauer vor Imageverlust geschützt ist. Negative Nutzungen 

des Wortes, im HipHop-Slang werden Betroffene z.B. als "Opfer"306 bezeichnet, bewirken neue Dis-

kriminierungen. Begriffe erlangen geringschätziges Ansehen durch abwertenden Gebrauch (an-

dere Beispiele sind Schimpfworte wie: „Du bist wohl behindert!“, „Ich bin doch nicht behindert!“). 

Das negative Image einer Gruppe von Menschen wird häufig auch auf den neuen Begriff über-

tragen, ungleich schwerer ist es umgekehrt.307 Bekannt ist dieses Phänomen als Euphemismus308-

Tretmühle.309 Insofern ist es aus meiner Sicht wenig befördernd, weitere Begriffe für dieselbe Be-

                                                      

303 SGB IX vom 22.12.2008. 
304 "§ 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise, Punkt 5: Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen 
Behörden auf Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter 
Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere gesundheitliche Merkmale aus. Der Aus-
weis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Men-
schen nach Teil 2 oder nach anderen Vorschriften zustehen. Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll befristet werden. Er 
wird eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. Der Ausweis wird berichtigt, 
sobald eine Neufeststellung unanfechtbar geworden ist." SGB IX vom 22.12.2008 
305 Vgl. Stephan, Cora (1993): Der Betroffenheitskult. Eine politische Sittengeschichte. 7. - 9. Tsd. Berlin: Rowohlt. 
306 Vgl. Betroffener – Wikipedia, 11.06.2009 
307 Vgl. Behinderung – Wikipedia, 13.07.2009 
308 Hehlwort, Hüllwort, Beschönigung, Verbrämung 
309 Diese Theorie wurde von Steven Pinker eingeführt. Er beobachtete den Effekt, dass beschönigende Wortneubildungen 
alle negativen Gedankenverknüpfungen jener Wörter aufnahmen, die sie ersetzten, also eine Bedeutungsverschlechte-
rung erlebten. "Die deutsche Sprache kennt viele Beispiele für den Prozess der Euphemismus-Tretmühle. Ein deutsches Wort 
in diesem Zusammenhang ist das euphemistische Wort „abwickeln“, welches den Begriff „Schließung von Betrieben und 
Einrichtungen“ ersetzen sollte, aber bald dessen negativen Charakter übernahm. Ebenso kann man behaupten, dass 
beispielsweise die Assoziationen, die man bei den neuen Wörtern „Behinderter“ oder „Azubi“ hat, sich bei vielen Men-
schen nicht von denen unterscheiden, die man früher bei „Krüppel“ und „Lehrling“ hatte. So wurde das Wort „behindert“ 
schon bald nach seiner Einführung in den Alltag ebenso für viele Menschen zum Schimpfwort wie einst „Krüppel“. Beispiel: 
Weiter lesen bitte in der Fußnote der Folgeseite 
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deutung an dieser Stelle zu diskutieren, sondern es ist wichtig, Impulse zum Imagewandel auf der 

fachliche Ebene zu geben.  

4.3.2 Amtliche Vertretungsorgane auf Bundesebene 

 

Abbildung 35 Amtliche Vertretungen für Menschen mit Behinderungen 

4.3.2.1 Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen nach BGG 

Der oder die Beauftragte für die Belange behinderter Menschen wird von der Bundesregierung 

bestellt. Geregelt wird das Amt, die Aufgaben und Befugnisse310 durch das Behindertengleichstel-

lungsgesetz (BGG) im Abschnitt 4 „Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung für die 

Belange behinderter Menschen“. Das Amt ist an eine Wahlperiode gebunden, es „... endet, außer 

im Fall der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages."311  

 

                                                                                                                                                                              

Krüppel – Invalide – Behinderter – Mensch mit Behinderung. Im Englischen wird als Nachfolgebegriff für „behindert“ (di-
sabled, wörtlich entfähigt) „anders befähigt“ („differently-abled“) genannt, was im Deutschen noch völlig ungebräuchlich 
ist. Hier wird teilweise versucht, „Mensch mit besonderen Bedürfnissen“ zu etablieren. " Euphemismus-Tretmühle – Wikipedia, 
09.07.2009 
310 "§15 Aufgaben und Befugnisse 
(1) Aufgabe der beauftragten Person ist es, darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung des Bundes, für gleichwertige 
Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens erfüllt wird. Sie setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass unterschiedliche Lebensbedingungen 
von behinderten Frauen und Männern berücksichtigt und geschlechtsspezifische Benachteiligungen beseitigt werden. 
(2) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 1 beteiligen die Bundesministerien die beauftragte Person bei allen Ge-
setzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, soweit sie Fragen der Integration von behinderten Menschen 
behandeln oder berühren. 
(3) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die beauftragte Person 
bei der Erfüllung der Aufgabe zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht zu 
gewähren. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt." BGG vom 19.12.2007 
311 BGG vom 19.12.2007 In der 17. Wahlperiode des Bundestages ist Hubert Hüppe der Behindertenbeauftragte des Bun-
des. Vgl. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 02.02.2010 
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4.3.2.2 Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen nach SGB IX 

Die Teilhabe behinderter Menschen auf Bundesebene wird nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes 

Buch (SGB IX) „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“312 koordiniert. Beim Ministerium 

für Arbeit und Soziales des Bundes ist ein Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen gebildet 

worden, der das Bundesministerium in Fragen der Teilhabe der behinderten Menschen und bei 

Aufgaben der Koordinierung berät. Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern, seine Aufgaben sind 

insbesondere: 

- Unterstützung beim Unterhalt von Rehabilitationseinrichtungen, 
- Mitwirkung bei der Mittelvergabe des Ausgleichsfonds, 
- Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der getroffenen Regelungen 

im Rahmen der Rehabilitationsforschung, 
- forschungsbegleitender Ausschuss zur Unterstützung von Fragestellungen und Kriterien. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales trifft Entscheidungen über die Vergabe der Mittel 

des Ausgleichsfonds nur auf Grund von Vorschlägen des Beirats 313 und beruft für den Beirat für die 

Teilhabe behinderter Menschen nach §64 SGB IX Vertreter∗ aus:  

- dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit314*, 
- Gruppenvertretern der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit*, 
- Gruppenvertretern der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit*, 
- Behindertenverbänden, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, 

behinderte Menschen auf Bundesebene zu vertreten, 
- Mitgliedern auf Vorschlag der Länder315, 
- der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände316*, 
- der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen317*, 
- den Spitzenverbänden der Krankenkassen318*, 

                                                      

312 Vgl. SGB IX vom 22.12.2008 
313 Vgl. SGB IX vom 22.12.2008 
∗ Die gekennzeichneten Vertreter sind vorrangig für die Verteilung von Sozialleistungen oder betriebliche Gleichstellung 
zuständig.  
314 Die Bundesagentur für Arbeit ist der Verwaltungsträger der deutschen Arbeitslosenversicherung und erbringt die Sozial-
leistungen am Arbeitsmarkt. 
315 Diese Vertreter sind unklar, ggf. werden sie in den anderen Gruppen mit erfasst. 
316 Zusammenschluss der drei kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene in Deutschland: der Deutsche Landkreistag, 
der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Federführung hat der Deutsche Städtetag. 
317 "Die Integrationsämter sind zuständig für  

- die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen, 
- den besonderen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen, 
- die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, 
- Seminare und Öffentlichkeitsarbeit für das betriebliche Integrationsteam.  

[…] Die Integrationsämter arbeiten eng zusammen mit Rehabilitationsträgern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften 
und Behindertenverbänden sowie mit dem betrieblichen Integrationsteam. Sie verstehen sich als Ratgeber und Partner. 
[…] Sie sind in den einzelnen Bundesländern kommunal oder staatlich organisiert. In einigen Ländern wird ein Teil der Auf-
gaben auf örtliche Fürsorgestellen übertragen. […] Die Integrationsämter haben sich mit den Hauptfürsorgestellen in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) zusammengeschlossen." Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen - Aufgaben 
318 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband des Bundes der gesetzlichen Krankenkassen. Er übernimmt Funktionen 
der Bundesverbände der Krankenkassen. Dazu gehören der AOK Bundesverband, der BKK Bundesverband, der IKK Bun-
desverband, der Verband der Ersatzkassen, die Deutsche Rentenversicherung, die Knappschaft-Bahn-See und der 
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Die bisherigen Krankenkassenverbände verloren Ende 2008 
ihren Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts und sind seit 1.1. 2009 Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. 
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- den Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung*, 
- der Deutschen Rentenversicherung Bund*, 
- der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe319*, 
- der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, 
- der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung*, 
- aus Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, der Berufsför-

derungswerke, der Berufsbildungswerke, der Werkstätten für behinderte Menschen und der In-
tegrationsfirmen*, 

- für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrich-
tungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbänden320*, 

- der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer*. 

4.3.2.3 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. 

Die Behindertenbeauftragten der Länder arbeiten in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-

tation (BAR) e. V. bundesweit zusammen. Es handelt sich um eine "gemeinsame Repräsentanz der 

Verbände der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung, der Deutschen Rentenversicherung 

Bund, des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der Bundesagentur für 

Arbeit, der Bundesländer, der Spitzenverbände der Sozialpartner, der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Förderung und Koordinie-

rung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen."321 Die BAR übernimmt gesetzliche 

Aufgaben nach dem SGB IX und „hat den Zweck, die Leistungen der medizinischen, schulischen 

(pädagogischen) Rehabilitation sowie zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Ge-

meinschaft im Rahmen des geltenden Rechts nach Maßgabe dieser Satzung zu koordinieren und 

zu fördern."322  

4.3.3 Vertretungsorgane der Bundesländer 

4.3.3.1 Behinderten- oder Bürgerbeauftragte der Länder 

Vorwiegend werden die Grundsätze zur Einrichtung der Behinderten- und Bürgerbeauftragten der 

Bundesländer in den Landesverfassungen und den Landesbehindertengleichstellungsgesetzen 

durch das Parlament geregelt. Es gibt inzwischen in allen deutschen Bundesländern ein Vertre-

tungsorgan für Menschen mit Behinderungen. In der Tabelle sind die unterschiedlichen Dienstbe-

zeichnungen mit vergleichbaren Aufgaben, zugeordnet zu den Bundesländern gegenüber ge-
                                                      

319 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe - BAGüS ist ein freiwilliger Zusammenschluss aller 
23 überörtlichen Träger der Sozialhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Überörtliche Träger der Sozialhilfe sind entweder 
die Länder oder höhere Kommunalverbände. Vgl. BAGüS, 07.07.2009 
320 Z.B. die BAR: "Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e. V. ist die gemeinsame Repräsentanz der Ver-
bände der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung, der Deutschen Rentenversicherung Bund, des Spitzenverbandes 
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesländer, der Spitzenverbände der 
Sozialpartner, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, der Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Förderung und Koordinie-
rung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen." BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. 
321 BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. 
322 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation BAR e.V. 2007, S. 3 § 3 Aufgaben und Zweck 
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stellt. In Mecklenburg Vorpommern ist das Vertretungsorgan auch für Menschen mit Behinderun-

gen gegenüber der Landesregierung und der öffentlichen Verwaltung der Bürgerbeauftragte. 

Der Landtag wählt den hauptamtlichen Bürgerbeauftragten aus den Reihen der Landtagsabge-

ordneten und setzt ihn (ebenfalls zur Beratung und Unterstützung in sozialen Angelegenheiten) für 

die Dauer der Legislaturperiode ein. 

Bundesland Dienstbezeichnung für die Behindertenbeauftragten 
Baden-
Württemberg Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Bayern Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange behinderter Menschen 
Berlin Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung 
Brandenburg Landesbeauftragter für die Belange behinderter Mensche 
Bremen Landesbehindertenbeauftragter 

Hamburg Senatskoordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen der Freien und Hansestadt 
Hamburg 

Hessen Beauftragter der Landesregierung für behinderte Menschen 
Mecklenburg-
Vorpommern Bürgerbeauftragter 

Niedersachsen Behindertenbeauftragter 
Nordrhein-
Westfalen Beauftragte der Landesregierung für die Belange behinderter Menschen 

Rheinland-Pfalz Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen 
Saarland Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Sachsen Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen 

Sachsen-Anhalt Beauftragter des Landes für die Belange behinderter Menschen 

Schleswig-Holstein Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung beim Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 

Thüringen Beauftragter der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen 
Tabelle 16 Behindertenbeauftragte der Länder. Übersicht323 

In seiner Tätigkeit ist der Bürgerbeauftragte politisch unabhängig und wird auf Antrag von Bürgern, 

auf Anforderung des Landtages, des Petitionsausschusses, der Landesregierung oder von Amts 

wegen tätig, er ist also Beschwerdestelle.324 Weitere Aufgaben und Befugnisse des Bürgerbeauf-

tragten sind geregelt im Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz (PetBüG M-V)325. Dem Bürger-

beauftragten ist zur „Erfüllung der Aufgaben (...) die notwendige Personal- und Sachausstattung 

zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan des Landtages in einem gesonderten Kapitel 

auszuweisen."326 Eine Planstelle für "Angelegenheiten der Menschen mit Behinderung, Pflegeversi-

cherung"327 im Büro des Bürgerbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern ist ausschließlich für 

Menschen mit Behinderungen zuständig.  

                                                      

323 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 10.06.2008 
324 Vgl. 23. Mai 1993, S. Artikel 36 
325 Vgl. Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V 
326 Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz - PetBüG M-V, S. § 5 
327 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
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Im Unterschied zu den Behindertenbeauftragten der anderen Bundesländer hat der Bürgerbeauf-

tragte in Mecklenburg-Vorpommern keinen Einfluss auf die Entwicklung von Gesetzen und die 

Beurteilung von Gesetzen. Diese Aufgaben übernimmt der Integrationsförderrat. 

4.3.3.2 Integrationsförderrat( IFR) 

Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem ein Rat für Integrationsförderung für 

Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen (Integrationsförderrat) auf der 

Grundlage des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes bei der Landesregierung installiert wor-

den ist. "Ziel der Arbeit des Integrationsförderrates ist es, Chancengleichheit für Menschen mit Be-

hinderungen und chronischen Erkrankungen herzustellen, Voraussetzungen für ihre gleichberech-

tigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu schaffen und noch bestehende tatsächliche 

Benachteiligungen abzubauen." 328 

Dem Integrationsförderrat gehören Vertreter der Behindertenverbände, Vertreter der Ministerien, 

Vertreter des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern e. V., Vertreter des Städte- und Gemein-

detages Mecklenburg-Vorpommern e. V., Vertreter des Sozialverbandes Deutschland Landesver-

band Mecklenburg-Vorpommern e. V. und der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege in Mecklenburg-Vorpommern e. V. als ehrenamtlich tätige Mitglieder an. Die Mitglieder 

werden von den jeweiligen Institutionen vorgeschlagen und von der Landesregierung für vier Jah-

re berufen. 329 

Für die Entwicklung von Strategien zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention ist die Be-

rechtigung des Integrationsförderrates von Belang, der Landesregierung Gesetze, Rechtsverord-

nungen und Verwaltungsvorschriften vorzuschlagen, die geeignet sind, die Benachteiligungen 

von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern. Vor dem Einbringen von an-

deren Gesetzentwürfen und dem Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften ist 

der Integrationsförderrat anzuhören. Bei der inhaltlichen Gestaltung wird er beratend einbezogen 

und ist autorisiert, Stellungnahmen und Empfehlungen abzugeben. 330Mit dem Bürgerbeauftragten 

des Landes wird in M-V eng zusammen gearbeitet, in den anderen Bundesländern übernehmen 

die Behindertenbeauftragten diese Aufgabe. 

4.3.3.3 Behindertenbeiräte der Länder 

Ein Landesbehindertenrat muss durch seine Mitglieder die Menschen mit Behinderung in ihrer Ge-

samtheit auf Landesebene repräsentieren, um die Umsetzung des Landesbehindertengleichstel-

                                                      

328 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008, S. § 16 
329 Vgl. Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008, S. § 19 
330 Vgl. Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008, S. § 18 
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lungsgesetzes zu fördern. Landesbehindertenbeiräte oder Landesbehindertenräte gibt es nicht in 

allen Bundesländern, aber z.B. im Land Bayern. Dem Landesbehindertenrat gehört die beauftrag-

te Person der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und 16 

weitere Mitglieder an. Vorsitz hat der Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen.331 Die Mitglieder werden in der Regel berufen und üben diese Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Offizielle Ansprechpartner der Länder sind die hauptamtlichen Landesbehindertenbeauftrag-

ten332. 

4.3.4 Kommunale Vertretungsorgane 

4.3.4.1 Behindertenbeauftragte der Städte, Gemeinden und Landkreise 

Ob es kommunale Behindertenbeauftragte gibt, ob sie ehrenamtlich oder hauptamtlich einge-

setzt werden, ob sie einen Stab in Form eines Büros erhalten, wird durch das jeweilige Parlament 

beschlossen und in den Hauptsatzungen der Städte und Gemeinden auf der Grundlage der 

Kommunalverfassung333 oder durch Hinweise in den Landesbehindertengleichstellungsgesetzen334 

geregelt. Es gibt längst nicht in allen Städten oder Landkreisen und schon gar nicht in allen Äm-

tern und Gemeinden eine Behindertenbeauftragte oder einen Behindertenbeauftragten. Offizielle 

bundesweite oder zumindest überregionale Übersichten dieser Vertretungen gibt es nicht. 

Als Beispiel für eine vorhandene hauptamtliche Vertretung in Mecklenburg-Vorpommern sei an 

dieser Stelle die Hansestadt Rostock und deren "Büro für Behindertenfragen“ mit der Behinderten-

beauftragten aufgeführt. In der Hauptsatzung der Hansestadt werden in § 9 „Beauftragte“ 

Gleichstellungsbeauftragte, Behindertenbeauftragte und Integrationsbeauftragte für Migrantin-

nen und Migranten als hauptamtlich tätige Beauftragte festgelegt. Sie unterliegen der Dienstauf-

sicht der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters335 und werden durch die Bürgerschaft 

bestellt. „Die oder der Behindertenbeauftragte trägt zur Verwirklichung der gesellschaftlichen In-

tegration und Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderungen und chro-

nisch Kranken bei. Anderweitige dienstliche oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen dürfen ihr oder 

ihm nicht übertragen werden.“336 Die Beauftragten müssen unter anderem einen jährlichen Be-

richt über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Lan-

                                                      

331 Vgl. Gesetzestext BayBGG - Bayerische Behindertenpolitik - Menschen mit Behinderung, 20.10.2009, S. Art. 19 Landesbe-
hindertenrat. 
332 "Ansprechpartner in den Bundesländern: Für Fragen, die Landesrecht betreffen, können Sie sich an die Behindertenbe-
auftragten der Länder wenden." Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 02.02.2010 
333 Vgl. Thomalla, Glaser 2004 S. 82; § 83 Beauftragte. 
334 "Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sollen die Bezirke, die Landkreise und die kreisfrei-
en Gemeinden eine Persönlichkeit zur Beratung in Fragen der Behindertenpolitik (Beauftragter für die Belange von Men-
schen mit Behinderung) bestellen. Näheres wird durch Satzung bestimmt." Gesetzestext BayBGG - Bayerische Behinder-
ten-politik - Menschen mit Behinderung, 20.10.2009, S. Art. 18 Beauftragte auf kommunalen Ebenen für die Belange von 
Menschen mit Behinderung 
335 Vgl. Verwaltungsgliederungsplan der Hansestadt Rostock vom 1. Oktober 2008 
336 97. Ergänzung 



 

130 

 

des in ihrem Aufgabenbereich abgeben und die Bürgerschaft informieren. Sie sind an Vorhaben 

so frühzeitig zu beteiligen, dass Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstige Stellungnahmen 

berücksichtigt werden können. Dazu sind ihnen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Un-

terlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen. In Angelegenheiten ihres Aufgaben-

bereiches kann ihnen mit Zustimmung des Oberbürgermeisters das Wort erteilt werden. 337 

Das Büro für Behindertenfragen ist im Rathaus angesiedelt und wird innerhalb der Stadtverwaltung 

an allen Vorhaben beteiligt: „Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister hat die Beauf-

tragten im Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass 

deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden 

können. Dazu sind ihnen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu 

geben sowie Auskünfte zu erteilen. […] In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches kann ihnen 

mit Zustimmung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters das Wort erteilt werden.“338 

4.3.4.2 Behindertenbeiräte der Städte, Gemeinden und Landkreise 

Kommunale Behindertenbeiräte arbeiten im Unterschied zu den Behindertenbeauftragten aus-

schließlich ehrenamtlich, auf der Grundlage der Kommunalverfassungen der Bundesländer und 

der Regelungen z.B. in den Hauptsatzungen der jeweiligen Kommune. Sie können eine eigene 

Geschäftsordnung haben. Falls es eine oder einen Behindertenbeauftragten in derselben Kom-

mune gibt, arbeiten die Beiräte mit den Beauftragten eng zusammen. 

Dieser letztgenannte Fall besteht in der Hansestadt Rostock. Neben dem hauptamtlichen Büro für 

Behindertenfragen gibt es einen ehrenamtlichen Beirat für Menschen mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen. Behinderte und chronisch kranke Menschen der Stadt, ihre Angehöri-

gen sowie ihre Vereine und Verbände haben sich 2003 in diesem Beirat zusammengefunden. In 

der Hauptsache geht es um eine abgestimmte Interessenvertretung und um den Abbau beste-

hender Benachteiligungen. Auf der kommunalen Ebene werden die Kompetenzen und Erfahrun-

gen gebündelt. In der Arbeitsgruppe „Bauen und Wohnen“ stehen Sachverhalten rund um das 

Bauen im Mittelpunkt. Mit dem Büro für Behindertenfragen werden hier Beteiligungsrunden inner-

halb von einigen Genehmigungsverfahren in der öffentlichen Bauleitplanung und in bauord-

nungsrechtlichen Belangen abgehalten. Auf dieser Basis wurde eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit Bürgerschaft und Verwaltung möglich.339  

                                                      

337 Vgl. 97. Ergänzung 
338 97. Ergänzung, § 9 Absatz 6 
339 Vgl. Büro für Behindertenfragen der Hansestadt Rostock 
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Ein anderes Beispiel ist der Landkreis Nordwestmecklenburg mit Sitz in Grevesmühlen. Hier gibt es 

keinen Behindertenbeauftragten, sondern einen ehrenamtlichen Behindertenbeirat340. Bereits 

1995 beschloss der Kreistag die Bildung eines Behindertenbeirates. Zunächst gehörten dazu drei 

Mitglieder auf Vorschlag der CDU-, SPD- und PDS-Fraktion. Drei Jahre später konstituierte sich ein 

erweiterter Behindertenbeirat, dem zusätzlich Vertreter aus Behindertenvereinen, Verbänden und 

Gruppen angehören. Der Kreistag bestätigte den erweiterten Behindertenbeirat 1999. Der Behin-

dertenbeirat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Zu Beginn einer neuen Wahlperiode des 

Kreistages werden die Fraktionen und auch die Behindertenverbände aufgefordert, Mitglieder für 

den Behindertenbeirat vorzuschlagen. Vom Behindertenverband GVM  e.V. wird „... zur Neuwahl 

des Behindertenbeirates im NW-Blick341 in einem Artikel zur Mitarbeit und Vorschlägen 

auf(ge)rufen. Interessierte Organisationen, die sich melden, können Vertreter schicken, die später 

durch den Kreistag berufen werden sollen.“342 Der Kreistag bestätigt in einer seiner ersten Sitzun-

gen den Behindertenbeirat für die Wahlperiode, später erfolgt eine Veröffentlichung auf der Ho-

mepage des Landkreises. Aktuell343 ist der Behindertenbeirat NWM zusammengesetzt aus jeweils 

einem Vertreter oder einer Vertreterin der Fraktion DIE LINKE, der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, 

der Fraktion WG BV344, dem Behindertenverband GVM  e.V., dem Verein für Blindenwohlfahrt 

Neukloster e.V., dem Kreisverband NWM der Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V., dem Schwerhörigen 

Ortsverein Schwerin, dem Kompetenzzentrum im Haus der Begegnung Schwerin, dem Senioren-

beirat, dem Elternverband hörgeschädigter Kinder, dem Behindertenverein Gadebusch und dem 

Behindertensportverein GVM e.V.. Fachlich unterstützt wird der Behindertenbeirat vom Fach-

dienstleiter des Fachdienstes Soziales.  

„In der KV M-V345 gibt es keine eindeutige Regelung zur Bildung von Beiräten. Es wird in Frage ge-

stellt, ob der Kreistag über die Bildung von Ausschüssen hinaus weitere Gremien, wie Unteraus-

schüsse, Beiräte oder Kommissionen bilden kann. Für derartige Gremien gelten jedenfalls nicht die 

Vorschriften für den Kreistag, dessen Ausschüsse und Mitglieder. Und es gilt auch nicht die Ent-

schädigungsverordnung (vgl. § 114).“346  

                                                      

340 „Gemäß § 13 der Hauptsatzung des Landkreises erhalten die durch den Kreistag gewählten Mitglieder des Behinder-
tenbeirates eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 EUR.“ Mahlke 14.08.2009  
341 Nordwest-Blick ist ein amtliches Mitteilungsblatt des Landkreises Nordwestmecklenburg 
342 Seidel 20.08.2009 
343 Stand 13.08.2009 
344 Fraktion Wählergemeinschaft Bauernverband/Grüne 
345 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
346 Mahlke 14.08.2009 
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4.3.5 Betriebliche Vertretungen und betriebliche Beauftragte 

4.3.5.1 Schwerbehindertenvertretungen (SchwbV) nach SGB IX 

Die Schwerbehindertenvertretung ist eine betriebliche Arbeitnehmervertretung, die rechtlichen 

Voraussetzungen finden sich im SGB IX347. Gibt es in einem Betrieb oder in einer Behörde mindes-

tens fünf nicht nur vorübergehend beschäftigte schwerbehinderte348 oder ihnen gleichgestellte 

behinderte Menschen, so ist eine örtliche Schwerbehindertenvertretung zu wählen349. Mehrere 

Betriebe oder Behörden können für die Wahl zusammengezogen werden, wenn eine räumliche 

Nähe besteht. Es können auch Stufenvertretungen350 gewählt werden.  

Schwerbehindertenvertretungen sind ehrenamtlich tätige Vertrauenspersonen. Sie müssen selbst 

nicht schwerbehindert sein. Die Schwerbehindertenvertretung wird regelmäßig alle vier Jahre in 

Betrieben oder Dienststellen gewählt. Alle im Betrieb beschäftigten schwerbehinderten Menschen 

sind, unabhängig von Alter und Beschäftigungsdauer, wahlberechtigt. Wählbar sind alle nicht nur 

vorübergehend beschäftigte schwerbehinderte, behinderte oder nicht behinderte Beschäftigte, 

wenn sie am Wahltag volljährig sind und dem Betrieb schon mindestens sechs Monate angehö-

ren.  

4.3.5.2 Organisationsstufen der Schwerbehindertenvertretungen (SchwbV) 

Ein Beispiel für die ersten beiden Organisationsstufen einer Schwerbehindertenvertretung sei die 

Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock. Dort gibt es eine Gesamtschwerbehindertenvertretung 

(GSBV) und vier Schwerbehindertenvertretungen (SBV). Die vier Schwerbehindertenvertretungen 

sind: 

- Schwerbehindertenvertretung Stadtverwaltung,  
- Schwerbehindertenvertretung Klinikum- Südstadt,  
- Schwerbehindertenvertretung Brandschutz- und Rettungsamt und die  
- Schwerbehindertenvertretung Volkstheater. 

Für die Kommunalen Eigenbetriebe Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde und Kommunale 

Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock ist die Gesamtschwerbehinder-

tenvertretung zuständig. 351 Weiter wird für den Geschäftsbereich von mehrstufigen Verwaltungen 

und auch Konzernen, bei denen es einen Bezirks- oder Hauptpersonalrat gibt, für die Mittelbehör-

den oder Betriebe eine Bezirksschwerbehindertenvertretung gewählt. Bei den obersten Dienstbe-
                                                      

347 (19.06.2001): Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. SGB IX, vom 
22.12.2008. In: BGBl. I S. 160. Online verfügbar unter http://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_9/BJNR104700001.html#BJNR104700001BJNG001300000, zuletzt aktualisiert am 19.06.2001, zuletzt geprüft 
am 14.07.2009. §93 ff. 
348 Vgl. Abschnitt 4.3.1.2 
349 Vgl. § 94 Abs. 1 SGB IX 
350 Vgl. § 97 SGB IX 
351 Vgl. Hansestadt Rostock - Rathaus 
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hörden352 ist z.B. von deren Schwerbehindertenvertretung und den Bezirksschwerbehindertenver-

tretungen des Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen. 353 Im SGB 

IX wird bereits klar gestellt, dass die Schwerbehindertenvertretungen bei Entscheidungen zu betei-

ligen sind, die das Bauen betreffen. "Beim Kauf, der Anmietung, der Planung, beim Bau und beim 

Umbau von Verwaltungsgebäuden sind die Belange der schwerbehinderten Menschen zu be-

rücksichtigen. Dabei ist der Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben, insbesondere zu Fragen der barrierefreien Gestaltung des Gebäudezugangs, 

der Parkmöglichkeiten, der sanitären Anlagen sowie von Arbeits- und Sozialräumen. Dies gilt auch 

für Gebäude, die durch einen Investor errichtet, öffentlich genutzt oder angemietet werden."354 

Die Formulierung „rechtzeitig“ wird im Abschnitt 3.1.2 diskutiert. 

4.3.5.3 Betriebliche Behindertenbeauftragte 

Unabhängig von oder auch neben den betrieblichen Schwerbehindertenvertretungen der Ar-

beitnehmerschaft nach SGB IX können Betriebe oder Behörden im Interesse der Belange von be-

hinderten Angehörigen die Verantwortlichkeiten unterschiedlich regeln.  

Als Beispiel für solche Regelungen wird das Landeshochschulgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

(LHG M-V) herangezogen. Mit dem § 89 wird verbindlich die Wahl einer oder eines Behinderten-

beauftragten jeweils für jede Hochschule des Landes angeordnet, der die Belange behinderter 

Hochschulmitglieder vertritt und zwar auch dann, wenn nicht mindestens fünf schwerbehinderte 

Angestellte oder Beamte tätig sind. „Die Behindertenbeauftragte oder der Behindertenbeauftrag-

te wirkt darauf hin, Nachteile für Behinderte zu beseitigen. Sie oder er wirkt insbesondere bei der 

Planung und Organisation der Lehr- und Studienbedingungen für Mitglieder und Angehörige der 

Hochschule mit, soweit die Aufgaben nicht durch die Schwerbehindertenvertretung nach § 95 

des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (...) 

wahrgenommen werden. "355 Sobald es Schwerbehindertenvertreter nach SGB IX und Behinder-

tenbeauftragte (z.B. nach LHG) in einem Betrieb oder einer Behörde gibt, sind Abgrenzungen der 

Aufgaben und Abstimmungen wie bei kommunalen Behindertenbeauftragten und Behinderten-

beiräten unerlässlich. In der Außendarstellung sind die Ansprechpartner klar festzusetzen.  

                                                      

352 Festlegungen dazu, welches die obersten Dienstbehörden sind, werden von den Ländern in Organisationsgesetzen 
formuliert. Für Mecklenburg-Vorpommern sei als Beispiel das „Organisationsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesorganisationsgesetz - LOG M-V) vom 14. März 2005“ genannt.  
353 Vgl. SGB IX vom 22.12.2008, S. § 97 
354 Integrationsrichtlinien IntRL Hessen vom 01.01.2008 
355 Landeshochschulgesetz - LHG M-V vom 17. Dezember 2009 
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4.3.6 Nichtstaatliche Vertretungen der Menschen mit Behinderungen 

Ohne die Beteiligung behinderter Menschen ist keine gute Politik mehr möglich. Natürlich können 

nicht alle Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen direkt beteiligt und alle 

Einzelinteressen berücksichtigt werden. Die Sammlung, Weitergabe und Durchsetzung und zum 

Teil auch Abwägung der Forderungen geschieht vor allem über Behindertenorganisationen und 

Selbsthilfegruppen. Behindertenorganisationen begreifen sich als verantwortlich für die Interessen 

von behinderten und chronisch kranken Menschen. Repräsentanten der Behindertenorganisatio-

nen und Selbsthilfegruppen sind die Einzigen, die aus eigener Betroffenheit Politik und Verwaltung 

fachmännisch über ihre Lebenssituation informieren und die Auswirkungen von Entscheidungen 

aus persönlicher Erfahrung beurteilen können.  

Klar ist auch, dass nicht alle Menschen mit einer Behinderung oder ihre Angehörigen organisiert 

sind. Organisation setzt allgemein voraus, sich offen zu einer Sache zu bekennen und bestimmte 

Ziele zu verfolgen. Diese Szene zeigt genau so große Verschiedenartigkeiten, wie bei allen ande-

ren Menschen mit anderen Organisationsgründen auch. 

 

Abbildung 36 Nichtstaatliche Vertretungen von und für Menschen mit Behinderungen 
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4.3.6.1 Nationale und Landesdachverbände der Behindertenselbsthilfe 

Selbsthilfeorganisationen, Vereine und Verbände der Selbsthilfe können sich in allen Ebenen zu 

Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen und Dachverbände oder Dachorganisationen356bil-

den. Die Dachorganisationen haben in der Regel ein Vertretungsmandat ihrer Mitglieder. Ein Bei-

spiel für einen bundesweiten Dachverband ist die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Selbsthilfe357. 

Landesweit tätig ist z.B. die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe Hamburg358 oder Beispiel 

für Mecklenburg-Vorpommern ist die SELBSTHILFE Mecklenburg-Vorpommern e.V. Diesem Landes-

dachverband gehören 23 Landesverbände in Form einer Arbeitsgemeinschaft an. Der Vorstand 

arbeitet ausschließlich ehrenamtlich.359 Diese Arbeitsgemeinschaften sind auch in anderen Bun-

desländern vertreten. Träger von sozialen Einrichtungen und andere können Förderermitglieder 

sein. 

Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ist ein Aktionsbündnis der deutschen Behindertenverbände. Im 

Deutschen Behindertenrat haben sich alle wichtigen Organisationen behinderter und chronisch 

kranker Menschen zusammengeschlossen. Der Deutsche Behindertenrat vertritt die Interessen be-

hinderter Menschen auf internationaler Ebene und ist Mitglied im Europäischen Behindertenfo-

rum.360 Damit ist der Deutsche Behindertenrat (DBR)ein Behindertendachverband in Deutschland. 
361 

4.3.6.2 Anerkannte Verbände nach BGG §13 

Auf Empfehlung der Mitglieder des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen kann das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales362 Verbänden eine Anerkennung nach BGG §13 Abschnitt 3 

                                                      

356 "Ein Dachverband ist eine Organisation, die aus mehreren thematisch-fachlich oder regional zusammengehörigen 
Institutionen besteht. Ein Dachverband ist davon geprägt, dass er in der Regel keine (natürliche Personen) sondern nur 
juristische Personen als Mitglieder führt. Dabei beschränkt sich die Dachorganisation in ihrer Außenwirkung […] meist dar-
auf, allgemeine Ziele der Unterorganisationen summarisch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Sie dient der besseren Verfol-
gung gemeinsamer Anliegen. […] Nach innen besteht ihre Aufgabe normalerweise in der Interessenaggregation, -
selektion und artikulation, sowie in Aufgaben der fachlichen oder regionalen Integration. Die spezifischen Interessen der 
Unterorganisationen sind möglichst gut zu harmonisieren, um ein geschlossenes Bild und damit verstärkte Wirkung in der 
Öffentlichkeit zu erzielen. […] Die Dienstleistungsfunktion den Mitgliedern gegenüber ist die zweite wichtige Aufgabe. 
Manche Dachverbände haben über die allgemeinen Aufgaben hinaus Spitzenverbandsfunktion oder haben sich mit 
anderen Dachverbänden zu Spitzenverbänden zusammengeschlossen." Dachverband – Wikipedia, 13.06.2009 
357 Vgl. Über die BAG Selbsthilfe - BAG Selbsthilfe (2007). Online verfügbar unter http://www.bag-selbsthilfe.de/60/ueber-
uns/, zuletzt aktualisiert am 30.01.2007, zuletzt geprüft am 14.07.2009. 
358 Vgl. Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (2002). Online verfügbar unter 
http://www.lagh-hamburg.de/, zuletzt aktualisiert am 06.03.2002, zuletzt geprüft am 14.07.2009. 
359 "Die Selbsthilfe M-V e.V. ist eine gemeinnützige, von einem ehrenamtlichen Vorstand geführte Behindertenorganisation 
der Selbsthilfe, die als Arbeitsgemeinschaft die Landesverbände chronisch kranker und behinderter Menschen und ihrer 
Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern zusammenschließt und vertritt. Sie arbeitet unabhängig; sie ist frei von politi-
schen und konfessionellen Bindungen." Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter M-V, 11.10.2006 
360 Vgl. c/o Sozialverband VdK Deutschland 
361 Vgl. Heiden 2006, S. 26 
362 § 13 Verbandsklagerecht Abschnitt 3 "...Es soll die Anerkennung erteilen, wenn der vorgeschlagene Verband 
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Belange behinderter Menschen fördert, 
2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsverbände dazu berufen ist, Interessen behinderter Men-
schen auf Bundesebene zu vertreten, 
Weiter lesen bitte in der Fußnote der Folgeseite 
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erteilen. Die Liste363 der anerkannten Verbände wird beim Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les geführt. Mit Stand 14.07.2009 waren 25 Verbände in der Liste aufgeführt. Anerkannte Verbän-

de dürfen das Verbandsklagerecht364 nach BGG § 13 nutzen. 

4.3.6.3 Anerkannte Verbände nach LBGG M-V  

In Mecklenburg-Vorpommern kann das Sozialministerium auf Antrag einen Verband nach §15 

LBGG M-V  anerkennen. Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn der Verband: 

- „nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Belange von Men-
schen mit Behinderungen fördert, 

- nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder dazu berufen ist, Menschen mit Behinderungen 
auf Landesebene zu vertreten, 

- zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sin-
ne der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

- die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang sei-
ner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des Vereines zu be-
rücksichtigen und 

- wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), der zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3416) geändert worden ist, von 
der Körperschaftsteuer befreit ist."365 

                                                                                                                                                                              

3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig 
gewesen ist, 
4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der 
Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des Vereines zu berücksichtigen und 
5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschafts-
teuer befreit ist." BGG vom 19.12.2007 
363 Vgl.: BMAS - Zielvereinbarungen - Anerkannte Verbände. Online verfügbar unter 
http://www.bmas.de/coremedia/generator/13724/zielvereinbarungen__anerkannte__verbaende.html, zuletzt geprüft am 
14.07.2009. 
364 § 13 Verbandsklagerecht Abschnitt 1" Ein nach Absatz 3 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu 
sein, Klage nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes erheben auf Feststellung 
eines Verstoßes gegen 
1. das Benachteiligungsverbot für Träger der öffentlichen Gewalt nach § 7 Abs. 2 und die Verpflichtung des Bundes zur 
Herstellung der Barrierefreiheit in § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2, § 11 Abs. 1, 
2. die Vorschriften des Bundesrechts zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 46 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Bundeswahlordnung, 
§ 39 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Europawahlordnung, § 43 Abs. 2 Satz 2 der Wahlordnung für die Sozialversicherung, § 17 Abs. 1 
Nr. 4 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 4 Abs. 1 Nr. 2a des Gaststättengesetzes, § 3 Nr. 1 Buchstabe d des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes, § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes, § 8 Abs. 3 Satz 3 und 4 sowie 
§ 13 Abs. 2a des Personenbeförderungsgesetzes, § 2 Abs. 3 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, § 3 Abs. 5 Satz 1 der 
Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung, §§ 19d und 20b des Luftverkehrsgesetzes oder 
3. die Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung von Gebärdensprache oder anderer geeigneter Kommunikationshil-
fen in § 17 Abs. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 19 Abs. 1 Satz 2 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch." BGG vom 19.12.2007 
365 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008, S. § 15 



 
 

Bernier, Antje (2010): Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden. 
Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland.  

Pflichtexemplar der Dissertation vom 09.06.2011 
 

4 Tools zur diskriminierungsfreien Zusammenarbeit 
  
 

137 

 

4.3.6.4 Vereine und Verbände der Behindertenselbsthilfe 

In rechtsfähigen Vereinen366 und Verbänden367 organisierte Menschen mit Behinderungen und 

ihre Angehörigen bilden eine weitere Interessenvertretung ihrer gesellschaftlichen Gruppe in den 

durch Vertretungsbefugnis legitimierten Mitgliedern. Bedingung ist eine erkennbare Struktur durch 

Vorhandensein von Namen, Mindestmitgliederzahl, Vorstand und Verfassung als Satzung oder 

Statut sowie demokratische Wahlen. Es handelt sich um freiwillige Zusammenschlüsse, nicht um 

Pflichtverbände und die Vereinsregister sind Ländersache368. In Mecklenburg-Vorpommern wer-

den z.B. die Rechte der registrierten Vereine und Verbände der Behindertenselbsthilfe als Vertreter 

von Betroffenen im Landesbehindertengleichstellungsgesetz § 10 wie folgt geregelt: „Das Land 

erkennt das Recht der rechtsfähigen Vereine und Verbände von Menschen mit Behinderungen 

sowie der Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen an, 

sich auf Landesebene, in den Regionen und lokal zu organisieren und zu vertreten."369 

4.3.6.5 Regional tätige Selbsthilfeorganisationen 

Der begriffliche Übergang von einer Selbsthilfegruppe zu einer Selbsthilfeorganisation ist fließend 

und beginnt üblicherweise mit der überregionalen Tätigkeit. Allerdings ist die Definition nicht klar 

geregelt. Im Landesbehindertengleichstellungsgesetz Mecklenburg Vorpommern ist von Selbsthil-

feorganisationen als Gegenstück zu rechtsfähigen Vereinen und Verbänden die Rede, aber es 

wird gleichberechtigt auch auf die wichtige Rolle der lokalen und regionalen Tätigkeit bis zur Lan-

desebene von Selbsthilfeorganisationen verwiesen. Unterschieden wird nach der Leistung: "... 

Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehörigen, die individuel-

le, personenbezogene Beratung und Hilfe anbieten, können nach Maßgabe des Haushaltes ge-

fördert werden."370 Es ist Aufgabe der Selbsthilfegruppe oder -organisation ihre Leistungsfähigkeit 

                                                      

366 Geregelt ist das Vereinsrecht im BGB: "Titel 2 Juristische Personen; Untertitel 1 Vereine" BGB vom 25. Juni 2009 
367 "Verbände sind Gruppen von Einzelpersonen (natürliche Person) oder Körperschaften (juristischen Person) aller Art, die 
sich freiwillig zur Verfolgung gemeinsamer Zwecke zusammengeschlossen haben und meist über eine feste interne Organi-
sationsstruktur auf Basis einer Satzung verfügen. Verbände bündeln die Interessen der einzelnen Mitglieder zum Erreichen 
gemeinsamer Ziel- oder Wertvorstellungen, sie stellen eine soziale Interessengruppe dar. Sie existieren und agieren in allen 
Gesellschaftsbereichen." Verband (Recht) – Wikipedia, 03.07.2009 "Während in der soziologischen Theorie bei Weber der 
„Verein“ eine bestimmte Form eines Verbandes ist, und bei Tönnies der typischste Verband, werden heute gemeinhin 
„Vereine“ und „Verbände“ nebeneinander gestellt. Verbände greifen als Interessenvertretung (Interessenverband) ihrer 
Mitglieder weiter aus und sind nicht nur Zusammenschlüsse von Einzelpersonen (natürlichen Personen), sondern auch sol-
che von Vereinen oder Unterverbänden (juristischen Personen - siehe auch rechtliche Definition eines Verbandes), sowie 
die gebietshoheitlichen Gebietskörperschaften eines Staatswesens und andere Selbstverwaltungskörperschaft. Sie haben 
eine eigene Verfassung (Satzung, Statut) und gemeinsame, verbindliche und längerfristige Ziele. Sie vertreten die Interes-
sen ihrer Mitglieder gegenüber dem Staat und anderen Interessengruppen. Als Interessenverbände sind sie meistens im 
Bereich des Dritten Sektors zwischen Staat und Markt angesiedelt. Für die eigenen Mitglieder spielt auch ihre Dienstleis-
tungsfunktion eine wichtige Rolle." Verband (Soziologie) – Wikipedia, 03.06.2009 
368 "§ 55 Zuständigkeit für die Registereintragung 
(1) Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem Amtsgericht zu geschehen, 
in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat. 
(2) Die Landesregierungen können die Vereinssachen durch Rechtsverordnung einem Amtsgericht für die Bezirke mehrerer 
Amtsgerichte zuweisen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen." BGB vom 25. Juni 2009 
369 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008 
370 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008 
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nachzuweisen, wenn Landesmittel abgerufen bzw. untereinander aufgeteilt werden sollen. Die 

Regelungen sind in den Bundesländern nicht weit auseinander, im Bayrischen Behindertengleich-

stellungsgesetz heißt es in Artikel 8: "Die Selbsthilfe-Organisationen von Menschen mit Behinderung 

oder chronischer Krankheit und von deren Angehörigen nehmen für die Sicherung der Teilhabe 

wichtige Aufgaben im Bereich der Behindertenhilfe wahr."371  

4.3.6.6 Gruppen der Behindertenselbsthilfe 

Gruppen der Behindertenselbsthilfe oder auch kurz Selbsthilfegruppen sind selbst organisierte Zu-

sammenschlüsse von Menschen, die ähnliche Probleme oder Ziele haben und gemeinschaftlich 

außerhalb von Vereinen und Verbänden etwas dagegen oder dafür bewirken wollen. Charakte-

ristische Aufgaben sind der offene Umgang mit Behinderungen, chronischen oder seltenen 

Krankheiten. In den Gruppen der Behindertenselbsthilfe wird ehrenamtlich gewirkt. 

Gruppen der Behindertenselbsthilfe sind nach bundesdeutschem Recht nicht rechtsfähig organi-

siert, aber als Interessenvertretung der Betroffenen in regionalen und lokalen Aktionsradien bis zur 

Landesebene durch die Landesbehindertengleichstellungsgesetze legitimiert. Insofern ist für eine 

legitimierte Beteiligung der Selbsthilfe an lokalen und regionalen Prozessen keine Unterscheidung 

nötig. Auf kommunaler Ebene können Selbsthilfegruppen in Arbeitsgemeinschaften zusammen 

wirken. 

Leistungen von Selbsthilfegruppen werden als bedeutende Ergänzung zum professionellen 

Gesundheitssystem von den Kostenträgern anerkannt. Unabhängig von der Rechtsfähigkeit för-

dern alle Krankenkassen und ihre Verbände „Selbsthilfegruppen und -organisationen, die sich die 

gesundheitliche Prävention oder die Rehabilitation von Versicherten bei einer der (…) aufgeführ-

ten Krankheiten zum Ziel gesetzt haben, sowie Selbsthilfekontaktstellen im Rahmen der Festlegun-

gen des Absatzes 3. (…) Selbsthilfekontaktstellen müssen für eine Förderung ihrer gesundheitsbe-

zogenen Arbeit themen-, bereichs- und indikationsgruppenübergreifend tätig sein.“372 Sie sind 

durch das SGB V dazu verpflichtet. 

4.3.7 Sozialunternehmen der Freien Wohlfahrtspflege373 

In Deutschland gibt es sechs Dachorganisationen der freien Wohlfahrtspflege, die "Spitzenver-

bände der Freien Wohlfahrtspflege". Die Spitzenverbände haben sich zur Bundesarbeits-

gemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) mit gemeinsamen Aufgaben374 zusammenge-

                                                      

371 Gesetzestext BayBGG - Bayerische Behindertenpolitik - Menschen mit Behinderung, 20.10.2009, S. Art. 8 Selbsthilfe-
Organisationen 
372 SGB V vom 30.7.2009, S. § 20c Förderung der Selbsthilfe 
373 Social Business ist ein wirtschaftliches Konzept, das oft auf den Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus zurückge-
führt wird.  
374 Eigene Aufgabenbeschreibung der BAGFW: "Ziel aller Aktivitäten der Wohlfahrtsverbände ist die Verbesserung von 
Lebenslagen. Sie bringen die Interessen von Benachteiligten in den gesellschaftlichen Dialog ein. Mit engagiertem sozial-
Weiter lesen bitte in der Fußnote der Folgeseite 



 
 

Bernier, Antje (2010): Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden. 
Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland.  

Pflichtexemplar der Dissertation vom 09.06.2011 
 

4 Tools zur diskriminierungsfreien Zusammenarbeit 
  
 

139 

 

schlossen. "Die Spitzenverbände selbst sind föderalistisch strukturiert, das heißt ihre Gliederungen 

auf kommunaler und Landesebene sowie ihre Mitgliedsorganisationen sind überwiegend rechtlich 

selbstständig."375 Es handelt sich um gemeinnützige Organisationen, deren Handeln sich an religiö-

sen (Caritas, Diakonie, ZWST) humanitären (DRK, Paritätischer Wohlfahrtsverband) oder politischen 

(AWO) Grundsätzen orientiert. Dazu gehören: 

- die Arbeiterwohlfahrt (AWO); 
- der Deutsche Caritasverband (DCV); 
- der Paritätische Wohlfahrtsverband (Der PARITÄTISCHE); 
- das Deutsche Rote Kreuz (DRK); 
- das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (DW der EKD);  
- die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST);  

In der Abgabenordnung (AO) wird das Handeln der Wohlfahrtspflege und Einrichtungen der 

Wohlfahrtspflege definiert376.  

Unter dem Dach der freien Wohlfahrtspflege sind meist selbständige Unterorganisationen tätig, 

von denen viele soziale Einrichtungen betrieben werden. "Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit 

sind die gemeinnützigen Verbünde der Freien Wohlfahrtspflege zu gigantischen Wohltäter-

Unternehmen herangewachsen"377 und werden in einer Studie vom Institut der Deutschen Wirt-

schaft als „Sozialmultis“378 und "Wohlfahrtsimperien"379 bezeichnet. "Insgesamt sind derzeit rund 1,3 

Millionen Menschen hauptamtlich bei den fünf großen Verbänden beschäftigt. Der Deutsche Ca-

ritasverband und das Diakonische Werk dürfen sich mit 500.000 bzw. 450.000 hauptamtlichen Mit-

arbeitern sogar Deutschlands größte nichtstaatliche Arbeitgeber nennen. Zusammen erwirtschaf-

ten die Verbände einen geschätzten Jahresumsatz von rund 55 Milliarden Euro. (...) Statt die Ein-

                                                                                                                                                                              

politischem Handeln tragen die Verbände dazu bei, dass unser Sozialstaat zukunftsfähig bleibt. Daraus leiten sich die Auf-
gaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege ab: 

- Beratung und Abstimmung zu allen Fragen der Freien Wohlfahrtspflege, insbesondere bei neu auftretenden As-
pekten auf dem Gebiet der Sozial- und Jugendhilfe und vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung; 

- Mitwirkung an der Gesetzgebung und Kontaktpflege zu relevanten politischen Gremien und Entscheidungsträ-
gern; 

- Zusammenarbeit in zentralen Angelegenheiten mit Bund, Ländern und Kommunen und weiteren Organen der öf-
fentlichen Selbstverwaltung; 

- Mitwirkung in Fachorganisationen und Initiativen, soweit Aufgabenfelder der Freien Wohlfahrtspflege betroffen 
sind; 

- Austausch mit den Landesarbeitsgemeinschaften der Freien Wohlfahrtspflege; 
- Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung; 
- Wahrung der Stellung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit." BAGFW e. V. 01.01.2005 

375 BAGFW e. V. 01.01.2005 
376 "AO § 65 Wohlfahrtspflege: 
(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem Maß den in § 53 genannten Perso-
nen dient. 
(2) Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der Allgemeinheit und nicht des Erwerbs wegen ausgeübte Sorge für 
Not leidende oder gefährdete Mitmenschen. Die Sorge kann sich auf das gesundheitliche, sittliche, erzieherische oder 
wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeugung oder Abhilfe bezwecken. 
(3) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in besonderem Maße den in § 53 genannten Personen, wenn diesen min-
destens zwei Drittel ihrer Leistungen zugute kommen. […]." AO vom 25. Mai 2009 
377 Chevalier 16.06.2004, S. 8 
378 Chevalier 16.06.2004, S. 9 
379 Chevalier 16.06.2004, S. S. 8 
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richtungen aus öffentlichen Fördertöpfen zu nähren, wäre es effizienter, hilfsbedürftige Menschen 

direkt zu unterstützen." 380 

Die großen Wohlfahrtsverbände sind durch die überwiegende Tätigkeit als Arbeitgeber mit eige-

nen Marktinteressen im sozialen Bereich tätig. 

4.3.8 Internationale Organisationsebenen  

Selbstredend sind Menschen mit Behinderungen international in der Selbsthilfe organisiert und es 

gibt internationale Vertreter, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen. 

Für die nationalen Strukturen gibt es Fortsetzungen auf unterschiedlichen internationalen Ebenen, 

z.B. bei der Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union oder weltweit auf der Ebene der 

1945 gegründeten Weltorganisation, den Vereinten Nationen (UN- Ebene) mit inzwischen 191 Mit-

gliedsstaaten. Eine Vielzahl von Behindertenorganisationen arbeitet europaweit. Dazu gehören 

z.B.: 

- Action Européenne des Handicapés mit Sitz in Eindhoven ( NL),  
- European Blind Union (EBU) mit Sitz in Paris (F),  
- Disabled Peoples' International Europe (DPI-Europe) ebenfalls mit Sitz in Paris (F),  
- European Federation of Hard of Hearing (EFHOH) mit Sitz in Stockholm (S) und andere381.  

Über 100 dieser europäisch arbeitenden Organisationen, darunter die nationalen Behindertenräte 

aus den EU-Mitgliedstaaten gehören dem Europäischen Behindertenforum (EDF) an. Das EDF bil-

det den europäischen Behindertendachverband und ist aus einem 1996 nach belgischem Recht 

gegründeten, unabhängigen Verein hervor gegangen. Der Sitz ist in Brüssel und die Finanzierung 

des EDF erfolgt aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen der EU-Kommission.382 Auf weltweiter Ebene 

gibt es keinen Behindertendachverband wie in Europa. Für die Arbeit an der UN-

Behindertenrechtskonvention hat sich ein so genannter „International Disability Caucus383“ (IDC) 

gebildet, der regelmäßig angehört wurde und eigene Stellungnahmen verfasst.384 Bei den Verein-

ten Nationen ist unter anderen das „Global Programme On Disability“, die behindertenpolitische 

Abteilung, für die Verabschiedung von international wichtigen Dokumenten, die behinderte Men-

schen betreffen, zuständig. 385 

                                                      

380 Institut der deutschen Wirtschaft Köln 28.06.2004 
381 Weitere Organisationen und Kontaktadressen siehe Heiden 2006 S. 48-49 
382 Vgl. Heiden 2006, S. 8 
383 Internationaler Behindertenausschuss 
384 Vgl. Heiden 2006, S. 43 
385 Vgl. Heiden 2006, S. 38 
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4.4 Zur Notwendigkeit der Bewusstseinsbildung 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 ein deutsches Gesetz, Barrierefreiheit ein Men-

schenrecht. Das Behindertengleichstellungsgesetz ist schon seit 2002 deutsches Recht. Verstöße 

gegen geltendes Recht ziehen in der Regel Konsequenzen nach sich. Verstöße gegen eine aus-

nahmslose Umsetzung der Barrierefreiheit sind dagegen üblich. "Auf dem Papier scheint Deutsch-

land ein sehr behindertenfreundliches Land. (...) Doch die Vorschriften blieben ein Lippenbe-

kenntnis. Wer gegen diese Gesetze verstößt, hat kaum Sanktionen zu fürchten. Wer sich auf sie 

berufen will, kann seine Interessen nur selten durchsetzen."386 In den übergeordneten Gesetzen 

klar formulierte Forderungen verlieren auf dem Weg durch die Verwaltungs- oder Politikinstanzen 

bis in die untergeordneten Gesetze, Verordnungen und Erlasse an notwendiger Schärfe. Diese 

Tatsache wurde für den Bereich Bauen im Abschnitt 4 in den landeshoheitlichen Baugesetzge-

bungen mit ihren zahlreichen Ausnahmetatbeständen deutlich. Forschungsarbeiten in diesem 

Gebiet sind selten, Grundlagen für die internationale Vergleichbarkeit des Standes der Technik 

werden nicht erforscht. Gründe für die fehlende Umsetzung einer weit reichenden Barrierefreiheit 

sind  

- fehlende Bewusstseinsbildung bei den Beteiligten,  
- fehlende Beteiligung von Experten in eigener Sache,  
- die Unkenntnis der Forderungen,  
- fehlende Abbildung in untergeordneten Gesetzen und Erlassen,  
- der naturgemäß lange Planungsvorlauf und  
- die Unreife des Prozesses der Umsetzung.  

Unter Architekten und Bauplanern ist Kritik an fehlender Umsetzung des Standes der Technik der 

baulichen Barrierefreiheit ein Tabu-Thema387, weil die Kollegen um ihre Gestaltungsfreiheit fürchten 

und sich ständig neuen Forderungen ausgesetzt sehen. Mit defensiver Haltung und lediglich der 

Einhaltung von verbindlichen gesetzlichen Forderungen, ist weit reichende Barrierefreiheit aber 

überhaupt nicht zu erreichen. Zusätzlich sorgen die Ausnahmetatbestände in vielen Fällen für ei-

nen Knockout- Effekt388 der Forderungen. Die meisten Betroffenen verfügen als Laien nicht über 

baufachliche Kenntnis und sind damit nicht in der Lage, ihre berechtigten Ansprüche an eine 

würdevolle Teilhabe an der Gesellschaft so darzustellen, dass sich der allgemeine Nutzen ableiten 

                                                      

386 Demmer 2009, S. 27 
387 "Der Begriff „Tabu“ ist aus soziologischer und sozialpsychologischer Sicht von besonderer Bedeutung. Tabus schützen ein 
Thema vor dem Diskurs in einer Gruppe, Gemeinschaft oder Gesellschaft („Darüber spricht man nicht!“). Dem Thema wird 
kein Platz, kein „Ort“ im öffentlichen „Raum“ des Bezugssystems gewährt.(…) Je mehr Mitglieder des Bezugssystems sich an 
dieser Form der Ausgrenzung eines Themas beteiligen, desto mehr „Macht“ hat das Tabu über den Einzelnen. Kollektive 
Verdrängungsmechanismen werden wirksam („Das darfst du noch nicht einmal denken!“). (…) Gemeinsame Tabus stabili-
sieren die Bezugssysteme von Menschen, insbesondere aufgrund ihrer gemeinschaftlich erfahrenen emotionalen Aufla-
dung. (…) Tabubruch gilt in der Regel als verabscheuungswürdig. Doch sind Tabus und gesetzliche Vorschriften nicht im-
mer identisch." Tabu – Wikipedia, 27.01.2010 
388 „k. o.“: aus dem Sport für Eliminierung 
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lässt. Es bleibt der Eindruck von Einzelfällen389 mit vorwiegend persönlichem Interesse. Wirksame 

Sanktionen werden von den Menschen mit Behinderungen insbesondere mit der UN-

Behindertenrechtskonvention im Rücken gefordert390. Das Fakultativprotokoll zur UN-

Behindertenrechtskonvention sieht die Schaffung eines quasi-gerichtlichen Beschwerdemecha-

nismus auf internationaler Ebene vor. Nach der Nutzung nationaler Rechtsbehelfe können betrof-

fene Personen ihr menschenrechtliches Anliegen vor ein internationales Fachgremium391 bringen, 

das anschließend über diese Beschwerde entscheidet.392 Die nationale Hürde liegt jedoch dazwi-

schen. Im Allgemeinen werden die Interessen der Menschen mit Behinderungen durch ihre Ver-

bände vertreten. "Werden behinderte Menschen in ihren Rechten aus § 7 Abs. 2, §§ 8, 9 Abs. 1, § 

10 Abs. 1 Satz 2 oder § 11 Abs. 1 verletzt, können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Ver-

bände nach § 13 Abs. 3, die nicht selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen; 

Gleiches gilt bei Verstößen gegen Vorschriften des Bundesrechts, die einen Anspruch auf Herstel-

lung von Barrierefreiheit im Sinne des § 4 oder auf Verwendung von Gebärden oder anderen 

Kommunikationshilfen im Sinne des § 6 Abs. 3 vorsehen. In diesen Fällen müssen alle Verfahrens-

voraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den behinderten Menschen selbst 

vorliegen."393 Dieses Vorgehen ist für alle Beteiligten schwierig, nicht zuletzt, weil es sich in den Ver-

bänden vorwiegend um ehrenamtliche Arbeit handelt. Es gibt demzufolge auch kaum Streit bei 

Gericht394 und deshalb kein adäquates Sachverständigenwesen für barrierefreies Planen und 

Bauen395. 

Die nachhaltige Umsetzung von Barrierefreiheit beim Planen und Bauen erfordert eine Bewusst-

seinsänderung im gesamten Gesetzgebungs-, Lehr-, Planungs- und Bauprozess. 

                                                      

389 (K)ein Einzelfall: "Immer wieder fragt Carolin ihre Mutter: „Mama, wieso kann ich nicht auf eine normale Schule gehen?“ 
Inge Kirst versucht dann so diplomatisch wie möglich zu antworten, erklärt, dass die anderen Schulen nicht integrativ arbei-
ten, dass dort Aufzüge und Sonderpädagogen fehlen." Demmer 2009 
390 "Übergreifend wurde in mehreren Menschenrechtswerkstätten gefordert, jede finanzielle Förderung an die Bedingung 
der Barrierefreiheit zu knüpfen. Gleichzeitig müsse es wirksame Kontrollen und Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen be-
züglich der Herstellung von Barrierefreiheit geben." Sieger 18.03.2009 
391 Ausschuss zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
392 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte -Behindertenrechtskonvention (CRPD) 
393 BGG vom 19.12.2007, S. § 12 
394 Betrifft eine Antwort auf die Nachfrage nach Notwendigkeit von Sachverständigen für barrierefreies Planen und Bauen 
in Mecklenburg-Vorpommern an den Leiter des Geschäftsbereichs Recht, Steuern, Handelsregister- und Sachverständi-
genwesen der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin: „In den letzten Jahren ist seitens der Gerichte niemals eine 
entsprechende Person nachgefragt worden.“ Eisenach 02.02.2009  
395 Es gibt im gesamten Bundesgebiet nur zehn öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige in den Sachgebieten 
„Barrierefrei Planen“ und „Barrierefrei Bauen“. Vgl. IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH: IHK-Sachverständige 
- Das Sachverständigen-Verzeichnis der Industrie- und Handelskammern. IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung 
mbH. Online verfügbar unter http://svv.ihk.de/svv/content/home/trefferliste.ihk?cid=51979, zuletzt geprüft am 02.02.2010. 
Davon ist niemand aus Mecklenburg-Vorpommern. 
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5 Zusammenfassung 

Dem Denkmodell der UN-Behindertenrechtskonvention muss Zugang in die Architektur verschafft 

werden, denn es handelt sich nicht um ein Behindertenspezialgesetz, sondern um eine Menschen-

rechtskonvention. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein bedeutsamer Schritt zur weltweit 

wirksamen Stärkung der Rechte behinderter Menschen. Es wird deutlich wie nie bisher darauf hin-

gewiesen, dass „disability mainstreaming“ zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strate-

gien der nachhaltigen Entwicklung zu machen ist. Behinderung als Teil der Vielfalt menschlichen 

Lebens wird anerkannt. Das Vertragswerk ist das erste universelle Rechtsinstrument, das bestehen-

de Menschenrechte in Bezug zur Lebenssituation behinderter Menschen setzt. Die Menschenwür-

de erfordert eine ungehinderte und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft. „Es handelt sich um 

grundlegende Rechtspositionen, die von der Gesellschaft nicht nach Ermessen zuerkannt (und 

ggf. auch verweigert oder wieder aberkannt) werden können, sondern jedem Menschen auf-

grund seiner Menschenwürde unbedingt geschuldet sind.“396 Dazu gehört die weitgehend barrie-

refreie bauliche Umwelt. Aus diesem Grund wird den Architekten und Baufachleuten die Konven-

tion in ihrem gesellschaftlichen Kontext nahe gebracht und die Verbindlichkeit und komplexe Ein-

flussnahme auf den Bereich Bauen und Wohnen aufgezeigt. Der Einstieg über den Artikel 9 „Bar-

rierefreiheit“ reicht nicht zur Bewusstseinsbildung.  

Barrierefreies Planen und Bauen betrifft ALLE. Auch wenn die im Artikel 9 geforderte Barrierefreiheit 

längst ein Grundsatz sein sollte, der sich für den großen Teil der Bevölkerung als vorteilhaft erweist 

und nicht zuletzt durch den demografischen Wandel zunehmend erweisen wird, hat sich das 

Thema baulich bei weitem nicht durchgesetzt. Methodische Untersuchungen zum Stand der Um-

setzung des Artikels 9 der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es in Deutschland nicht. Vorhan-

dene Untersuchungen aus 2004 und 2005 zu den Bauten des Bundes berücksichtigen nicht den 

Stand der Technik, sondern lediglich den Umsetzungsstand von verbindlichen Regelungen. Ver-

gleichbare Checklisten wurden bei diesen Untersuchungen nicht ersichtlich. 

Im Gegensatz zu den genannten Untersuchungen wurden mit einer neuen Checkliste innerhalb 

dieser Arbeit nicht nur die baurechtlich verbindlichen Regelungen untersucht. Hinsichtlich der Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurden weiter reichende Aspekte, die den Stand 

der Technik beschreiben, erforscht. Stichprobenartige Untersuchungen und ergänzende Inter-

views geben in harten und weichen Faktoren Aufschluss über systematische Störungen der Grund-

tendenz zur Barrierefreiheit. Mit der Checkliste können nicht nur die Defizite eines bestehenden 

Gebäudes heraus gearbeitet, sondern systematisch Maßnahmen zur Beseitigung und eine Prioritä-

tenliste abgeleitet werden. Nutzbar ist die Checkliste in der Planungsphase auch als Prüfkatalog. 
                                                      

396 Bielefeldt 2008, S. 5. 
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Durch vier Untersuchungsreihen mit insgesamt 41 Objekten zwischen 2007 und 2010 wurde für öf-

fentliche Gebäude durch Checklisten und Interviews nachgewiesen, dass die barrierefreie Grund-

tendenz systematisch gestört wird. Für Veröffentlichungen, also auch für diese Arbeit, wurden alle 

personen- und objektkonkreten Angaben konsequent anonymisiert. Es hat sich heraus gestellt, 

dass einerseits konstruktive Motivation bei den Objektverantwortlichen durch Selbsterkenntnis er-

zeugt und durch große Öffentlichkeit wieder gestört werden kann und andererseits durch den 

Vergleich der Objekte der Blick vom Detail auf den Trend gelenkt wird. Im Übrigen fühlen sich viele 

Planer oder Projektentscheider angesprochen, wenn allgemeine Aussagen getroffen werden, bei 

konkreten Objekten stehen dagegen die Beteiligten fest. Zur Diskussion in einem definierten Rah-

men können objektkonkrete Daten eine große Hilfestellung sein, für die öffentliche Diskussion sind 

Trenddarstellungen wesentlich nützlicher. 

Die Umsetzung der Barrierefreiheit weist viele Defizite auf und es konnte herausgearbeitet werden, 

dass die Anforderungen durch Wahrnehmungseinschränkungen weniger erfüllt werden, als die 

von motorischen Einschränkungen. Gezeigt wurde, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit 

bei neueren Gebäuden für die Erfordernisse der Gruppe der motorisch eingeschränkten Men-

schen, wie Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, zwar nirgends vollständig, aber zu großen Teilen 

erfüllt wurden. Die Erfordernisse der blinden und sehbehinderten sowie der gehörlosen und hörge-

schädigten Menschen wurden weniger gut erfüllt. Maßnahmen für Menschen mit motorischen 

Einschränkungen werden insbesondere für Gehbehinderungen nicht grundsätzlich umgesetzt. Bei 

älteren Gebäuden ist diese Bilanz deutlich schlechter, aber mit ähnlichen Verhältnissen ausgefal-

len. Barrierefrei zu planen heißt auch, besondere Vorkehrungen für Fluchtwege, für das Freihalten 

der Bewegungsflächen und die Kennzeichnung von Fluchtrichtungen zu treffen. Drastisch wurde 

in den Erfassungen herausgearbeitet, dass in allen Fällen die Fluchtwege im Gefahrenfall schlecht 

nutzbar wären. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen für alle Objekte Handlungsbedarf, 

wenn die öffentlichen Gebäude von allen Menschen ohne fremde Hilfe genutzt werden sollen. 

Einige der negativ bewerteten Kriterien sind mit einfachen Handlungen nachbesserbar und ziehen 

keine Baumaßnahmen nach sich. Die Maßnahmen kommen der besseren Nutzung durch alle und 

damit auch der Vermietbarkeit zugute. Dazu kann die rechtzeitige Beteiligung von Experten in 

eigener Sache eine gute Hilfestellung sein. 

Die Diskussion der Frage „Wann ist eine Beteiligung der Experten in eigener Sache rechtzeitig?“ 

führt bei der Betrachtung des Immobilienmanagements im weitesten Sinne über den Lebenszyklus 

der Immobilien zu den Projekt- und Leistungsphasen im Planungs- und Bauprozess. Auf die Barriere-

freiheit von Gebäuden kann das Immobilienmanagement entscheidenden Einfluss nehmen, es 

wird klar, wie groß die Rolle der Projektsteuerer bei der Durchsetzung der Barrierefreiheit ist. Über-

legungen zu einer Verbesserung der Barrierefreiheit wirken als Motor und können zu einer Projekt-

entwicklung führen. In der Projektentwicklung getroffene Festlegungen zum Standort werden fol-
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genschwer oder nützlich sein. In dieser Zeit ist eine gezielte Beteiligung von Menschen mit Behin-

derungen zu standort- und nutzerbezogenen Fragestellungen besonders effektiv für alle. Die Mög-

lichkeiten der Beeinflussung nehmen im Laufe der Projektkonzeption und Projektrealisierung mit 

jeder Entscheidung degressiv ab.  

In der Arbeit kann aus dieser gesamtheitlichen Betrachtung heraus deutlich gemacht werden, 

welche große Rolle die UN-Behindertenrechtskonvention mit der weltweit verbindlichen Forderung 

nach Barrierefreiheit auf der Seite der Nachfrager einnimmt und einnehmen wird. Bei Objekten, 

die nicht den Forderungen nach Barrierefreiheit entsprechen, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Beteiligten aus anderen Bereichen dominierten. Beispielsweise stehen oft soziokulturelle 

Umweltfaktoren aus dem Bereich des Denkmalschutzes den Forderungen nach Barrierefreiheit 

konträr gegenüber. Rückschluss aus dieser Tatsache ist, die Barrierefreiheit als Querschnittsfaktor zu 

begreifen und Beteiligte zielgerichtet durch die Projektorganisation zu stärken. Das kann durch die 

Beteiligung von Menschen mit Behinderungen, durch die Kontrolle im Rahmen der Bauaufsicht 

und insbesondere durch inklusives Denken aller Beteiligten erfolgen. Die Zielvorgaben des Bau-

herrn haben selbstverständlich grundlegenden Einfluss auf den gesamten Verlauf der Umsetzung 

von Barrierefreiheit. Leitziel des Bauherrn sind werthaltige, zukunftssichere Immobilien. Hier liegt der 

Kern der Strategie zur Umsetzung der Barrierefreiheit: die überzeugende Definition der Barrierefrei-

heit als Kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Planer können auch die Auf-

gaben von Projektsteuerern übernehmen, bei den Planern liegt neben den Bauherrn ein zentraler 

Ansatz für die Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit. Darüber hinaus sind alle Akteure wichtig, 

die baurelevante Produkte und Dienstleistungen anbieten oder verwerten. 

Bauherren sind außerdem verpflichtet, den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend zu 

bauen. Bauen ist in Deutschland Ländersache. Die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Bereich Bauen obliegt der hoheitlichen Verwaltung der Länder, 

nachfolgend aber auch den Trägern der oberen, mittleren und unteren Selbstverwaltungen und 

aller am Bau Beteiligten. Zuständige Behörde im Bereich des Bauordnungsrechts ist die Bauauf-

sichtsverwaltung. Die Rechtsverordnungen können auch die Fachbereiche, in denen Prüfämter 

und Prüfsachverständige tätig werden, regeln. Generell gilt: Landesrechtliche Bestimmungen ste-

hen den allgemein anerkannten Regeln der Technik vor. Mit diesen Instrumenten kann die oberste 

Landesbehörde die Umsetzung der Barrierefreiheit grundsätzlich strategisch gestalten. Landes-

bauordnungen wirken durch ihre länderspezifischen Ausformulierungen auch im Hinblick auf die 

vorhandenen Regelungen zur Barrierefreiheit unterschiedlich. Sie sind die wichtigste rechtliche 

Grundlage im Bauordnungsrecht, und es wurde heraus gearbeitet, dass die Landesbauordnung 

eine zentrale Rolle bei den Ursachen der baulichen Defizite spielt. Mit der Beibehaltung der vor-

handenen Formulierungen in den §§ „Barrierefreies Bauen“ (§ 50 der Musterbauordnung) der 
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Landesbauordnungen ist eine weit reichende Barrierefreiheit unmöglich, sie stehen im Wider-

spruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. 

Normen für die Barrierefreiheit zählen erst dann zu den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik, wenn sie durch Landesrecht verbindlich als Technische Baubestimmungen eingeführt wurden 

und in der Liste der Technischen Baubestimmungen veröffentlicht sind. Insofern sind die Listen der 

Technischen Baubestimmungen wesentliche Instrumente zur Umsetzung der Barrierefreiheit gemäß 

der UN-Behindertenrechtskonvention. Zur Förderung der Barrierefreiheit im Hochbau sollten mehr 

allgemeine technische Vorschriften aus diesem Gebiet in den Listen der technischen Baubestim-

mungen verbindlich gemacht werden als bisher. Bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Geset-

ze sind Menschen mit Behinderungen aber aktiv einzubeziehen. Das setzt unter anderem voraus, 

eine verständliche Sprache zu verwenden und die Passagen lesbar abzudrucken, auch für Men-

schen, die eine Sprachausgabe benutzen, um Texte zu erschließen. Zwei Handlungsempfehlun-

gen zur Einflussnahme der Gesetzesgestaltung auf die Barrierefreiheit wurden besonders deutlich:  

- Die verbindlichen Regelungen zum barrierefreien Bauen müssen inhaltlich eindeutig, am Stand 
der Technik orientiert, konsequent in alle Verordnungen transportiert und nahezu frei von Aus-
nahmen sein. 

- Die rechtlichen Regelungen müssen einfach zugänglich und für alle Menschen lesbar sein. 

Für den Erfolg bei der nationalen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird entschei-

dend sein, Menschen mit Behinderungen an allen wichtigen Prozessen mitwirken zu lassen. Erreicht 

kann das nur werden, wenn übergreifende Regelungen gefunden und Netzwerke gebildet wer-

den, um sich fachlich zu unterstützen und niemanden auszuschließen. Menschen mit Behinderun-

gen sind dabei Experten in eigener Sache. Ihre Verbände nehmen die Vertretung der Interessen 

von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen wahr. Vo diesem Hintergrund ist die Kenntnis 

der Organisation der Menschen mit Behinderungen und ihrer Vertreter ausgesprochen wichtig für 

alle anderen am Planungs- und Bauprozess Beteiligten. Regionale, überregionale oder bundes-

weite Organisationsformen sind für Baufachleute übersichtlich aufgezeigt.  

Was der eine sagt, versteht der andere oft nicht so, wie es gemeint war. Im Interesse einer kon-

struktiven Atmosphäre muss von den Fachkollegen und Fachkolleginnen die Notwendigkeit der 

Verwendung von aktuellen, diskriminierungsfreien Begriffen in einer für alle verständlichen Sprache 

anerkannt werden. Dafür dient die Übersicht zu den zeitgemäßen Begriffen als eine entscheiden-

de Grundlage von Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Die nachhalti-

ge Umsetzung von Barrierefreiheit beim Planen und Bauen erfordert Bewusstseinsbildung für den 

gesamten Gesetzgebungs-, Lehr-, Planungs- und Bauprozess. 
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Thesen 

UN-Behindertenrechtskonvention- ein Architekturthema 

Dem Denkmodell der UN-Behindertenrechtskonvention muss Zugang in die Architektur verschafft 

werden, denn es handelt sich nicht um ein Behindertenspezialgesetz, sondern um eine Menschen-

rechtskonvention. Alle Beschlüsse dazu sind erst nach jahrelangen politischen Auseinandersetzun-

gen durchgesetzt worden. Aus diesem Grund muss den Architekten und Baufachleuten die Kon-

vention in ihrem gesellschaftlichen Kontext nahe gebracht und die Verbindlichkeit und komplexe 

Einflussnahme auf den Bereich Bauen und Wohnen aufgezeigt werden. Der Einstieg über den Arti-

kel 9 „Barrierefreiheit“ reicht nicht zur Bewusstseinsbildung. 

Defizite der barrierefreien Gestaltung von öffentlichen Gebäuden 

Barrierefreies Planen und Bauen betrifft ALLE. Auch wenn die im Artikel 9 geforderte Barrierefreiheit 

längst ein Grundsatz sein sollte, der sich für den großen Teil der Bevölkerung als vorteilhaft erweist 

und nicht zuletzt durch den demografischen Wandel397 zunehmend erweisen wird, hat sich das 

Thema baulich bei weitem nicht durchgesetzt. Die barrierefreie Grundtendenz wird scheinbar 

systematisch gestört. 

Aktuelle Untersuchungen zum Stand der Umsetzung 

Methodische Untersuchungen zum Stand der Umsetzung des Artikel 9 der UN-

Behindertenrechtskonvention sind in Deutschland nicht vorhanden. Verwandte Untersuchungen 

zu Bauten des Bundes berücksichtigen nicht den aktuellen Stand der Technik, sondern den Umset-

zungsstand der verbindlichen Regelungen. Die Anforderungen aus dem Artikel 9 gehen  deutlich 

darüber hinaus.  

Vorbildfunktion der Gebäude mit öffentlichen Nutzungen 

Nicht nur Gebäude mit öffentlichen Nutzungen werden sich zukünftig am Grad der Barrierefreiheit 

messen lassen müssen, trotzdem haben gerade sie eine besondere Vorbildfunktion als Vorreiter 

der barrierefreien Gestaltung. Solange es sich nicht um Bauten des Bundes handelt, sind überwie-

gend die Länder für das Baurecht zuständig und in vielen Fällen ist die öffentliche Hand sogar 

Bauherr. An diesen Gebäuden lässt sich die Konsequenz der relevanten Gesetzgebung  nachwei-

sen. 
                                                      

397 "Der Demografische Wandel in Deutschland beschreibt die Überschreitung der Sterberate gegenüber der Geburtenrate 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts. […] Der Begriff "Demografischer Wandel" ist sehr stark auf die jüngeren Tendenzen der Be-
völkerungsentwicklung festgelegt (insbesondere die natürliche Schrumpfung der Bevölkerung bei relativ starker demografi-
scher Alterung)." Demographischer Wandel in Deutschland – Wikipedia, 28.06.2009 
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Untersuchungen nach einer Checklistenmethode belegen den aktuellen Trend 

Im Gegensatz zu den genannten Untersuchungen sollten mit einer neuen Checkliste nicht nur die 

baurechtlich verbindlichen Regelungen untersucht werden. Zum Stand der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention müssen weiter reichende Aspekte, die den Stand der Technik be-

schreiben, erforscht werden. Stichprobenartige Untersuchungen und ergänzende Interviews ge-

ben ausreichenden Aufschluss über systematische Störungen der Grundtendenz zur Barrierefrei-

heit. 

Die Checkliste eignet sich als Planungshilfe 

Mit der Checkliste können nicht nur die Defizite eines bestehenden Gebäudes heraus gearbeitet, 

sondern systematisch Maßnahmen zur Beseitigung und eine Prioritätenliste abgeleitet werden. 

Nutzbar ist die Checkliste in der Planungsphase auch als Prüfkatalog. 

Barrierefrei ist nicht nur rollstuhlgerecht 

Langjährige Vorarbeit von Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, hat dazu geführt, dass der Begriff 

„barrierefrei“ unter Bauherrn, Architekten und Planern durch „rollstuhlgerecht“ besetzt ist. Die Be-

rücksichtigung von motorischen Beeinträchtigungen hat zwar einen deutlichen Vorsprung gegen-

über baulichen Maßnahmen zum Ausgleich von Sinneseinschränkungen, diese Aufgabe ist je-

doch nur scheinbar durch die vorhandenen Gesetze und eingeführten Normen gelöst. Selbst 

neue, gegenwärtig preisgekrönte Gebäude und Freianlagen mit öffentlicher Nutzung sind aber 

auch bei motorischen Einschränkungen nicht komplett barrierefrei nutzbar.  

Die baulichen Defizite widerspiegeln den Stand der gesetzlichen Forderungen 

Rechtsgrundlagen auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene haben sich in den letz-

ten Jahren dynamisch entwickelt. Rechtspositionen der Menschen mit Behinderungen wurden 

insbesondere durch die UN-Behindertenrechtskonvention deutlich gestärkt. Die Regelungen verlie-

ren jedoch auf dem Weg durch die gesetzgebenden Instanzen bis zur Ebene des Bauordnungs-

rechtes ihre Bestimmtheit und stehen in ihrer Wirkung der allgemeinen Gültigkeit der Forderungen 

entgegen. Bauliche Regelungen zum Ausgleich der Einschränkungen von sehbehinderten, blin-

den, hörbehinderten Menschen und Personen mit Lernschwierigkeiten sind in den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik und den Landesbauordnungen kaum enthalten. Multisensorische 

Anforderungen werden in der Folge noch weniger berücksichtigt. 
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Beteiligung von Menschen mit Behinderungen als Experten in eigener Sache 

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in der Präambel398 und im Artikel 33399, Menschen mit 

Behinderungen umfassend und rechtzeitig an allen Prozessen zu beteiligen, die sie betreffen. Das 

schließt Planungsprozesse von öffentlichen Gebäuden und öffentlichen baulichen Anlagen selbst-

redend ein und ist längst nicht selbstverständlich.  

Organisationen von und für Menschen mit Behinderungen 

Menschen mit Behinderungen oder ihre Angehörigen sind vielschichtig organisiert. Es gibt viele 

Ansprechpartner, die oft ehrenamtlich arbeiten. Anerkannte Verbände nehmen die Vertretung 

der Interessen von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen wahr. Regionale, überregio-

nale oder bundesweite Organisationsformen sind für Baufachleute unübersichtlich und ihre Vertre-

tungsbefugnisse im Bereich Bauen und Planen nicht hinreichend aufgezeigt. 

Diskriminierungsfreier Sprachgebrauch braucht begriffliche Einsicht 

Diskriminierungsfreier Sprachgebrauch ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Trotz vieler 

Bemühungen hat sich der Begriff „barrierefrei“ nicht von seinem Stigma400 „nur für Behinderte“ 

gelöst. Mit dieser Einsicht und „in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich stän-

dig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Be-

einträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen 

und wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit 

anderen an der Gesellschaft hindern,“401 ist eine Übersicht zu den zeitgemäßen Begriffen eine 

entscheidende Grundlage von Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

 

 

                                                      

398 Präambel, Absatz o) „... in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an 
Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, insbesondere (…) einschließlich sol-
cher, die sie unmittelbar betreffen, “ Barthel 20.08.2009, S. 2, Präambel 
399 Artikel 33, Absatz (3) „Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organi-
sationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und hat in vollem Umfang daran teil. “ Barthel 20.08.2009, S. 26 
400 „Stigma ist griechisch und heißt Punkt, Fleck, Merkmal, Brandmal. Stigma ist ein Merkmal eines Menschen, das zu Reakti-
onen der Abwendung und Ausgrenzung führen kann. Stigmatisierung bedeutet, Menschen mit einem mehr oder weniger 
auffälligen Merkmal zusätzliche negative Vorurteile zuzuschreiben, die unbegründet sind, nicht der Realität entsprechen. 
Beispielsweise werden Menschen mit Erkrankungen, welche die Gesichtsmimik beeinträchtigen, seien es Menschen mit 
spastischen Lähmungen oder Menschen mit Parkinson-Erkrankung, für dumm, für depressiv" für taktlos und uninteressiert 
gehalten. Ein Stigma erleichtert die Zuschreibung von weiteren negativen Eigenschaften. Das Stigma kann zur zweiten, zur 
zusätzlichen Krankheit werden. Menschen, die hervorstechende Merkmale nicht verbergen können, weichen dieser zwei-
ten Krankheit aus, ziehen sich zurück oder lernen, sich gegen die negativen Zuschreibungen zu wehren. Unwissen und 
Ahnungslosigkeit spielen beim Thema Stigmatisierung eine große Rolle.“ Firlinger 2003, S. 128 
401 Barthel 20.08.2009, S. 1, Präambel 
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I. 1.  Gesetzlich geregelte Begriffe 

I.1.1 Menschenrecht 

Es gibt nicht das Menschenrecht, sondern Kataloge der Menschenrechte. Allen Menschen-

rechten vorangestellt und damit die oberste Maxime ist das Prinzip der Gleichberechtigung. 

Durch Maßnahmen der Gleichstellung wird die Gleichberechtigung umgesetzt. Das Universali-

tätsprinzip oder Differenzierungsverbot verbietet rechtliche Differenzierungen. Die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 19481 ist eine von der UN-Generalversammlung 

beschlossene Erklärung und nicht unmittelbar, sondern durch Ratifizierung2 für die Mitglied-

staaten bindend. Die zentralen Menschenrechtsinstrumente waren bisher: 

- Der Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte3 (Zivilpakt), 
- Der Internationale Pakt über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte4 (Sozialpakt). 

Beide Pakte werden als Internationale Menschenrechtspakte5 bezeichnet und wurden 1966 

von der UN-Generalversammlung verabschiedet. Sie traten nach zehn Jahren in Kraft, als sie 

1976 von der geforderten Anzahl von Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. Sie sind für alle Mit-

gliedstaaten, die sie ratifiziert haben, bindendes Recht. In Deutschland wurde der Zivilpakt 

19736 ratifiziert und für den Sozialpakt heißt es, dass der "Ratifikationsprozess (...) am 

24.09.2009"7 beginnt. 2008 ist auch die UN-Behindertenrechtskonvention dazu gekommen, 

denn das ist eine Menschenrechtskonvention. 

I.1.2 Menschenwürde 

Seit 1948 wird die Würde des Menschen mit der UN- Menschenrechtscharta weltweit ge-

schützt: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Ver-

nunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen."8 Die 

UN-Behindertenrechtskonvention hebt in ihrer Präambel die Menschenwürde von Menschen 

                                                      

1 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen (10. Dezember 1948): Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 
Deklaration der Menschenrechte oder UN-Menschenrechtscharta, vom Resolution 217 A (III). Online verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html, zuletzt geprüft am 11.06.2009. 
2 Vgl. dazu die Abfolge zur Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Abschnitt 1.4 
3 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen (19.Dezember 1966): Internationaler Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte. IntZivilpakt. In: BGBl. I S. 160, zuletzt aktualisiert am 19.Dezember 1966. 
4 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen: Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. IntSozialpakt, vom 19.12.1966. Online verfügbar unter www.auswaertiges-
amt.de/diplo/…/Menschenrechte/…/IntSozialpakt.pdf, zuletzt geprüft am 15.07.2009. 
5 Vgl. Bundesrat (3. Mai 2008): Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. UN Behinderten-
rechtskonvention, vom 13. Dezember 2006. In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 35. Online verfügbar unter 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php?wc_c=556&wc_id=9, zuletzt aktualisiert am 3. 
Mai 2008, zuletzt geprüft am 15.06.2009. Präambel, Punkt d).  
6 Veröffentlichung im BGBl. 1992 II S. 1247 
7 Deutsches Institut für Menschenrechte -Sozialpakt (ICESCR), 04.08.2009 
8 Deklaration der Menschenrechte oder UN-Menschenrechtscharta, Resolution 217 A (III), S. Artikel 1 
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mit Behinderungen noch deutlicher und unmissverständlich hervor: Die Vertragsstaaten be-

kennen einmütig, "dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der 

Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen,"9  

I.1.3 Inklusion statt Integration 

Im Artikel 24 „Bildung“ der UN-Behindertenrechtskonvention, wird im englischen Wortlaut von 

„inclusion“ gesprochen. In der offiziellen deutschen Übersetzung des englischen Begriffs „inc-

lusion“ ist daraus das deutsche Wort „Integration“ geworden. Inklusion geht aber weit über 

Integration hinaus. Durch inklusives Denken wird der Mensch mit Behinderung von Anfang an 

selbstverständlich einbezogen und nicht in bestehende Systeme eingepasst. 10 Unterschiede 

und Verschiedenartigkeiten sind allen bewusst, ihr Vorhandensein wird von der Gesellschaft 

weder in Frage gestellt noch als Besonderheit gesehen. Inklusion stellt die Gleichwertigkeit 

eines Individuums dar, ohne dass „Normalität“ vorausgesetzt wird. Einzelne sind nicht ge-

zwungen, unerreichbare Normen zu erfüllen.11 Folgerichtig wird in der Schattenübersetzung 

des Netzwerkes Artikel 3 (siehe Abschnitt 1.5) konsequent von Inklusion gesprochen. Dieser 

Unterschied ist eine zentrale Frage in der aktuellen Diskussion, die Verwendung des Wortes 

Inklusion ein wichtiger Aspekt im diskriminierungsfreien Sprachgebrauch. 

I.1.4 Disability mainstreaming 

In der zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Über-

setzung des Übereinkommens (siehe Abschnitt 1.5) wurden alle englischen Begriffe konse-

quent in die deutsche Sprache übersetzt. Durch die Schattenübersetzung des Netzwerkes 

Artikel 3 wurden einige Begriffe wieder in den englischen Originalwortlauf zurück übertragen, 

weil die deutschen Formulierungen nicht treffend sind und es augenscheinlich aktuell keine 

passenden deutschen Begriffe gibt. In der Präambel des Übereinkommens wird „die Behinde-

rungsthematik“ durch „disability mainstreaming12“ ersetzt13. Durch die Vertreter der Menschen 

mit Behinderungen wird an dieser wichtigen Stelle ausdrücklich auf die Verwendung von „di-

sability mainstreaming“ bestanden.  

I.1.5 Empowerment 

Die UN-Behindertenrechtskonvention dient dem „Empowerment“ der Menschen. Das engli-

sche Wort Empowerment wird im Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
                                                      

9 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, Präambel Punkt h) 
10 Vgl. Deutscher Bundestag 03.12.2008, S. 9 
11 Vgl. Soziale Inklusion – Wikipedia, 11.06.2009 
12 Der englische Begriff „mainstream“ wird “Hauptströmung” übersetzt. Vgl. "mainstream" Team; Der englischer Begriff 
„disability“ bedeutet auf Deutsch: „Behinderung“, Vgl. "die Behinderung" Team.  
13 Vgl. Barthel 20.08.2009, S. 2 
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als Eigenname verwendet und nicht übersetzt.14 Gemeint ist die Stärkung der Position von 

Menschen mit Behinderungen zur Selbsthilfe oder die „Selbst-Bemächtigung“. Das Überein-

kommen und das Fakultativprotokoll leisten dies gemeinsam, „... indem sie Ansprüche auf 

Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 

formulieren, sie rechtsverbindlich verankern und mit möglichst wirksamen Durchsetzungsin-

strumenten verknüpfen."15 

I.1.6 Behinderung 

Die unterzeichnenden Staaten der UN-Behindertenrechtskonvention waren sich einig "in der 

Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Be-

hinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstel-

lungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleich-

berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern."16 Diese aktuelle Definition von „Behinde-

rung“ in der Präambel lenkt den Blick sogleich auf umweltbedingte Barrieren, zu denen auch 

alle hinderlichen Elemente der Architektur und des Städtebaus gehören (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 Definition von „Behinderung“ durch die UN-Behindertenrechtskonvention 

Zur Klassifikation definiert die Weltgesundheitsorganisation WHO den Begriff „Behinderung“ als 

Oberbegriff für Schädigungen oder Beeinträchtigungen von Aktivität und Teilhabe (siehe Ab-

bildung 2). „Er bezeichnet die negativen Aspekte der Interaktion zwischen einer Person (mit 

                                                      

14 weil die deutschen Übersetzungen nicht dieselbe Sprachstärke haben. In der deutschen Fassung UN-
Behindertenrechtskonvention ist der Begriff durch die Schattenübersetzung des Netzwerkes Artikel 3 (siehe dazu Ab-
schnitt1.5) im Artikel 6 „Frauen mit Behinderungen“ von der offiziellen Formulierung „Stärkung der Autonomie“ wieder 
zurück übersetzt worden. 
15  Bielefeldt 2008, S. 4 
16 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, Präambel Punkt e) 
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einem Gesundheitsproblem) und ihren Kontextfaktoren (Umwelt- und personbezogene Fakto-

ren).“17 

 

Abbildung 2 „Behinderung“ als Oberbegriff in der WHO ICF Klassifikation 

Auch hier wird, anders als bisher, nicht mehr vordergründig dem Menschen ein Defizit ange-

rechnet, sondern die Gestaltung der Umwelt in das Bewusstsein gerückt (siehe Abbildung 3). 

Wenn Behinderung vielfach erst durch die Umwelt entsteht, kann der Grad der Behinderung 

durch die barrierefreie Gestaltung der Umwelt positiv beeinflusst werden. 

 

Abbildung 3 Definition von Behinderung durch die WHO ICF Klassifikation 

Das Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) formuliert dagegen im § 2: "Menschen sind 

behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit 

hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 

Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

                                                      

17 WHO 2005, S. 145-146 Anhang 1 
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Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist." 18 Im Behinder-

tengleichstellungsgesetz BGG wurde dem SGB IX 2002 mit der Formulierung im § 3 gefolgt: 

"Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensal-

ter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft be-

einträchtigt ist."19 Für die Länder der Bundesrepublik wurden in den Landesbehindertengleich-

stellungsgesetzen die Vorgaben aus dem BGG umgesetzt. Im LBGG M-V heißt es im § 5: "Eine 

Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Ge-

sundheit eines Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 

das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher seine Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt ist."20  

I.1.7 Diskriminierung aufgrund von Behinderung 

Diskriminierung aufgrund von Behinderung bedeutet „... jede Unterscheidung, Ausschließung 

oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf 

die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 

bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle 

Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen;“21  

I.1.8 Benachteiligungsverbot 

Zu den Grundrechten des Menschen gehört das Benachteiligungsverbot. Es ist im Artikel 3 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland formuliert: „...(1) Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich. (...) (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen sei-

ner Behinderung benachteiligt werden." 22 Ziel auch des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setzes (AGG) ist die Vermeidung von Benachteiligungen. Zur Verdeutlichung werden Gründe 

genannt: „...Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Identität ... ."23 Eine Benachteiligung im Sinne des Landesbehindertengleichstel-

lungsgesetzes M-V liegt vor, wenn Menschen mit und ohne Behinderungen ohne zwingenden 
                                                      

18 SGB IX vom 22.12.2008 
19 BGG vom 19.12.2007 
20 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008 
21 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
22 GG vom 19.3.2009, S. Artikel 3 
23 AGG vom 5. Februar 2009 
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Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch Menschen mit Behinderungen in der 

gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beein-

trächtigt werden." 24 Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden im §3 sogar 

Anweisungen zur Benachteiligung definiert: "Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person 

aus einem in §1 genannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt (...) 

insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Be-

schäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines in §1 genannten Grundes benachteiligt oder 

benachteiligen kann." 25 

I.1.9 Angemessene Vorkehrungen 

"Was sinnvoll ist, wird umgesetzt."26 antwortete ein Architekt auf die Frage „Für wie wichtig 

halten Sie Barrierefreiheit im täglichen Leben?“. Die Aufgabe der Architektenschaft wird es 

sein, die UN-Behindertenrechtskonvention weit reichend umzusetzen. „Sinnvolle Maßnahmen“ 

bleiben Auslegungssache und durch den parteiischen Einfluss ebenso streitbar wie „ange-

messene Vorkehrungen“. Dabei handelt es sich um "... notwendige und geeignete Änderun-

gen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und 

die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu ge-

währleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschen-

rechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können;" 27 

I.1.10 Funktionsfähigkeit 

Funktionsfähigkeit wird durch die WHO als Gegenpol zum Begriff „Behinderung“ genutzt: 

"Funktionsfähigkeit ist ein Oberbegriff für Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und 

Partizipation. Sie bezeichnet die positiven Aspekte der Interaktion zwischen einer Person (mit 

einem Gesundheitsproblem) und ihren Kontextfaktoren (Umwelt- und personbezogene Fakto-

ren)."28  

I.1.11 Aktivität und Partizipation/Teilhabe 

Der Begriff „Teilhabe“ ist zentraler Bestandteil der UN-Behindertenrechtskonvention. Er findet 

sich in der Präambel des Übereinkommens29 und wird beispielsweise durch die Schattenüber-

setzung des Übereinkommens (siehe Abschnitt 1.5) im Artikel 29 „Teilhabe am politischen und 

öffentlichen Leben“ dringend als Ersatz für „Mitwirkung“ oder „Mitarbeit“ anempfohlen.  
                                                      

24 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008 
25 AGG vom 5. Februar 2009 
26 Bernier, Bombeck 2009, S. 48 
27 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, S. Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
28 WHO 2005, S. 146 Anhang 1 
29 Vgl. Abschnitt e 
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Partizipation und Teilhabe werden von der WHO gleichbedeutend verwandt: „Eine Aktivität 

ist die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch ein Individuum. Partizipation (Teil-

habe) ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Beeinträchtigungen der Aktivität sind 

Schwierigkeiten, die ein Individuum bei der Durchführung einer Aktivität haben kann. Beein-

trächtigungen30 der Partizipation (Teilhabe) sind Probleme, die ein Individuum beim Einbezo-

gensein in eine Lebenssituation erlebt.“31  

I.1.12 Kontextfaktoren 

Dieser Begriff aus dem Anhang 1 der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-

hinderung und Gesundheit (ICF) der WHO ist ein Überbegriff von Umweltfaktoren, die durch 

das barrierefreie Bauen beeinflusst werden können: "Kontextfaktoren sind Faktoren, die in ihrer 

Gesamtheit den vollständigen Kontext des Lebens einer Person bilden. Insbesondere bilden 

sie den Hintergrund, vor welchem der Gesundheitszustand einer Person mit der ICF klassifiziert 

wird. Es gibt zwei Arten von Kontextfaktoren: Umweltfaktoren und personbezogene Fakto-

ren."32 

I.1.13 Umweltfaktoren 

Umweltfaktoren widerspiegeln die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in 

der wir leben und unser Dasein entfalten.33 Mit der Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit 

als Umweltfaktoren können sich die Kontextfaktoren positiv auf das Verhältnis von Funktions-

fähigkeit und Behinderung auswirken. Die Klassifikation der Umweltfaktoren ist jedoch noch 

nicht ausreichend qualifiziert. 34 

                                                      

30 „Einschränkung der Partizipation [Teilhabe]“ ersetzt den Begriff „soziale Beeinträchtigung“ der ICIDH von 1980." 
WHO 2005, S. 146 Fußnote 
31 WHO 2005, S. 159 
32 WHO 2005, S. 146 Anhang 1 
33 Vgl. WHO 2005, S. 162 Anhang 2 
34 "Umweltfaktoren sind eine Komponente des Teils 2 (Kontextfaktoren) der Klassifikation. Diese Faktoren müssen für 
jede Komponente der Funktionsfähigkeit berücksichtigt und entsprechend kodiert werden (siehe Anhang 2). Umwelt-
faktoren müssen aus der Sicht der Person kodiert werden, deren Situation beschrieben werden soll. „Bordsteinabsen-
kungen ohne besonderen Belag“ z.B. kann für einen Rollstuhlbenutzer als Förderfaktor kodiert werden, für eine blinde 
Person jedoch als Barriere. Das erste Beurteilungsmerkmal gibt an, in welchem Ausmaß ein Faktor ein Förderfaktor 
oder eine Barriere darstellt. Es gibt verschiedene Gründe, warum und in welchem Ausmaß ein Umweltfaktor ein För-
derfaktor oder eine Barriere sein kann. In Bezug auf Förderfaktoren sollte der Kodierer Sachverhalte wie Zugang zu 
Ressourcen, dessen Qualität usw. berücksichtigen. Im Fall einer Barriere könnte es wichtig sein, wie häufig ein Faktor 
eine Person beeinträchtigt, ob die Beeinträchtigung groß oder klein bzw. vermeidbar ist oder nicht. Es sollte auch 
berücksichtigt werden, ob ein Umweltfaktor infolge seiner Anwesenheit eine Barriere darstellt (z.B. negative Einstel-
lungen gegenüber Menschen mit Behinderungen) oder infolge seines Fehlens (z.B. ein nicht verfügbarer, aber benö-
tigter Dienst). Die Einflüsse, die Umweltfaktoren auf das Leben von Menschen mit Gesundheitsproblemen haben, sind 
vielfältig und komplex. Es ist zu hoffen, dass zukünftige Forschung zu einem besseren Verständnis dieser Wechselwir-
kung führen und möglicherweise die Zweckmäßigkeit eines zweiten Qualifikators für diese Faktoren zeigen wird. In 
einigen Fällen können unterschiedliche Umweltfaktoren zu einem einzigen Begriff zusammengefasst werden, wie zu 
„Armut“, „Entwicklung“, „ländlicher Rahmen“, „städtischer Rahmen“ oder „Sozialkapital“. Diese zusammenfassenden 
Begriffe sind nicht in der Klassifikation enthalten. Gleichwohl sollte der Kodierer diese Sammelbegriffe in die sie be-
stimmenden Faktoren auflösen und diese kodieren. Noch einmal, weitere Forschung ist notwendig, um festzustellen, 
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I.1.14 Personenbezogene Faktoren 

Personbezogene Faktoren beziehen sich auf die betrachtete Person, auf das Alter, das Ge-

schlecht, den sozialer Status, die Lebenserfahrung und anderes. Sie sind gegenwärtig in der 

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 

WHO nicht klassifiziert. 35 

I.1.15 Förderfaktoren 

Es handelt sich um „... (vorhandene oder fehlende) Faktoren in der Umwelt einer Person, wel-

che die Funktionsfähigkeit verbessern und eine Behinderung reduzieren. Förderfaktoren um-

fassen insbesondere Aspekte wie die materielle Umwelt, die zugänglich ist, Verfügbarkeit re-

levanter Hilfstechnologie, positive Einstellungen der Menschen zu Behinderung, sowie Dienste, 

Systeme und Handlungsgrundsätze, die darauf abzielen, alle Menschen mit Gesundheitsprob-

lemen in alle Lebensbereiche einzubeziehen. Das Fehlen eines Umweltfaktors kann sich eben-

falls günstig auswirken, z.B. das Fehlen von Stigmata oder negativen Einstellungen. Förderfak-

toren können die Entwicklung einer Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe) aus einer 

Schädigung oder Beeinträchtigung der Aktivität verhindern, weil die tatsächliche Leistung 

einer Person im Hinblick auf eine Handlung trotz eines Problems der Leistungsfähigkeit der Per-

son verbessert wird."36  

I.1.16 Zugänglichkeit 

Der amtlich für die UN-Behindertenrechtskonvention mit „Zugänglichkeit“ übersetzte englische 

Begriff „accessibility“ steht im allgemeinen für Barrierefreiheit.37 Insofern ist der Zugänglichkeit 

nur als Gesichtspunkt von Barrierefreiheit zu verstehen.  

I.1.17 Barrieren 

Der Definitionsliste der Weltgesundheitsorganisation sind „Barrieren“ als Gegenstück zur Barrie-

refreiheit zu entnehmen: "Barrieren sind (vorhandene oder fehlende) Faktoren in der Umwelt 

einer Person, welche die Funktionsfähigkeit einschränken und Behinderung schaffen. Diese 

umfassen insbesondere Aspekte wie Unzugänglichkeit der materiellen Umwelt, mangelnde 

Verfügbarkeit relevanter Hilfstechnologie, negative Einstellungen der Menschen zu Behinde-

rung, sowie Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze, die entweder fehlen oder die ver-

                                                                                                                                                                      

ob es klare und konsistente Mengen von Umweltfaktoren gibt, die jeden dieser zusammenfassenden Begriffe bilden. " 
WHO 2005, S. 123 
35 WHO 2005, S. 146 Anhang 1 
36 WHO 2005, S. 147 Anhang 1 
37 Vgl. Deutscher Bundestag 12.11.2008, S. 3 
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hindern, dass alle Menschen mit Gesundheitsproblemen in alle Lebensbereiche einbezogen 

werden." 38 

I.1.18 Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit ist laut eines Gutachtens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technolo-

gie eine weltweit genutzte Bezeichnung für ein produktorientiertes Konzept.39 Der mit dieser 

Arbeit vorliegenden Untersuchung zur Barrierefreiheit von Bauobjekten mit dem Projektbegriff 

(vgl. Abschnitt 3.1.1) folgend, ist eine Prozessorientierung des Konzeptes ebenfalls vorhanden. 

Zur Verwirklichung barrierefreier Bauprojekte wird die Beteiligung von Experten in eigener Sa-

che auf unterschiedlichen Seiten im Bauprozess betrachtet (vgl. Abschnitt 3.1.2.3). 

Im Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention „Barrierefreiheit“ heißt es allgemein: „(1) Um 

Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung selbstbestimmtes Leben40 

und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten 

geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtig-

ten gleichberechtigt mit anderen Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Informa-

tion und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -

systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen 

und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. 

Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -

barrieren einschließen, gelten unter anderem für (...) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie 

andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, Wohnhäusern, me-

dizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten.“41 

Barrierefreiheit ist seit 2002 in Deutschland im § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes defi-

niert: "Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchs-

gegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informations-

quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn 

sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 

                                                      

38 WHO 2005, S. 147 Anhang 1 
39 Vgl. Klein-Luyten, Malte; Krauß, Ingrid; Meyer, Sibylle; Scheuer, Markus; Weller, Birgit (2009): Impulse für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung durch Orientierung von Unternehmen und Wirtschaftspolitik am Konzept Design für 
Alle. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. (DFA_Schlussbericht). Online ver-
fügbar unter http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=302026.html?view=renderPrint, zuletzt 
aktualisiert am 24.03.2010, zuletzt geprüft am 06.05.2010, S. 11 
40 Die Markierungen der Textpassagen und die Durchstreichungen wurden aus der Schattenübersetzung des Netz-
werkes Artikel 3 übernommen. 
41 Barthel 20.08.2009, S. 9–10 
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und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind." 42 Auf die Definition im 

BGG bezieht sich auch der Entwurf der DIN 18040. 

Fast deckungsgleich ist der Begriff im LBGG M-V § 6 formuliert: "Barrierefrei sind bauliche und 

sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informa-

tionsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen, Kommunikationseinrichtungen 

sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 

allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 

zugänglich und nutzbar sind."43  

I.1.19 Universal-Design-Konzept und Inclusive-Design-Konzept 

Universelles Design bedeutet ein „Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienst-

leistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpas-

sung oder ein spezielles Design genutzt werden können. „Universelles Design“ schließt Hilfsmit-

tel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, 

nicht aus."44 Den Universal-Design-Ansatz zu berücksichtigen heißt, dass Produkte und Umge-

bungen für möglichst alle Menschen nutzbar sind, also auch für Menschen mit eingeschränk-

ten Fähigkeiten bis hin zu Behinderungen, ohne Erfordernis der Anpassung oder spezieller Ges-

taltung. 45 Das Universal-Design-Konzept ist hauptsächlich in den USA und Japan verbreitet, in 

Großbritannien ist die dominante Bezeichnung Inclusive Design.  

I.1.20 Design-für-Alle-Konzept (DFA) 

Das europäische Konzept Design-für-Alle46 hat eine inklusive Gesellschaft im Blick. „Design-für-

Alle versteht sich als Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunftsentwicklung, welche die Verschie-

denartigkeit und Lebensqualität aller Menschen berücksichtigt."47 "Design-für-Alle ist nicht nur 

eine Philosophie, sondern umschreibt auch einen Gestaltungsprozess, der darauf abzielt, eine 

barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für möglichst alle Menschen zu erreichen. Das 

bedeutet, dass die gebaute Umwelt, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sein sollen, 

dass sie sicher, gesund, funktional, leicht verständlich und ästhetisch sowohl anspruchsvoll als 

auch nachhaltig sind und daher die menschliche Vielfalt berücksichtigen und sich nicht dis-

kriminierend auswirken."48 Grundprämissen des Design-für-Alle sind Ausgrenzung und Stigmati-

                                                      

42 BGG vom 19.12.2007 
43 Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V vom 03.10.2008 
44 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
45 Vgl. DIN-Fachbericht 131, Punkt 3.2 
46 wird auch Universelles Design oder Nutzen-für-Alle-Konzept genannt 
47 Bundesregierung 2010, S. 1. Vorbemerkung der Fragesteller 
48 Neumann 05.02.2009 
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sierung zu unterlassen und die menschliche Vielfalt zu bedenken. Nicht Speziallösungen für 

Ältere oder Menschen mit Beeinträchtigungen (Gehhilfen, Großtastentelefone, Haltegriffe 

usw.) oder barrierefreie Wohnungen für das Alter stehen im Mittelpunkt. „Vielmehr geht es 

darum, die Komplexität von Dingen des alltäglichen Gebrauchs zu reduzieren, klar strukturier-

te und intuitiv bedienbare Benutzeroberflächen zu gestalten, Verpackungen, die jede(r) öff-

nen kann, Bedienungsanleitungen, die jede(r) versteht, Wohnungen, die in allen Lebensaltern 

und Lebenslagen bewohnbar sind usw. Verkürzt gesagt: Es geht um menschengerechte Ges-

taltung.“49  

Auf Initiative des Europäischen Rates für behinderte Menschen erarbeitete das Europäische 

Institut Design für Alle in Deutschland (EDAD)50, ein Netzwerk in dem Architekten, Designer, 

Ingenieure, Stadtplaner, Behindertenverbände u.a. zusammengeschlossen sind, ein Europäi-

sches Konzept für Zugänglichkeit. Es dient in einigen Ländern der Überarbeitung nationaler 

Richtlinien. Vom Ministerkomitee des Europarates wurde am 12.12.2007 die Resolution „Voll-

ständige Teilhabe durch Universelles Design erreichen“ 51 angenommen, die diese Definition 

enthält. Sie ist wiederum angelehnt an die Resolution über die „Einführung von Grundsätzen 

eines Konzepts der Gestaltung für alle in die Ausbildungspläne für sämtliche Berufe im Bauwe-

sen“52 des Europarates vom November 2001. Design-für-Alle wird als Strategie dargestellt, „... 

mit der die Bedürfnisse von Menschen jeden Alters, jeder Größe und mit jeglichen Fähigkeiten 

befriedigt werden können. Das trifft auch auf neue Lebenssituationen, beispielsweise infolge 

einer Behinderung oder chronischen Krankheit zu. Nach Ansicht der Bundesregierung bedarf 

es (...) keiner weiteren Definition."53 

I.1.21 Behindertengerecht und behindertengerechtes Bauen 

Der Ausdruck ,,behindertengerecht“ ist vorwiegend im Baubereich zu finden. Besser ist es, von 

Barrierefreiheit zu reden. Die Zugänglichkeit von Gebäuden, die Nutzbarkeit von Verkehrsmit-

teln und Straßenraum, also die uneingeschränkte Teilhabe am sozialen Leben, ist nicht nur für 

Rollstuhlfahrer/innen, sondern für alle Menschen relevant. 54 Durch die Charakterisierung von 

Wohnungen, Gebäuden und Anlagen als „behindertengerecht“ wird die Zielgruppe sehr ein-

geschränkt. Es fühlen sich psychologisch viel weniger Menschen angesprochen als die Nut-

                                                      

49 Klein-Luyten et al. 30.04.2009, S. 14 
50 Vgl. Internetauftritt EDAD unter http://www.design-fuer-alle.de/ 
51 "Resolution ResAP(2007)3 “Achieving full participation through Universal Design”" Council of Europe et al. 
52 ResAP(2001)1 "Resolution on the introduction of the principles of universal design into the curricula of all occupa-
tions working on the built environment" Council of Europe et al. 
53 Bundesregierung 2010, S. 2 
54 Vgl. Firlinger 2003, S. 23 
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zungsqualität des Objektes hergibt. Behindertengerechtes Bauen wird heute als 

,,barrierefreies Bauen", ,,Bauen für Alle", oder „Design für Alle“ bezeichnet.  

Eine weitere Einschränkung ergibt sich dadurch, dass behindertengerechtes Bauen oftmals in 

Verbindung mit Rollstuhlfahrern gebracht wird, vor allem deshalb, weil diese Personengruppe 

den größten Platzbedarf hat. 55 Doch auch blinde und sehbehinderte Menschen haben auf-

grund ihrer Behinderung spezielle Forderungen an Planer. Sie benötigen im öffentlichen Raum 

z.B. taktile erfassbare und kontrastreiche Leitsysteme, um sich orientieren zu können. Um Räu-

me und Veranstaltungen für hörbehinderte Menschen nutzbar zu machen, ist es z.B. notwen-

dig, induktive Höranlagen zu installieren. Die Formulierung „behindertengerechte Nutzung“ 

findet sich jedoch noch in Bezug auf die Mietsache im Bürgerlichen Gesetzbuch, im § 554a 

unter dem Titel „Barrierefreiheit“.56 Weitere Ausführungen dazu finden sich im Abschnitt 3.2.6. 

I.1.22 Sprache 

Im Sinne des Übereinkommens "schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen sowie Gebärden-

sprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein;"57  

I.1.23 Kommunikation 

Kommunikation beinhaltet "Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, 

Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache 

übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, 

Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und 

Kommunikationstechnologie;"58  

I. 2.  Normativ empfohlene Begriffe 

I.2.1 Barrierefreie Gestaltung (Accessible Design) 

Mit barrierefreier Gestaltung wird der Schwerpunkt auf die Anwendbarkeit durch Personen 

gerichtet, die Leistungseinschränkungen aufweisen. Das Ziel ist, die Kundenanzahl zu vergrö-

ßern, die ein Produkt, ein Gebäude oder eine Dienstleistung ohne weiteres nutzen können. 

Das ist erreichbar durch: 

- Gestaltung, die durch die meisten Nutzer ohne Veränderung leicht benutzbar sind, 
- die Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen, die an unterschiedliche Nutzer an-

passbar sind und 
                                                      

55 Vgl. Firlinger 2003, S. 98 
56 Vgl. BGB vom 25. Juni 2009, S. § 554a Barrierefreiheit 
57 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, S. Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
58 Gesetz zur UN-Behindertenrechtskonvention, S. Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
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- genormte Schnittstellen für spezielle Hilfsmittel von Menschen mit Behinderungen. 

Die englischen Begriffe ,,design for all“, „barrier-free design“ oder inclusive design" werden in 

ähnlichen Zusammenhängen ebenfalls verwendet. 59 

I.2.2 Das Zwei-Sinne-Prinzip 

Das Zwei-Sinne-Prinzip erfordert die „gleichzeitige Vermittlung von Informationen für zwei Sinne 

bzw. von mindestens zwei Sinnen“60  

I.2.3 Bewegungsfläche 

„Fläche, die zur barrierefreien Nutzung von Bauwerken, Außenanlagen, Straßen, Plätzen, We-

gen, öffentlichen Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätzen notwendig ist.“61 

I.2.4 Bewegungsraum 

Der Bewegungsraum ist ein „dreidimensionaler Raum, der allen Menschen, insbesondere Blin-

den und Sehbehinderten, eine barrierefreie Nutzung der Bewegungsfläche in der erforderli-

chen lichten Höhe ermöglicht.“ 62 

I.2.5 Kontrast 

Kontrast wird der „relative Leuchtdichtekontrast zwischen benachbarten Flächen“ genannt.63 

I.2.6 Leuchtdichtekontrast 

Der Leuchtdichtekontrast ist der „Wert für die Wahrnehmung des Unterschiedes der Leucht-

dichte verschiedener Objekte im Gesichtsfeld.“64  

I.2.7 Bodenindikator 

Ein Bodenindikator ist „ein Bodenelement mit einem hohen taktilen, akustischen und opti-

schen Kontrast (Leuchtdichte und Farbe) zum angrenzenden Bodenbelag.“65 Es gibt viele 

unterschiedlicher Bodenindikatoren, die sich nach ihrer Funktion, dem Material, der Einbauart 

und der Form unterscheiden lassen. Bodenindikatoren sind in der DIN 32984 näher beschrie-

ben. 

                                                      

59 Vgl. DIN-Fachbericht 131, Punkt 3.2 
60 DIN 18040 -1 Norm- Entwurf, Punkt 3.7 
61 DIN 18030, Punkt 3.3 
62 DIN 18030, Punkt 3.9 
63 DIN 18030, Punkt 3.9  
64 DIN 18030, Punkt 3.8 Weitere Hinweise in der DIN ISO 3864-1. 
65 DIN 18030, Punkt 3.4 
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I.2.8 Orientierungshilfe 

„Information, die allen Menschen, insbesondere Menschen mit sensorischen Einschränkungen, 

eine barrierefreie Nutzung sicherstellt.“66  

I.2.9 Lesbarkeit 

Lesbarkeit ist eine „Eigenschaft erkennbarer Zeichen und leserlich angeordneter Zeichenfol-

gen, die es ermöglicht, die Information zweifelsfrei zu verstehen.“67  

I.2.10 Visuelle Wahrnehmung 

„Aus visuellen Empfindungen aufgebaute höhere Stufe der Informationsverarbeitung, die zwi-

schen Empfindung und Erkennen liegt.“68  

I.2.11 Sprachliche Kommunikation 

Die Norm DIN 18041 versteht unter sprachlicher Kommunikation „Übertragung oder Austausch 

von Informationen zur Verständigung zwischen Menschen über Mitteilungen mittels gespro-

chener Sprache auch unter Mithilfe von Mimik und Gestik.“69  

I.2.12 Hörsamkeit 

Unter Hörsamkeit wird die Brauchbarkeit eines Raumes für angemessene sprachliche Kom-

munikation und musikalische Darbietung verstanden. Die Hörsamkeit wird hauptsächlich 

durch die geometrische Gestaltung des Raumes, durch Schall absorbierende und Schall re-

flektierende Flächen, Nachhallzeit und Gesamtstörschalldruckpegel beeinflusst. 70 

I.2.13 Motorische Einschränkungen des Menschen 

"Motorische Einschränkungen (...) sind z.B. Einschränkungen durch Gehbehinderungen, Be-

wegungsbehinderungen z.B. der Arme sowie durch die Nutzung von Mobilitätshilfen oder Roll-

stühlen." 71 

Sensomotorik ist ein Ausdruck der Interaktion von Sensorik und Motorik. Gezielte Bewegungen 

erfordern notwendigerweise Informationen von der Umwelt. Die Stützmotorik erfordert z.B. 

Informationen des Körpers im Raum.72 Störungen der Sensomotorik erzeugen z.B. Veränderun-

                                                      

66 DIN 18030, Punkt 3.10 
67 DIN 32975 Norm-Entwurf, Punkt 3.8 Weitere Hinweise finden sich in der DIN 1450. 
68 DIN 32975 Norm-Entwurf, Punkt 3.10 Weitere Hinweise finden sich in der DIN 5340. 
69 Norm 18041, Punkt 3.3 
70 Norm 18041, Punkt 3.1 
71 DIN 18040 -1 Norm- Entwurf, Punkt 3.8. 
72 Vgl. Noack 2003 
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gen der Bewegungsabläufe oder Funktionsausfälle im Bewegungs-, Stütz- und Halteapparat.73 

Im allgemeinen Verständnis werden diese motorischen Einschränkungen mit Rollstuhlnutzern 

und Gehbehinderungen assoziiert und bauliche Maßnahmen zum Ausgleich dieser Behinde-

rungsarten oft fälschlich als barrierefreies Bauen gesehen. Einschränkungen der Wahrneh-

mung und ihr Einfluss auf das Bauen werden dabei übersehen. 

I.2.14 Sensorische Einschränkungen des Menschen 

"Sensorische Einschränkungen (...) sind z.B. Einschränkungen der klassischen fünf Sinne Hören, 

Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten eines Sinnes."74 Auf die Frage "Was sind Sinne des 

Menschen?“ werden unterschiedliche Antworten gegeben. „Auf die allgemeine Definition 

"die Fähigkeit, Reize wahrzunehmen" sollten sich die meisten Wissenschaftler und Laien eini-

gen können."75 Bei der Erweiterung der Fragestellung auf die Zahl der Sinne geht der Diskurs 

weiter. Die klassischen fünf Sinne, wie sie im Normentwurf genannt werden, sind bereits von 

Aristoteles in seinem einflussreichen Werk der Sinnesphysiologie "De Anima"76 dargestellt wor-

den und basieren auf Reizen, die von außen auf den Menschen einwirken: 

- Sehen, Visuelle Wahrnehmung, 
- Hören, Auditive Wahrnehmung, 
- Riechen, Olfaktorische Wahrnehmung, 
- Schmecken, Gustatorische Wahrnehmung und 
- Fühlen / Tasten, Haptische Wahrnehmung. 

Zu den klassischen Fünf gehören zusätzlich:  

- der Gleichgewichtssinn,  
- die Wahrnehmung der Temperatur, Thermorezeption 
- die Wahrnehmung des Schmerzes, Nozizeption 
- die Körperempfindung, Propriozeption77 und  
- die Wahrnehmung der inneren Organe, der viszerale Sinn.78  

Die Aristotelischen Sinne sind zwar viel bekannter, aber auch die anderen Sinne sind Träger 

zum Teil lebensnotwendiger Informationen über unsere Außen- und Innenwelt.  

I.2.15 Kognitive Einschränkungen des Menschen 

"Kognitive Einschränkungen (...) sind z.B. Einschränkungen hinsichtlich des Erkennens und Ver-

stehens oder auch der Konzentrationsfähigkeit."79 Zum besseren Verständnis für die Problema-

                                                      

73 Vgl. Stemshorn 1995 
74 DIN 18040 -1 Norm- Entwurf, Punkt 3.9 
75 Schönfelder 
76 Vgl. Aristoteles; Seidl, Horst; Biehl, Wilhelm; Apelt, Otto (1995): Über die Seele. De Anima. Hamburg: Meiner (Philoso-
phische Bibliothek, 476). 
77 Fähigkeit zur Wahrnehmung des eigenen Körpers 
78 Vgl. Schönfelder 
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tik wird auch von Menschen mit Lernschwierigkeiten80 gesprochen und nicht mehr von Men-

schen mit geistiger Behinderung.81  

I.2.16 Rollstuhlgerecht Bauen 

Vom rollstuhlgerechten Bauen wird in der DIN 18025 Teil 1 geschrieben. Rollstuhlgerechtes 

Bauen meint die Einhaltung der notwendigen Bewegungsflächen für den Rollstuhlbenutzer.82 

Dazu gehören ausreichend große lichte Türbreiten, schwellenlose Zugänglichkeit aller Ebenen 

und eine für Rollstuhlfahrer geeignete Toilette. Rollstuhlgerechte Planung ist nur ein Aspekt der 

barrierefreien Gestaltung. 

I. 3.  Frei verwendete Begriffe zum barrierefreien Bauen 

I.3.1 Multisensorische Barrierefreiheit 

Multisensorische Barrierefreiheit meint die Verwendung oder das Ansprechen mindestens ei-

nes alternativen Sinnes zur Wahrnehmung (Berücksichtigung des Zwei-Sinne-Prinzips) ein und 

derselben Information an einen Hauptzielsinn.83 Es wird einerseits unterstützt, dass Menschen, 

denen ein Sinn nicht vollständig zur Verfügung steht, andere Sinne erfolgreich zur Kompensa-

tion des Informationsdefizits einsetzen können. Andererseits müssen Menschen bei der Ver-

wendung der Bestandteile der Architektur vor einer Überreizung der Sinne und in der Folge vor 

einer gesundheitlichen Schädigung geschützt84 werden. Wenn das durch die Architektur 

selbst erfolgt, kann von multisensorischer Barrierefreiheit gesprochen werden. 

I.3.2 Altengerecht oder seniorenfreundlich 

Barrierefreie Wohnungen sind altengerecht, altengerechte Wohnungen jedoch nicht mit Be-

stimmtheit barrierefrei. Vielfach werden als „altengerecht" bezeichnete Wohnungen zusam-

men mit Serviceleistungen, z.B. als Betreutes Wohnen, angeboten. Daher klagt das Kuratorium 

Deutsche Altenhilfe, dass sich hinter der Bezeichnung ,,altengerecht" wiederholt Mogelpa-

ckungen verbergen. Für solche Bezeichnungen gibt es keine Standards. „Der Begriff 

,,altengerecht" wird häufig auch für Situationen verwendet, die nicht barrierefrei sind, jedoch 

                                                                                                                                                                      

79 DIN 18040 -1 Norm- Entwurf, Punkt 3.10 
80 Damit wird darauf hingewiesen, dass die betroffenen Menschen nur Schwierigkeiten beim Lernen und Aneignen 
von Wissen haben. Andere Probleme entstehen oft aus den Vorurteilen des gesellschaftlichen Umfeldes. 
81 Vgl. Firlinger 2003 
82 Vgl. DIN 18025 -1, Punkt 2.2. 
83 Ein Beispiel ist die zunächst hauptsächlich visuelle Information von Texten über Schwarzschrift und die alternative 
taktile Information über Brailleschrift oder die Alternative über akustische Informationen von Form von Ansagen. 
84 Ein Beispiel ist die Verwendung von Temperaturreglern bei Warmwasserentnahmestellen zum Verbrühschutz. Men-
schen mit einer verringerten Wahrnehmung der Temperatur oder des Schmerzes können sich Hautverbrennungen 
zuziehen, wenn sie die Armatur nicht beherrschen oder auch die Anzeigen nur nicht erkennen. 
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in einem geringeren Maße an Bedürfnisse älterer Menschen angepasst, zum Beispiel durch 

Abbau von Barrieren.“85  

I.3.3 Barrierearm 

Der Begriff ,,barrierearm" wird von Edinger, Lerch und Lentze als Richtschnur für Maßnahmen 

im Bestand verwendet, die wegen der örtlichen Situation nicht komplett normgerecht ausge-

führt werden können.86 Mit Begriffen dieser Art wird das Ziel Barrierefreiheit fachlich eher auf-

geweicht als unterstützt.  

I.3.4 Synonyme Begriffe wie „Komfortwohnen“ oder „Wohnen 50+“ 

Diese Begriffe entstammen überwiegend dem Marketing von barrierefreien Wohnungen, die 

zu einer Imageverbesserung und Absatz führen sollen. Diese Begriffe sind nicht durch einheitli-

che Standards definiert. 

 

                                                      

85 Edinger et al. 2007, S. 5 
86 Vgl. Edinger et al. 2007, S. 5 
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Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Februar 2003): Kriterien 
für die Gestaltung und die Aufstellung von Informationstafeln, Fahrplänen und sonstigen Aus-
hängen auf Bahnhöfen des Fern-, Regional- und S-Bahnverkehres sowie auf Straßenbahn- und 
Bushaltestellen. Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeits-
blätter BSVMV, 2). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Februar 2003): Kriterien 
für die Planung und die Ausführung beim Einbau von Verkaufs-, Ausstellungs- und Serviceein-
richtungen in Bahnhöfe und Straßenbahn- und Bushaltestellen bei deren Umbau, Erweiterung 
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oder Neubau. Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeits-
blätter BSVMV, 3). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (März 2008): Arbeits- und 
Argumentationsmaterial zur Thematik „Einbau von Bodenindikatoren“. 3. Aufl. Blinden- und 
Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 4). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (März 2003): Ausstat-
tungsmerkmale für neue und umzubauende Aufzugsanlagen. Blinden- und Sehbehinderten-
verein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 5). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (März 2003): Anforderun-
gen an die Gestaltung und Aufstellung von Pollern im öffentlichen Verkehrsraum. Blinden- und 
Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 6). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (März 2003): Anforderun-
gen an die Gestaltung und Aufstellung von Notruf- und Informationssäulen in öffentlich zu-
gänglichen Bereichen, wie Bahnhöfen, Haltestellen usw. Blinden- und Sehbehindertenverein 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 7). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (März 2003): Spaltbreiten 
und Reststufenhöhen zwischen Bahnsteigen und Fahrzeugen. Blinden- und Sehbehinderten-
verein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 8). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (August 2005): Anforde-
rungen an eine behindertengerechte (barrierefreie) Gestaltung von Gehbahnen im öffentli-
chen Verkehrsraum von Städten und Gemeinden. Blinden- und Sehbehindertenverein Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 9). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Mai 2003): Kriterien für 
die Blinden- und Sehbehindertengerechtigkeit von Hotels, Pensionen und Gaststätten. Blin-
den- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter  BSVMV, 10). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Juni 2003): Kriterien, wel-
che bei einer Entscheidung zur Installation von Verkehrszeichen „Grüner Pfeil“ beachtet wer-
den müssen. Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblät-
ter BSVMV, 11). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (November 2007): Anfor-
derungen an die Gestaltung und den Betrieb von Bussen des Stadt- und Regionalverkehres,. 
2. Aufl. Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter 
BSVMV, 12). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Januar 2004): Verpflich-
tung zur Beteiligung Behinderter und ihrer Vertretungen (Beteiligungsverfahren nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)). Blinden- und Sehbehindertenverein Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 13). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Oktober 2004): Kriterien-
katalog für eine blinden- und sehbehindertengerechte Gestaltung von Bahnanlagen und 
Reisezugwagen. Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Ar-
beitsblätter BSVMV, 14). 
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Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Juli 2005): Kreisverkehrs-
anlagen, Argumentationsmaterial. Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-
Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 15). 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Mai 2008): Anforderun-
gen an die Gestaltung von Fahrgastunterständen (FGU). Blinden- und Sehbehindertenverein 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Arbeitsblätter BSVMV, 16). 
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Hinweise zur Benutzung der Checkliste 

Vor der Begehung der Objekte (Phase Vorbereitung) 
Die Checkliste ist im Tabellenkalkulationsprogramm Excel erstellt.  

Vor der Begehung der Objekte sollte an vorhandenen Planunterlagen geklärt werden, welche 

Oberpunkte der Checkliste entfallen können. Das betrifft z.B. Fahrsteige oder Fahrtreppen, wenn 

diese bei den Objekten nicht vorhanden sind. Die überflüssigen Oberpunkte können dann mit Hilfe 

des Filters in Spalte A ausgeblendet werden. Man konfiguriert den Textfilter so, dass zum Beispiel nur 

die Punkte 1. -10. sichtbar bleiben. Weiterhin, sind die Spalten C-H (Zeigen welche Kriterien für 

welche Behinderung wichtig sind) für eine Begehung nicht notwendig, auch diese können 

ausgeblendet werden. So erhält man eine kompakte, leicht zu lesende Liste für den Gebrauch bei 

der Begehung: die Checkliste zur Begehung (Beispiel III. 1. III. 34. ).  

Bei der Begehung der Objekte (Phase Durchführung) 
Alle Punkte auf der Checkliste zur Begehung werden nacheinander abgearbeitet. "Trifft nicht zu" 

bedeutet, dass ein Kriterium, das notwendig ist, nicht erfüllt wurde. Dieser Punkt wird später als 

negativ in die Wertung eingehen. "Nicht vorhanden" bedeutet dagegen, dass das z.B. 

Ausstellungsräume bei diesem Objekt nicht vorhanden sind. Da diese nicht zwingend notwendig 

sind, fällt der komplette Oberpunkt aus der Bewertung heraus. Das gleiche für Entscheidungsfragen. 

Ist eine Drehflügeltür bei Sanitäranlagen vorhanden, so kann nicht gleichzeitig eine Schiebetür 

vorhanden sein. Der Punkt wird als „nicht vorhanden“ markiert und fällt komplett weg. Wichtig ist, 

dass zwingend notwendige Kriterien, wenn sie nicht erfüllt sind, als "trifft nicht zu" markiert werden. 

Wäre z.B. kein Fahrstuhl vorhanden, dann müssen alle Punkte der Kategorie als "trifft nicht zu" 

markiert werden, da der Fahrstuhl für die Benutzung des Gebäudes für Rollstuhlfahrer dringend 

notwendig wäre.  

 

 

Legende für die dargestellte Checkliste zur Begehung 
 

Oberpunkte 

Zwischenüberschriften, oft mit fester „X“ Markierung – dann nicht zu bewerten 

2009 neu eingearbeitete Überprüfungspunkte 

Überprüfungspunkte 
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Checkliste 20091 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 1.  Zugänglichkeit/Erreichbarkeit/Auffindbarkeit/Anfahrbarkeit 

1.1 Zugänglichkeit aller Gebäudeebenen eben oder mit Rollstuhl, Rampen       

1.1.1 Mindestnutzbreite 1,20 m       

1.2 Erreichbarkeit     x 

1.2.1 Höhe der Bedieneinrichtungen 85 cm       

1.3 Anfahrbarkeit     x 

1.3.1 Bewegungsfläche vor Bedieneinrichtungen       

1.4 Auffindbarkeit     x 

1.4.1 adäquate Beschilderung, ggf. auch Leitlinien       

1.4.2 Schrift außen       

1.4.2.1 serifenlos       

1.4.2.2 nicht gesperrt       

1.4.2.3 nicht kursiv       

1.4.2.4 waagerecht angeordnet       

1.4.2.5 kontrastreich zum Umfeld       

1.4.3 Hausnummer       

1.5 Zugang zum Gebäude      x 

1.5.1 taktil mit den Füßen ertastbar (durch die Schuhsohle)       

1.6 Zugänglichkeit/Erreichbarkeit/Auffindbarkeit/Anfahrbarkeit von:     x 

1.6.1 Klingel/Sprechanlage für Hörgeschädigte nutzbar? (Zwei Sinne Prinzip)       

1.6.2 Briefkastenanlage       

1.6.3 Eingang öffentlicher Bereich       

1.6.4 Eingang dienstlicher Bereich       

1.6.5 Eingang Rollstuhlfahrer       

1.6.6 Bedienungselemente kraftbetätigter Türen       

1.6.7 Aufzugsanlagen       

1.6.8 Rampen       

1.6.9 Treppen       

1.6.10 allen Räumen mit Besucherverkehr       

1.6.11 allen dienstlichen Räumen       

1.6.12 Sanitärräumen       

1.6.13 Dienstleistungsautomaten       

1.6.14 Fernsprechstellen       

1.6.15 Gemeinschaftseinrichtungen       

1.6.16 Versammlungsräumen       

1.6.17 Garderobe       

1.6.18 Zeitschriften- und Infomaterialständer       

1.6.19 Mülleimer       

                                                      
1 Checkliste zur Begehung mit allen Oberpunkten. Die Spalten C bis H wurden ausgeblendet. 
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 2.  Eingänge/ Türen 

2.1 Eingangsbereich     x 

2.1.1 
Situation gut erkennbar (hebt sich deutlich aus der Fassadengestaltung 
hervor)       

2.1.2 kontrastreich        

2.1.3 Fußbodenbelag geringer Reflektionsgrad       

2.1.3.1 Fußbodenbelag rutschsicher       

2.1.2 Beleuchtung     x 

2.1.2.1 hell genug       

2.1.2.2 kontrastreich       

2.1.2.3 keine drastischen Übergänge zwischen Hell und Dunkel       

2.2 Hausnummer     x 

2.2.1 kontrastreich zum Umfeld       

2.2.2 groß genug geschrieben       

2.2.3 beleuchtet       

2.3 Klingeltableau     x 

2.3.1 beleuchtet       

2.3.2 Namen     x 

2.3.2.1 groß genug geschrieben       

2.3.2.2 kontrastreich geschrieben       

2.3.2.3 taktil erfassbar       

2.3.2.3.1 in Brailleschrift       

2.3.2.3.2 in erhabener Profilschrift       

2.3.3 Klingeltaster     x 

2.3.3.1 stehen aus der Fläche hervor (nicht versenkt)       

2.3.3.2 mit spürbarem Druckpunkt       

2.3.3.3 wenn Symbole, dann erhaben       

2.4 Gegensprechanlage      x 

2.4.1 mit Anzeige "Bitte sprechen!"       

2.4.2 mit Videokamera       

2.4.3 mit Anzeige "Bitte eintreten!"       

2.4.4 mit Anzeige "Bitte warten!"       

2.5 Türsummer      x 

2.5.1 deutlich hörbar       

2.5.2 Freigabe durch optische Lampe signalisiert       

2.6 Hauseingangstüren, Brandschutztüren nicht kraftbetätigt       

2.6.1 Durchgangsbreite aller Türen ≥ 90 cm       

2.6.2 lichte Höhe alle Türen ≥ 210 cm       

2.6.3 Türen gehen ≥ 100° auf        

2.6.4 Rotationstüren       

2.6.5 verglaste Türblätter     x 

2.6.5.1 aus Sicherheitsglas       

2.6.5.2 markant gekennzeichnet, bzw. kontrastreich       
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2.6.5.3 helle und dunkle Markierungen im Wechsel       

2.5.6.4  Anbringhöhe 1,30 m bis 1,40 m       

2.5.6.5 Türrahmen kontrastreich zum Umfeld       

2.6.6 Türgriffe     x 

2.6.6.1 
Drehflügeltüren beidseitig mit durchgehenden Griffleisten, in beliebiger 
Höhe zufassen       

2.6.6.2 Abstand Türgriff/Wand ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)       

2.6.6.3 Türgriffe kontrastreich zum Umfeld       

2.6.6.4 trotz schwankender Außentemperaturen stets angenehm warm       

2.7 Schalter für kraftbetätigte Türen bei frontaler Anfahrt       

2.8 an kraftbetätigten Türen Quetsch- und Scherstellen vermieden       

2.9 Panikverschlüsse an Türen und Rettungswegen in 85 cm Höhe       

2.10 Bewegungsfläche vor Drehflügeltüren       

2.10.1 ≥ 150 cm x ≥ 150 cm auf der aufschlagenden Seite       

2.10.2 ≥ 120 cm (b) x ≥ 150 cm (t) auf der Gegenseite       

2.11 Bewegungsfläche vor Schiebetüren       

2.11.1 ≥ 190 cm x ≥ 120 cm       

2.12 Aufmerksamkeitsfeld aus Bodenindikatoren vor Drehflügeltüren       

2.13 keine unteren Türanschläge       

2.14 Windfanggröße ca. 200 cm zuzüglich Öffnungsmaß der Tür       

2.15 
Türen von Toilettenräumen, Dusch- und Umkleidekabinen dürfen nicht nach 
innen schlagen       

2.16 
visuell und taktil gut wahrnehmbare Leiteinrichtung zur 
Pförtnerloge/Infotresen/Rezeption       

 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 3.  Pförtnerloge/Info/Rezeption/Sekretariat 

3.1 leicht erkennbar       

3.2 gut erreichbar       

3.3 offen, ohne störende Verglasung       

3.4 mit induktiver Höranlage (gekennzeichnet)       

3.5 abgesenkter Bereich für Rollstuhlfahrer       

3.6 Blickkontakt zum Gesprächspartner nicht gestört       

3.7 Kunde/Patient kann auf Bildschirm mitlesen       

3.8 Gesicht des Personals gut beleuchtet und erkennbar       

3.9 geringe Störgeräusche von dritter Seite       

3.10 schallgedämpfter Raum       

3.11 mit Telefon und Fax erreichbar       

3.12 bei Fax-Anfrage auch nur Antwort per Fax       

3.12 Personal geschult im Umgang mit Behinderten        
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 4.  Fluchtwegplan 

4.1 
kontrastreich, Hell-Dunkel-Kontrast (Schwarz auf Weiß) wichtig für 
Sehbehinderte       

4.2 Rot-Grün-Kontraste vermieden       

4.3 gleichmäßig beleuchtet       

4.4 taktil erfassbar beschriftet       

4.4.1 in Brailleschrift       

4.4.2 in erhabener Profilschrift       

4.4.3 schnell und eindeutig erfassbar (Größe und Form nach DIN 1451)       

4.4.3.1 serifenlos ("Futura", "Helvetica")       

4.5 an gut einsehbarer Stelle       

4.6 in gut einsehbarer Höhe (1,30 m)       

4.7 Piktogramme einfach und eindeutig erkennbar       

4.7.1 zweidimensional       

4.7.2 taktil erfassbar       

4.7.3 können von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur verstanden werden       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 5.  Gebäude Übersichtsplan 

5.1 
kontrastreich, Hell-Dunkel-Kontrast (Schwarz auf Weiß) wichtig für 
Sehbehinderte       

5.2 Rot-Grün-Kontraste vermieden       

5.3 beleuchtet       

5.4 taktil erfassbar       

5.4.1 in Brailleschrift       

5.4.2 in erhabener Profilschrift       

5.5 Schrift schnell und eindeutig erfassbar (Größe und Form nach DIN 1451)       

5.5.1 serifenlos ("Futura", "Helvetica")       

5.6 Piktogramme einfach und eindeutig erkennbar       

5.6.1 zweidimensional       

5.6.2 taktil erfassbar       

5.6.3 können von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur verstanden werden       

5.7 visuell und taktil gut wahrnehmbare Leiteinrichtung zum Standort       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 6.  Wegweiser 

6.1 
kontrastreich, Hell-Dunkel-Kontrast (Schwarz auf Weiß) wichtig für 
Sehbehinderte       

6.2 Rot-Grün-Kontraste vermieden       

6.3 groß genug geschrieben (nach DIN 1451)       

6.4 ohne Blendungen beschriftet       

6.5 taktil erfassbar beschriftet       

6.5.1 in Brailleschrift       

6.5.2 in erhabener Profilschrift       

6.6 Piktogramme einfach und eindeutig erkennbar       

6.6.1 zweidimensional       

6.6.2 taktil erfassbar       

6.6.3 können von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur verstanden werden       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 7.  Fluchtwegbeschilderung im Gebäude 

7.1 
kontrastreich, Hell-Dunkel-Kontrast (Schwarz auf Weiß) wichtig für 
Sehbehinderte       

7.2 Rot-Grün-Kontraste vermieden       

7.3 Schrift schnell und eindeutig erfassbar (Größe und Form nach DIN 1451)       

7.3.1 serifenlos ("Futura", "Helvetica")       

7.3.2 ohne Blendungen beschriftet       

7.4 taktil erfassbar       

7.4.1 in Brailleschrift       

7.4.2 in erhabener Profilschrift       

7.5 Piktogramme einfach und eindeutig erkennbar       

7.5.1 zweidimensional       

7.5.2 taktil erfassbar       

7.5.3 können von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur verstanden werden       

7.5 Anbringhöhe in einem gut sichtbarem Bereich/ nicht an der Decke       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 8.  Türschilder im Gebäude 

8.1 in 1,30 m bis 1,40 m Höhe angebracht       

8.2 
kontrastreich, Hell-Dunkel-Kontrast (Schwarz auf Weiß) wichtig für 
Sehbehinderte       

8.3 Rot-Grün-Kontraste vermieden       

8.4 keine Schriftdoppelung durch Schattenwurf (z.B. bei Klarglasschildern)       

8.5 Schrift schnell und eindeutig erfassbar (Größe und Form nach DIN 1451)       

8.5.1 serifenlos („Futura“, „Helvetica“)       

8.6 taktil erfassbar       

8.6.1 in Brailleschrift       

8.6.2 in erhabener Profilschrift       

8.7 Piktogramme einfach und eindeutig erkennbar       

8.7.1 zweidimensional       

8.7.2 taktil erfassbar       

8.7.3 können von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur verstanden werden       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 9.  Fluchtwege im Gebäude 

9.1 
ohne Blendungen gleichmäßig beleuchtet, mittlere Leuchtdichte von 100- 
500 cd/m²       

9.2 Beleuchtung  hat Leitfunktion       

9.3 kontrastreich       

9.4 taktil erfassbar (durch Schuhsohle)       

9.5 Fluchtrichtung optisch signalisiert       

9.6 Fluchtrichtung akustisch signalisiert       

9.7 Hinweisschilder zum Fluchtweg, Feuermelder       

9.7.1 deutlich erkennbar       

9.7.2 beleuchtet, nachtleuchtend       

9.8 die Wände sind nicht mit Gegenständen verstellt       

9.9 
an den Wänden ragen keine Gegenstände in den Laufbereich 
(Feuerlöscher, Telefonhauben)       

9.10 
Absperrungen (Umlaufschranken) haben eine tastbare untere Leiste > 15 
cm über dem Fußboden       

9.11 Treppenstufen im Fluchtweg       

9.11.1 Vorderkante farblich gut kontrastierend markiert, dauerhaft       

9.12 fluoreszierende Markierung im unteren Wandbereich       

9.13 abgeschottete Aufenthaltsbereiche vor den Aufzügen       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 10.  Flure 

10.1 Breite ≥ 150 cm       

10.2 bei Länge ≥ 1500 cm Begegnungsflächen von 180 x 180 cm       

10.3 Bodenbelag     x 

10.3.1 rutschhemmend       

10.3.2 rollstuhlgeeignet       

10.3.3 fest verlegt       

10.3.4 elektrostatisch nicht aufladbar       

10.3.5 reflektionsarm       

10.3.6 für visuelle und taktile Wegeführung genutzt       

10.4 Fußbodenoberfläche mit kontrastreichen und taktilen Hinweisen vor:     x 

10.4.1 Treppen       

10.4.2 Hindernissen       

10.4.3 Richtungsänderungen       

10.4.4 Fluranschlusstüren       

10.4.5 Aufzuganlagen       

10.4.6 Sanitärräumen       

10.4.7 Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen       

10.5 Radabweiser als Schutz vor Beschädigungen       

10.6 Handläufe an den Wänden        

10.6.1 mit ertastbaren Raumnummern und Raumbezeichnungen       

10.7 Hinweisschilder      x 

10.7.1 kontrastreich, aber blendfrei lesbar       

10.7.2 große Symbole, Schrift       

10.7.3 Schrift erhaben/abtastbar (≥ 3 cm hoch und 0,5 cm breit)       

10.7.4 
Schrift in Augenhöhe (ca. 130 cm), aber nicht verletzungsgefährdend 
angebracht       

10.7.5 in Augenhöhe angebracht        

10.7.6 Fluchtweg markiert durch Lichtbänder       

10.7.7 Fluchtweg markiert durch richtungweisende Beleuchtung       

10.7.8 Fluchtweg markiert durch schaltbare Tonsignale       

10.7.9 Türen angrenzender Räume schlagen nicht in den Flur hinein auf       

10.8 
ohne Blendungen gleichmäßig beleuchtet, mittlere Beleuchtungsstärke von 
ca. 100 LUX       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 11.  Treppen 

11.1 zusätzlich Rampe oder Aufzug vorhanden       

11.2 notwendige Treppen nicht gewendelt       

11.2 
Treppenläufe nicht zu lang, nach max. 18 Stufen (lt. DIN 18065) 
Zwischenpodeste       

11.3 Steigungsverhältnis von 17 cm Stufenhöhe und 29 cm Auftrittstiefe       

11.4 keine Unterschneidungen der Stufen       

11.5 kontrastreiche Markierung der Trittkanten vorne       

11.6 kontrastreiche Markierung der Trittkanten oben       

11.7 keine Werbung auf der Stufenvorderkanten       

11.8 Handlauf     x 

11.8.1 beidseitig bei jeder Treppenform       

11.8.2 in 85 cm Höhe       

11.8.3 Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm       

11.8.4 Halterung an der Unterseite zum durchgehenden Entlanggleiten der Hände       

11.8.5 äußerer Handlauf in 85 cm Höhe       

11.8.6 
äußerer Handlauf 30 cm waagerecht über den Anfang und das Ende der 
Treppe       

11.8.7 innerer Handlauf am Treppenauge nicht unterbrochen       

11.8.8 
taktile Hinweise am Anfang und Ende der Handläufe/Kennzeichnung der 
Geschosse       

11.8.9 kontrastreich zur Wand       

11.9 ausreichende Beleuchtung, mittlere Beleuchtungsstärke ca. 250 LUX       

11.9.1 blend- und schattenfrei       

11.10 
frei stehende Treppen durch Sockel o.ä. gesichert (Unterlaufschutz), wenn 
Höhe ≤ 2,30 m       

11.11 
visuell und taktil wahrnehmbares Aufmerksamkeitsfeld am Anfang und Ende 
des Treppenlaufes       

11.12 Bewegungsfläche neben Treppenauf- u. Treppenabgängen 150 cm       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 12.  Rampen 

12.1 bei Steigungen ≥ 3 % zusätzlich Stufen/Treppe mit Handlauf       

12.2 Quergefälle nicht erlaubt       

12.3 Längsgefälle ≥ 6 %       

12.4 Bewegungsfläche ≥ 150 cm x ≥ 150 cm am Anfang und Ende der Rampe       

12.5 nutzbare Breite ≥ 120 cm       

12.6 bei Längsgefälle ≥ 3 % und ≤ 6 % in Abständen von ≤ 6 m       

12.6.1 ebene Ruheflächen ≥ 150 cm Länge       

12.7 Rampe und Zwischenpodest mit ≥ 10 cm hohen Radabweisern       

12.8 Handläufe an den Wänden        

12.8.1 beidseitig an Rampe und Zwischenpodest       

12.8.2 
in 85 cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß LBauO bis h = 
90 cm hochführen       

12.8.3 Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm       

12.8.4 kontrastreich zur Wand       

12.9 ausreichende Beleuchtung, mittlere Beleuchtungsstärke ca. 250 LUX       

12.10 blend- und schattenfrei       

12.11 
Handläufe und Radabweiser 30 cm über Anfang und Ende der Rampe 
hinausragend       

12.11 auch bei ungünstiger Witterung nutzbar       

12.12 keine unnötigen Umwege       

12.13 in Verlängerung der Rampe keine abwärts führende Treppe       
 



 
 
 
 

 206

 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 13.  Aufzüge 

13.1 Zugang stufenlos       

13.2 visuell und taktil gut wahrnehmbare Wegeführung zum Aufzug       

13.3 
gute, auch auf die Bedürfnisse Sehbehinderter ausgerichtete 
Kennzeichnung im Außenbereich       

13.4 gut lesbare Etagennummern gegenüber der Eingangstür       

13.5 tastbare Etagennummer links am Aufzugportal       

13.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug     x 

13.6.1 ≥ 150 cm x ≥ 150 cm        

13.6.2 Ruftasten in 85 cm Höhe       

13.6.3 Ruftasten anfahrbar für den Rollstuhl       

13.6.4 
≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) Abstand der Bedieneinrichtungen zu 
Gegenständen       

13.7 Fahrkorb     x 

13.7.1 lichte Breite ≥ 110 cm       

13.7.2 lichte Tiefe ≥ 140 cm (besser ≥ 160 cm)       

13.7.3 lichte Türbreite ≥ 90 cm       

13.8 automatisch öffnende Türen       

13.9 Spiegel       

13.9.1 als Orientierungshilfe gegenüber Kabinentür (nicht bei Durchladern)       

13.9.2 Unterkante Spiegel ≤ 85 cm       

13.10 Haltestange       

13.10.1 Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm       

13.10.2 Montagehöhe 85 cm (Achsmaß)       

13.10.3 
Wandabstand gemessen von der Außenkante der Stange bis zur Wand 10 
cm       

13.11 Bedientableau     x 

13.11.1 senkrechtes Bedientableau       

13.11.2 waagerechtes Bedientableau in 85 cm Höhe       

13.11.2.1 
bei mehrreihiger waagerechter Tableauanordnung oberste Reihe ≤ 100 cm 
über Kabinenboden       

13.12 Tastatur     x 

13.12.1 Anforderungstaster außen     x 

13.12.1.1 kontrastreich zur Wand       

13.12.1.2 Außenkante erhaben zu benachbarten Flächen       

13.12.1.3 Symbole, Ziffern, Buchstaben erhaben zu Tastenoberfläche       

13.12.1.4 beleuchtet       

13.12.1.5 mit Druckpunkt (kein Sensortaster)        

13.12.1.6 mit Bestätigung durch Piepton       

13.12.1.7 ≥ 50 x 50 mm        

13.12.2 Fahrzieltaster     x 

13.12.2.1 kontrastreich zum Bedientableau       

13.12.2.2 beleuchtet       

13.12.2.3 mit Druckpunkt (kein Sensortaster)       

13.12.2.4 mit Bestätigung durch Piepton       
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13.12.3.5 ≥ 50 mm x ≥ 50 mm       

13.12.3.6 Beschriftung gut zu ertasten       

13.12.3.7 Schrift mind. 3 cm hoch       

13.12.3.8 Schrift kontrastreich       

13.12.3.9 zusätzliche Angabe in Punktschrift (Braille)       

13.12.3.10 direkt anwählbar (kein Ziffernblock)       

13.12.3.11 Abstand der Tasten-Mittelachsen 6 cm       

13.12.3.12 
äußere Tasten des Bedientableaus müssen jeweils ≥ 50 cm von der Vorder- 
und Rückwand entfernt sein       

13.12 ausreichende Beleuchtung       

13.13 Haltestellenansage       

13.14 Fahrtrichtungsansage mit Einordnung der Ansage "Durchläufer"       

13.15 Betriebszeit unbegrenzt       

13.16 Notrufknopf       

13.16.1 kontrastreich       

13.16.2 eindeutig ertastbar       

13.16.3 möglichst nicht am Anfang und Ende der Bedientableauleiste       

13.16.4 
bei Notruf optische Signalisierung der akustischen Rückmeldung der Zentrale 
"Bitte Sprechen!"       

13.16.5 
bei Notruf optische Quittierung der akustischen Notrufannahme der Zentrale 
"Hilfe kommt!"       

13.16.6 Standbild-Video-Überwachung       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 14.  Fahrsteige 

14.1 Steigung ≤ 6 %       
14.2 Geschwindigkeit ≤ 0,5 m/s       
14.3 in beweglichen Teilen am Anfang und Ende eine ebene Fläche von ≥ 150 

cm Tiefe       
14.4 feste Treppe zusätzlich vorhanden       

 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 15.  Fahrtreppen 

15.1 Steigung ≤ 30°       

15.2 Geschwindigkeit ≤ 0,5 m/s       

15.3 Vorlauf ≥ 3 Stufen       

15.4 feste Treppe zusätzlich vorhanden       

15.5 Aufzug und/oder Rampe zusätzlich vorhanden       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 16.  Sanitärräume 

16.1 Zugänglichkeit      x 

16.1.1 stufenlos       

16.1.2 von allgemeiner Verkehrsfläche aus       

16.1.3 abschließbar       

16.1.4 nicht durch Gegenstände verstellt (Putzmittel etc.)       

16.2 Tür     x 

16.2.1 lichte Durchgangsbreite ≥ 90 cm       

16.2.2 Tür im Notfall von außen zu entriegeln       

16.2.3 Verriegelung von innen ("besetzt") außen sichtbar       

16.2.4 erhabene, mit den Fingern gut ertastbare Symbole, Buchstaben, Ziffern       

16.3 Drehflügeltür     x 

16.3.1 Türaufschlagsrichtung nach außen       

16.3.2 Bewegungsfläche außen ≥ 150 cm x ≥ 150 cm       

16.3.3 Bewegungsfläche innen  ≥ 120 cm (t) x ≥ 150 cm (b)       

16.3.4 Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm, besser ≥ 70 cm       

16.3.5 
horizontal angebrachte Stange zum Erleichtern des Türöffnen für 
Rollstuhlfahrer       

16.3.6 
erhabene, mit den Fingern gut tastbare Symbole, Buchstaben, Zahlen, in 
guter Höhe       

16.3.7 Türklinke gut farblich zum Türblatt kontrastierend       

16.4 Schiebetür     x 

16.4.1 Bewegungsfläche außen + innen ≥ 120 cm (t) x ≥ 190 cm (b)       

16.4.2 Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm, besser ≥ 70 cm       

16.5 WC     x 

16.5.1 Sitzhöhe 48 cm (inkl. Sitz)       

16.5.2 Abstand Wand Vorderkante WC 70 cm       

16.5.3 Abstand Rückenstütze Vorderkante WC 55 cm       

16.6 Bewegungsfläche neben WC     x 

16.6.1 beidseitig ≥ 95 cm breit und ≥ 150 cm tief       

16.7 Bewegungsfläche vor WC     x 

16.7.1 ≥ 150 cm x ≥ 150 cm       

16.8 Haltegriffe     x 

16.8.1 auf beiden Seiten       

16.8.2 gut farblich zu Unter- und Hintergrund kontrastierend       

16.8.3 15 cm länger als Vorderkante WC       

16.8.4 wegklappbar       

16.8.5 mit integrierten Toilettenpapierhaltern (beidseitig)       

16.8.6 Abstand zwischen den Griffen 70 cm       

16.8.7 Montagehöhe 85 cm       

16.8.8 Druckbelastung am vordersten Punkt der Griffe/Halter 100 kg       

16.8.9 Strickleiter, Montageort: vorderstes Drittel der WC-Schüssel       

16.8.10 
Spülvorrichtung beidseitig mit Hand oder Arm aus der Sitzposition zu 
betätigen       

16.9 Waschtisch     x 
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16.9.1 Unterputz- oder Flachlaufsiphon       

16.9.2 Stützdruck ≥ 60 kg       

16.9.3 unterfahrbar mit Oberkante 80 cm, Kniefreiheit in 30 cm Tiefe ≥ 67 cm       

16.9.4 Bewegungsfläche vor dem Waschtisch ≥ 150 cm x ≥ 150 cm       

16.10 Armatur     x 

16.10.1 Einhebel-Armatur mit langem Hebel       

16.10.2 gut farblich zu Unter- und Hintergrund kontrastierend       

16.10.3 
schwenkbarer Auslauf und Temperaturbegrenzer auf 45° bei 
Warmwasseranschluss       

16.11 Seifenspender     x 

16.11.1 über dem Waschtisch im Griffbereich       

16.11.2 einhändig bedienbar       

16.11.3 Entnahmehöhe ≥ 85 cm und ≤ 100 cm       

16.12 Spiegel     x 

16.12.1 Einsicht aus sitzender und stehender Position       

16.13 Handtrockner, Handtuschspender, -halter     x 

16.13.1 anfahrbar mit den Rollstuhl/Gehwagen       

16.13.2 Entnahmehöhe/Luftaustritt in 85 cm Höhe       

16.13.3 Bewegungsfläche vor dem Handtrockner > 150 cm x > 150 cm       

16.14 Kleiderhaken     x 

16.14.1 Kleiderhaken in 85 cm und 150 cm Höhe       

16.14.2 gut farblich zu Unter- und Hintergrund kontrastierend       

16.15 Ablagefläche (15 cm x 30 cm) in 85 cm Höhe       

16.16 Abfallbehälter     x 

16.16.1 mit einer Hand bedienbar       

16.16.2 geruchsdicht, mit selbstschließender Einwurfsöffnung in 85 cm Höhe       

16.16.3 
mit dem Rollstuhl anfahrbar (Fläche neben dem Rollstuhl zur seitlichen 
Anfahrt ≥ 120 cm)       

16.17 Klappliege (in Raststätten, Sportstätten, Behinderteneinrichtungen)       

16.17.1 ≥ 90 cm x ≥ 200 cm, Nutzhöhe 50 cm       

16.17.2 Bewegungsfläche davor ≥ 150 cm x ≥ 150 cm       

16.18 Wickeltisch (in Raststätten, Sportstätten, Behinderteneinrichtungen)       

16.18.1 klappbar, Breite > 50 cm, Tiefe > 50 cm, Montagehöhe 85 cm       

16.18.2 hygienischer Zustand in Ordnung       

16.19 Wasserventil mit Wasserschlauch und Fußbodenablauf       

16.20 Notruf     x 

16.20.1 mit dem Rollstuhl/Gehwagen anfahrbar       

16.20.2 in 85 cm Höhe       

16.20.3 auch vom WC aus erreichbar       

16.20.4 auch vom Boden aus erreichbar (Zugschnur)       

16.21 Bodenbelag rutschhemmend und nicht spiegelnd       
 

16.23 
zusätzliche Anforderungen bei Sport-, Bade-, Arbeits-, u. Freizeitstätten (z.B. 
Campingplatz)     x 

16.23.1 befahrbarer Duschplatz (≥ 150 cm x ≥ 150 cm)       

16.23.2 Duschklappsitz, 40 cm (b) x 45 cm (t), mit Rückenlehne – Sitzhöhe 48 cm       
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16.23.3 beidseitig des Klappsitzes klappbare, waagerechte Haltegriffe       

16.23.4 
neben dem Klappsitz Bewegungsfläche 95 cm (b) x 70 cm (t) gemessen von 
der Vorderkante des Griffes       

16.23.5 
Einhebel-Duscharmatur und Handbrause, vom Klappsitz und vom Rollstuhl 
aus erreichbar       

16.23.6 
Armaturen, Schalter, Griffe, Haltestangen gut farblich zum Untergrund 
kontrastierend       

 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 17.  Umkleidebereiche 

17.1 in Arbeits-, Sport-, und Badestätten mind. eine für Rollstuhlfahrer       

17.2 stufenlos erreichbar       

17.3 sämtliche Ausstattungsgegenstände erreichbar und anfahrbar       

17.4 
Türklinken, Haken, Armaturen, Haltestangen, Griffe,  farblich zum Untergrund 
kontrastierend       

 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 18.  Schwimm- und Bewegungsbecken 

18.1 stufenlos erreichbar       

18.2 technische Einstiegshilfe       

18.3 Abstellplätze für Rollstühle       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 19.  Hygieneschleuse, Durchfahrbecken 

19.1 stufenlos erreichbar       

19.2 beidseitig Handläufe in 85 cm Höhe       

19.3 Rampen sind nach Punkt 12 zu bemessen       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 20.  Rollstuhlabstellplätze 

20.1 stufenlos erreichbar       

20.2 ≥ 190 cm (b) x ≥ 150 cm (t)       

20.3 Bewegungsfläche davor ≥ 190 cm (b) x ≥ 150 cm (t)       

20.4 Lademöglichkeit für Batterien der E-Rollstühle (Steckdose 220V)       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 21.  Versammlungs-, Sport- und Veranstaltungsräume 

21.1 stufenlos erreichbar       

21.2 auffindbar       

21.3 Stellflächen für Rollstühle ≥ 95 cm (b) x ≥ 150 cm (t)       

21.4 Anzahl 1 %, mind. jedoch 2 Plätze        

21.5 Sitzplätze für Begleitpersonen neben dem Rollstuhl       

21.6 
ausreichende Beleuchtung, mittlere Leuchtdichte von 300 bis max. 500 
cd/m²       

21.7 guter blendfreier Blick zum Vortragenden/Akteur       

21.8 sichtbare Bildwandhöhe ≥ 1/6 der Saallänge       

21.9 im unbesetzten Raum nur geringe Störgeräusche        

21.10 akustisch gedämpft (kurzer Nachhall, DIN 18041)       

21.11 elektroakustische Übertragung (Lautsprecher)       

21.12 Hörhilfen vorhanden (induktiv, Funk, infrarot)       

21.12.1 bei allen Veranstaltungen in Betrieb       

21.12.2 Hinweisschild am Saaleingang       

21.12.3 Kennzeichnung des optimalen Zuhörerbereiches       

21.12.4 Empfänger und Halsringschleifen zu leihen       

21.12.5 gut sichtbarer Hinweis auf Verleih an der Kasse       

21.12.6 Standplatz für Gebärdendolmetscher       

21.12.6.1 mit Spot-Scheinwerfer beleuchtet       

21.12.6.2 vor dem dunklen Hintergrund ausreichend hoch       

21.12.7 2. Leinwand für Schriftdolmetscher       

21.13 Ausstattung für Audiodeskription       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 22.  Restaurants 

22.1 stufenlos erreichbar       

22.2 auffindbar       

22.3 Durchfahrbreiten für Rollstühle zwischen den Tischen       

22.4 Stellflächen für Rollstühle ≥ 95 cm x ≥ 150 cm       

22.5 akustisch gedämpft (kurzer Nachhall, DIN 18041)       

22.6 niedriges Störgeräusch       

22.7 Teppichboden zur Störgeräuschvermeidung       

22.8 Tischdecken zur Störgeräuschvermeidung       

22.9 
keine laute Lautsprecherbeschallung (Lautsprecher in Tisch-Nähe durch den 
Gast bedienbar)       

22.10 akustische Trennung zwischen den Tischen       

22.11 Speisekarte     x 

22.11.1 in Großdruck, kontrastreich       

22.11.2 in Brailleschrift       

22.12 
Geschirr kontrastreich zum Untergrund und selbst ohne großformatige 
Muster       

22.13 Sitzplätze mit heller, blendfreier Beleuchtung       

22.13.1 ausreichende Beleuchtung, mittlere Beleuchtungsstärke ca. 250 LUX       

22.14 Lampen hängen ausreichend hoch (verhindern den Blickkontakt nicht)       

22.15 
gute Allgemeinbeleuchtung im Eingangsbereich, Beleuchtungsstärke von 
ca. 250 LUX       

22.16 Assistenz bei Selbstbedienungsbuffets       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 23.  Arbeitsplätze 

23.1 stufenlos erreichbar       

23.2 auffindbar       

23.3 Bewegungsfläche ≥ 150 cm (b) x ≥ 150 cm (t)       

23.3.1 als Wendefläche im möblierten Raum       

23.3.2 vor dem Schreibtisch       

23.4 
Bewegungsflächen ≥ 120 cm entlang seitlich anzufahrender 
Bedieneinrichtungen (Schränke, usw.)       

23.5 Tür siehe unter Punkt 2       

23.6 Fenster anfahrbar und aus der sitzenden Position zu öffnen       

23.7 Unterkante Fensterglas ≤ 90 cm       

23.8 Sonnenschutz anfahrbar und aus der sitzenden Position zu bedienen       

23.9 Internetanschluss       

23.10 Steckdosen in 85 cm Höhe       

23.11 ausreichende Beleuchtung, mittlere Beleuchtungsstärke ca. 250 LUX       

23.11.1 
hell und blendfreie Arbeitsplätze, keine Reflektion durch direktes Tageslicht 
auf Bildschirmen        

 



Bernier, Antje (2010): Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden. 
Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland.  

Pflichtexemplar der Dissertation vom 09.06.2011 
 

Anlage III Checkliste 2009  
 

 213

 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 24.  Tresen, Serviceschalter, Verkaufstische 

24.1 keine Türen mit Türschließer ohne Kraftbetätigung vorgeschaltet       

24.2 
bei mehreren gleichartigen Einrichtungen mind. 1 Element in der 
nachfolgenden Ausführung       

24.2.1 Höhe 85 cm       

24.2.1 unterfahrbar       

24.2.1 Kniefreiheit in einer Tiefe von ≥ 30 cm und einer lichten Höhe von ≥ 67 cm       

24.3 Tasten       

24.3.1 großflächig       

24.3.2 kontrastreich       

24.3.3 taktil mit Punktschrift (Braille)       

24.3.4 taktil mit erhabener Profilschrift       

24.4 Bewegungsfläche vor Automaten ≥ 150 cm x ≥ 150 cm       

24.5 das Warenangebot hat feste Standplätze        

24.6 Preisschilder in Druckschrift       

24.6.1 groß genug       

24.6.2 kontrastreich       

24.6.3 eindeutig zugeordnet       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 25.  Sprechzimmer (Arzt, Bank, Bürgerbüro) 

25.1 leicht erkennbar       

25.2 gut erreichbar       

25.3 schallgedämpfter Raum (kurzer Nachhall)       

25.4 Gesicht des Personals gut beleuchtet und erkennbar       

25.5 ausreichende Beleuchtung, mittlere Beleuchtungsstärke ca. 250 LUX       

25.6 mit induktiver Höranlage an mind. einem Arbeitsplatz       

25.7 Kunde/Patient kann auf dem Bildschirm mitlesen       

25.8 geringe Störgeräusche von dritter Seite       

25.9 für den Umgang mit Hörgeschädigten geschultes Personal       

25.10 Platz für Begleitung/Dolmetscher       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 26.  Gemeinschaftsverpflegung, Gästebereich 

26.1 stufenlos erreichbar       

26.2 auffindbar       

26.3 drehkreuzfreier Zugang       

26.4 zusätzliche Garderobenhaken in einer Höhe von 105 cm       

26.5 Hinweiszeichen gut sichtbar und zusätzlich taktil, auf:       

26.5.1 Warenverkauf       

26.5.2 Sanitäranlagen       

26.5.3 Sitzplätze       

26.5.4 Ausgang       

26.6 Tische unterfahrbar in einer lichten Höhe von ≥ 67 cm       

26.7 Bewegungsfläche vor Automaten, Speiseplänen ≥ 150 cm x ≥ 150 cm       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 27.  Warenverkauf/Supermarkt/Kaufhaus 

27.1 stufenlos erreichbar       

27.2 auffindbar       

27.3 Eingang/Ausgang mit automatischen Türöffner       

27.4 ohne Hintergrundbeschallung       

27.5 drehkreuzfreier Zugang       

27.6 Durchgänge zwischen Warenregalen ≥ 90 cm       

27.7 Kassen       

27.7.1 Durchgang an Kassen ≥ 90 cm       

27.7.2 Sitzgelegenheit für gebrechliche Menschen       

27.7.3 diese Kasse ist ganztätig besetzt       

27.7.4 diese Kasse hat eine induktive Höranlage mit Hinweisschild       

27.7.5 Preisanzeigen für Kunden sichtbar       

27.7.6 blendfreie Sicht auf das Kassenpersonal       

27.8 das Warenangebot hat feste Standplätze        

27.9 übersichtliche Beschilderung als Wegweiser       

27.10 Auslagen gut beleuchtet       

27.10.1 
Auslagen des täglichen Bedarfs zwischen 0,70 m und 1,50 m Höhe 
angeordnet (Erreichbarkeit)       

27.11 Preisschilder in Druckschrift       

27.11.1 groß genug       

27.11.2 kontrastreich       

27.11.3 eindeutig zugeordnet       

27.12 Lupe an der Kühltruhe zum Lesen des Haltbarkeitsdatums       

27.13 Waage für Obst und Gemüse     x 

27.13.1 mit Sprachausgabe       

27.14 Scanner für Strichcodes     x 

27.14.1 zum Anzeigen des Waren- und Preiscodes       

27.14.2 zum Vorlesen mit Sprachsynthesizer       

27.15 Tresen für Frischwaren     x 

27.15.1 mit induktiver Höranlage (gekennzeichnet)       
 



 
 
 
 

 216

 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 28.  Ausstellungsräume 

28.1 stufenlos erreichbar       

28.2 akustisch gedämpft (kurzer Nachhall, DIN 18041)       

28.3 angemessen beleuchtet (Orientierung möglich)       

28.4 ausreichende Beleuchtung, mittlere Beleuchtungsstärke ca. 250 LUX       

28.5 Vermeidung von Reflektionen       

28.6 Relieftafel zur Grundrissanordnung Raum/Räume       

28.7 Beschriftung von Ausstellungsobjekten     x 

28.8.1 in 1,30 m bis 1,40 m Höhe       

28.8.2 ausreichend beleuchtet       

28.8.3 kontrastreich beschriftet       

28.8.4 taktil erfassbar beschriftet       

28.8.5 leicht verständliche Sprache       

28.8.6 mehrsprachig       

28.9 akustische Informationen zu den Ausstellungsobjekten       

28.10 mit Hörhilfen (induktiv, Funk, infrarot)       

28.11 Verleih von Empfängern (AudioGuides) einschließlich Halsringschleifen       

28.12 gut sichtbarer Hinweis zum Verleih an den Kassen       

28.13 Schaukästen mit Text hinter Glas       

28.13.1 der Text ist direkt hinter Glas, dadurch mit Lesehilfe/-Lupe lesbar       
 



Bernier, Antje (2010): Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden. 
Strategien zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland.  

Pflichtexemplar der Dissertation vom 09.06.2011 
 

Anlage III Checkliste 2009  
 

 217

 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 29.  Beherbungsbetriebe, Hotelzimmer 

29.1 stufenlos erreichbar       

29.2 1 % mind. jedoch 1 Zimmer nach DIN 18025-1       

29.3 
Geräte fernbedienbar (in der Regel reicht eine gute Anfahrbarkeit von Tür 
und Vorhängen aus)       

29.4 Gästezimmer mit Telefonanschluss       

29.5 Telefon mit induktivem Streufeldhörer und großen Tasten       

29.6 Telefaxgerät       

29.7 optisches Signal       

29.7.1 für Telefonklingel       

29.7.2 für Türklopfen oder -klingeln       

29.7.3 für Alarm       

29.7.4 CD-Player       

29.7.5 Blitzlicht- oder Rüttelwecker       

29.7.6 dunkle Vorhänge (Kontrast für Blitzlichtwecker)       

29.8 mindestens eine freie verfügbare Steckdose       

29.9 Internetzugang       

29.10 Steckdose in 85 cm Höhe       

29.11 Fernsehgerät mit       

29.11.1 Videotextdecoder       

29.11.2 Anschluss für Hörhilfen       

29.12 2. Türschlüssel für gut hörenden Mitreisenden       

29.13 Türspion auch für Rollstuhlfahrer       

29.14 Flur vor dem Zimmer gut beleuchtet       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 30.  Hauptwege außen 

30.1 Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar und begehbar       

30.2 auch bei ungünstiger Witterung befahrbar und begehbar       

30.3 Längsgefälle ≤ 3 %       

30.4 Quergefälle ≤ 2 %        

30.5 Breite ≥ 150 cm       

30.6 
bei Länge ≥ 1500 cm Begegnungsflächen von mind. 180 cm Breite und 180 
cm Tiefe       

30.7 visuell und taktil gut wahrnehmbare Wegeführung       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 31.  Nebenwege außen 

31.1 Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar und begehbar       

31.2 auch bei ungünstiger Witterung befahrbar und begehbar       

31.3 Längsgefälle ≤ 3 %       

31.4 Quergefälle < 2 %        

31.5 Breite ≥ 90 cm       

31.6 
bei Länge ≥ 1500 cm Begegnungsflächen von mind. 180 cm Breite und 180 
cm Tiefe       

31.7 visuell und taktil gut wahrnehmbare Wegeführung       
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 32.  PKW-Stellplätze 

32.1 1 %, jedoch mind. 2 Stellplätze nach DIN 18025-1       

32.2 gute Platzierung in der Nähe des Eingangs/Aufzugs        

32.3 in der Nähe des Haupteingangs Stellplatz für Kleinbusse       

32.3.1 Höhe ≥ 250 cm, Länge ≥ 750 cm, Breite ≥ 350 cm       

32.4 möglichst wettergeschützt       

32.5 Garagentor automatisiert       

32.6 
bei im Freien gelegenen Parkplätzen: Belag für Rollstühle und Gehhilfen 
geeignet       

32.7 Stellplatzbreite: Autobreite + 150 cm (> 350 cm)       

32.8 Übergang Stellplatz zum Gehweg ebenerdig oder Absatz < 3 cm       

32.9 Feuerschutztüren in Tiefgaragen automatisiert       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 33.  Absperrungen 

33.1 keine Bänder und Ketten       

33.2 standsicher gegen Körperanprall       

33.3 Höhe gleich/größer 90 cm       

33.4 nicht als Poller sondern als Schranke       

33.5 Tastleiste mit Oberkante bei 25 cm über der Oberfläche vom Fußboden       

33.6 kontrastierend zum Pflaster        
 
 

 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 34.  Automaten 

34.1 Anzeigen in 1,30 m  bis 1,40 m Höhe montiert       

34.2 Beschriftung       

34.2.1 groß genug       

34.2.2 kontrastierend       

34.2.3 leicht verständliche Sprache      x 

34.3 mehrsprachige Ansagen parallel zu den Anzeigen     x 

34.3.1 laut genug       

34.3.2 verständlicher (brillanter) Klang       

34.4 Bedienelemente       

34.4.1 keine Sensortasten/Touchscreens       

34.4.2 taktil erfassbar       

34.4.3 groß genug       

34.4.4 in 0,85 bis 1m Höhe x   x 

34.4.5 Bedienelemente beschriftet       

34.4.6 verständlich       

34.4.7 in Brailleschrift       

34.4.8 in erhabener Profilschrift       

34.5 Auslösebestätigung nach dem Zwei-Sinne-Prinzip       

34.5.1 sicht- und hörbar oder       

34.5.2 sicht- und fühlbar       

34.6 Geldeinwurf in etwa 1,25 m Höhe       

34.7 Ausgabe in etwa 0,65 m bis 0,85 m Höhe       
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 Kriterium 
trifft 
zu 

trifft 
nicht zu 

nicht 
vorhanden 

III. 35.  Notrufeinrichtungen 

35.1 Notrufknopf       

35.1.1 beleuchtet oder nachtleuchtend       

35.1.2 kontrastreich       

35.1.3 eindeutig ertastbar       

35.2 
optische Signalisierung der akustischen Rückmeldung der Zentrale ("Bitte 
sprechen!")       

35.3 
optische Quittierung der akustischen Notrufannahme der Zentrale ("Hilfe 
kommt!")       

35.4 Standbild-Video-Überwachung       
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG 
Die mit einem X gekennzeichneten Felder in Spalte „nicht vorhanden“ sind statisch. X sollte nicht entfernt werden, da diese 
Zeilen nicht in die Bewertung eingehen sollen. Es handelt sich hier um Überschriften, deren Unterpunkte in die Bewertung 
einfließen.  
 
 

Grundlagen der Checkliste 
Diese Checkliste wurde nach mehrfacher Nutzung 2009 entwickelt. Sie entstand in einer ersten Fassung 2007 in Anlehnung an 
die Checkliste „A2: Öffentliche Gebäude, Arbeits- und Vergnügungsstätten- Checkliste für bestehende Anlagen“ des 
Dachverbandes Integratives Planen und Bauen Stuttgart e.V. (DIPB), herausgegeben von der Architektenkammer Baden-
Württemberg mit dem Stand 05.2002. Grundlagen waren:  
- die DIN 18024 Teil 1 und 22,  
- die DIN 18025 Teil 1 und 23,  
Für Beschriftungen mit Braille – und erhabener Profilschrift wurden hinzu gezogen:  
- die DIN 32976 Blindenschrift – Anforderungen und Maße4 und  
- die Richtlinie „Taktile Schriften – Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift und von Piktogrammen“ des 

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverbandes5.  
Nach Abstimmungsrunden mit Vertretern von Betroffenenverbänden und Fachleuten erfolgten für die Checkliste weitere 
Ergänzungen aus: 
- Ruhe, Carsten: „Fragebogen zur sensorischen Barrierefreiheit“. Vorabzug vom 26.6.2007, Deutscher Schwerhörigenbund 

e.V., Referat Barrierefreies Planen und Bauen mit mündlichen Ergänzungen vom 4.11.2008, 
- Itter, Wolfgang: Stellungnahme zu dem mit E-Mail vom 29.10.2008 zugesandten Entwurf dieser Checkliste vom 30.10.2008, 

Blinden- und Sehbehindertenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V., Kreisorganisation Rostock, Arbeitskreis Umwelt und 
Verkehr. 

                                                      
2 DIN 18024 -1, 11.1996: Barrierefreies Bauen -Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie 
Spielplätze; Planungsgrundlagen und DIN 18024 -2, 11.1996: Barrierefreies Bauen - Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude und 
Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen. 
3 DIN 18025 -1, 12.1992: Barrierefreie Wohnungen - Teil 1: Wohnungen für Rollstuhlbenutzer, Planungsgrundlagen und DIN 18025 
-2, 12.1996: Barrierefreie Wohnungen - Teil 2: Planungsgrundlagen. 
4 DIN 32976, 08.2007: Blindenschrift - Anforderungen und Maße. 
5 Behling, Klaus (2007): Richtlinie für taktile Schriften. Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift und von 
Piktogrammen. Herausgegeben von Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Gemeinsamer Fachausschuss 
Umwelt und Verkehr. Online verfügbar unter http://www.dbsv.org/dbsv/unsere-struktur/uebergreifende-
fachausschuesse/gfuv/taktile-schriften/, zuletzt aktualisiert am 27. Mai 2007, zuletzt geprüft am 06.02.2010. 
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Die Auswertung (Phase Auswertung) 
Die bei der Begehung auf dem Papier auf der Checkliste zur Begehung gekennzeichneten Felder 

müssen eins zu eins für jedes Objekt in die digitale Tabelle übertragen werden (siehe Abbildung 1).  

 
Abbildung 1 Übertragen der Werte aus der Begehung. Spalte C bis H sind ausgeblendet. 
 

Zur Auswertung von Objekt 1wird zuerst nur Spalte C zusätzlich eingeblendet und die leeren Zeilen 

gefiltert (siehe Abbildung 2).  

 
Abbildung 2 Einblenden der Spalte C von Objekt 1 und Filtern der Anforderungen 
 

Am Ende der Tabelle für das Objekt 1 steht dann im ersten Schritt die Anzahl der Kriterien, die für 

Rollstuhlfahrer wichtig sind (Spalte C). Demgegenüber steht jeweils die Anzahl der Kriterien die 

zutreffen unter Spalte I „trifft zu“, die nicht zutreffen unter Spalte J „trifft nicht zu“ und die nicht 

vorhanden sind unter Spalte K „nicht vorhanden“. An dieser Stelle muss der Wert aus Spalte K von 

dem Wert in Spalte C subtrahiert werden. Die Differenz wird in Spalte C, Zeile 705 eingetragen. Das 
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ist der Wert der Kriterien, die für die Bewertung angerechnet werden können. In die darunter 

liegende Zeile überträgt man den Wert von Spalte I, Zeile 702, die Anzahl der zutreffenden Kriterien. 

In Zeile 707 wird nun dargestellt, wie viel Prozent der Kriterien für Rollstuhlfahrer erfüllt wurden. In dem 

in der Abbildung 3 dargestellten Beispiel ist das Ergebnis 67%. 

 

 
Abbildung 3 Darstellung der Auswertung für Objekt 1, Spalte C 
 
Vor der Auswertung der Spalte D ist es unentbehrlich, jeweils den Filter von Spalte C aufzuheben. Mit 

den Spalten D-H wird nach dem gleichen Muster verfahren (siehe Abbildung 4). 

 
Abbildung 4 Überblick zur fertigen Auswertung des Objektes 1 für die Spalten C bis H. 
 
So wird für Objekt 1 ausgewertet, welche Behinderung am meisten berücksichtigt wurde. Die 

Darstellung der Ergebnisse kann der Tabelle in verschiedenen Formen entnommen werden. Ein 

Beispiel zur grafischen Gegenüberstellung der Berücksichtigung der ausgewählten sechs 

Behinderungsformen ist das Säulendiagramm (siehe Abbildung 5).  
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Abbildung 5 Säulendiagramm zur Gegenüberstellung der Berücksichtigung der Behinderungen für ein Objekt 
 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, jeden Oberpunkt der Checkliste für das Objekt gesondert 

auszuwerten. Zum ersten Oberpunkt filtert man z.B. in Spalte A nur die Zeilen, die mit 1. beginnen. 

Dann werden nur die Zeilen mit 1. und die dazugehörigen Unterpunkte dargestellt. Wenn man nun 

die Anzahl der anrechenbaren Kriterien und "trifft zu" in die vorgegebene Tabelle überträgt, wird 

berechnet, welcher Prozentsatz im Oberpunkt 1 erfüllt wurde. Genauso muss mit allen zutreffenden 

Oberpunkten verfahren werden. Aus dieser Übersicht (siehe Abbildung 6) können Prioritäten der 

Maßnahmen gut abgeleitet werden, weil sich Schwerpunkte bei den Defiziten deutlich abheben. 

 
Abbildung 6 Darstellung der prozentualen Auswertung der 35 Oberpunkte der Checkliste in einer Tabelle 
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Wenn mehrere Objekte in einer Reihe untersucht werden, können die Ergebnisse für die 

untersuchten Oberpunkte aller Objekte in einem Tabellenblatt zum "Vergleich einzelner Punkte aller 

Objekte" zusammengefasst und in Diagrammen gegenüber gestellt werden. Es wird ersichtlich, 

welche Oberpunkte bei welchem Gebäude am Besten erfüllt wurden und bei welchen Elementen 

oder Bauteilen die Defizite insgesamt liegen. 

 
Abbildung 7 Tabellenblatt zum Vergleich der Oberpunkte von allen Objekten in einer Untersuchungsreihe 
 
Für die Gesamtauswertung zur Erfüllung der Anforderungen, die nach sechs Behinderungsarten 

unterteilt werden, ist ein weiteres Tabellenblatt zum "Vergleich der Behinderungen aller Objekte" 

vorbereitet. Alle Teilergebnisse zu den einzelnen Objekten, wie in Abbildung 4 für Objekt 1 

dargestellt, werden für alle Objekte der Untersuchungsreihe zusammengefasst (siehe Abbildung 8).  

Aus diesem Tabellenblatt können für die verglichenen Objekte die Diagramme direkt entnommen 

werden, um sie z.B. in einen Auswertungsbericht einzufügen. Es stehen vier Diagramme als Extrakt 

der Auswertung einer Untersuchungsreihe zur Verfügung:  

- Diagramm der Erfüllung von Anforderungen für gehbehinderte Personen und Rollstuhlfahrer; 

- Diagramm der Erfüllung von Anforderungen für sehbehinderte Personen und blinde Menschen; 

- Diagramm der Erfüllung von Anforderungen für hörbehinderte und gehörlose Personen; 

- die Gesamtauswertung (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 8 Tabellenblatt zum Vergleich der Behinderungen aller Objekte 
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Abbildung 9 Darstellung des Gesamtergebnisses für sechs Objekte einer Untersuchungsreihe 
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INTERVIEW ARCHITEKT 
 
 
Analyse der Barrierefreiheit von Gebäuden mit öffentlichen Funktionen 
 
 
 
1. Objektinformationen 
 
1.1 Objekt:      ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.2 Adresse:      ................................................................ 
       ................................................................ 
 
 
1.3 Bauherr:      ................................................................ 
       ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.4 Architekt:      ................................................................ 
       ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.5 Bauunternehmen (Hauptgewerk):  ................................................................ 
       ................................................................ 
       ................................................................ 
 
2. Gesprächsinformationen 
 
2.1 Name des Gesprächspartners:   ................................................................ 
2.2 Datum, Ort des Interviews:   ................................................................ 
2.3 Persönliches/telefonisches/anderes∗ Interview: ................................................................ 
2.4 Name des/der Interview-Führenden:  ................................................................ 
 

                                                 
∗ welche Art des Interviews? 
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3. Allgemeines zur Planung 
 
 
3.1 Ist das Gebäude öffentlich zugänglich? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Wurde das Gebäude mit öffentlichen Mitteln gebaut oder gefördert? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Welche?………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.3 Welche Zielgruppen sehen Sie als Nutzer des Gebäudes? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.4 Haben Sie auch die Freianlagen geplant? (Wenn nicht Sie, wer dann?) 
Antwort: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.5 Gab es in der Planungs- oder in der Nutzungsphase Kontakt zu Vereinen/Verbänden von 
Betroffenen? Wurden Betroffene an der Planung beteiligt? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wann? 
Welche/Wie?……………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................… 

Beispiel: Betroffene mit Einschränkungen der Mobilität, und/oder des Sehens, des Hörens, des Lernens, Menschen mit 
Kleinwuchs, andere... 

 
3.6 Gab es in der Nutzungsphase Resonanzen von Betroffenen? 
Antwort: 
Welche?……………………………………………………………………………………………………………
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4. Allgemeines zur Barrierefreiheit 
 
 

4.1 Kennen Sie das Bundesgleichstellungsgesetz BGG? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.2 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? 
Antwort: 
……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.3 Für wie wichtig halten Sie Barrierefreiheit im täglichen Leben? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.4 Welche Rolle spielt Barrierefreiheit in der Planung.  z.B. ... 
...genauso wichtig wie Brandschutzplanung 
... genauso wichtig wie Energetische Überlegungen  
... genauso wichtig wie Tragwerksplanung 
... genauso wichtig wie ...............................................   
Warum?: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.5 Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten für die Barrierefreiheit ein?  
      (Angaben in % bezogen auf die Bausumme) 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip und die 3 Prioritätsstufen? 
Antwort: 

ja □ / nein □ 
Wie würden Sie es kurz erklären? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Hinweis: alle Informationen über 2 Sinne zugänglich; P1 Gefahr/ P2 Lenkung/ P3 Unterstützung
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5. Zur Barrierefreiheit des Gebäudes und der Freianlagen 
 
 
5.1 Ist das Gebäude barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.2 Sind die Freianlagen barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.3 Welche Normen zur Barrierefreiheit haben Sie bei der Planung angewendet? 
 
Auswahl: 

   

DIN 18024 Teil 1 
Straßen, Plätze, Wege 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18024 Teil 2 
Öffentlich zugängige 
Gebäude und 
Arbeitsstätten 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18025 Teil 2 
Wohnungen für 
Rollstuhlbenutzer 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18025 Teil 2 
Barrierefreie Wohnungen 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18041 
Hörsamkeit in kleinen bis 
mittelgroßen Räumen 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32975 
Optische Kontraste im 
öffentlich zugänglichen 
Bereich 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32984  Ja  Nein  Kenne ich nicht 
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Bodenindikatoren im 
öffentlichen Verkehrsraum 

DIN ISO 3864-3 
Graphische Symbole zur 
Information der 
Öffentlichkeit 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

Andere. Welche? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.3 Denken Sie, die gültigen Normen reichen als technische Regeln aus? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.4 Welche Planungshilfen wenden Sie zusätzlich an? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.5 Wie haben Sie die Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Rollstühle, Schwangere, Kinderwagen oder Rollatoren, Krankentragen, Menschen mit Greifschwächen oder 
mit Unterarmstützen... 
 
5.6 Wie haben Sie die Bedürfnisse von wahrnehmungsbehinderten Menschen 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Seh- und Höreinschränkungen bis blind oder gehörlos, auch Menschen im Stress oder in Eile 
 
5.7 Wie haben Sie die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Lern- und Sprachbehinderte, demenzielle und psychische Erkrankungen, Kinder 
 
5.8 Wie haben Sie die Bedürfnisse von anderen Menschen außerhalb der Norm 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: ältere, klein- und großwüchsige Menschen 
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6. Anregungen und Wünsche 
 
 
6.1 Woher nehmen Sie Ihre Informationen zur Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit 
vorwiegend? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.2 Haben Sie in Ihrer Ausbildung von diesem Thema gehört? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3 Wie wurden Sie auf Barrierefreiheit aufmerksam? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.4 Wünschen Sie mehr Weiterbildungsangebote zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.5 Wo erwarten Sie Informationen zu diesem Thema? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.6 Welche Planungshilfen würden Sie gern anwenden? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: CD ROM, Handbücher, Internet, Fachzeitschriften, 
 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung 
Kontakt: Antje Bernier:  info@architekturinsitut.com 
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INTERVIEW BAUHERR 
 
 
Analyse der Barrierefreiheit von Gebäuden mit öffentlichen Funktionen 
 
 
 
 
1. Objektinformationen 
 
1.1 Objekt:      ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.2 Adresse:      ................................................................ 
       ................................................................ 
 
 
1.3 Bauherr:      ................................................................ 
       ................................................................ 
       ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gesprächsinformationen 
 
2.1 Name des Gesprächspartners:   ................................................................ 
2.2 Datum, Ort des Interviews:   ................................................................ 
2.3 Persönliches/telefonisches/anderes∗ Interview: ................................................................ 
2.4 Name des/der Interview-Führenden:  ................................................................ 
 

                                                 
∗ welche Art des Interviews? 
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3. Allgemeines zur Planung 
 
 
3.1 Ist das Gebäude öffentlich zugänglich? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.2 Wurde das Gebäude mit öffentlichen Mitteln gebaut oder gefördert? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Welche?………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.3 Welche Zielgruppen sehen Sie als Nutzer des Gebäudes? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.4 Sind Sie privater oder öffentlicher Bauherr und selbst Nutzer? 
Antwort: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.5 Gab es in der Planungs- oder in der Nutzungsphase Kontakt zu Vereinen/Verbänden von 
Betroffenen? Wurden Betroffene an der Planung beteiligt? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wann? 
Welche/Wie?……………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................… 

 
3.6 Gab es in der Nutzungsphase Resonanzen von Betroffenen? 
Antwort: 
Welche?……………………………………………………………………………………………………………
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4. Allgemeines zur Barrierefreiheit 
 
 

4.1 Kennen Sie das Bundesgleichstellungsgesetz BGG? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.2 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? 
Antwort: 
……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.3 Für wie wichtig halten Sie Barrierefreiheit im täglichen Leben? 
       Haben Sie eigene Erfahrungen? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.4 Welche Rolle spielt Barrierefreiheit für das Gebäude aus Ihrer Sicht?  Sie ist z.B. ... 
... genauso wichtig wie Brandschutzplanung 
... genauso wichtig wie Energetische Überlegungen  
... genauso wichtig wie Tragwerksplanung 
... genauso wichtig wie ...............................................   
Warum?:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4.5 Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten für die Barrierefreiheit ein?  
      (Angaben in % bezogen auf die Bausumme) 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip? 
Antwort: 

ja □ 
nein      □ 
Wie würden Sie es kurz erklären? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Zur Barrierefreiheit des Gebäudes und der Freianlagen 
 
 
5.1 Ist das Gebäude aus Ihrer Sicht barrierefrei? 
Antwort: 

ja  
nein  
in Teilen  
Welche Teile sind barrierefrei? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.2 Sind die Freianlagen aus Ihrer Sicht barrierefrei? 
Antwort: 

ja  
nein  
in Teilen  
Welche? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.3 Haben Sie auf Barrierefreie Planung geachtet?  
Antwort: 

ja  
nein  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.3 Denken Sie, die gültigen Normen reichen als technische Regeln aus? 
Antwort: 

ja  
nein  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.4 Wurden Sie zur barrierefreien Planung beraten? Von wem? In welcher Phase? 
Antwort: 

ja  
nein  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.5 Wie haben Sie die Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Rollstühle, Schwangere, Kinderwagen oder Rollatoren, Krankentragen, Menschen mit Greifschwächen 
 
5.6 Wie haben Sie die Bedürfnisse von wahrnehmungsbehinderten Menschen 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Seh- und Höreinschränkungen bis blind oder gehörlos 
 
5.7 Wie haben Sie die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Lern- und Sprachbehinderte, demenzielle und psychische Erkrankungen, Kinder 
 
5.8 Wie haben Sie die Bedürfnisse von anderen Menschen außerhalb der Norm 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: ältere, klein- und großwüchsige Menschen 
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6. Anregungen und Wünsche 
 
 
6.1 Von wem erwarten Sie Beratung zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.2 Würden Sie sich als Nutzer mehr barrierefreie Angebote wünschen? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3 Wie wurden Sie auf Barrierefreiheit aufmerksam? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.4 Wünschen Sie mehr Weiterbildungsangebote zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.5 Wo erwarten Sie Informationen zu diesem Thema? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.6 Welche Planungshilfen würden Sie gern anwenden? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: CD ROM, Handbücher, Internet, Fachzeitschriften, 
 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung 
Kontakt: Antje Bernier:  info@architekturinsitut.com 
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INTERVIEW BAUUNTERNEHMEN 
 
 
Analyse der Barrierefreiheit von Gebäuden mit öffentlichen Funktionen 
 
 
 
1. Objektinformationen 
 
1.1 Objekt:      ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.2 Adresse:      ................................................................ 
       ................................................................ 
 
 
1.3 Bauunternehmen:     ................................................................ 
       ................................................................ 
       ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gesprächsinformationen 
 
2.1 Name des Gesprächspartners:   ................................................................ 
2.2 Datum, Ort des Interviews:   ................................................................ 
2.3 Persönliches/telefonisches/anderes∗ Interview: ................................................................ 
2.4 Name des/der Interview-Führenden:  ................................................................ 
 

                                                 
∗ welche Art des Interviews? 
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3. Allgemeines zur Planung und Realisierung 
 
 
3.1 Handelte es sich um eine öffentliche oder private Baumaßnahme? 
Antwort: 

Öff. □ 
privat □ 
................................................................................................................................................................. 

 
3.2 Wurden die Bauleistungen für das Gebäude öffentlich ausgeschrieben? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wann?………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.3 Welche Bauleistungen/Gewerke/Lose haben Sie erbracht? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.4 Wann wurde Ihre Leistung realisiert? 
Antwort: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.5 Wurde in der Ausschreibung/Auftrag die barrierefreie Gestaltung gefordert? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Welche/Wie?……………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................… 

 
3.6 Gab es in der Nutzungsphase Resonanzen von Betroffenen? 
Antwort: 
Welche?……………………………………………………………………………………………………………
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4. Allgemeines zur Barrierefreiheit 
 
 

4.1 Kennen Sie das Bundesgleichstellungsgesetz BGG? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.2 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? 
Antwort: 
……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.3 Für wie wichtig halten Sie Barrierefreiheit im täglichen Leben? 
       Haben Sie eigene Erfahrungen? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.4 Welche Rolle spielt Barrierefreiheit für das Gebäude aus Ihrer Sicht?  Sie ist z.B. ... 
... genauso wichtig wie Brandschutzplanung 
... genauso wichtig wie Energetische Überlegungen  
... genauso wichtig wie Tragwerksplanung 
... genauso wichtig wie ...............................................   
Warum?:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4.5 Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten für die Barrierefreiheit ein?  
      (Angaben in % bezogen auf die Bausumme) 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip? 
Antwort: 

ja □ 
nein      □ 
Wie würden Sie es kurz erklären? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Zur Barrierefreiheit des Gebäudes und der Freianlagen 
 
 
5.1 Ist das Gebäude aus Ihrer Sicht barrierefrei? 
Antwort: 

ja  
nein  
in Teilen  
Welche Teile sind barrierefrei? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.2 Sind die Freianlagen aus Ihrer Sicht barrierefrei? 
Antwort: 

ja  
nein  
in Teilen  
Welche? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.3 Welche Normen zur Barrierefreiheit haben Sie bei der Realisierung angewendet? 
 
Auswahl: 

   

DIN 18024 Teil 1 
Straßen, Plätze, Wege 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18024 Teil 2 
Öffentlich zugängige 
Gebäude und 
Arbeitsstätten 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18025 Teil 2 
Wohnungen für 
Rollstuhlbenutzer 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18025 Teil 2 
Barrierefreie Wohnungen 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18041 
Hörsamkeit in kleinen bis 
mittelgroßen Räumen 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32975 
Optische Kontraste im 
öffentlich zugänglichen 
Bereich 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 
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DIN 32984 
Bodenindikatoren im 
öffentlichen Verkehrsraum 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN ISO 3864-3 
Graphische Symbole zur 
Information der 
Öffentlichkeit 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

Andere. Welche? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.4 Denken Sie, die gültigen Normen reichen als technische Regeln aus? 
Antwort: 

ja  
nein  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
5.5 Wie haben Sie die Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Rollstühle, Schwangere, Kinderwagen oder Rollatoren, Krankentragen, Menschen mit Greifschwächen 
 
5.6 Wie haben Sie die Bedürfnisse von wahrnehmungsbehinderten Menschen 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Seh- und Höreinschränkungen bis blind oder gehörlos 
 
5.7 Wie haben Sie die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Lern- und Sprachbehinderte, demenzielle und psychische Erkrankungen, Kinder 
 
5.8 Wie haben Sie die Bedürfnisse von anderen Menschen außerhalb der Norm 
berücksichtigt? 
Antwort: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: ältere, klein- und großwüchsige Menschen 
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6. Anregungen und Wünsche 
 
 
6.1 Von wem erwarten Sie Beratung zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.2 Würden Sie als Fachbetrieb mit barrierefreien Angeboten einen Marktvorteil sehen? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3 Wie wurden Sie auf Barrierefreiheit aufmerksam? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.4 Wünschen Sie mehr Weiterbildungsangebote zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.5 Wo erwarten Sie Informationen zu diesem Thema? 
Antwort: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.6 Welche Planungshilfen würden Sie gern anwenden? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: CD ROM, Handbücher, Internet, Fachzeitschriften, 
 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung 
Kontakt: Antje Bernier:  info@architekturinsitut.com 
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INTERVIEW BAUBEAUFTRAGTER 
 
Analyse der Barrierefreiheit von Gebäuden mit öffentlichen Funktionen 
 
 
 
1. Objektinformationen 
 
1.1 Hochschule / Universität:    ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.2 Adresse/Campus:     ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.3 Baubeauftragter:     ................................................................ 
Kontakt:      ................................................................ 
 
1.4 Schwerbehindertenvertretung:   ................................................................ 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen im Betrieb 
Kontakt:      ................................................................ 
 
1.5 Schwerbehinderter Studierender:   ................................................................ 
Schwerpunkt der Behinderung:   ................................................................ 
 
2. Gesprächsinformationen 
 
2.1 Name des Gesprächspartners:   ................................................................ 
2.2 Datum, Ort des Interviews:   ................................................................ 
2.3 Persönliches/telefonisches/anderes∗ Interview: ................................................................ 
2.4 Name des/der Interview-Führenden:  ................................................................ 

                                                      
∗ welche Art des Interviews? 
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3. Allgemeines zur Hochschule/Universität 
 
 
 
3.1 Sind die Gebäude auf dem Campus öffentlich zugänglich? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3.2 Welche Zielgruppen sehen Sie als Nutzer des Gebäudes? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Hinweis: auch Studierende, angestellte und externe Mitarbeiter und angestellte und externe Dozenten  mit Behinderungen;  
 
 

3.3 Gibt es Angebote für eine Kinder- oder Senioren-Uni? 
Antwort: 

ja □ 
nein      □  

 
 
3.4 Gibt es Angebote für eine familiengerechte Hochschule? 
Antwort: 

ja □ 
nein      □  

 
 
3.5 Wer ist für die Planung und Instandhaltung der Gebäude und Freianlagen zuständig? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

3.6 Werden Sie bei der Planung und Instandhaltung der Gebäude und Freianlagen beteiligt? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wer?…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.7 Werden bei der Planung von Baumaßnahmen Vereine oder Verbände von Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen beteiligt?  
Antwort: 

ja          □ 
nein          □ 
weiß ich nicht   □ 
Wie?…………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................… 

Beispiel für Menschen mit Behinderungen: Betroffene mit Einschränkungen der Mobilität, und/oder des Sehens, des Hörens, des 
Lernens, Menschen mit Kleinwuchs, andere... 

 
 

3.8 Werden bei der Planung von Baumaßnahmen Studierende mit unterschiedlichen 
Behinderungen beteiligt?  
Antwort: 

ja          □ 
nein          □ 
weiß ich nicht   □ 
Wie?…………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................… 

 
 

3.9 Arbeiten Sie regelmäßig mit der Schwerbehindertenvertretung zusammen?  
Antwort: 

ja          □ 
nein          □ 
Wie?…………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................… 

 
 

3.10 Gab es in den letzten Jahren bei Ihnen Resonanzen von Menschen mit Behinderungen? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Welche?……………………………………………………………………………………………………………
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4. Allgemeines zur Barrierefreiheit 
 
 

4.1 Kennen Sie die UN-Behindertenrechtskonvention? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
 
4.2 Kennen Sie das Behindertengleichstellungsgesetz BGG? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.3 Kennen Sie die Schwerbehindertenrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.4 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Inklusion“? 
Antwort: 

……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.5 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? 
Antwort: 

……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Für wie wichtig halten Sie Barrierefreiheit an den Hochschulen? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.7 Welche Rolle spielt Barrierefreiheit bei Ihren Forderungskatalogen ... 
□... genauso wichtig wie Brandschutzplanung 
□... genauso wichtig wie Energetische Überlegungen  
□... genauso wichtig wie Tragwerksplanung 

□... genauso wichtig wie ...............................................   
 

4.8 Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten für die Barrierefreiheit ein?  
      (Angaben in % bezogen auf die Bausumme) 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.9 Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip und drei Prioritätsstufen? 
Antwort: 

ja □ / nein □ 
Wie würden Sie es kurz erklären? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Hinweis: alle Informationen über 2 Sinne zugänglich; P1 Gefahr/ P2 Lenkung/ P3 Unterstützung 
 
 
5. Zur Barrierefreiheit der Gebäude und der Freianlagen 
 
5.1 Sind die Gebäude auf dem Campus barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.2 Sind die Freianlagen auf dem Campus barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.3 Ist der Campus barrierefrei erreichbar? 
Antwort:    

Mit der Bahn  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Mit dem Bus  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Mit dem Fahrrad  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Für den Rollstuhl  Ja  Nein  weiß ich nicht 
 
5.4 Ist einkontrastreicher und taktil erfassbarer Übersichtsplan auf dem Campus vorhanden? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
5.5 Wie wurden die Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Rollstühle, Schwangere, Kinderwagen oder Rollatoren, Krankentragen, Menschen mit Greifschwächen oder mit 
Unterarmstützen... 
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5.6 Wie wurden die Bedürfnisse von wahrnehmungsbehinderten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Seh- und Höreinschränkungen bis blind oder gehörlos, auch Menschen im Stress oder in Eile 
 
5.7 Wie wurden die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Lern- und Sprachbehinderte, demenzielle und psychische Erkrankungen, Kinder 
 
5.8 Wie wurden die Bedürfnisse von anderen Menschen außerhalb der Norm berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: ältere, klein- und großwüchsige Menschen 

 
5.9 Welche Normen zur Barrierefreiheit wenden Sie grundsätzlich an? 
Auswahl:    

DIN 18024 Teil 1 
Straßen, Plätze, Wege 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18024 Teil 2 
Öffentlich zugängige 
Gebäude und 
Arbeitsstätten 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18041 
Hörsamkeit in kleinen bis 
mittelgroßen Räumen 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32975 
Gestaltung visueller 
Informationen im 
öffentlichen Raum zur 
barrierefreien Nutzung 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32976 
Blindenschrift – 
Anforderungen und Maße 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32984 
Bodenindikatoren im 
öffentlichen Verkehrsraum 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN ISO 3864-3 
Graphische Symbole zur 
Information der 
Öffentlichkeit 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

Andere. Welche? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.10 Denken Sie, die gültigen Normen reichen als technische Regeln aus? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.11 Welche Planungshilfen wenden Sie zusätzlich an? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.12 Wie wurden Sie auf Barrierefreiheit aufmerksam? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Anregungen und Wünsche 
 
 
6.1 Woher nehmen Sie Ihre Informationen zur Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit 
vorwiegend? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6.2 Haben Sie in Ihrer Ausbildung oder bei Weiterbildungen  von diesem Thema gehört? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wo und was? . 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6.3 Wünschen Sie mehr Weiterbildungsangebote zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6.4 Von wem erwarten Sie Beratung zur Umsetzung von Barrierefreiheit? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6.5 Platz für weitere Anregungen 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung 
Kontakt: Antje Bernier:  antje.bernier@hs-wismar.de 
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INTERVIEW SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG 
 
Analyse der Barrierefreiheit von Gebäuden mit öffentlichen Funktionen 
 
 
 
1. Objektinformationen 
 
1.1 Hochschule / Universität:    ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.2 Adresse/Campus:     ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.3 Baubeauftragter:     ................................................................ 
Kontakt:      ................................................................ 
 
1.4 Schwerbehindertenvertretung:   ................................................................ 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen im Betrieb 
Kontakt:      ................................................................ 
 
1.5 Schwerbehinderter Studierender:   ................................................................ 
Schwerpunkt der Behinderung:   ................................................................ 
 
2. Gesprächsinformationen 
 
2.1 Name des Gesprächspartners:   ................................................................ 
2.2 Datum, Ort des Interviews:   ................................................................ 
2.3 Persönliches/telefonisches/anderes∗ Interview: ................................................................ 
2.4 Name des/der Interview-Führenden:  ................................................................ 

                                                      
∗ welche Art des Interviews? 
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3. Allgemeines zur Hochschule/Universität 
 
 
 
3.1 Sind die Gebäude auf dem Campus öffentlich zugänglich? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3.2 Welche Zielgruppen sehen Sie als Nutzer des Gebäudes? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

3.3 Gibt es Angebote für eine Kinder- oder Senioren-Uni? 
Antwort: 

ja □ 
nein      □  

 
 
3.4 Gibt es Angebote für eine familiengerechte Hochschule? 
Antwort: 

ja □ 
nein      □  

 
 
3.5 Wer ist für die Planung und Instandhaltung der Gebäude und Freianlagen zuständig? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

3.6 Werden Sie bei der Planung und Instandhaltung der Gebäude und Freianlagen beteiligt? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wer?…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.7 Werden bei der Planung von Baumaßnahmen Vereine oder Verbände von Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen beteiligt?  
Antwort: 

ja          □ 
nein          □ 
weiß ich nicht   □ 
Wie?…………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................… 

Beispiel für Menschen mit Behinderungen: Betroffene mit Einschränkungen der Mobilität, und/oder des Sehens, des Hörens, des 
Lernens, Menschen mit Kleinwuchs, andere... 

 
3.8 Werden bei der Planung von Baumaßnahmen Studierende mit unterschiedlichen 
Behinderungen beteiligt?  
Antwort: 

ja          □ 
nein          □ 
weiß ich nicht   □ 
Wie?…………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................… 

 
3.9 Arbeiten Sie regelmäßig mit dem Baubeauftragten zusammen?  
Antwort: 

ja          □ 
nein          □ 
Wie?…………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................................................................… 

 
3.10 Gab es in den letzten Jahren bei Ihnen Resonanzen von Menschen mit Behinderungen? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Welche?……………………………………………………………………………………………………………

 
 
4. Allgemeines zur Barrierefreiheit 
 

4.1 Kennen Sie die UN-Behindertenrechtskonvention? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
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4.2 Kennen Sie das Behindertengleichstellungsgesetz BGG? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.3 Kennen Sie die Schwerbehindertenrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.4 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Inklusion“? 
Antwort: 

……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.5 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? 
Antwort: 

……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Für wie wichtig halten Sie Barrierefreiheit an den Hochschulen? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.7 Welche Rolle spielt Barrierefreiheit bei Ihren Forderungskatalogen ... 
□... genauso wichtig wie Brandschutzplanung 
□... genauso wichtig wie Energetische Überlegungen  
□... genauso wichtig wie Tragwerksplanung 

□... genauso wichtig wie ...............................................   
 

4.8 Wie hoch schätzen Sie die Mehrkosten für die Barrierefreiheit ein?  
      (Angaben in % bezogen auf die Bausumme) 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.9 Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip und drei Prioritätsstufen? 
Antwort: 

ja □ / nein □ 
Wie würden Sie es kurz erklären? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Hinweis: alle Informationen über 2 Sinne zugänglich; P1 Gefahr/ P2 Lenkung/ P3 Unterstützung
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5. Zur Barrierefreiheit der Gebäude und der Freianlagen 
 
5.1 Sind die Gebäude auf dem Campus barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.2 Sind die Freianlagen auf dem Campus barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.3 Ist der Campus barrierefrei erreichbar? 
Antwort:    

Mit der Bahn  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Mit dem Bus  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Mit dem Fahrrad  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Für den Rollstuhl  Ja  Nein  weiß ich nicht 
 
5.4 Ist einkontrastreicher und taktil erfassbarer Übersichtsplan auf dem Campus vorhanden? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
5.5 Wie wurden die Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Rollstühle, Schwangere, Kinderwagen oder Rollatoren, Krankentragen, Menschen mit Greifschwächen oder mit 
Unterarmstützen... 
 
5.6 Wie wurden die Bedürfnisse von wahrnehmungsbehinderten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Seh- und Höreinschränkungen bis blind oder gehörlos, auch Menschen im Stress oder in Eile 
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5.7 Wie wurden die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: Lern- und Sprachbehinderte, demenzielle und psychische Erkrankungen, Kinder 
 
5.8 Wie wurden die Bedürfnisse von anderen Menschen außerhalb der Norm berücksichtigt? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beispiel: ältere, klein- und großwüchsige Menschen 

 
5.9 Welche Normen zur Barrierefreiheit wenden Sie grundsätzlich an? 
Auswahl:    

DIN 18024 Teil 1 
Straßen, Plätze, Wege 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18024 Teil 2 
Öffentlich zugängige 
Gebäude und 
Arbeitsstätten 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 18041 
Hörsamkeit in kleinen bis 
mittelgroßen Räumen 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32975 
Gestaltung visueller 
Informationen im 
öffentlichen Raum zur 
barrierefreien Nutzung 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32976 
Blindenschrift – 
Anforderungen und Maße 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN 32984 
Bodenindikatoren im 
öffentlichen Verkehrsraum 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

DIN ISO 3864-3 
Graphische Symbole zur 
Information der 
Öffentlichkeit 

 Ja  Nein  Kenne ich nicht 

Andere. Welche? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.10 Denken Sie, die gültigen Normen reichen als technische Regeln aus? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.11 Welche Kenntnisse werden von Ihnen erwartet? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.12 Wie wurden Sie auf Barrierefreiheit aufmerksam? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Anregungen und Wünsche 

 
6.1 Woher nehmen Sie Ihre Informationen zur Umsetzung der baulichen Barrierefreiheit 
vorwiegend? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.2 Haben Sie in Ihrer Ausbildung oder bei Weiterbildungen  von diesem Thema gehört? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wo und was? . 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3 Wünschen Sie mehr Weiterbildungsangebote zur baulichen Barrierefreiheit? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.4 Von wem erwarten Sie Beratung zur Umsetzung von Barrierefreiheit? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.5 Platz für weitere Anregungen 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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INTERVIEW STUDIERENDE(R) 
 
Analyse der Barrierefreiheit von Gebäuden mit öffentlichen Funktionen 
 
 
 
1. Objektinformationen 
 
1.1 Hochschule / Universität:    ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.2 Adresse/Campus:     ................................................................ 
       ................................................................ 
 
1.3 Baubeauftragter:     ................................................................ 
Kontakt:      ................................................................ 
 
1.4 Schwerbehindertenvertretung:   ................................................................ 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen im Betrieb 
Kontakt:      ................................................................ 
 
1.5 Schwerbehinderter Studierender:   ................................................................ 
Schwerpunkt der Behinderung:   ................................................................ 
 
2. Gesprächsinformationen 
 
2.1 Name des Gesprächspartners:   ................................................................ 
2.2 Datum, Ort des Interviews:   ................................................................ 
2.3 Persönliches/telefonisches/anderes∗ Interview: ................................................................ 
2.4 Name des/der Interview-Führenden:  ................................................................ 

                                                      
∗ welche Art des Interviews? 
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3. Allgemeines zur Hochschule/Universität 
 
3.1 Welchen Studiengang belegen Sie? 
Antwort: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
3.2 Stehen die Gebäude auf dem Campus für Sie offen? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 
……………………………………………………………………………………………………...............…… 

 
3.3 Ist der Campus barrierefrei an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 
……………………………………………………………………………………………………...............…… 

 
3.4 Können Sie sich auf der Internetseite der Hochschule/Uni gut orientieren? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.5 Kennen Sie aktuelle Resonanzen von Menschen mit Behinderungen zur Uni/Hochschule? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Welche?……………………………………………………………………………………………………………

 
3.6 Wurden Sie bei der Planung von Gebäuden und Freianlagen beteiligt? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Wer?…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Allgemeines zur Barrierefreiheit 
 
 

4.1 Kennen Sie die UN-Behindertenrechtskonvention? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
 

4.2 Kennen Sie das Behindertengleichstellungsgesetz BGG? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
 

4.3 Kennen Sie die Schwerbehindertenrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
4.4 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Inklusion“? 
Antwort: 

……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4.5 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Barrierefreiheit“? 
Antwort: 

……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4.6 Für wie wichtig halten Sie Barrierefreiheit an den Hochschulen? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4.7 Kennen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip und drei Prioritätsstufen? 
Antwort: 

ja □ / nein □ 
Wie würden Sie es kurz erklären? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Hinweis: alle Informationen über 2 Sinne zugänglich; P1 Gefahr/ P2 Lenkung/ P3 Unterstützung
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5. Zur Barrierefreiheit der Gebäude und der Freianlagen 
 
 
5.1 Sind die Gebäude auf dem Campus aus Ihrer Sicht barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.2 Sind die Freianlagen auf dem Campus aus Ihrer Sicht barrierefrei? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 
Welche? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.3 Ist der Campus barrierefrei erreichbar? 
Antwort:    

Mit der Bahn  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Mit dem Bus  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Mit dem Fahrrad  Ja  Nein  weiß ich nicht 

Für den Rollstuhl  Ja  Nein  weiß ich nicht 
 
5.4 Ist einkontrastreicher und taktil erfassbarer Übersichtsplan auf dem Campus vorhanden? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 

 
5.5 Können Sie alle Räume nach Lehrangebot benutzen wie jeder andere auch? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.6 Können Sie von allen Lehrräumen aus in akzeptabler Zeit eine sanitäre Einrichtung 
erreichen, die Sie gut benutzen können? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.7  Können Sie die Mensa benutzen wie jeder andere auch? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.8 Können Sie die Bibliothek benutzen wie jeder andere auch? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.9 Können Sie alle Professoren und Mitarbeiter in ihren Räumen erreichen? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
z.T.         □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.10 Können Sie sich in den Gebäuden gut orientieren? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
5.11 Können Sie sich auf dem Campus gut orientieren? 
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Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.12 Wie wurden die Bedürfnisse von motorisch eingeschränkten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Rollstühle, Schwangere, Kinderwagen oder Rollatoren, Krankentragen, Menschen mit Greifschwächen oder mit 
Unterarmstützen... 
 
 
5.13 Wie wurden die Bedürfnisse von wahrnehmungsbehinderten Menschen berücksichtigt? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Seh- und Höreinschränkungen bis blind oder gehörlos, auch Menschen im Stress oder in Eile 
 
 
5.14 Wie wurden die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Einschränkungen 
berücksichtigt? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: Lern- und Sprachbehinderte, demenzielle und psychische Erkrankungen, Kinder 
 
 
5.15 Wie wurden die Bedürfnisse von anderen Menschen außerhalb der Norm 
berücksichtigt? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Beispiel: ältere, klein- und großwüchsige Menschen 
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6. Hochschule für ALLE 
 
 
 
6.1 Werden die Lehrinhalte regelmäßig parallel für zwei Sinne angeboten? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
in Teilen □ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.2 Fühlten Sie sich von Mit-Studierenden diskriminiert? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Anlass: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3 Fühlten Sie sich von Dozenten diskriminiert? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Anlass: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.4 Fühlten Sie sich von der Verwaltung oder anderen diskriminiert? 
Antwort: 

ja □ 
nein □ 
Anlass: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.5 Welche Anregung haben Sie? 
Antwort: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
 




